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Abstract 2 

Abstract 

Prosecutorial decisions made during the preliminary proceedings affect the follow-

ing trial substantially. However, in many legal situations, there is not only one right 

decision, especially if the evidence is ambiguous. Models in decision-making, such 

as dual-process theories, indicate factors which influence the decision-making pro-

cess. The aims of this study were to investigate how participants with different lev-

els of expertise handle ambiguous evidence in a criminal case and to identify pro-

cess-dependent as well as person-dependent factors contributing to this decision. A 

mixed sample of laypeople, legal novices (students and legal trainees), and experts 

took part in this questionnaire-based quasi-experiment. After being randomly pre-

sented with a vignette describing a case of either assault or theft, participants were 

required to make a decision from a prosecutorial perspective about any existing 

ground for suspicion and to provide information about the decision-making process 

as well as the handling of evidence. A randomized subsample temporarily experi-

enced experimentally induced time pressure which did not significantly affect the 

decision-making process in most analyses. The type of crime, however, partly 

played a significant role. Cognitive reflection and the need for cognition as person-

dependent factors showed small and partly non-significant effects. The level of ex-

pertise was a significant factor in most analyses to the extent that laypeople and 

experts even gave contrary responses. The results confirm the applicability of the 

newly-constructed vignettes, demonstrate the willingness of legal samples to con-

tribute to empiric studies, and imply ideas of reform for legal education and profes-

sional practice. 
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Kurzzusammenfassung 

Im Ermittlungsverfahren, das durch die Staatsanwaltschaft geleitet wird, werden 

Entscheidungen getroffen, die sich auf den gesamten Strafprozess auswirken. In 

vielen juristischen Situationen gibt es aber nicht die eine richtige Entscheidung, 

insbesondere wenn keine eindeutige Beweislage vorliegt. Anhand von Entschei-

dungsmodellen wie Dual-Prozess-Theorien lassen sich Faktoren ableiten, die den 

Entscheidungsprozess beeinflussen. Diese Studie hatte zum Ziel zu untersuchen, 

wie Menschen unterschiedlicher Expertise eine nicht eindeutige Beweislage in ei-

nem Kriminalfall handhaben und welche prozess- und personenbedingten Faktoren 

sich darauf auswirken. Für dieses fragebogenbasierte Quasi-Experiment wurde eine 

gemischte Stichprobe aus juristischen Laien, Noviz:innen (im Studium oder Refe-

rendariat) sowie Expert:innen rekrutiert. Nach der randomisierten Präsentation ei-

ner Fallvignette, die entweder das Delikt der Körperverletzung oder des Diebstahls 

beinhaltete, galt es, sich aus staatsanwaltschaftlicher Perspektive für oder gegen das 

Vorliegen des Tatverdachtes zu entscheiden und Angaben zum Entscheidungspro-

zess sowie zum Umgang mit den Beweismitteln zu machen. Eine randomisierte 

Teilstichprobe wurde stellenweise unter Zeitdruck gesetzt. Das Erleben von Zeit-

druck wirkte sich nur geringfügig und größtenteils nicht signifikant auf den Prozess 

aus. Der behandelte Delikttyp spielte in einigen Betrachtungen wider Erwarten eine 

kleine, aber bedeutsame Rolle. Als personenbedingte Faktoren wurden die kogni-

tive Reflexion sowie das Kognitionsbedürfnis erhoben, die kleine, teils nicht signi-

fikante Effekte ausübten. Die Expertise erwies sich in den meisten Analysen als 

signifikanter Faktor: Laien und Expert:innen zeigten mitunter sogar konträres Ant-

wortverhalten. Aus den Studienergebnissen lassen sich die methodische Eignung 

der neu konstruierten Vignetten, die generelle Bereitschaft juristischer Stichproben 

zur Teilnahme an empirischer Forschung sowie Veränderungsimpulse für die juris-

tische Ausbildung und Praxis ableiten. 
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1 Einleitung 

Es ist kein abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium notwendig, um einen 

Einblick in das Rechtssystem zu erhalten. Ehrenamtliche Schöffinnen und Schöffen 

repräsentieren als juristische Laien das Volk in der Rechtsprechung, insbesondere 

an den Strafgerichten.1 Sie nehmen mit Berufsrichter:innen an Hauptverhandlungen 

teil und wirken an der Urteilsfindung mit (Lieber & Sens, 2019a; Machura, 2016). 

Den Großteil der Hauptverhandlung macht die Beweisaufnahme aus, während der 

die vorhandenen Beweise eingeführt werden. Nur die Informationen, die gemäß 

dem Mündlichkeitsprinzip in der Verhandlung besprochen werden, dürfen in die 

Urteilsfindung einbezogen werden. Sobald die Beweisaufnahme geschlossen und 

die Schlussvorträge der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gehalten wurden, 

ziehen sich die Laien und Berufsrichter:innen zur Urteilsberatung zurück. Können 

Menschen ohne jegliche juristische Ausbildung die Aufgaben der Urteils- und Ent-

scheidungsfindung angemessen erfüllen? Unterscheiden sich Laien von Fachperso-

nen? Sind Fachpersonen nicht besser für diese Aufgaben geeignet? 

Was beide Gruppen, also Laien und Berufsrichter:innen, bei der Erfüllung der Auf-

gaben gemeinsam haben, ist, dass sie ihre Entscheidung nur auf Grundlage der in 

der Verhandlung eingeführten Beweise treffen und das gefundene Urteil dahinge-

hend begründen müssen. Doch woher kommen diese Beweise, deren Würdigung 

ausschlaggebend für ein Urteil ist? Die Staatsanwaltschaft leitet das Ermittlungs-

verfahren, das auf einen Anfangsverdacht gegen eine beschuldigte Person hin ein-

geleitet wird und den Beginn des Strafprozesses darstellt (Schroeder & Verrel, 

2017). Die Polizei ist dabei ein wichtiges Hilfsorgan, da sie Ermittlungen über-

nimmt und die Staatsanwaltschaft über ihre Erkenntnisse in Aktenform informiert. 

Mittels der Akte entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob ein hinreichender Tatver-

dacht gegen eine beschuldigte Person vorliegt. Liegt er nicht vor, wird der Fall ein-

gestellt. Liegt er vor, gilt es den nächsten Verfahrensschritt zu bestimmen und beim 

Gericht zu beantragen. Dazu zählen das Erheben der Anklage, die Einstellung we-

gen Geringfügigkeit sowie die Einstellung unter Auflagen und Weisungen. Wird 

 
1 Die Autorin ist seit 2019 als Schöffin tätig. 
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eine Anklage erhoben, kommen – je nach Prozessvoraussetzung – ein/e oder meh-

rere Berufsrichter:innen und ehrenamtliche Richter:innen zusammen, um die 

Hauptverhandlung zu führen. Die Hauptverhandlung ist, vereinfacht gesagt, das 

Verfahren, in dem ein tatsächliches Urteil gesprochen wird: “In the simplest form, 

the verdict is either guilty or not guilty” (Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009, 

S. 275). Deren Inhalt orientiert sich aufgrund des Mündlichkeitsprinzips und der 

Zweistufigkeit der Beweisaufnahme an den im Ermittlungsverfahren erzielten Er-

kenntnissen. Die Beweise, mit denen Berufsrichter:innen (und je nach Prozessvo-

raussetzung auch ehrenamtliche Richter:innen) konfrontiert werden, wurden somit 

bereits zuvor von der Staatsanwaltschaft begutachtet und gewürdigt. Betrachtet 

man den langen prozessualen Weg, den Beweismittel im Strafprozess nehmen, ent-

steht die Sorge, dass es auf diesem Weg zu Fehlern kommt (Sagana, 2018).  

Das allgemeine Vorgehen wird durch die Strafprozessordnung (StPO) geregelt, so-

dass Fehler eigentlich nicht auftreten dürften, es vermutlich aber tun. Diese können 

einerseits inhaltlicher Natur sein (z. B. fehlerhafte Umsetzung gesetzlicher Vorga-

ben), andererseits können sie auch von den am Prozess Beteiligten abhängen (z. B. 

kognitive Denkfehler bei Richter:innen). Schmittat (2017) formuliert es folgender-

maßen: „Diesem normativen Programm der StPO stehen jene psychologischen Me-

chanismen gegenüber, die bei der menschlichen Wahrnehmung, Erinnerung und 

Entscheidungsfindung in der Regel im Hintergrund ablaufen und im Strafverfahren 

zu systematischen Verzerrungen führen können.“ (S. 444). Dazu kommt, dass die 

Würdigung von Beweisen zur Urteilsfindung im deutschen Strafverfahren recht frei 

von Vorgaben stattfindet (§ 261 StPO).  

Die eigentliche Grundlage für die Beweiswürdigung und das daraus resultierende 

Urteil stammt – wie bereits beschrieben – aus dem Ermittlungsverfahren. Folglich 

spielt die Staatsanwaltschaft als Herrin dieses Verfahrens, welches letztlich ein 

Hauptverfahren grundlegend vorbereitet, eine tragende Rolle. Das Hauptverfahren 

steht aber oft im Fokus der empirischen Urteils- und Entscheidungsforschung (z. B. 

Guthrie et al., 2001, 2007; Rachlinski & Wistrich, 2017; s. auch Schmittat et al., 

2022). Doch aufgrund der Relevanz, die die während der Ermittlungen getroffenen 

Entscheidungen auf den weiteren Prozess haben, setzt diese Studie noch weit vor 

dem Hauptverfahren an, nämlich bei der sich am Ende des Ermittlungsverfahrens 

stellenden Frage nach dem Vorliegen des Tatverdachts. Diese Frage gilt es anhand 
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der Beweislage zu beantworten. Die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, darüber eine 

Erkenntnis zu erlangen, wird allerdings durch bestimmte Rahmenbedingungen er-

schwert. Damit ist gemeint, dass das Justizsystem als bösartige Lernumgebung 

kaum Möglichkeiten bietet, aus gemachten Entscheidungs- und Urteilserfahrungen 

zu lernen (Rachlinski, 2000). Damit ist auch gemeint, dass die hohe Arbeitsbelas-

tung, die diese Behörde betrifft, dazu führt, dass „die Staatsanwaltschaften zum Na-

delöhr bei der Strafverfolgung“ werden (Rebehn, 2021, Abs. 3; s. auch 2.1.5). Auch 

aufgrund dieser fehlenden personalen und zeitlichen Ressourcen wird vom Gesetz 

her die Polizei unterstützend tätig (§ 161 StPO). Dies bringt aber auch mit sich, dass 

die Staatsanwaltschaft in einigen Fällen von der Polizei über Ermittlungsergebnisse 

nur unterrichtet wird, ohne wirklich federführend beteiligt gewesen zu sein. Somit 

können auch prozess- und personenbedingte Faktoren auf Seiten der Polizei bereits 

eine Fehlerquelle für das Strafverfahren darstellen (Sagana, 2018). Die Staatsan-

waltschaft hat am Ende des Ermittlungsverfahrens demnach die komplexe Aufgabe, 

wichtige Entscheidungen auf Grundlage von nicht zwingend selbst ermittelten Be-

weismitteln zu treffen. „First, the factfinder can never be absolutely certain of the 

facts in dispute” (Kagehiro & Stanton, 1985, S. 160). Dies ist besonders herausfor-

dernd, wenn die Beweislage die beschuldigte Person nicht eindeutig be- oder ent-

lastet oder gar widersprüchlich ist. Dies ist auch dann herausfordernd, wenn es sich 

inhaltlich um häufig vorkommende Delikte handelt, die ein routiniertes, ressour-

censchonendes Vorgehen „provozieren“. 

Von Expert:innen wird erwartet, entsprechend ihrer Expertise richtig zu handeln. 

Mit Blick auf die Rechtsprechung wäre es angemessen, dass „in einer eher daten-

geleiteten Vorgehensweise … die strafrelevanten Merkmale zusammengetragen 

und zu einem Urteil verdichtet [werden]“ (Bieneck, 2006, S. 160). Dies ist an-

spruchsvolle Denkarbeit. Menschen unter Zeitdruck greifen oft auf schnelle, intui-

tive Verhaltensstrategien zurück, um den Mangel an Zeit zu kompensieren (Rice & 

Trafimow, 2012; Rieskamp & Hoffrage, 2008). Dies könnte angesichts der hohen 

Belastung ebenfalls auf die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft zutreffen. Auch 

bereichsspezifische Expertise kann mit intuitivem, heuristischem Verhalten einher-

gehen (Mishra et al., 2015; J. K. Phillips et al., 2004). Fraglich ist dabei, inwiefern 

sich in wichtigen juristischen Entscheidungssituationen auf Intuition verlassen wer-

den sollte, zumal die primäre Informationsgrundlage für solche Entscheidungen 
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(polizeiliche Akte) qualitative Mängel aufweisen kann. Die Forschung zeigt, dass 

juristisches Verhalten durchaus fehlerhaft sein kann und Urteile durch extralegale 

Faktoren – wie dem Zeitpunkt einer Verhandlung vor der Mittagspause (Danziger 

et al., 2011) – beeinflusst werden. Juristische Fachpersonen sind nicht gegen Denk-

fehler immun (Rassin, 2020). Zudem deuten Disparitäten in den Entscheidungen 

juristischer Fachpersonen auf unterschiedliche Vorgehensweisen hin (Maguire, 

2010). Eine Dynamik aus prozess- und personenbedingten Einflussfaktoren (z. B. 

Überlastung und kognitive Fehleranfälligkeit) wirkt sich demnach auf den Straf-

prozess aus, und somit auch auf zu treffende Entscheidungen und Urteile. Doch um 

welche (extralegalen) Faktoren handelt es sich bei der zentralen Einschätzung über 

das Vorliegen des Tatverdachtes in einem Delikt mit nicht eindeutiger Beweislage? 

Inwiefern unterscheiden sich juristische Laien, Noviz:innen und Expert:innen? Was 

bedeutet dies für die akademische Ausbildung und die berufliche Praxis? Die Studie 

möchte zur Beantwortung ebenjener Fragen einen Beitrag leisten. 

Die Übertragung von allgemeinpsychologischen Mechanismen auf einen bestimm-

ten Anwendungsbereich (hier: strafrechtlicher Kontext) ermöglicht eine größere 

Alltagsnähe. Aus psychologischer, entscheidungsforschender Sicht sind sowohl die 

Beweiswürdigung als auch alle anderen Entscheidungen von Interesse, die in den 

verschiedenen Verfahrensphasen getroffen werden (Schmittat, 2017). Haben kog-

nitive Verzerrungen oder Denkfehler bei der Ermittlung der Beweise bereits eine 

Rolle gespielt, so werden diese negativen Einflüsse aufgrund der Zweistufigkeit der 

Beweisaufnahme durch das Verfahren „weitergereicht“. Die Entscheidung, die am 

Ende des Ermittlungsverfahrens getroffen wird, ist somit wegweisend (Ellison & 

Brennan, 2016; Schmittat et al., 2022). Aus diesem Grund gebührt diesem Zeit-

punkt im Strafprozess eine besondere Bedeutung, weswegen er im Fokus der vor-

liegenden Studie, die als Quasi-Experiment konzipiert wurde, steht. Der theoreti-

sche und empirische Hintergrund (s. 2) befasst sich zunächst losgelöst von psycho-

logischen Inhalten mit dem Ablauf des Strafprozesses, um für die Studie relevante 

Informationen abzuleiten (s. 2.1). Anschließend beginnt die Darstellung der psy-

chologischen Kerninhalte (s. 2.2), die wiederum im Abschnitt 2.3 mit den juristi-

schen Themen in Verbindung gebracht werden. In den genannten Abschnitten wer-

den die hier dargestellten einleitenden Aspekte weiter ausgeführt und ergänzt. 
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2 Theoretischer und empirischer Hintergrund 

Da in der vorliegenden Studie ein Transfer von empirischen Erkenntnissen auf den 

Strafprozess stattfindet, erfolgt zum besseren Verständnis zunächst eine zusam-

menfassende Übersicht über dessen Ablauf, die Verfahrensschritte und die betei-

ligten Personen (s. 2.1).2 Dieser Einblick in das juristische Setting steht vorerst 

möglichst losgelöst vom psychologischen Kernthema, der menschlichen Entschei-

dungsfindung. Dieses Kernthema ist Gegenstand in Abschnitt 2.2 und wird eben-

falls weitestgehend ohne Bezug zum juristischen Kontext dargestellt. Im Abschnitt 

2.3 erfolgt schließlich die Zusammenführung der beiden Themenbereiche. Einen 

Überblick über die Studie enthält Abschnitt 2.4. Das Kapitel endet mit einer Aus-

formulierung der Hypothesen und Fragestellungen (s. 2.5). 

2.1 Der Strafprozess in Deutschland 

Zu Beginn wird anhand eines strafprozessbezogenen Überblicks erläutert, wie der 

Strafprozess in Deutschland geregelt ist und abläuft, welche Personen beteiligt sind 

und welche Ziele verfolgt werden (s. 2.1.1). Die einzelnen Verfahrensstadien wer-

den in den Abschnitten 2.1.2 (Ermittlungsverfahren), 2.1.3 (Zwischenverfahren) 

und 2.1.4 (Hauptverfahren) gesondert betrachtet, bevor in einem Exkurs auf die 

Anzahlen von Verfahren der Staatsanwaltschaft und der deutschen Strafgerichte 

eingegangen wird (s. 2.1.5). Die Beweismittel und deren Würdigung sind Gegen-

stand in Abschnitt 2.1.6. Abschließend steht in Abschnitt 2.1.7 ein Zwischenfazit, 

um sich nach dieser Zusammenfassung des Strafprozesses auf die für den weiteren 

Verlauf der Arbeit relevanten Inhalte fokussieren zu können. 

2.1.1 Strafprozessbezogener Überblick 

Das Strafprozessrecht und die Strafprozessordnung (StPO) regeln den Ablauf des 

Strafverfahrens und die rechtliche Stellung der Verfahrensbeteiligten. Der erstin-

stanzliche Strafprozess, in dem ein Sachverhalt zum ersten Mal verhandelt wird und 

in dem somit bisher noch kein Urteil gefällt wurde, kann in drei Abschnitte unter-

 
2 Die Begriffe Strafprozess und Strafverfahren werden in dieser Arbeit synoym verwendet. Dies gilt 
auch für die Begriffe Hauptverfahren und Hauptverhandlung. 
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gliedert werden (s. Abbildung 2.1). Im Ermittlungsverfahren erforscht die Staats-

anwaltschaft den Sachverhalt, wenn konkrete Tatsachen es nach kriminalistischer 

Erfahrung möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt. Da-

rauf folgt das Zwischenverfahren, in dem das Gericht entscheidet, ob ein Hauptver-

fahren eröffnet wird. Dieses Hauptverfahren wird nur eröffnet, wenn im Zwischen-

verfahren ein hinreichender Tatverdacht bestätigt wird. Dieser liegt vor, wenn bei 

vorläufiger Tatbewertung auf Grundlage des Ermittlungsergebnisses die Verurtei-

lung in der Hauptverhandlung bei vollgültigen Beweisen wahrscheinlicher ist als 

ein Freispruch. Anschließend – je nach gerichtlicher Entscheidung im Zwischen-

verfahren – beginnt das Hauptverfahren vom Aufruf zur Sache bis hin zur Verle-

sung des Urteils. Das „Verfahren im ersten Rechtszug“ (§§ 151–295 StPO) stellt 

nahezu chronologisch den Ablauf der prozessualen Schritte dar, wohingegen die 

„Allgemeinen Vorschriften“ (§§ 1–150 StPO) für das gesamte Verfahren gelten. 

Straftaten, die im Strafverfahren abgeurteilt werden, und auch ihre Strafbewehrung 

sind im Strafgesetzbuch (StGB) festgelegt. 

Verfahrensbeteiligte sind die beschuldigte Person, Vertreter:innen der Verteidigung 

und der Staatsanwaltschaft sowie Mitarbeitende der Polizei. Das Gericht, das aus 

Berufsrichter:innen und gegebenenfalls ehrenamtlichen Richter:innen zusammen-

gesetzt ist, gilt streng genommen nicht als verfahrensbeteiligte Instanz, sondern be-

sitzt eine Art übergeordnete Funktion (Schroeder & Verrel, 2017). Je nach Zeit-

punkt im Strafprozess variieren die Bezeichnungen für eine verdächtige Person 

(Lieber & Sens, 2019a). Eine Person ist Tatverdächtige:r, wenn ein Anfangsver-

dacht auf eine Straftat besteht. Wird zusätzlich ein Ermittlungsverfahren eingelei-

tet, gilt die Person als Beschuldigte:r. Im Zeitraum zwischen der Erhebung der öf-

fentlichen Anklage und der Eröffnung der Hauptverhandlung lautet die Bezeich-

nung Angeschuldigte:r. Als Angeklagte:r gilt jemand nach der Eröffnung der 

Hauptverhandlung. Jemand wird zur verurteilten Person, wenn eine Strafe rechts-

kräftig festgesetzt wurde.  
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Ermittlungsverfahren 
(§§ 151–177 StPO) 

 
Staatsanwaltschaft 

  
Einleitung des Verfahrens 
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Einstellung  

 Anklageerhebung 

  

 Einreichen einer Anklageschrift 

  

Zwischenverfahren 
(§§ 199–211 StPO) 

 
Gericht 

  
Eingang der Anklageschrift 

Einstellung  

 Eröffnungsbeschluss 

  

Hauptverfahren 
(§§ 213–358 StPO) 

 
Gericht 

  
    Vorbereitung der Hauptverhandlung 

  

 Hauptverhandlung 

  

 Urteil 

  

 (Rechtsmittelverfahren) 
 

Abbildung 2.1. Verkürzter, schematischer Ablauf des Strafprozesses vom Beginn des Ermittlungs-
verfahrens bis zum Ende des Hauptverfahrens mit Benennung der jeweils zuständigen Behörde oder 
Instanz.  
Anmerkungen. In Anlehnung an Schroeder und Verrel (2017, S. 239).  

Zu den Zielen des Strafprozessrechts und der StPO gehören die Feststellung der 

Schuld (Verurteilung) oder Unschuld (Freispruch), das Sicherstellen der Rechts-

staatlichkeit des Verfahrens (Schutz der Verfahrensbeteiligten, z. B. vor Willkür) 

und das Herstellen des Rechtsfriedens (Beilegung von durch die Straftat hervorge-

rufenen Konflikten). Insgesamt sollen eine gerechte und wahre Entscheidung ge-

troffen sowie Straftaten und ihre Täter:innen zuverlässig festgestellt werden (Lieber 

& Sens, 2019b; Schroeder & Verrel, 2017). In einem Strafverfahren wird demnach 

festgestellt, ob „Tatsachen bewiesen werden können, aus denen auf eine strafbare 

Handlung geschlossen werden kann“ (Lieber & Sens, 2019b, S. 45). Aus diesem 

Grund sind die verhandelnden Gerichte Tatsachengerichte und die drei prozessua-
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len Abschnitte (Ermittlungs-, Zwischen- und Hauptverfahren) können als Erkennt-

nisverfahren beschrieben werden (Krey & Heinrich, 2018; Schroeder & Verrel, 

2017). Für eine Verurteilung sind bestimmte Voraussetzungen nötig. Es gibt drei 

Elemente, die eine Tat zu einer Straftat machen: Tatbestand (sowohl objektiv als 

auch subjektiv), Rechtswidrigkeit und Schuld. Lieber und Sens (2019a) ziehen zur 

Veranschaulichung das Beispiel der Körperverletzung gemäß § 223 StGB heran: 

Wer einen anderen durch einen Faustschlag körperlich verletzt [objektiver Tatbe-
stand], die Verletzung will bzw. billigend in Kauf nimmt [subjektiver Tatbestand], 
für die Verletzung keinen Rechtfertigungsgrund (z. B. Notwehr) hat [Rechtswidrig-
keit] und sich über das Verbotene seines Tuns im Klaren ist [Schuld], wird wegen 
vorsätzlicher Körperverletzung, § 223 StGB [verwirklichter Straftatbestand] mit 
Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft [Rechtsfolge]. (S. 19) 

Ist eines der drei Merkmale nicht zweifelsfrei festzustellen, darf die angeklagte Per-

son gemäß dem Zweifelssatz – lateinisch: in dubio pro reo – nicht verurteilt werden. 

Es kann zwischen verschiedenen Formen der Täterschaft (z. B. Allein- oder Mittä-

terschaft) und der Teilnahme (z. B. Anstiftung, Beihilfe) unterschieden werden. Zu-

dem gibt es differenzierbare Phasen einer Straftat (z. B. Planungsphase oder Been-

digungsstadium), wobei eine Handlung zu unterschiedlichen Zeitpunkten strafbar 

werden kann (Lieber & Sens, 2019a).3 

2.1.2 Das Ermittlungsverfahren 

Sobald eine Ermittlungsbehörde (hier: Staatsanwaltschaft) beispielsweise in Form 

einer Strafanzeige einen Anfangsverdacht erhält, wird ein förmliches Verfahren 

eingeleitet (§§ 151–177 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Strafverfolgung (Le-

galitätsgrundsatz; § 152 StPO) und zur Objektivität (§ 160 StPO) verpflichtet. Im 

Ermittlungsverfahren erforscht die Behörde den Sachverhalt, sammelt und sichert 

Beweise zur Aufklärung einer Straftat (Ackermann et al., 2022). Die Staatsanwalt-

schaft kann dabei auf Grundlage der StPO über den Einsatz einer Vielzahl von Er-

mittlungsmethoden entscheiden, um Erkenntnisse zu gewinnen (für eine Übersicht 

wird insbesondere auf die Abschnitte sieben und acht der StPO verwiesen). Unter 

wissenschaftliche Methoden fallen beispielsweise Verfahren wie der Vergleich von 

 
3 An dieser Stelle sind Ausführungen nur begrenzt möglich. Auf weitere relevante Voraussetzungen 
einer Verurteilung (z. B. Vorsatz, Fahrlässigkeit) oder andere Charakteristiken von Straftaten wird 
an dieser Stelle nicht eingegangen, sondern auf die Literatur von Lieber und Sens (2019a) und Schro-
eder und Verrel (2017) sowie auf die StPO verwiesen. 
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Fingerabdrücken, Untersuchungen von Blutproben, DNA-Analysen, Schriftver-

gleiche oder Untersuchungen von Stoffen auf deren Zusammensetzung hin. Als 

rechtsmedizinische Methode gilt die Leichenschau. Auch polizeiliche Observatio-

nen und Beobachtungen, Fahndungen, die Überwachung technischer Mittel (z. B. 

Telefon), Beschlagnahmungen oder Durchsuchungen (Wohnungen, Räume, Perso-

nen, Sachen) können Erkenntnisse liefern. Auch wenn es eine Vielzahl von Ermitt-

lungsmitteln und -methoden gibt, so ist deren sinnvoller Einsatz abhängig von den 

konkreten Umständen eines Einzelfalles und der zu überprüfenden mutmaßlichen 

Straftat. Ein Unterschied zwischen den Methoden liegt darin, ob die beschuldigte 

Person davon Kenntnis hat oder ob sie ohne deren Wissen stattfinden. Ein weiterer 

Unterschied ist, welches Ziel diese Methoden verfolgen, denn sie können der Be-

weisermittlung oder -sicherung dienen (Schroeder & Verrel, 2017). Da einige die-

ser Maßnahmen einen schweren Eingriff in die Grundrechte der von ihnen betroffe-

nen Personen bedeuten, ist eine vorherige Anordnung bei der/dem ermittelnden 

Richter:in einzuholen (Krey & Heinrich, 2018; Schroeder & Verrel, 2017). Die 

Staatsanwaltschaft entscheidet sich für eine Methode und die/der Ermittlungsrich-

ter:in beurteilt, ob dem stattgegeben wird, sofern die StPO dies voraussetzt. Teil-

weise darf die Staatsanwaltschaft – und sogar die Polizei – auch ohne richterliche 

Anordnung tätig werden, z. B. bei Gefahr im Verzug, wenn also ein Nicht-Handeln 

zu Beweisverlust oder anderweitig zu Schaden führen könnte (Schroeder & Verrel, 

2017; s. auch Büchner, 2022). Ermittlungsrichter:innen werden somit auf den An-

trag der Staatsanwaltschaft hin tätig und schätzen die Rechtmäßigkeit, aber nicht 

die Zweckmäßigkeit der beantragten Maßnahme ein. Dadurch bleibt die Herrschaft 

über das Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft (Schroeder & Verrel, 

2017). 

Am Ende des Ermittlungsverfahrens erfolgt durch die Staatsanwaltschaft eine Be-

weiswürdigung (s. 2.1.7), aus der sich die nächsten prozessualen Schritte für den 

Strafprozess ergeben. Es gilt, dass die „Beweiswürdigung … nicht gegen Denkge-

setze (Regeln der Logik) verstoßen [darf]“ (Schroeder & Verrel, 2017, S. 112). Die 

Ermittlungen dienen zur Vorbereitung der Entscheidung des Gerichts darüber, ob 

eine Straftat bewiesen werden kann und ob die/der Tatverdächtige:r auch die/der 

tatsächliche Täter:in ist (Ackermann et al., 2022). Obwohl für die Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens zureichende Anhaltspunkte ausreichen (Anfangsverdacht), 
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so muss an dessen Ende aber ein genügender Anlass (hinreichender Verdacht) vor-

liegen, damit die Staatsanwaltschaft Anklage erheben kann (Krey & Heinrich, 

2018; Schroeder & Verrel, 2017). Für die Staatsanwaltschaft gilt es folgende Frage 

zu beantworten: „Würde man an Stelle des Gerichts bei dieser Beweislage zu einer 

Verurteilung kommen?“ (Büchner, 2022, S. 88). Begründet die Beweislage keinen 

hinreichenden Verdacht, muss das Verfahren eingestellt werden. Eine Einstellung 

kann auch erfolgen, wenn kein/e Tatverdächtige:r oder die Nichtschuld der/des Be-

schuldigten ermittelt wurde, wenn sich eine Tat als nicht strafbar herausgestellt hat 

oder wenn Prozessvoraussetzungen (z. B. Verhandlungsfähigkeit der/des Beschul-

digten) nicht erfüllt sind (Schroeder & Verrel, 2017).  

Neben den beiden Verfahrensoptionen (Einstellung des Verfahrens oder Erheben 

einer Anklage) ergeben sich aus der StPO noch weitere Entscheidungsmöglichkei-

ten für die Staatsanwaltschaft. Gilt für diese Behörde normalerweise das Legalitäts-

prinzip, also die Verpflichtung zur Strafverfolgung, so gibt es Ausnahmen gemäß 

dem Opportunitätsprinzip. In bestimmten Fällen kann von einer Strafverfolgung 

abgesehen werden, wenn zwischen der Straftat und dem Verfahren keine Verhält-

nismäßigkeit vorliegt. Gründe für eine Einstellung wären die Geringfügigkeit der 

Schuld und das fehlende öffentliche Interesse an der Strafverfolgung (§ 153 StPO) 

oder der Verzicht auf Verfolgung unter Auflagen und Weisungen (§ 153a StPO). 

Bei letzterem wird auf das Erheben einer Anklage verzichtet, aber die beschuldigte 

Person erhält Auflagen und Weisungen, „wenn diese geeignet sind, das öffentliche 

Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht 

entgegensteht“ (§ 153a Abs. 1 StPO). Verfahrenseinstellungen basierend auf dem 

Opportunitätsprinzip führen zu einer Entlastung der jeweiligen Gerichte und kom-

men nicht selten vor, sodass eigentlich nicht von Ausnahmen gesprochen werden 

kann (Schroeder & Verrel, 2017; s. auch 2.1.5). Dies bedeutet aber nicht, dass es 

nicht erst zu Ermittlungen kommt, sondern dass das Ergebnis der Ermittlungen für 

eine Einstellung nach dem Opportunitätsprinzip spricht (auch wenn ein Tatverdacht 

besteht). In Tabelle 2.1 sind die für die vorliegende Studie relevanten Entschei-

dungsoptionen zusammengefasst. Die Staatsanwaltschaft (nicht die Polizei) been-

det mit ihrer Entscheidung in Form der Abschlussverfügung das Ermittlungsver-

fahren (Krey & Heinrich, 2018). 
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Tabelle 2.1. Übersicht der Entscheidungsoptionen der Staatsanwaltschaft hinsichtlich nächster 
Schritte am Ende des Ermittlungsverfahrens 

Entscheidungsoption Rechtliche Begründung und Verortung (StPO) 

Anklage Bieten die Ermittlungsergebnisse genügend Anlass, erhebt die 
Staatsanwaltschaft öffentliche Klage beim Gericht. (§ 170 Abs. 1) 

Einstellung Bieten die Ermittlungsergebnisse nicht genügend Anlass, wird das 
Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt. (§ 170 Abs. 2) 

Einstellung wegen 
Geringfügigkeit  

Wird die Schuld des Täters als gering angesehen und besteht kein 
öffentliches Interesse an einer Verfolgung, kann von einer Verfolgung 
wegen Geringfügigkeit abgesehen werden. (§ 153 Abs. 1) 

Einstellung unter 
Weisungen und 
Auflagen 

Von der Erhebung der Anklage wird vorläufig abgesehen und 
stattdessen werden Auflagen und Weisungen erteilt, z. B. eine Form 
der Wiedergutmachung, Erbringen von gemeinnützigen Leistungen.  
(§ 153a Abs. 1) 

Auch wenn sie in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt werden können, so gibt 

es Sonderformen der Anklageerhebung, die Alternativen zum herkömmlichen Ab-

lauf des Strafverfahrens darstellen (Schroeder & Verrel, 2017). Unter anderem fal-

len darunter der Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Verfahren, „wenn die 

Sache auf Grund des einfachen Sachverhalts oder der klaren Beweislage zur sofor-

tigen Verhandlung geeignet ist“ (§ 417 StPO) sowie der Antrag auf Erlass eines 

Strafbefehls. Das Strafbefehlsverfahren (§§ 407–412 StPO) ist ein vereinfachtes 

Verfahren, das ohne eine Hauptverhandlung auskommt, wenn am Ende der Ermitt-

lungen festgestellt wird, dass eine derartige Verhandlung nicht nötig ist, um die 

Strafe (Rechtsfolge) einer Tat festzulegen. Das Strafbefehlsverfahren stellt neben 

den Varianten der Verfahrenseinstellung eine Möglichkeit dar, das Justizsystem zu 

entlasten, da keine aufwendigen Hauptverhandlungen durchgeführt werden müssen 

(Schroeder & Verrel, 2017).  

2.1.3 Das Zwischenverfahren 

Bieten die Ergebnisse am Ende des Ermittlungsverfahrens genügend Anlass, so 

kann die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Andernfalls kann mit Zustimmung 

des Gerichts ein Verfahren bereits zu diesem Zeitpunkt des Strafprozesses einge-

stellt sein. Sobald die Fallakte und die staatsanwaltschaftliche Anklageschrift dem 

zuständigen Gericht vorliegen, beginnt das Zwischenverfahren (§§ 199–211 StPO). 

Es gilt zu überprüfen, ob eine überflüssige Hauptverhandlung erspart bleiben kann 

(Combé, 2007; Schroeder & Verrel, 2017). Das Gericht entscheidet je nach Antrag, 

Aktenlage und Prozessvoraussetzungen, ob es zur Eröffnung der Hauptverhandlung 

kommt, ob noch weitere Beweismittel nacherhoben werden müssen oder ob es 
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Gründe zur Ablehnung des staatsanwaltschaftlichen Antrages gibt. Da das Gericht 

entscheidet, ob dem Antrag stattgegeben wird (§ 153 Abs. 1, § 153a Abs. 1, § 199 

Abs. 1 StPO), hat nunmehr das Gericht und nicht mehr die Staatsanwaltschaft die 

Herrschaft über das Zwischenverfahren. Verfahrenseinstellungen sind zwar zu die-

sem Zeitpunkt noch möglich, allerdings ist ein Eröffnungsbeschluss zur Hauptver-

handlung wahrscheinlicher (Schroeder & Verrel, 2017). Sollte das Gericht eine Ein-

stellung erwirken wollen, muss die Staatsanwaltschaft allerdings zustimmen, „denn 

zu beurteilen, ob eine Tat überhaupt verfolgungswürdig ist, also ein öffentliches 

Interesse an der Strafverfolgung besteht, ist dann doch ureigenste Aufgabe derjeni-

gen, die als Anwältinnen und Anwälte des Staates … auftreten“ (Büchner, 2022, 

S. 89).  

2.1.4 Das Hauptverfahren 

Den Schwerpunkt im Strafverfahren bildet die Hauptverhandlung. Sie beginnt mit 

dem Aufruf zur Sache und endet mit der Urteilsverkündung (§§ 213–295 StPO). 

Nach dem Aufruf zur Sache und nachdem die angeklagte Person zu ihren persönli-

chen Angaben vernommen wurde, verliest die Staatsanwaltschaft die Anklage, zu 

der sich die angeklagte Person äußern oder von ihrem Schweigerecht Gebrauch ma-

chen kann. In der darauffolgenden Beweisaufnahme – dem „Kernstück der Haupt-

verhandlung“ (Lieber & Sens, 2019b, S. 131) – geht es darum, die Rechts- und 

Sachlage aufzuklären. Gemäß der Unschuldsvermutung ist es die Aufgabe des Ge-

richts, der angeklagten Person die Straftat und somit ihre Schuld nachzuweisen 

(Schroeder & Verrel, 2017). Zu den Beweismittel zählen der richterliche Augen-

schein (z. B. Fotos, Filme, Röntgenaufnahmen; §§ 86–93 StPO), Sachverständige 

(§§ 72–85 StPO), Zeug:innen (§§ 48–71 StPO) oder das Verlesen von Urkunden 

und Schriftstücken (§§ 249–256 StPO). Diese Beweismittel dienen zur Klärung der 

Fragen, ob die Voraussetzungen für einen Strafprozess gegeben sind, ob die zur 

Last gelegte Tat der angeklagten Person nachgewiesen werden kann (oder nicht) 

und ob zu einer nachgewiesenen Tat strafmildernde oder -schärfende Umstände 

identifiziert werden können (Lieber & Sens, 2019a). Die vorgebrachten Beweise 

werden hinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer Aussagekraft bewertet, wobei diese 

Bewertungen letztlich eine wichtige Grundlage für die Urteilsfrage darstellen 

(Lieber & Sens, 2019a). Eine Besonderheit im deutschen Strafprozess ist die Zwei-

stufigkeit der Beweisaufnahme (Schroeder & Verrel, 2017). Die Beweise, die im 
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Ermittlungsverfahren erhoben werden, müssen in der Hauptverhandlung erneut be-

gutachtet werden, um gewährleisten zu können, dass nur in dieser Verhandlung be-

sprochene Inhalte in die Urteilsfindung und Beweiswürdigung eingehen (Grundsatz 

der Mündlichkeit). Nach der Beweisaufnahme erfolgen die Schlussvorträge der 

Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Das letzte Wort erhält zwingend die an-

geklagte Person. Im Anschluss zieht sich das Gericht zur Beratung zurück, während 

der das Urteil unter Würdigung der Beweise gefällt wird. Diese Beratung findet 

auch statt, wenn das Gericht mit einer/m Einzelrichter:in besetzt ist, wobei dieser 

Beratungsprozess sich dann im Innern der Person selbst abspielt (Schroeder & Ver-

rel, 2017). Das Gericht entscheidet „nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Ver-

handlung geschöpften Überzeugung“ (§ 261 StPO). Zum Schluss werden vor den 

Verfahrensbeteiligten das Urteil sowie die Gründe dafür verlesen. Bei einem 

Schuldspruch wird in der Strafzumessung bestimmt, welche Strafart festgelegt wird 

(Geld- oder Freiheitsstrafe), welcher Strafrahmen ausgehend von der Gesetzes-

grundlage (StGB) anwendbar ist und welche strafschärfenden oder -mildernden 

Umstände zu berücksichtigen sind (Lieber & Sens, 2019a). Ein Urteil ist rechts-

kräftig, wenn innerhalb einer bestimmten Frist von Seiten der Staatsanwaltschaft 

oder der verurteilten Person keine Rechtsmittel eingelegt werden (Berufung oder 

Revision bei Urteilen des Amtsgerichts oder Revision bei Urteilen des Landgerichts 

oder des Oberlandesgerichts). Ein Rechtsmittel führt dazu, dass ein höheres Gericht 

einen Fall überprüft. Bei der Berufung kommt es zu einer neuen Beweisaufnahme, 

da der Sachverhalt erneut überprüft wird. Bei der Revision ist dies allerdings nicht 

der Fall, da hier nur das Urteil hinsichtlich möglicher Rechtsverletzungen betrachtet 

wird (Schroeder & Verrel, 2017). Ein rechtskräftiges Urteil wird durch die Staats-

anwaltschaft vollstreckt, beispielsweise indem die verurteilte Person zum Haftan-

tritt geladen wird. Somit ist die Staatsanwaltschaft nicht nur Ermittlungs- und An-

klage-, sondern auch Vollstreckungsbehörde (Lieber & Sens, 2019a).  

2.1.5 Exkurs: Die Arbeit der Staatsanwaltschaft sowie der 
Strafprozess an deutschen Strafgerichten in Zahlen 

Die Staats- beziehungsweise Amtsanwaltschaft erledigte insgesamt 4 938 615 Er-

mittlungsverfahren im Jahr 2019 in Deutschland (Statistisches Bundesamt, 2020a). 

Der Großteil der Verfahren wurde durch die Polizei eingeleitet (4 041 350), wohin-

gegen die Ermittlungen in 705 936 Fällen durch die Staats- oder Amtsanwaltschaft 
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begonnen wurden. Die Vertreter:innen der Staatsanwaltschaft (3 222 960) beende-

ten mehr Verfahren als die Mitarbeitenden der Amtsanwaltschaft (1 715 691).4 Un-

ter den insgesamt erledigten Verfahren waren 462 826 Straftaten gegen das Leben 

und die körperliche Unversehrtheit vertreten, darunter überwiegend die vorsätzli-

che Körperverletzung (457 885). Weitaus mehr Straftaten bezogen sich auf Eigen-

tums- oder Vermögensdelikte (1 564 287), die sich wiederum in Diebstahl und Un-

terschlagung (592 451) sowie Betrug und Untreue (971 836) aufgliederten.  

In Tabelle 2.2 ist auszugsweise dargestellt, auf welche Art die Ermittlungsverfahren 

erledigt wurden. Deutschlandweit kam es in 8.48% der Verfahren zu einer Anklage, 

wohingegen in 28.5% eine Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO erfolgte (s. auch 

Tabelle 2.1). Betrachtet man die relativen Anzahlen für die Straftat der vorsätzli-

chen Körperverletzung, so kam es mehrheitlich zur Einstellung (45.24%) und nicht 

zur Anklage (12.03%). Für das Sachgebiet „Diebstahl und Unterschlagung“ war 

diese Tendenz in gleicher Richtung, aber weniger stark ausgeprägt (Einstellung: 

19.31%, Anklage: 13.92%). Das Einbeziehen der Einstellungen nach § 153a StPO 

und nach § 153a Abs. 1 StPO würde die relativen Anzahlen jeweils noch erhöhen. 

Kam es tatübergreifend zu einer Anklage, wurde die Mehrzahl der Verfahren vor 

dem Amtsgericht (409 326) verhandelt (Landgericht: 9 383). Die am häufigsten bei 

einer Einstellung verhängte Auflage war das Zahlen eines Geldbetrags an eine ge-

meinnützige Einrichtung oder an die Staatskasse (141 598 von 167 561). 

Von den insgesamt erledigten Ermittlungsverfahren im Sachgebiet „vorsätzliche 

Körperverletzung“ wurde der Großteil durch die Polizei (424 655) und eine gerin-

gere Anzahl durch die Staatsanwaltschaft (32 707) eingeleitet (Statistisches Bun-

desamt, 2020a). Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Sachgebiet „Diebstahl und Un-

terschlagung“, da die Mehrzahl der Verfahren ebenfalls durch die Polizei (520 216) 

begonnen wurde (Staatsanwaltschaft: 71 973). Die durchschnittliche Verfahrens-

dauer vom Tag des Eingangs bei der Staats- oder Amtsanwaltschaft bis zur Erledi-

gung durch ebenjene Behörden betrug 1.7 Monate. Wurde das Ermittlungsverfah-

ren durch eine andere Behörde eingeleitet, vergingen im Mittel 3.7 Monate bis zu 

 
4 Siehe Fußnote 31. 
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dessen Erledigung. Dabei dauerte es ab dem Tag der Einleitung des Verfahrens 

durchschnittlich 2 Monate bis zum Eingang bei der Staats- oder Amtsanwaltschaft.  

Tabelle 2.2. Übersicht ausgewählter Statistiken zu Ermittlungsverfahren in Deutschland im Jahr 
2019 (Statistisches Bundesamt, 2020a) 

Von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft erledigte 
Ermittlungsverfahren  

Erledigte Verfahren insgesamt 4 938 651 

Anklage 418 709 

Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO) 13 785 

Antrag auf Erlass eines Strafbefehls 547 665 

Einstellung mit Auflage 167 561 

Einstellung ohne Auflage 1 214 311 

Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153a Abs. 1 StPO) 454 927 

Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO 1 407 425 

Erledigte Ermittlungsverfahren in Strafsachen im Sachgebiet „vorsätzliche Körperverletzung“ 

Erledigte Verfahren insgesamt 457 885 

Anklage 55 099 

Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO) 270 

Antrag auf Erlass eines Strafbefehls 28 903 

Einstellung mit Auflage nach § 153a StPO 11 879 

Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153a Abs. 1 StPO) 20 643 

Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO 207 166 

Erledigte Ermittlungsverfahren in Strafsachen im Sachgebiet „Diebstahl und Unterschlagung“ 

Erledigte Verfahren insgesamt 592 451 

Anklage 82 466 

Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO) 6 000 

Antrag auf Erlass eines Strafbefehls 61 148 

Einstellung mit Auflage nach § 153a StPO 16 901 

Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153a Abs. 1 StPO) 74 505 

Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO 114 396 

Der Vergleich über die Zeit hinweg zeigt eine Verschiebung der Erledigungen 

durch die Staatsanwaltschaft in der Bundesrepublik (Jehle, 2019). So nahm seit 

2003 bis 2017 bei relativ konstant bleibender Gesamtzahl der Fälle die Anzahl der 

Einstellungen ohne Auflagen zu, wohingegen die Einstellungen unter Auflagen, 

Anträge auf Strafbefehle sowie Anklagen zahlenmäßig sanken. Jahn (2015) be-

zeichnet die Staatsanwaltschaft als „Einstellungsbehörde“ (S. 41), da eine Vielzahl 

an Ermittlungsverfahren eingestellt wird und es oftmals gar nicht erst zu einer 
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Hauptverhandlung kommt. Seit 2003 zeigt sich – im Vergleich zu staatsanwalt-

schaftlichen Entscheidungen – in den gerichtlichen Entscheidungen eine gewisse 

Konstanz in der Anzahl der Urteile, der Strafbefehle und der Einstellungen mit und 

ohne Auflagen (Jehle, 2019).  

Doch auch an den Strafgerichten kommen Einstellungen häufiger vor als eine An-

klageerhebung, wenngleich es regionale Unterschiede in der Handhabung dessen 

gibt (Schroeder & Verrel, 2017). Die ausgewählten Statistiken bieten einen Über-

blick über die Verfahren an deutschen Strafgerichten für das Jahr 2019, getrennt 

nach Amts- und Landgerichten (Statistisches Bundesamt, 2020b). Strafverfahren, 

bei denen aufgrund der Anklage von einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ausge-

gangen werden kann, werden am Amtsgericht verhandelt. Fälle, die über die Zu-

ständigkeit des Amtsgerichts hinsichtlich der zu erwartenden Freiheitsstrafe hin-

ausgehen, gehen an das Landgericht. In Tabelle 2.3 sind die Statistiken der Amts-

gerichte dargestellt. 

Tabelle 2.3. Übersicht ausgewählter Statistiken zu Strafverfahren an deutschen Amtsgerichten im 
Jahr 2019 (Statistisches Bundesamt, 2020b) 

Anzahl der Strafverfahren an deutschen Amtsgerichten 

Erledigte Verfahren insgesamt 660 816 

Verfahren vor der/dem Strafrichter:in 438 849 

Verfahren vor dem Schöffengericht 39 186 

Verfahren vor dem erweiterten Schöffengericht 307 

Art der Erledigung der Strafverfahren an deutschen Amtsgerichten 

Erlass eines Strafbefehls (§ 408a StPO) 29 758 

Urteil 263 333 

Einstellung mit Auflage oder Weisung (§ 153a StPO) 51 815 

Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153 Abs. 2 StPO) 30 254 

Einstellung wegen Abwesenheit der beschuldigten Person oder wegen eines anderen 
in dieser Person liegenden Hindernisses (§ 205 StPO) 

26 706 

Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 206a StPO) 2 999 

Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens 2 071 

Anmerkungen. Es wird das Erwachsenenstrafrecht betrachtet. 

Es wird deutlich, dass rund zwei Drittel der erledigten Verfahren vor einzelnen 

(Straf-)Richter:innen verhandelt wurden. Außerdem erfolgte in Relation zur Ge-

samtzahl nur in einem Bruchteil der Verfahren die Ablehnung der Eröffnung der 

Hauptverhandlung (0.31%). Einstellungen kamen dagegen recht häufig vor. Am 

Amtsgericht machten 2019 die Eigentums- und Vermögensdelikte den Großteil der 
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Delikte aus (209 162). Darunter fielen Diebstahl, Unterschlagung, Betrug und Un-

treue. An zweiter Stelle standen Straftaten im Straßenverkehr (113 073), gefolgt 

von Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit (78 840, darun-

ter insbesondere die vorsätzliche Köperverletzung: 78 795) und Straftaten nach 

dem Betäubungsmittelgesetz (65 364). Die durchschnittliche Dauer der Verfahren 

betrug 4.3 Monate. Dabei nahm die Hauptverhandlung durchschnittlich 1.2 Tage in 

Anspruch. Von insgesamt 287 689 Beschuldigten erhielten 252 203 eine Verurtei-

lung und 27 445 einen Freispruch.  

Die Tabelle 2.4 beinhaltet die Statistiken der Landgerichte. Einstellungen waren 

zwar vertreten, kamen aber relativ gesehen seltener vor als bei den Amtsgerichten 

(Statistisches Bundesamt, 2020b). Vergleicht man die Anzahlen der insgesamt er-

ledigten Verfahren zwischen Amts- und Landgerichten, zeigt sich mengenmäßig 

die hohe Auslastung ersterer.  

Tabelle 2.4. Übersicht ausgewählter Statistiken zu Strafverfahren an deutschen Landgerichten im 
Jahr 2019 (Statistisches Bundesamt, 2020b) 

Anzahl der Strafverfahren an deutschen Landgerichten 

Erledigte Verfahren insgesamt 14 039 

Verfahren vor der Großen Strafkammer 9 044 

Art der Erledigung der Strafverfahren an deutschen Landgerichten 

Urteil 9 200 

Einstellung mit Auflage oder Weisung (§ 153a StPO) 259 

Einstellung wegen Geringfügigkeit (§ 153 Abs. 2 StPO) 84 

Einstellung wegen Abwesenheit der beschuldigten Person oder wegen eines anderen 
in dieser Person liegenden Hindernisses (§ 205 StPO) 

214 

Einstellung wegen Verfahrenshindernisses (§ 206a StPO) 86 

Anmerkungen. Es werden das Erwachsenenstrafrecht und erstinstanzliche Verfahren (ohne Beru-
fung) betrachtet. 

Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden an den Landgerichten am häu-

figsten verhandelt (2 894), gefolgt von Straftaten gegen das Leben und die körper-

liche Unversehrtheit (2 767), Eigentums- und Vermögensdelikten (1 291) sowie 

Wirtschafts-, Steuerstrafverfahren und Geldwäschedelikten (1 121). Die durch-

schnittliche Verfahrensdauer betrug 8 Monate. Dabei nahm die Hauptverhandlung 

durchschnittlich 4.8 Tage in Anspruch. Von insgesamt 12 758 Beschuldigten wur-

den 11 787 verurteilt und 957 freigesprochen. An den Landgerichten fanden zwar 

insgesamt weniger Verfahren statt als an den Amtsgerichten, aber deren zeitlicher 
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Aufwand war im Durchschnitt um das Vierfache höher. An beiden Gerichten ka-

men Verurteilungen häufiger vor als Freisprüche, wobei die relativen Anteile der 

Freisprüche vergleichbar waren (Amtsgericht: 9.6%; Landgericht: 7.5%) . 

Während eines Strafverfahrens gilt das Beschleunigungsgebot, um eine unverhält-

nismäßige Belastung der Verfahrensbeteiligten zu vermeiden. Dies gilt für die be-

schuldigte Person, für die Geschädigten, aber auch für Mitarbeitende der Staatsan-

waltschaft, der Verteidigung und des Gerichts, da jedes Verfahren Personalkapazi-

täten bindet. Es muss die Balance zwischen Geschwindigkeit und Gründlichkeit der 

Ermittlungen gefunden werden (Jehle, 2019; s. auch Europäische Menschenrechts-

konvention Art. 6 Abs. 1). Im Jahr 2017 dauerten erstinstanzliche Verfahren am 

Landgericht ab Eingang beim Gericht durchschnittlich 7.7 Monate (Jehle, 2019). 

Zählt man den Zeitraum der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft hinzu, er-

geben sich 19.1 Monate. Am Amtsgericht beläuft sich die Dauer auf durchschnitt-

lich 4 Monate exklusive beziehungsweise 8 Monate inklusive des Ermittlungsver-

fahrens.  

2.1.6 Beweismittel, Indizien und deren Würdigung: Wahrheitsbegriff 
und Beweismaß im Strafprozess 

Beweismittel werden während des Ermittlungsverfahrens erhoben und können zu 

verschiedenen Zeitpunkten im Strafverfahren nachermittelt werden. Dies beinhaltet 

auch das Ermitteln von Hinweisen, die eine beschuldigte Person entlasten (§ 160 

Abs. 2 StPO). Der Staatsanwaltschaft stehen verschiedene Ermittlungsmethoden 

und -formen zur Verfügung (s. 2.1.2). Deren Ergebnisse können bestimmten Kate-

gorien von Beweismitteln zugeordnet werden. Dazu zählen:  

 Sachverständige (§§ 72–85 StPO),  

 Urkunden und Schriftstücke (§§ 249–256 StPO), 

 der richterliche Augenschein (z. B. Fotos, Filme; §§ 86–93 StPO), 

 Zeug:innen (§§ 48–71 StPO) sowie 

 die Einlassung der beschuldigten Person (§ 157 StPO).  

Letzteres wird zwar, im Gegensatz zu den anderen, nicht als förmliches Beweismit-

tel des Strafprozesses angesehen, trägt aber dennoch zur Beweisführung bei 

(Ackermann et al., 2022). 
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Die Beweiswürdigung beschreibt den Prozess der Bewertung von Beweisen, wäh-

rend dessen die richterliche Überzeugungsbildung stattfindet (Schweizer, 2015).5 

Der Beweis ist die Voraussetzung dafür, dass sich Richter:innen eine Meinung zu 

einem Sachverhalt bilden können (Kern, 2019). Im Strafverfahren unterliegt die 

Urteilsfindung dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 261 StPO), sodass 

es keine festen Regeln oder Abläufe dahingehend gibt, welche Beweise wie gewer-

tet werden. Dabei wird im Hauptverfahren auch Laien (ehrenamtlichen Richter:in-

nen) zugetraut, eine solche Einschätzung abliefern zu können, denn für die Bewer-

tung der Beweiskraft sollen eher Lebenserfahrung und keine speziellen juristischen 

Kenntnisse herangezogen werden (Lieber & Sens, 2019a; Machura, 2016). Die freie 

Beweiswürdigung bringt dabei lediglich eine subjektive und keine objektive Ge-

wissheit mit sich (Ackermann et al., 2022). Beweismittel unterscheiden sich in der 

Beweiskraft dahingehend, wie sie Richter:innen beeinflussen und von der Wahrheit 

überzeugen können (Schweizer, 2015). Ackermann et al. (2022) definiert: „Bewei-

sen heißt, dem beurteilenden Gericht einen Sachverhalt durch jedermann überzeu-

gende und beliebig oft reproduzierbare Fakten so darzustellen, dass ein vernünftiger 

Zweifel an dem … angenommenen Tatgeschehen nicht möglich ist“ (S. 56). Ein 

Hauptbeweis einer Partei dient dazu, das Gericht von der Wahrheit einer Tatsachen-

behauptung zu überzeugen, sodass das nötige Beweismaß überschritten wird. Ein 

Gegenbeweis der anderen Partei kann das Maß der Überzeugung wiederum schmä-

lern (Schweizer, 2015). Es kann zwischen Haupttatsachen und Indizien (Indizien-

tatsachen) unterschieden werden. Letztere können einen Schluss darüber zulassen, 

ob die Haupttatsachen wahr sind (Schweizer, 2015). Die Aussagen von Zeug:innen 

sind Indizientatsachen und können als Indizienbeweis (oder: indirekter Beweis) 

eine Haupttatsache unterstützen beziehungsweise widerlegen. Mit dem Indizienbe-

weis ist ein Denkprozess verknüpft, der die Indizien- und die Haupttatsache mitei-

nander in Beziehung setzt (Schweizer, 2015). Ein direkter Beweis einer Haupttat-

sache liegt somit nur dann vor, wenn Richter:innen diesen Beweis selbst in Augen-

schein nehmen können.6 Doch wann gilt eine Behauptung als wahr? Wie werden 

 
5 Da sich die Empirie auf die richterliche Beweiswürdigung im Hauptverfahren fokussiert (s. auch 
2.3), wird im Folgenden insbesondere von Richter:innen gesprochen, wenngleich ein Transfer auf 
die Beweiswürdigung durch andere Fachpersonen im Ermittlungsverfahren möglich ist.  
6 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird überwiegend von Beweismitteln gesprochen und nicht näher 
zwischen Haupt- und Indizientatsachen oder direkten und indirekten Beweisen differenziert. 
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Beweise gewürdigt? Darauf wird in den Abschnitten 2.1.6.1 und 2.1.6.2 eingegan-

gen.  

2.1.6.1 Wahrheitsbegriff und Beweismaß  

Das Finden der Wahrheit – und damit einhergehend das Erreichen eines Beweis-

maßes – steht im direkten Zusammenhang mit dem Prozess der Beweiswürdigung. 

Eine Straftat wird durch das Strafverfahren erst rekonstruierbar und begreifbar 

(Schroeder & Verrel, 2017). Im Verfahren geht es nicht darum, die Wahrheit über 

Tatsachen zu ermitteln, sondern es gilt, die Wahrheit über Tatsachenbehauptungen 

und Aussagen einzuschätzen. Die Tatsache „Loch im Kleidungsstück“ ist nicht 

wahr oder falsch, aber die Behauptung „Es ist ein Loch im Kleidungsstück“ kann 

wahr oder falsch sein (in Anlehnung an Schweizer, 2015, S. 22). Um „wahr“ zu 

sein, müssen Tatsachenbehauptungen gemäß der Korrespondenztheorie mit der 

Wirklichkeit korrespondieren, um als materielle Wahrheit gelten zu können (für 

eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsbegriff s. Schweizer, 

2015). Da aber in einem Fall niemals die absolute Wahrheit gefunden werden kann, 

darf eine absolute Sicherheit nicht als Standard der Beweiswürdigung gelten 

(Holländer, 2019; Schweizer, 2015). Insbesondere der Nachweis der Verursachung 

lässt sich nicht vollends ermitteln, sondern kann nur geschlussfolgert werden (z. B. 

ob die erhöhte Geschwindigkeit einen Unfall verursacht hat; Althammer & Tolani, 

2019). Das Ziel der Beweiswürdigung ist es nicht, Richter:innen von der Wahrheit 

zu überzeugen, sondern diese Überzeugung ist das Mittel, mit dem das eigentliche 

Ziel – nämlich die Feststellung der (materiellen) Wahrheit – erreicht werden soll 

(Schweizer, 2015). Richter:innen erhalten aber nur in den seltensten Fällen Rück-

meldung darüber, ob ihre Rekonstruktion des Sachverhalts mit der tatsächlichen 

Wirklichkeit übereinstimmt (Schweizer, 2019; s. 2.3.3.3).  

Zur Überzeugungsbildung ist ein Beweismaß notwendig. Das Beweismaß be-

schreibt dabei den nötigen Grad der Überzeugung, der erreicht sein muss, um einen 

Sachverhalt als wahr anzuerkennen (Althammer & Tolani, 2019; Schweizer, 2015, 

2019). Es kann zwischen einer überwiegenden Überzeugung und einer vollen Über-

zeugung unterschieden werden (Schweizer, 2016). Ersteres entspricht einem Wert 

von über 50%, letzteres einem Wert von über 90% und grenzt somit an absolute 

Sicherheit. Diese Zahlen sind zwar nicht von den Justizsystemen festgelegt, ermög-

lichen aber eine Veranschaulichung des Überzeugungsgrades (Schweizer, 2016). 
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Allerdings stellen die beiden Maße lediglich eine subjektive und keine objektive 

Einschätzung der Wahrscheinlichkeit oder des Ausmaßes der Überzeugung dar 

(Kern, 2019; Schweizer, 2019). Sie kommen zudem je nach Land und je nach 

Rechtsgebiet (Zivil- oder Strafrecht) unterschiedlich zum Einsatz (für eine Über-

sicht über europäische Länder s. Tichý, 2019). Im deutschen Strafrecht steht die 

volle Überzeugung (über 90%) im Vordergrund (Althammer & Tolani, 2019; 

Schweizer, 2016). Eine Erklärung für die Höhe des Überzeugungsgrades sind die 

mit der Entscheidung verbundenen Kosten: Ein Schuldspruch für eine eigentlich 

unschuldige Person muss eher vermieden werden als die Freilassung einer tatsäch-

lich schuldigen Person, sodass man mit hoher Sicherheit von der Schuld überzeugt 

sein muss (Schweizer, 2016, 2019). Der Grad der Überzeugung ist somit nicht di-

chotomer („überzeugt“ beziehungsweise „nicht überzeugt“), sondern vielmehr gra-

dueller Natur, wobei eine volle Überzeugung immer noch geringer ist als die abso-

lute Sicherheit (100%; Schweizer, 2019). Intuition reicht dabei aber nicht aus, um 

zur vollen Überzeugung zu gelangen (Schweizer, 2015). Wurden Rechtsexpert:in-

nen in einer Studie von Schweizer (2016) angesichts eines Fallbeispiels direkt be-

fragt, gaben sie ein Maß der vollen Überzeugung als erforderlich an (über 90%). 

Wurde deren Überzeugungsgrad allerdings statistisch ermittelt, lag dieser unterhalb 

der genannten prozentualen Grenze. Folglich zeigt sich in der Empirie, dass das 

tatsächlich gelebte und das theoretisch erforderliche Beweismaß nicht zwingend 

übereinstimmen. 

2.1.6.2 Modelle der Verarbeitung und Würdigung von Beweisen 

Aus juristischer Sicht lässt sich Beweiswürdigung definieren „als der Vorgang der 

richterlichen Überzeugungsbildung zur Wahrheit von Tatsachenbehauptungen“ 

(Schweizer, 2015, S. 13). Kurz gesagt unterscheiden sich Beweiswürdigungsmo-

delle im Ausmaß der richterlichen Freiheit und des Schutzes vor Willkür. In 

Deutschland herrscht ein gemischtes subjektiv-objektives Modell vor (Schweizer, 

2015). Die damit einhergehende freie Beweiswürdigung und ein eher abstraktes 

Beweismaß ermöglichen es, die (materielle) Wahrheit darüber zu ermitteln, ob sich 

eine Straftat tatsächlich zugetragen hat (Ermittlung des Sachverhalts). Durch diese 

Freiheit lässt sich auf die Gegebenheiten der individuellen Fälle eingehen (Kern, 

2019). Auch wenn die Beweiswürdigung zwar frei von gesetzlichen Regeln ist, soll 

sie sich dennoch an die Grundsätze der Logik und Rationalität halten. Außerdem 
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dürfen Richter:innen widersprüchliche Beweise und Informationen nicht einfach 

ignorieren, sondern sie müssen vielmehr das Gesamtbild der Beweise betrachten. 

Auch eine freie Beweiswürdigung muss vom Gericht nachvollziehbar begründet 

werden und darf nicht frei von Überprüfbarkeit sein (Schweizer, 2015). Nichtsdes-

totrotz wird die Beweiswürdigung durch dieses Vorgehen der „personality of the 

factfinder“ (Kern, 2019, S. 53) überlassen.  

Wie würdigen Menschen Beweise aus psychologischer Sicht? Diese Fragestellung 

ist an dieser Stelle von der für die Studie zentralen Frage abzugrenzen, wie sich die 

durch die Würdigung der Beweise gewonnenen Erkenntnisse anschließend im (Ent-

scheidungs-)Verhalten widerspiegeln (s. 2.4). Neben heuristischen Ansätzen der 

Entscheidungsfindung gibt es kohärenzbasierte Ansätze (Hupfeld-Heinemann & 

Helversen, 2009; Schweizer, 2015; Towfigh & Glöckner, 2015). Zwei Modelle 

werden an dieser Stelle exemplarisch dargestellt: Das Story Model (Pennington & 

Hastie, 1986, 1991, 1992), das als Erklärungsansatz für Entscheidungen in juristi-

schen Kontexten dient, und das Parallel Constraint Satisfaction Model (PCS; 

Glöckner & Betsch, 2008a), dessen Annahmen auch auf den Entscheidungsprozess 

im Rahmen der Beweiswürdigung übertragbar sind.7 Zunächst gilt es, die Bedeu-

tung von Kohärenz zu beschreiben. Schweizer (2015) argumentiert, dass die Menge 

an und die Komplexität von Informationen, die die Beweismittel bereitstellen, nicht 

ohne Intuition verarbeitet werden können. Intuition beschreibe dabei einen infor-

mationsverarbeitenden Prozess, der schnell, ohne Anstrengung und eher unbewusst 

ablaufe und in einem die Entscheidung beeinflussenden Gefühl ende. Eine der vier 

Kategorien von Intuition nach Glöckner und Witteman (2010) beschreibt die kon-

struktive Intuition, nach der mentale Repräsentationen im Sinne der Kohärenzbil-

dung konstruiert werden. Dies bedeutet, dass die Fülle an Informationen aufbereitet 

wird, sodass als Endergebnis ein stimmiges, kohärentes Ganzes entsteht (s. auch 

Glöckner & Ebert, 2011).  

 
7 Die Modelle wären auch in Abschnitt 2.2 (Theorien der Entscheidungsfindung) passend, da eben-
diese Modelle ebenfalls als Erklärungsansätze für den Prozess der (juristischen) Entscheidungsfin-
dung dienen. Aufgrund der intendierten Argumentation im Hinblick auf den Vorgang der Beweis-
würdigung und aufgrund der Tatsache, dass der Versuchsablauf eine bereits fertige Geschichte be-
inhaltete (s. 3.4.1), findet eine inhaltliche Abgrenzung statt. Für eine Übersicht über weitere Modelle 
und Theorien der Beweiswürdigung s. Maegherman (2021). 
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Kohärenz kann dabei auf verschiedenen Wegen erreicht werden (Schweizer, 2015). 

Sogenannte Geschichten-Modelle gehen davon aus, dass Beweise gewürdigt wer-

den, indem sie zu einer Geschichte verknüpft werden, um somit narrativ kohärent 

und stimmig zu sein. Dazu zählt das angesprochene Story Model von Pennington 

und Hastie (1986, 1991, 1992), das auf der Forschung zur Beweiswürdigung von 

Geschworenen basiert, wobei sich Erkenntnisse auch auf andere Prozessbeteiligte 

übertragen lassen. Laut diesem Modell spielen allerdings nicht nur die Beweismit-

tel, sondern auch der individuelle Erfahrungsschatz bei dem Versuch eine Rolle, 

eine möglichst überzeugende Geschichte zu konstruieren. Der Erfahrungsschatz 

kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn es fehlende Elemente in der Ge-

schichte zu ergänzen gilt. Unterschiede in der resultierenden Geschichte – und so-

mit auch im finalen Urteil – lassen sich laut Pennington und Hastie (1986, 1991) 

mit diesen individuell unterschiedlichen Erfahrungen erklären, da die eigentliche 

Beweisgrundlage letztlich für alle Personen gleich ist. Eine Geschichte gilt als ko-

härent abhängig davon, wie es um die Konsistenz (Freiheit von Widersprüchen), 

die Vollständigkeit und die Plausibilität der Geschichte bestellt ist (Pennington & 

Hastie, 1991, 1992).  

Neben narrativer Kohärenz gibt es kognitive Kohärenz, die dadurch erreicht werden 

kann, dass widersprüchliche Beweismittel abgewertet und stimmige Beweismittel 

iterativ aufgewertet werden (Schweizer, 2015; D. Simon, 1998). Kohärenz kann 

durch das „Kleinmachen“ von widersprüchlichen Beweisen maximiert werden, so-

dass die entscheidende Person auch bei gegensätzlichen oder fehlenden Informati-

onen zu einer Überzeugung gelangen kann (Schweizer, 2013). Dies erinnert an das 

Konzept der kognitiven Dissonanz, demzufolge Dissonanzen beziehungsweise Wi-

dersprüchlichkeiten reduziert werden, um dadurch Konsonanz zu erreichen 

(Festinger, 1957; s. auch Maegherman, 2021). Im Parallel Constraint Satisfaction 

Model (PCS) stellt eine Restriktion die Beziehung zwischen zwei Kognitionen dar, 

die es zu erfüllen gilt, um Kohärenz zu erreichen (Glöckner & Betsch, 2008a; 

Schweizer, 2015; D. Simon, 1998). Kognitionen, wie beispielsweise Aussagen von 

Zeug:innen, können der gleichen Untergruppe (z. B. „wahr“, „falsch“) angehören, 

sodass sie durch eine positive Verbindung miteinander verknüpft sind. Bei der Zu-

gehörigkeit zu unterschiedlichen Untergruppen liegt eine negative Restriktion vor. 

Allerdings können eine als „wahr“ eingestufte und eine als „falsch“ eingestufte 
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Kognition stimmig sein, wenn sie inhaltlich kohärent sind (z. B. wenn beide für 

oder gegen die Schuld einer angeklagten Person sprechen). In Form von konnekti-

onistischen Netzwerken angeordnet gelten positive Restriktionen zwischen Kogni-

tionen (Knoten) als reizend, wohingegen negative Verbindungen zwischen Knoten 

hemmend wirken (Glöckner & Betsch, 2008a; Read et al., 1997). Somit erfahren 

zwei positiv verbundene Knoten stärkere Aktivität als negativ verbundene. Akti-

viert ein Reiz (z. B. ein Eindruck durch ein Beweismittel) einen Knoten, so verteilt 

sich die Aktivität über diese reizenden Verbindungen, um dadurch die Kohärenz 

der Kognitionen möglichst zu maximieren. Read et al. (1997) veranschaulichen die 

Mechanismen des PCS-Modells folgendermaßen:  

The activation of each node can be viewed as its degree of acceptability or belief. 
Thus, belief in a proposition is the result of a set of multiple constraints among the 
nodes in the belief system. Beliefs that are mostly supported by other beliefs will be 
positively activated and therefore acceptable, whereas beliefs that are contradicted 
by many other beliefs will be negatively activated and therefore not believed. (S. 43) 

Bei der andauernden und sich wiederholenden Würdigung von (neu dazukommen-

den) Beweismitteln während eines Verfahrens finden unbewusst Kohärenzver-

schiebungen in Richtung der favorisierten Entscheidung statt. Dadurch nähert sich 

die Aktivität im Netzwerk einer gewissen Stabilität an, aus der eine Entscheidung 

entstehen kann (Glöckner & Betsch, 2008a; Glöckner et al., 2010; D. Simon, 1998). 

Die Kohärenzverschiebung birgt allerdings die Gefahr der Überzeugung, die rich-

tige Entscheidung getroffen zu haben. Dies kann der Fall sein, obwohl die Beweis-

mittel dies eigentlich nicht zulassen, weil sie objektiv widersprüchlich sind oder gar 

fehlen, aber dennoch passend gemacht werden und dadurch kohärent wirken 

(Schweizer, 2013).  

Die angeführten narrativen und kognitiven Kohärenztheorien entsprechen dabei ei-

ner holistischen Betrachtung von Beweisen “by holistically forming a coherent 

mental representation of the case“ (Schweizer, 2013, S. 65). Im Gegensatz dazu 

steht das atomistische (isolierte) Vorgehen „by atomistically assessing the proba-

tive value of each item of evidence and integrating the values according to an algo-

rithm” (Schweizer, 2013, S. 65), das sich auf subjektive Wahrscheinlichkeitstheo-

rien bezieht. Schweizer (2013) untersuchte, ob sich die Auffassung von Studieren-

den über die Schuld einer fiktiven angeklagten Person unterscheidet, je nachdem, 

ob Beweise eher auf holistische oder atomistische Art betrachtet werden. Es zeigte 
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sich, dass sich bei einer holistischen Betrachtung der gleichen Beweise die Inter-

pretationen derjenigen, die einen Angeklagten verurteilten, stark von den Interpre-

tationen derjenigen unterschieden, die den Angeklagten freisprachen. Bei einer ato-

mistischen Beweiswürdigung zeigten sich diese Unterschiede in den Interpretatio-

nen nicht auf diese Weise. Zudem stimmte das Verhalten der Studierenden nicht 

zwingend mit deren Angaben überein. So verurteilten einige Versuchsteilnehmen-

den den Angeklagten, obwohl die zuvor persönlich angegebene Prozentgrenze für 

die Schuldfrage (rund 90%) statistisch gesehen nicht erreicht worden war. Es liegt 

somit die Vermutung nahe, dass gewisse Faktoren Menschen davon abhalten, ein-

heitlich und normativ zu handeln (s. 2.2; 2.3).  

2.1.7 Zwischenfazit: Ableitung von für die Studie relevanten 
juristischen Inhalten 

Die dargestellte Auswahl an Informationen zum Ablauf des Strafprozesses in 

Deutschland dient zum besseren Verständnis der Herleitung der Forschungsinhalte 

und der Versuchsplanung.8 Aus den Abschnitten 2.1.1–2.1.6.2 sind wesentliche In-

halte und Schwerpunkte abzuleiten. Das Ermittlungsverfahren, in dem die Samm-

lung von Beweismitteln erfolgt, steht zeitlich vor der Hauptverhandlung. Zum Ende 

dieses ersten Verfahrensschrittes sind die vier ausgewählten Entscheidungsoptio-

nen relevant, die zu ebenjenem Zeitpunkt der Staatsanwaltschaft zur Verfügung ste-

hen: Anklage, Einstellung, Einstellung wegen Geringfügigkeit sowie Einstellung 

unter Weisungen und Auflagen (s. 2.1.1; 2.1.2). Damit einhergehend ist das Wissen 

um die vier Kategorien von Beweismitteln nötig (Augenschein, Urkunde, Aussage 

von Zeug:innen und Einlassung der beschuldigten Person), da auf deren Grundlage 

eine Entscheidung über den weiteren Verlauf getroffen wird (s. 2.1.6).9 Dement-

sprechend spielt auch das Beweismaß (s. 2.1.6.1), das zur Bildung einer Überzeu-

gung notwendig ist, eine wichtige Rolle. Sofern ein Verfahren nicht zuvor einge-

stellt wird, findet die Beweisaufnahme aufgrund des Mündlichkeitsprinzips letzt-

lich in zwei Stufen statt, nämlich im Ermittlungs- und erneut im Hauptverfahren. 

Soll im Hauptverfahren ein Urteil gefunden werden, so passiert dies gemäß der 

 
8 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Zusammenfassung auf Literaturangaben größtenteils 
verzichtet. Für solche Angaben wird auf den jeweiligen Abschnitt verwiesen. 
9 Das Beweismittel Sachverständige:r ist für diese Arbeit nicht weiter von Bedeutung. 
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StPO im Anschluss an die Beweisaufnahme im Rahmen der freien Beweiswürdi-

gung (s. 2.1.4). Da aber bereits die vorherige Würdigung der Beweismittel durch 

die Staatsanwaltschaft über den weiteren Verlauf entscheidet, ist diese erste Be-

weiswürdigung wegweisend für den Prozess (Morgan et al., 2018; D. Simon, 2012). 

D. Simon (2012) fasst dies folgendermaßen zusammen: „To a large degree, crimi-

nal verdicts are determined at the investigative phase, with the trial serving primar-

ily as a ritual that delivers more symbolic than real value“ (S. 204). Im Zusammen-

hang mit den Beschreibungen eines nicht rein objektiven Beweismaßes sowie mit 

der freien Beweiswürdigung aus juristischer und psychologischer Sicht wurde be-

reits angedeutet, dass eben dieser recht freie Umgang mit Beweismitteln – und da-

rauf basierende Entscheidungen – mutmaßlich durch verschiedene Faktoren beein-

flusst sein kann (s. 2.1.6.2). Im folgenden Abschnitt zur Entscheidungsfindung wird 

beleuchtet, welche Modelle der Entscheidungsfindung relevant sind (s. 2.2). 

Ebenso wird ausgeführt, welche Einflussfaktoren auf den und welche individuellen 

Unterschiede im Entscheidungsprozess erkennbar werden. Die Übertragung der 

psychologischen Inhalte auf den strafrechtlichen Kontext erfolgt in Abschnitt 2.3. 

2.2 Entscheidungsfindung: Theorien, Einflussfaktoren 
und individuelle Unterschiede 

Es folgt eine Darstellung der für die Studie wesentlichen Grundannahmen von Ent-

scheidungstheorien, in der im Zusammenhang mit Intuition, Rationalität und heu-

ristischen Ansätzen auf solche Mechanismen eingegangen wird, die sich auf die 

Entscheidungsfindung auswirken können (s. 2.2.1). Der Abschnitt 2.2.2 befasst sich 

weiterführend mit der zeitlichen Phase nach einer Entscheidung und fokussiert die 

Bedeutung der Umgebung, der Konsequenzen sowie der Verantwortung auf den 

post-selektionalen Lernprozess. Darauf folgt eine genaue Betrachtung bestimmter, 

den Entscheidungsprozess beeinflussender Faktoren (s. 2.2.3), bevor in einem Zwi-

schenfazit die psychologischen Kerninhalte abgeleitet werden (s. 2.2.4). 
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2.2.1 Von den normativen Grundannahmen zu Dual-Prozess-
Annahmen und heuristischen Ansätzen menschlicher 
Entscheidungsfindung 

Urteilen und Entscheiden gelten als alltägliche Denkprozesse.10 Urteile stellen eine 

Art Bewertung oder Beurteilung dar und grenzen sich in der Form von Entschei-

dungen ab, als dass sie sich nicht mit möglichen Handlungskonsequenzen beschäf-

tigen, sondern vielmehr als Ergebnis psychologischer Prozesse gesehen werden 

(Betsch et al., 2011). Eine auf ein Urteil folgende Entscheidung beruht auf der Wahl 

zwischen mindestens zwei Optionen, wobei es erwünschte Konsequenzen zu errei-

chen und unerwünschte Konsequenzen zu vermeiden gilt. Entscheidungssituatio-

nen unterscheiden sich darin, ob die Optionen bereits vorgeben oder noch zu gene-

rieren sind, und, ob es sich um eine feste oder noch offene Menge an Auswahlmög-

lichkeiten handelt. Betsch et al. (2011) nutzen eine Dreiteilung zur Darstellung des 

Prozesscharakters des Entscheidens. Die prä-selektionale Phase betrachte demnach 

die Generierung und das Aussuchen von Entscheidungsoptionen. Die selektionale 

Phase befasse sich grundlegend mit der Frage „Wie wird sich entschieden?“ und 

reiche von der genauen Betrachtung der Optionen bis zur tatsächlichen Entschei-

dungsfindung und Intentionsbildung. Nachfolgend beziehe sich die post-selektio-

nale Phase auf Prozesse und Erfahrungen, die zeitlich nach der Entscheidung liegen. 

Das Ergebnis des Prozesses könne eine Feststellung, eine Intention, eine Aktivität 

oder das Unterlassen einer Handlung sein, wobei sich je nach Modus für die Wahl 

beziehungsweise die Zurückweisung einer Option entschieden würde.  

Wahrscheinlichkeiten spielen in (normativen) Theorien als Determinanten eine 

grundlegende Rolle. Dabei greift die psychologische Entscheidungsforschung auf 

Ansätze der Mathematik und Ökonomie zurück. Zu nennen sind das Wert-Erwar-

tungs-Modell (bei rationalen Entscheidungen wird die Option ausgewählt, die im 

Sinne der Nutzenmaximierung den höchsten erwarteten Wert erreicht) oder die Be-

deutung des subjektiven Nutzens von Konsequenzen und dessen Einfluss auf die 

Entscheidungsfindung (für eine historische Übersicht s. Betsch et al., 2011; Pfister 

 
10 Sowohl im juristischen als auch im psychologischen Kontext ist vom „Urteil“ die Rede, wobei 
nicht das gleiche Konstrukt gemeint ist. Im psychologischen Kontext gilt ein Urteil nicht als rich-
terlicher Urteilsspruch, sondern als eine Bewertung oder Beurteilung (Betsch et al., 2011). Was ge-
meint ist wird aus dem jeweiligen Zusammenhang deutlich. 
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et al., 2017). Allerdings verhalten sich Menschen nicht unter allen Umständen ge-

mäß den Annahmen der normativen, „idealen“ Ansätze (Stanovich & West, 2000). 

Während normative Ansätze eine ideale, rationale Entscheidung im Blick haben, 

befassen sich deskriptive Ansätze mit tatsächlichen Entscheidungen (Stanovich & 

West, 1998). Beispielsweise kann das sogenannte Framing, also die Art und Weise 

wie Informationen formuliert werden, die Auswahl der Optionen beeinflussen 

(Rahmungseffekt; Tversky & Kahneman, 1974; s. 2.2.1.2). Wenngleich sich For-

schung zu Erwartungsnutzenmodellen in der Regel auf Lotterien mit Gewinnen und 

Verlusten – und somit auf konkrete Geldbeträge – bezieht, ist diese Konkretheit bei 

alltäglichen Entscheidungen selten der Fall, denn Informationen über Optionen und 

Konsequenzen müssen von der entscheidenden Person erst gesucht und integriert 

werden (Betsch et al., 2011; Pfister et al., 2017). Außerdem argumentiert H. A. 

Simon (1955, 1956) mit dem Konzept der begrenzten beziehungsweise einge-

schränkten Rationalität, dass eine vollständige und ideale Verarbeitung von Infor-

mationen aufgrund der beschränkten kognitiven Kapazitäten des Menschen nicht 

möglich ist. Auch wären in der Regel nicht alle Informationen bekannt, sodass von 

einem grundlegenden Informationsmangel ausgegangen werden müsse. Statt der in 

der Nutzentheorie angewandten Maximierungsregel betrachtet H. A. Simon (1955) 

vielmehr Entscheidungsstrategien, die sich trotz begrenzter Rationalität einsetzen 

lassen. Dazu gehört die Regel der Anspruchserfüllung (Satisfizierung), die die erst-

beste Option auswählt, deren Konsequenzen am nächsten zu einem festgelegten 

Kriterium stehen. Bei nicht-kompensatorischen Entscheidungsstrategien (wie der 

Satisfizierung) muss eine Option eine bestimmte Schwelle erreichen, um als wähl-

bar zu gelten. Kompensatorische Strategien benötigen im Gegensatz dazu eine stär-

kere kognitive Ressource und können zu einem Konflikt für die entscheidende Per-

son führen, wenn der Ausgleich zwischen positiven und negativen Konsequenzen 

nur schwer oder nicht gelingt (Pfister et al., 2017).11 In Situationen, in denen der 

kognitive Aufwand steigt, ist der Einsatz ressourcenschonender, nicht-kompensa-

torischer (heuristischer) Strategien sinnvoll (s. 2.2.1). Dazu zählen komplexe Situ-

ationen mit zunehmender Anzahl von Entscheidungsoptionen oder solche Mo-

mente, in denen unter Zeitdruck gehandelt wird (s. 2.2.3.1). Auch unterscheiden 

 
11 Für eine zusammenfassende Übersicht über kognitive Entscheidungsstrategien wird auf Ries-
kamp und Hoffrage (1999, 2008) verwiesen. 
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sich Situationen nicht nur in der Menge, sondern in der Verfügbarkeit von Informa-

tionen, genauer gesagt in deren Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Konkretheit. 

Dies umschreibt Kahneman (2011) mit “what you see is all there is” (WYSIATI; 

vgl. S. 113).  

Der kognitive Aufwand, der mit der Urteilsbildung und Entscheidungsfindung ver-

bunden ist, stellt einen wesentlichen Faktor für Entscheidungstheorien dar: Dual-

Prozess-Theorien differenzieren ebenjenes Ausmaß des Aufwands. Sie postulieren, 

dass auf verschiedene Prozesse zurückgegriffen werden kann, sodass es zu einem 

automatischen und heuristischen oder einem kontrollierten und systematischen 

Vorgehen kommt (für eine Übersicht der Theorien s. Evans, 2008; Stanovich et al., 

2014). Der eine Prozess nutzt dabei schnell zu verarbeitende Heuristiken, während 

sich der andere Prozess der Logik und Wahrscheinlichkeiten bedient. Laut Pfister 

et al. (2017) sind Art und Umfang des kognitiven Aufwandes auf einem Kontinuum 

anzusiedeln. Es reiche von als routinisiert zu beschreibenden Entscheidungen, bei 

denen aufgrund der automatischen Auswahl aus Optionen nur wenig kognitive Res-

source nötig ist, bis hin zu konstruktiven Entscheidungen, bei denen die Optionen 

erst generiert und Präferenzen dafür entwickelt werden müssen. Dazwischen lägen 

stereotype, auf einem minimalen Bewertungsprozess basierende Entscheidungen 

sowie reflektierte Entscheidungen, für die es zu den gegebenen Optionen noch 

keine abrufbaren Werte und Präferenzen gibt.  

Eines der bedeutendsten Dual-Prozess-Modelle ist das Modell zu System 1 und 

System 2 von Kahneman (2011).12 Der Begriff des Systems ist dabei als Metapher 

und nicht als physisch trennbare Komponente im Gehirn zu verstehen. Die Systeme 

unterscheiden sich – gemäß der Grundannahme von Dual-Prozess-Theorien 

(Evans, 2008) – insbesondere hinsichtlich des kognitiven Aufwandes, den sie er-

fordern. Das System 1 ist kontinuierlich aktiv und kann als automatisch, schnell, 

holistisch, unbewusst und anstrengungslos umschrieben werden. Das System 2 ist 

im Gegensatz dazu kontrolliert, langsam, analytisch, bewusst und kognitiv anstren-

gend. Laut Kahneman (2011) ist das System 1 faul und folgt dem Prinzip des ge-

ringsten (kognitiven) Aufwands. Somit benötigt der anstrengende Einsatz von Sys-

tem 2 Selbstkontrolle und Motivation. Zudem besitzt das System 2 nicht unendliche 

 
12 Dieses Buch von Kahnemann (2011) ist eine Zusammenfassung der jahrzehntelangen Forschung 
zum System-1/System-2-Modell. 
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Ressourcen, sondern es kann zu kognitiver Aus- oder Überlastung kommen. Die 

beiden Systeme hängen eng miteinander zusammen (Kahneman, 2011). Das Sys-

tem 2 wird mit Informationen aus dem System 1 gespeist, wobei eine eventuelle 

Korrektur der bereitgestellten Informationen wiederum mit kognitiver Anstrengung 

einhergeht. Das System 2 schreitet ein, wenn das System 1 in seinen automatischen 

Prozessen auf Schwierigkeiten stößt oder auf Aufgaben keine schnelle Antwort fin-

det. Aber auch dieses Einschreiten kann die Prozesse des System 1 nicht vollends 

unterdrücken: Sie arbeiten kontinuierlich weiter, während das System 2 auf niedri-

ger Stufe im Hintergrund läuft (Kahneman, 2011). Auch wenn die Unterteilung in 

zwei Systeme eher als Metapher zu verstehen ist, beziehen sich Kritikpunkte eben 

darauf, da dieses Modell als „oversimplified“ (Evans, 2008, S. 270) beschrieben 

werden kann. Evans (2008) regt an, nicht von Systemen, sondern von Typ-1- und 

Typ-2-Prozessen zu sprechen. Des Weiteren wird argumentiert, dass intuitive Ant-

worten durchaus korrekt sein können, ohne dass Typ-2-Prozesse intervenieren müs-

sen. Bago und Neys (2017) untersuchten, ob intuitive Antworten (z. B. in Aufgaben 

zu Basisraten) nach einer Zeit des Überlegens korrigiert werden. Auch wenn in ei-

nem Großteil der Fälle (ca. 50%) beide Antworten inkorrekt waren, so waren in 

rund einem Drittel der Fälle die intuitiven Antworten bereits korrekt und wurden 

nicht „falsch verbessert“. Dementsprechend wird diskutiert, inwiefern eine dicho-

tome Einteilung der Prozesse sinnvoll ist und – sofern man bei dieser Aufteilung 

bleibt – inwiefern die beiden Prozesse parallel oder sequentiell ablaufen (Croskerry 

et al., 2014; Diederich & Trueblood, 2018; Evans, 2008). Pennycook et al. (2015) 

schlagen ein dreistufiges Modell vor, demzufolge in der ersten Stufe eine erste Ant-

wort generiert wird und in einer zweiten Stufe eine Art Konflikt-Monitoring statt-

findet. Werde ein Konflikt entdeckt, erfolge entweder eine Korrektur oder eine Ra-

tionalisierung der bereits getätigten Antwort. Auf das Auftreten möglicher Fehler 

und Verzerrungen in den Abläufen dieser Typ-1- und Typ-2-Prozesse wird in Ab-

schnitt 2.2.1.2 genauer eingegangen. Zunächst erfolgt eine Differenzierung von ra-

tionalen und intuitiven Entscheidungen (s. 2.2.1.1). 

2.2.1.1 Rationale und intuitive Entscheidungen im Zusammenhang mit 
den Dual-Prozess-Annahmen 

Rationalität und Intuition werden oft mit Prozessen der Entscheidungsfindung in 

Verbindung gebracht. Mit Blick auf die Rationalität argumentiert Stanovich (2018), 
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dass es evolutionär gesehen für das menschliche Überleben und die Reproduktion 

nicht wichtig ist, rational zu handeln. Eine verbesserte Anpassung an die Umwelt 

gehe nicht zwingend mit einer verstärkten Rationalität einher. Dementsprechend sei 

das Auftreten von irrationalem Denken und Handeln durchaus möglich. Irrationales 

Verhalten ist somit solches, das vom Optimum eines normativen Modells abweicht 

(Stanovich et al., 2014). Rationalität ist von Intelligenz abzugrenzen, sodass auch 

intelligente Menschen irrationales Handeln zeigen (Stanovich, 2016; Stanovich & 

West, 2014).  

Evans (2010) stellt Intuition und logisches, bedachtes Denken als Kontraste dar. Er 

vergleicht ersteres mit den Eigenschaften der Typ-1-Prozesse und letzteres mit de-

nen der Typ-2-Prozesse (s. 2.2.1). Während Typ-1-Prozesse demnach mit intuitiven 

Entscheidungen in Verbindung gebracht werden, so stehen Typ-2-Prozesse im Zu-

sammenhang mit rationalen (reflektierten) Entscheidungen (Evans, 2008, 2010). 

Intuitive Entscheidungen entstehen somit häufig schnell, ohne Anstrengung und 

automatisch, wobei nicht immer begründet werden kann, warum man zu einer be-

stimmten Entscheidung gekommen ist. Die wissensbasierte Intuition beruht auf 

dem Wiedererkennen (Pfister et al., 2017). Hinweisreize werden in einer Situation 

wiedererkannt und auf Grundlage der vorhandenen Gedächtnisstrukturen verarbei-

tet. Insbesondere bei bereichsspezifischen Fachpersonen kann (wissensbasierte) In-

tuition zu validen Entscheidungen führen, da deren Intuition eben auf Wissen, Er-

fahrung und Feedback basiert (s. 2.2.3.2). Im Gegensatz dazu ist die Intuition bei 

Laien eher heuristisch orientiert und es fehlt eine valide Entscheidungsbasis 

(Kahneman & Klein, 2009; Pfister et al., 2017).13 Für diese heuristische Intuition 

ist kein (Vor-)Wissen notwendig (Pfister et al., 2017). WYSIATI spielt demnach 

bei intuitiven Urteilen und Entscheidungen eine wichtige Rolle, da es die Unemp-

findlichkeit des System 1 beschreibt, Informationen hinsichtlich ihrer Qualität und 

Quantität überprüfen zu können (Kahneman, 2011; s. 2.2.1): Vorhandene Informa-

tionen werden betrachtet, während Fehlendes ausgeblendet wird. Das System 1 un-

terdrückt somit Zweifel (im Gegensatz zum System 2). Laut Glöckner und 

Witteman (2010) ist Intuition im Zusammenhang mit Dual-Prozess-Modellen aber 

nicht als homogenes Konzept zu verstehen, da vier Kategorien ausgemacht werden 

 
13 Für weiterführende Ausarbeitungen zu Intuition wird auf die Arbeiten von Evans (2010), Glöck-
ner und Witteman (2010), Hogarth (2010) und Schweizer (2015) verwiesen. 
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können. Dazu zählen assoziative, abgleichende, akkumulierende und konstruktive 

Intuition (s. auch Glöckner & Ebert, 2011). Aufgrund der für intuitive Entscheidun-

gen relevanten Charakteristika der Typ-1-Prozesse ist der Verlass auf unzu-

reichende Informationen ein mögliches Problem. Seltene und unwahrscheinliche 

Ereignisse können in ihrer Häufigkeit überschätzt werden, was wiederum zu extre-

men Vorhersagen führen kann (Kahneman, 2011; s. 2.2.1.2). Dennoch gilt es zu 

betonen, dass das System 1 dem System 2 nicht generell unterlegen ist und dass 

intuitive Entscheidungen nicht unausweichlich schlechter sind als reflektierte Pro-

zesse (Bago & Neys, 2017; Croskerry et al., 2014; Evans, 2008, 2010; Hertwig & 

Todd, 2003). Laut einer Meta-Analyse von W. J. Phillips et al. (2016), die den Ein-

fluss reflektierter und intuitiver Denkstile auf Entscheidungen betrachtete, war der 

Zusammenhang zwischen normativer Entscheidungsleistung und Intuition zwar ne-

gativ, aber nicht stark ausgeprägt (r = -.09). Ebenso argumentieren Engel und Gi-

gerenzer (2006), dass Heuristiken nicht zwingend als zweitbestes hinter logischem 

Denken stehen. Doch was genau sind Heuristiken? 

2.2.1.2 Heuristiken und Urteilsverzerrungen 

Normative Ansätze gehen vorrangig vom Einsatz statistischer Methoden beim Ent-

scheiden aus, wohingegen tatsächlich beobachtbare Entscheidungen von diesen 

Normen abweichen können (s. 2.2.1). Diese Abweichungen lassen sich mithilfe der 

Dual-Prozess-Annahmen erklären. Der mit diesen Annahmen im Zusammenhang 

stehende deskriptive Heuristiken-und-Biases-Ansatz betrachtet, wie verkürzte Stra-

tegien (entgegen der normativen Ansätze) durch eine schnelle und weniger kapazi-

tätsfordernde Vorgehensweise zur Urteilsbildung beitragen (Tversky & Kahneman, 

1974). Heuristiken dienen als Faustregeln der Urteilsbildung und Entscheidungs-

findung, die in der Regel automatisch und intuitiv eingesetzt werden (Kahneman, 

2011). Auch die genannte Satisfizierungsregel kann als Heuristik bezeichnet wer-

den (Towfigh & Glöckner, 2015; s. 2.2.1). Der kognitive Aufwand beim Einsatz 

von Heuristiken ist relativ gering und somit aus ressourcenschonender Sicht von 

Vorteil. Ein Fokus des genannten Ansatzes liegt auf den systematischen Urteilsver-

zerrungen (Bias), die aus dem Gebrauch von Heuristiken resultieren. Heuristiken 

können aufgrund bestimmter Prinzipien, die mit dem System 1 in Verbindung ste-

hen, zu derartigen systematischen Bias führen. Die assoziative Aktivierung bewirkt, 

dass ein im Gedächtnis aktiviertes Element zur Anregung anderer damit assoziierter 
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Elemente führt, die aber nicht zwingend sinnvoll oder logisch mit dem ursprüngli-

chen Element verknüpft sind. Aktivierte Informationen erscheinen häufig kohärent, 

auch wenn diese möglicherweise nicht vollständig sind (WYSIATI; Kahneman, 

2011; s. 2.2.1). Gewisse Bias können demnach aus der fehleranfälligen Funktions-

weise des System 1 entstehen, wenn das System 2 nicht interveniert und kontrol-

liert. Urteilsverzerrungen sind sehr hartnäckig und schwierig zu überwinden, zumal 

sie größtenteils unbewusst ablaufen (Kahneman, 2011). Kahneman (2011) be-

schreibt, dass eine „Sinngebungsmaschinerie von System 1 … uns die Welt geord-

neter, einfacher, vorhersagbarer und kohärenter sehen [lässt], als sie es tatsächlich 

ist“ (S. 254).  

Zu den klassischen Heuristiken zählen Repräsentativität, Verankerung sowie Ver-

fügbarkeit (Tversky & Kahneman, 1974).14 Repräsentativität stellt ein Synonym für 

Ähnlichkeit dar und beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kategorie oder 

ein Ereignis zu einer prototypischen Kategorie oder einem prototypischen Ereignis 

gehört: Je repräsentativer (ähnlicher) das beobachtbare Ereignis für einen Prototyp 

ist, desto wahrscheinlicher wird dessen Auftreten eingeschätzt (Tversky & 

Kahneman, 1974). Die heuristisch ermittelte Wahrscheinlichkeit ist allerdings sub-

jektiv und wird häufig überschätzt, da die Basisrate für die generelle Auftretens-

wahrscheinlichkeit einer Kategorie oder eines Ereignisses nicht beachtet wird (Ba-

sisratenfehler). Dies ist häufig der Fall, wenn die statistische Basisrate für ein Er-

eignis unbekannt ist. Somit werden insbesondere unwahrscheinliche Ereignisse, die 

eine niedrige Basisrate haben, in ihrer Wahrscheinlichkeit überschätzt. Ebenso pas-

siert es, dass unwahrscheinliche Ereignisse eine (relativ gesehen) zu große Gewich-

tung in der Entscheidungsfindung erhalten (Kahneman, 2011). Die Verankerungs-

heuristik bezieht sich auf das Urteilen hinsichtlich quantitativer Größen. Wird ein 

solches Urteil verlangt, orientiert man sich – häufig unbewusst – an einem bereits 

gegebenen (numerischen) Anker und passt den eigenen Wert nach oben oder unten 

an (Ankereffekt; Tversky & Kahneman, 1974). Dabei können Anker relevant, aber 

auch irrelevant für eine Aufgabe sein. Auch die Verfügbarkeitsheuristik arbeitet mit 

Wahrscheinlichkeiten: Je leichter man sich an ähnliche Ereignisse erinnern kann 

 
14 Da an dieser Stelle nur auf ausgewählte Beispiele eingegangen werden kann, wird für eine detail-
lierte Auseinandersetzung mit verschiedenen Heuristiken und Bias auf die Literatur verwiesen: 
Cooke (1991), Englich (2009), Guthrie et al. (2001), Rieskamp und Hoffrage (1999) und Schweizer 
(2005).  
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beziehungsweise je größer die Anzahl der vorstellbaren ähnlichen Ereignisse (Sali-

enz), desto wahrscheinlicher wird das Auftreten eines Ereignisses eingeschätzt 

(Tversky & Kahneman, 1973). Dabei kann die mentale Präsenz von Ereignissen 

eine Rolle spielen, also wie schnell sich an entsprechende Informationen erinnert 

werden kann. 

Ein ähnliches Konzept stammt von Gigerenzer et al. (1999) und lautet Fast-and-

Frugal-Heuristics-Ansatz. Dabei werden im Vergleich zum Heuristiken-und-Bia-

ses-Ansatz aber weniger die Urteilsfehler betont, sondern vielmehr der Nutzen und 

die Effizienz von Heuristiken hervorgehoben, da sie schnell und sparsam einsetzbar 

sind (Gigerenzer et al., 1999; Hertwig & Todd, 2003). Der Ansatz beschreibt laut 

Gigerenzer et al. (1999) einen adaptiven Werkzeugkasten, der bestimmte Werk-

zeuge (Heuristiken) zur Urteilsbildung und Entscheidungsfindung beinhaltet. Diese 

Heuristiken seien schnell und sparsam und können je nach Kontext adaptiv einge-

setzt werden. Der Werkzeugkasten beinhalte beispielsweise die Rekognitionsheu-

ristik (Unterscheidung zwischen wiedererkannten und unbekannten Objekten), die 

Take-the-Best-Heuristik (binäre Hinweisreize werden nur so lange verglichen bis 

der erste Unterschied erkannt wird, auf dessen Grundlage das Urteil getroffen wird) 

sowie die Folge-der-Mehrheit-Heuristik (Urteil orientiert sich an der Mehrheit der 

Bezugsgruppe). Diese drei Werkzeuge seien beispielsweise in solchen Kontexten 

sinnvoll, in denen es viele Hinweisreize gibt, die es im Sinne der begrenzten Ver-

arbeitungskapazitäten zu reduzieren gilt. Zu Fehlern könne es kommen, wenn das 

für den Kontext inadäquate Werkzeug beziehungsweise das richtige Werkzeug auf 

fehlerhafte Art und Weise genutzt wird. In neuen Situationen sei es auch möglich, 

dass noch keine hilfreiche Heuristik im Repertoire vorhanden ist. 

Die Theorie der Attributsubstitution von Kahneman und Frederick (2005) dient als 

ein Erklärungsmodell für die theoretischen Grundlagen der Heuristik-Ansätze. 

Ausgehend von der Tatsache, dass ein Zielattribut (z. B. die Wahrscheinlichkeiten 

für Ereignisse) nur schwierig und unter kognitivem Aufwand zu beurteilen ist, be-

dient man sich gemäß der Theorie eines anderen beobachtbaren Attributs, das bei 

der Beurteilung helfen soll. Dieses heuristische Attribut ersetzt das nicht beobacht-

bare Attribut (das aber eigentlich von Interesse ist) und deutet die gesuchte Wahr-

scheinlichkeit an, indem es Aussagen über die Ähnlichkeit (Repräsentativität) oder 
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die Verfügbarkeit macht (Kahneman & Frederick, 2005). Kahneman (2011) um-

schreibt es so, dass sich unbewusst für die Beantwortung einer leichteren (heuristi-

schen) Frage entschieden wird, die wiederum an die ursprüngliche schwierigere 

Frage angelehnt ist. Da aber das heuristische und das Zielattribut nicht identisch 

sind, ist dieser Prozess fehleranfällig, weil einem heuristischen Attribut zu viel oder 

zu wenig Gewicht gegeben wird oder weil aufgrund fehlender Informationen ein 

heuristisches Attribut gar nicht erst gefunden werden kann (Kahneman & Frederick, 

2005).  

Ergänzend zu diesem Erklärungsansatz können drei defizitäre Prozesse identifiziert 

werden, die in Heuristiken-und-Bias-Aufgaben zu Fehlern führen können: inadä-

quat gelerntes Wissen, das gescheiterte Erkennen einer Korrektur sowie die ge-

scheiterte Durchführung einer Korrektur (Stanovich, 2018; Stanovich, 2018; Sta-

novich et al., 2014; Stanovich & West, 2008). Dieses Erkennen der Notwendigkeit 

einer Korrektur sowie die Korrektur an sich ermöglichen es, eine Attributsubstitu-

tion zu vermeiden. Ist Wissen aber inadäquat gelernt oder nicht ausreichend vor-

handen, kommt es zu Fehlern in den Aufgaben. Doch auch wenn das Wissen vor-

handen ist, kann die Notwendigkeit einer Korrektur weiterhin unerkannt bleiben. 

Somit stehen das Erkennen sowie die Durchführung der Korrektur in einer Abhän-

gigkeit vom vorhandenen Wissen – und die Durchführung der Korrektur hängt wie-

derum von der erfolgreichen Erkennung ihrer Notwendigkeit ab. Dadurch kann eine 

schwache Leistung in Heuristiken-und-Bias-Aufgaben in gewissen Defiziten hin-

sichtlich der oben genannten Abläufe begründet sein, zumal diese Abläufe stark auf 

Typ-2-Prozessen basieren und gewisse Anstrengungen mit sich bringen (Stanovich 

et al., 2014). Doch wann interveniert das System 2? Thompson et al. (2011) argu-

mentieren, dass ein Verlass auf Typ-1-Prozesse beziehungsweise ein Wechsel zu 

Typ-2-Prozessen mit einem Gefühl von Richtigkeit einhergeht: Waren sich Stu-

dienteilnehmende hinsichtlich ihrer ersten intuitiven Antwort nicht sicher (Gefühl 

nach Richtigkeit nur schwach ausgeprägt), so benötigten sie mehr Zeit, um ihre 

Antwort zu überdenken, und sie änderten diese mit größerer Wahrscheinlichkeit als 

diejenigen, die von ihrer Initialantwort überzeugter waren. Demnach muss es laut 

Thompson et al. (2011) einen überprüfenden Mechanismus geben, der das Signal 

zur weiteren Überprüfung einer Antwort gibt und dieser Mechanismus wird zumin-

dest teilweise durch das Gefühl nach Richtigkeit mediiert. Die Stärke des Gefühls 
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von Richtigkeit, das auf eine heuristische und intuitive Antwort hin entsteht, hängt 

nicht nur mit dem Grad der Vertrautheit oder der Bekanntheit der Situation zusam-

men, sondern auch mit der Geschwindigkeit, mit der assoziierte Erfahrungen abge-

rufen werden können (Thompson, 2009). Demnach geht ein schwach ausgeprägtes 

Gefühl von Richtigkeit eher mit einem Einschreiten durch Typ-2-Prozesse einher. 

Interventionen sind auf verschiedene Weisen möglich. Dies kann ein erster explizi-

ter Versuch sein, die heuristische Reaktion überhaupt erst zu hinterfragen. Weitere 

Möglichkeiten sind die Rechtfertigung der gegebenen Antwort, das Suchen einer 

anderen Lösung oder gar das Verwerfen der neu gefundenen Lösung und ein Rück-

bezug zur heuristischen Antwort (Thompson, 2009). Wurde schließlich eine Ent-

scheidung getroffen, beginnt die post-selektionale Phase. 

2.2.2 Die Bedeutung von Lernumgebungen, Konsequenzen und 
Verantwortung in der post-selektionalen Phase 

Die post-selektionale Phase bezieht sich auf Prozesse, die zeitlich nach einer Ent-

scheidung liegen (Betsch et al., 2011; s. 2.2.1). Im Hinblick auf die Konsequenzen 

lassen sich verschiedene Arten ausmachen. So gibt es Entscheidungen unter Sicher-

heit (erwartete und tatsächliche Konsequenzen stimmen überein), unter Unsicher-

heit (Eintreffen der Konsequenzen unterliegt unklaren, unbekannten Wahrschein-

lichkeiten) sowie unter Risiko (Eintreffen der Konsequenzen unterliegt bekannten 

Wahrscheinlichkeiten). Dabei können Varianten von Unsicherheit ausgemacht wer-

den, je nachdem, ob die Ursache der Unsicherheit extern in den Umweltbedingun-

gen verortet wird oder ob sie intern in Abhängigkeit von der entscheidenden Person 

bleibt (Pfister et al., 2017). Entscheidungssituationen variieren in den Rahmenbe-

dingungen, unter denen sie stattfinden. Umgebungen können dabei gut- oder bös-

artig sein (Hogarth, 2010). Ersteres beschreibt Situationen, in denen für eine Ent-

scheidung hilfreiche und eindeutige Informationen geboten werden. Letzteres geht 

von Bedingungen aus, in denen die Informationslage spärlich und uneindeutig ist 

(Hogarth, 2010; Kahneman & Klein, 2009). Obwohl der Gebrauch von Heuristiken 

in beiden Umgebungen möglich ist, sollten sie aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit nur 

in gutartigen Situationen eingesetzt werden (Stanovich, 2018; s. 2.2.1.2). Gutartige 

Umwelten zeichnen sich außerdem durch direktes Feedback und Konsequenzen für 

die entscheidende Person aus (Hogarth, 2010). So können sich Lernprozesse auf 

zukünftige Entscheidungen auswirken. Das Effektgesetz als Lerngesetz beschreibt 
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die erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens in einer Situation, wenn 

dieses Verhalten zuvor in einer ähnlichen Situation zu positiven Konsequenzen ge-

führt hat (Thorndike, 1898, zitiert nach Betsch et al., 2011). Konsequenzen sind das 

nötige Feedback, das eine sich entscheidende Person benötigt, um daraus lernen zu 

können.  

Eine Entscheidung zu treffen, die sich möglichst leicht vor anderen Personen recht-

fertigen lässt, ist ein Motivator in der Entscheidungsfindung (Pfister et al., 2017). 

Das Gefühl von Verantwortung kann einerseits mit der Tendenz einhergehen, eine 

Entscheidung zu vermeiden, um dadurch auch einer eventuellen Rechtfertigung zu 

entgehen. Andererseits kann es die Tendenz des Handelns geben, da ein Nichts-Tun 

als schlimmer eingeschätzt wird (Pfister et al., 2017). Der Faktor der Verantwor-

tung (oder Rechenschaftspflicht) beinhaltet allerdings mehrere Facetten. So kann 

es einen Einfluss haben, ob das Publikum, das ein Verhalten beobachtet, bekannt 

oder unbekannt ist (z. B. Konformität), zu welchem Zeitpunkt dieses Verantwor-

tungsgefühl vorkommt (vor oder nach einer Entscheidung) und vor wem es sich zu 

rechtfertigen gilt (z. B. vor einer bekannten oder einer fremden Person; Lerner & 

Tetlock, 1999). Zudem kann es einen Unterschied machen, ob sich die Verantwor-

tung auf den Prozess oder das Ergebnis bezieht, wobei ein Gefühl von Verantwor-

tung für ersteres als vorteilhafter für eine Entscheidung gilt (Hoffmann et al., 2017; 

Lerner & Tetlock, 1999). Ist davon auszugehen, dass man sich vor Unbekannten 

für eine Entscheidung rechtfertigen muss, kann dies zu einer aufmerksameren Be-

trachtung von Hinweisen und zu einem größeren Bewusstsein für die eigenen kog-

nitiven Prozesse führen, um zu vermeiden, sich vor besagtem Publikum zu blamie-

ren: Bias werden reduziert. Allerdings kann das Vermeiden von Blamage solche 

Bias auch verstärken, indem die Wahl getroffen wird, die am leichtesten zu recht-

fertigen ist (Lerner & Tetlock, 1999). Lerner und Tetlock (1999) fassen die Kom-

plexität der Ergebnisse so zusammen, dass „accountability is a logically complex 

construct that interacts with characteristics of decision makers and properties of the 

task environment to produce an array of effects“ (S. 270). Hoffmann et al. (2017) 

argumentieren auf Grundlage ihrer Forschung allerdings, dass ein hohes Gefühl von 

Verantwortung (für den Prozess) nicht zu einer systematischeren Abwägung oder 

Integration von Informationen führt. Auch geht Verantwortung nicht zwingend mit 

akkuraten Antworten – hier: klinische Vorhersage (Ruscio, 2000) – einher. Zudem 
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bleibt für die entscheidende Person auch im Anschluss an eine vom Umfeld als 

„schlecht“ eingeschätzte Entscheidung durchaus die Möglichkeit, die eigene Wahl 

aufzuwerten, um Dissonanz zu reduzieren (Betsch et al., 2011). Laut Bullens et al. 

(2014) verhalten sich Menschen unterschiedlich, je nachdem, ob eine Entscheidung 

umkehrbar ist oder nicht. In ihrer Studie waren diejenigen, die eine getroffene Ent-

scheidung nochmals ändern konnten, stärker darauf bedacht, negative Konsequen-

zen zu umgehen als diejenigen, deren Entscheidung unveränderlich war. Das Ein-

treten eines negativen Ergebnisses war für die Teilnehmenden ein Hinweis für eine 

falsche Entscheidung, wohingegen das Ausbleiben eines negativen Ergebnisses 

eine Veränderung unnötig machte. Das eigentliche Treffen einer Entscheidung be-

endet nicht unmittelbar den Vorgang des Entscheidens, da gemäß den obigen Aus-

führungen eben auch die post-selektionale Phase für (zukünftige) Entscheidungs-

prozesse eine Rolle spielt. Doch welche Faktoren beeinflussen diesen Prozess? 

Welche individuellen Unterschiede lassen sich ausmachen? 

2.2.3 Einflussfaktoren und individuelle Unterschiede im 
Entscheidungsprozess: Zeitdruck, Expertise, kognitive 
Reflexion und Need for Cognition 

Das Auftreten individueller Unterschiede ist in der Entscheidungsfindung von Be-

deutung (Kahneman, 2011; Mishra et al., 2015; Stanovich, 2018). Die Betrachtung 

individueller Faktoren und Fähigkeiten gilt – neben der Untersuchung von situati-

onalen Faktoren oder von Eigenschaften und Rahmenbedingungen der Entschei-

dungen – als besonders relevant (Appelt et al., 2011; McElroy et al., 2020). Für 

diese Studie wurden Einflussfaktoren ausgewählt, die für den Transfer der Ent-

scheidungsforschung auf den Kontext des Strafverfahrens als sinnvoll gelten und 

die somit als Variablen aufgenommen wurden (s. 2.3; 3.1): Zeitdruck, Expertise, 

kognitive Reflexion und Need for Cognition. Drei dieser Faktoren (außer Zeit-

druck) fallen unter die Beschreibung individueller Unterschiede und Fähigkeiten. 

In ihrer Datenbank Decision Making Individual Differences Inventory (DMIDI) lis-

ten und kategorisieren Appelt et al. (2011) Testverfahren, die in diesem For-

schungsfeld genutzt werden. Demnach zählt die Need-for-Cognition-Skala 

(Cacioppo & Petty, 1982; s. 2.2.3.4) als epistemische Motivation und der Cognitive 
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Reflection Test (Frederick, 2005; s. 2.2.3.3) als spezifische Fähigkeit und Kompe-

tenz. Zeitdruck ist dagegen ein situationaler Faktor (Appelt et al., 2011). Auf jeden 

dieser Faktoren wird gesondert eingegangen (s. 2.2.3.1–2.2.3.4). 

2.2.3.1 Zeitdruck 

Viele alltägliche Entscheidungen finden unter einer Art von zeitlicher Begrenzung 

statt (Edland & Svenson, 1993; Oh et al., 2016; Ordóñez & Benson, 1997). Zeit gilt 

als wesentlicher realitätsnaher Faktor in den Prozessen der Informationssuche und 

der Entscheidungsfindung (Savolainen, 2006). Zeit wird dabei oft als eine Form 

von Stress oder Druck angesehen, die sich auf die Qualität – oder ganz allgemein 

auf die Abläufe der genannten Prozesse – auswirken kann (Oh et al., 2016; Zakay, 

1993). Zeitdruck dient somit als Stellvertreter für Stress (Liu et al., 2019). Eine 

weniger stressige Variante des Zeitdruckes ist ein Gefühl der Dringlichkeit (Maule 

& Hockey, 1993). Zeitdruck erfüllt einerseits die Funktion eines Stressors, spielt 

andererseits aber auch eine Rolle in der Auswahl oder dem Wechsel der kognitiven 

Entscheidungsstrategien (Maule & Hockey, 1993; Oh et al., 2016; Ordóñez & Ben-

son, 1997; s. 2.2.1). Unter Zeitdruck kann für die entscheidende Person die Schwie-

rigkeit entstehen, eine gute Entscheidung treffen zu wollen, dies aber in einer be-

grenzten Zeitspanne schaffen zu müssen: Um beide Ziele zu erreichen, ist unter 

Umständen ein Wechsel der angewandten Strategien notwendig (E. J. Johnson et 

al., 1993). Laut Savolainen (2006) lassen sich drei Forschungsansätze ausmachen, 

wie der Einfluss von Zeit auf die entscheidungsbedingte Informationssuche ver-

standen werden kann: Zeit kann als fundamentales Attribut einer Situation, als Qua-

lifikation oder Voraussetzung für den Zugang zu Informationen, oder auch als In-

dikator für den Suchprozess selbst verstanden werden. Methodisch werden in der 

Regel Stichproben mit und ohne Zeitdruck miteinander verglichen, um Unter-

schiede in deren Leistungen oder Fähigkeiten festzustellen (Maule & Hockey, 

1993).  

Menschen unterscheiden sich darin, wie (gut) sie mit Zeitdruck umgehen können 

(Joslyn & Hunt, 1998; Rastegary & Landy, 1993). Die Beziehung zwischen Zeit-

druck und einer gewissen Leistung ist allerdings nicht als linear anzusehen 

(Rastegary & Landy, 1993). Zeitdruck kann dazu führen, dass sich Personen an 

situationale Gegebenheiten anpassen und sich die Prozesse der Informationssuche 
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und Entscheidungsfindung verändern (Rice & Trafimow, 2012; Rieskamp & Hof-

frage, 2008). Menschen passen sich an Zeitdruck an, indem sie Informationen se-

lektiv betrachten und filtern oder indem sie Prozesse in ihrem Ablauf beschleunigen 

(Edland & Svenson, 1993; E. J. Johnson et al., 1993; Stiensmeier-Pelster & Schür-

mann, 1993). Rieskamp und Hoffrage (2008) schlussfolgern: “People select differ-

ent strategies depending on the decision situation” (S. 274). Folglich ist eine der 

Strategien der Wechsel zu einer heuristischen Vorgehensweise, da zeitlicher Stress 

ansonsten die analytischen Typ-2-Prozesse behindern kann (Rice & Trafimow, 

2012). So geht das Erleben von Zeitdruck beispielsweise mit der Tendenz einher, 

die für eine Entscheidung als schlechteste erachtete Information zu ignorieren, um 

den Mangel an Zeit zu kompensieren (Oh et al., 2016). Selbst milder Zeitdruck 

fördert den Verlass auf die Wiedererkennungsheuristik (Hilbig et al., 2012). Ebenso 

treten Rahmungseffekte unter Zeitdruck verstärkt auf (Guo et al., 2017). In einer 

Studie von Gonzalez (2004) führte sogar das wiederholte Üben einer Aufgabe (un-

ter starkem Zeitdruck) bei Teilnehmenden nicht zu besseren Leistungen im Ver-

gleich zu denjenigen, die weniger übten, aber mehr Zeit zur Verfügung hatten. Fand 

das Üben dagegen unter geringem und die eigentliche Aufgabe wiederum unter 

starkem zeitlichem Stress statt, hatte dies keinen negativen Einfluss auf die Leis-

tungen. Eine heuristische Vorgehensweise war bei kurzem Üben, unter hohem Zeit-

druck sowie bei Menschen mit niedrigen kognitiven Fähigkeiten zu erkennen. In 

einer Meta-Analyse untersuchten W. J. Phillips et al. (2016), ob intuitive oder re-

flektierte Denkstile die Entscheidungsleistung oder das subjektive Entscheidungs-

erleben vorhersagen: Zeitdruck minderte nur die Effekte von Reflektion auf die 

Leistung, aber nicht von Intuition. 

Eine Anpassung an Zeitdruck ist nicht zwingend maladaptiv (Rastegary & Landy, 

1993). Allerdings zeigt sich, dass der Fokus auf die Entscheidungsgeschwindigkeit 

(anstelle der Genauigkeit) dazu führen kann, dass in der Anzahl, aber auch von der 

Qualität her weniger Informationen in den Prozess einbezogen werden (Rae et al., 

2014). Laut Glöckner und Betsch (2012) kann eine hohe Entscheidungszeit aber 

auch dahingehend verstanden werden, dass nicht die Menge an Informationen, son-

dern – im Sinne des PCS-Modells (s. 2.1.6.2) – eher eine abnehmende Kohärenz zu 

einer längeren Verarbeitung führt. Demnach könne eine steigende Anzahl an kohä-

renten Informationen durchaus zu einer kürzeren und nicht zu einer verlängerten 
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Entscheidungszeit führen. Zuvor betonten Glöckner und Betsch (2008b) bereits, 

dass die Art des Vorhandenseins von Informationen einen wichtigen Einfluss hat: 

Sind Informationen in Entscheidungsaufgaben noch nicht vorhanden und müssen 

noch gesucht oder akquiriert werden, so kann ein diese Suche erschwerender Faktor 

(Zeitdruck) dazu führen, dass Informationen ihrer Wichtigkeit nach auf nicht-kom-

pensatorische Weise betrachtet werden (lexikografische Strategie). Sei ein solch er-

schwerender Faktor nicht vorhanden, wären Menschen durchaus in der Lage viele 

Informationen mittels kompensatorischer Strategien zu integrieren (multiattribute-

Nutzen-Strategie). Zu einem ähnlichen Schluss kommen Rieskamp und Hoffrage 

(2008). In deren Studie nutzten Teilnehmende mit Blick auf die für deren Umset-

zung benötigte Menge an Informationen nahezu konträre Strategien: Diejenigen 

ohne Zeitdruck zeigten eine Tendenz zu informationsintensiven, kompensatori-

schen Prozessen (multiattribute-Nutzen-Strategie), wohingegen diejenigen mit 

Zeitdruck zum nicht-kompensatorischen Vorgehen tendierten (lexikografische 

Strategie).  

Zeitdruck kann folglich dazu führen, dass vorherrschend nicht-kompensatorische 

Entscheidungsstrategien eingesetzt werden (Edland & Svenson, 1993). Dabei ist 

auch relevant, ob alle Informationen bereits vorhanden sind oder sequentiell hinzu-

gefügt werden müssen: Bei der (anstrengenden) sequentiellen Suche werden neue 

Informationen mitunter ignoriert (Dummel et al., 2016). Die Analyse der gemesse-

nen Antwortzeiten in einer Studie kann Hinweise liefern, welche Entscheidungs-

strategien von Teilnehmenden angewandt wurden (Gaissmaier et al., 2011). Doch 

auch wenn sich eigentlich aufgrund der Rahmenbedingungen einer Aufgabensitua-

tion ein Strategiewechsel anbieten würde, fördert das Vorhandensein von Zeitdruck 

ein Beibehalten vorher gelernter Routinen (Betsch et al., 1999). Auch Ordóñez und 

Benson (1997) argumentieren, dass unter zeitlichem Stress gewisse Präferenzen für 

Strategien vorliegen, da nur die Hälfte der Teilnehmenden ihrer Studie einen Stra-

tegiewechsel als Reaktion zeigten.15 Dennoch eignen sich heuristische Entschei-

dungsstrategien nicht gleichermaßen für den Einsatz unter Zeitdruck. Ein Grund ist 

die unterschiedliche benötigte Menge an Informationen (Bobadilla-Suarez & Love, 

 
15 Ordóñez und Benson  (1997) vermuten, dass Teilnehmende mit niedriger Ausprägung in Need 
for Cognition (s. 2.2.3.4) den mit einem Strategiewechsel unter Zeitdruck verbundenen Aufwand 
gemieden haben. Somit war das Vorhandensein von Zeitdruck nicht die einzige Erklärung des Er-
gebnisses. 
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2018). Betrachtet man nicht zeitlichen, aber realen Lebensstress, so geht eine An-

häufung dieses Lebensstresses über 12 Monate hinweg mit verändertem Verhalten 

einher: Menschen mit geringer kognitiver Geschwindigkeit zeigen weniger zielge-

richtetes und eher gewohnheitsmäßiges Verhalten, wohingegen Menschen mit ho-

her kognitiver Geschwindigkeit davon nicht betroffen sind (Friedel et al., 2017). 

Stress jeglicher Art hat demnach einen bedeutenden Einfluss auf menschliches Ver-

halten. Unterschiede lassen sich auch auf neuronaler Ebene ausmachen. Je nach 

Ausmaß des zeitlichen Stresses ändern sich nicht nur die eingesetzten Strategien, 

um eine Aufgabe zu lösen, sondern die Anpassung spiegelt sich sogar in der verän-

derten Aktivierung kortikaler Strukturen wider (Oh-Descher et al., 2017).  

Es wurde bereits angedeutet, dass Entscheidungen unter Zeitdruck einen Zielkon-

flikt auslösen können, da die Güte einer Entscheidung und die dafür benötigte Zeit 

zueinander in Konkurrenz stehen (E. J. Johnson et al., 1993). Dieser Konflikt wird 

als speed-accuracy-trade-off (SAT) bezeichnet und beschreibt das Abwägen zwi-

schen Schnelligkeit und Genauigkeit (Wickelgren, 1977). SAT kann beispielsweise 

über Instruktionen, Antwortsignale oder das Setzen von Fristen ermittelt werden 

(Wickelgren, 1977). Instruktionen, die entweder den Fokus für die Bearbeitung ei-

ner Aufgabe auf die Geschwindigkeit oder die Genauigkeit legen, können zu Ver-

änderungen im Antwortverhalten führen (Buelow et al., 2019). Grob zusammenge-

fasst ist ein wiederkehrender Befund der, dass ein Augenmerk auf die Geschwin-

digkeit die Genauigkeit der Antworten reduziert (z. B. Dambacher & Hübner, 2015; 

Donkin et al., 2014; Hick, 1952; Rae et al., 2014). Laut Donkin et al. (2014) wird 

dann unter Zeitdruck ressourcenschonend auf Informationen strategisch verzichtet, 

wenn diese eindeutig redundant zu bereits vorhandenen Stimuli sind. Buelow et al. 

(2019) nutzten die Iowa Gambling Task, um die Einflüsse von Zeitdruck oder Ab-

lenkung auf Teilnehmende zu untersuchen. Es zeigte sich, dass diejenigen unter 

Zeitdruck zu der gleichen heuristisch geprägten Lösung kamen wie diejenigen, die 

beim Bearbeiten der Aufgabe abgelenkt wurden. Teilnehmende mit größerem Zeit-

budget gaben dagegen eine andere Antwort. SAT muss aber nicht mit Einbußen in 

der Genauigkeit einhergehen, da motivierende Faktoren (z. B. Belohnung) dem ent-

gegenwirken können (Dambacher & Hübner, 2015).  

Ein wesentlicher Faktor für den Umgang mit Zeitstress ist die Expertise (s. 2.2.3.2). 

Beilock et al. (2004) verglichen geübte und ungeübte Golfer:innen im Sinne des 
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SAT. Ungeübte Spieler:innen zeigten eine bessere Leistung, wenn die Genauigkeit 

der Abläufe fokussiert werden sollte. Expert:innen spielten unter Geschwindigkeit 

besser, vermutlich, weil sie dabei auf ihr automatisiertes Können zurückgreifen 

konnten. Manipulierte man in einer Folgestudie zusätzlich die Handhabung der 

Golfschläger, sodass ein Umlernen stattfinden musste, benötigten Expert:innen zu-

nächst auch mehr Zeit, profitierten dann aber erneut von der Instruktion zur Ge-

schwindigkeit (Beilock et al., 2008). Ungeübte Personen zeigten auch mit dem un-

gewohnten Golfschläger weiterhin die Tendenz zum SAT. Dennoch ist Expertise 

nicht notwendigerweise ein Schutzfaktor gegen die Einflüsse von Zeitdruck. 

Ebenso wie Noviz:innen (Studierende) zeigten professionelle Mediziner:innen in 

einer Studie von Trueblood et al. (2018) die Tendenz zum SAT, wenn es um die 

Identifikation von Krebszellen auf Bildern ging – wenngleich die Fachpersonen 

insgesamt besser abschnitten. Auch Kliniker:innen verarbeiten Informationen in 

Entscheidungssituationen ohne Zeitdruck bewusster als in Situationen mit Zeit-

druck (Byrne, 2013). Außerdem ist das Bereitstellen von Hilfsmitteln für die fun-

dierte Entscheidungsfindung unter Zeitdruck mitunter weniger wirksam: Klinische 

Fachkräfte verbesserten ihre Antwortrate mithilfe einer Literatursuchmaschine un-

ter Zeitdruck nur um rund 6%, wohingegen sich Fachkräfte ohne zeitlichen Stress 

um etwa 32% verbesserten (van der Vegt et al., 2020). 

Joslyn und Hunt (1998) argumentieren, dass die Fähigkeit zum abstrakten Entschei-

den ein Hinweis darauf ist, wie gut Menschen Entscheidungen unter Zeitdruck tref-

fen können. Die subjektive Wahrnehmung von Zeit ist eine weitere mögliche Er-

klärung für den interindividuellen Umgang mit Zeitdruck (Zakay, 1993). Rastegary 

und Landy (1993) stellen fest: „It is likely that time pressure does not affect every-

one in the same way” (S. 217). Zeitdruck wirkt aufgrund der Rahmenbedingungen 

eher von außen auf die Person ein, während ein Gefühl von Dringlichkeit aus der 

Person selbst entstammt (Rastegary & Landy, 1993). Menschen mit einem stärke-

ren inneren Gefühl von Dringlichkeit sind dabei resistenter gegen die Einflüsse von 

externem Zeitdruck, da für sie die Grenze zum Erleben von Stress höher zu verorten 

ist, vermutlich aufgrund ihrer ausgeprägten Übung im Umgang mit Dringlichkeit 

(Rastegary & Landy, 1993). Interindividuelle Unterschiede in dem Gefühl von 

Dringlichkeit zeigen sich auch auf neuronaler Ebene (Aktivität im Striatum; van 

Maanen et al., 2016). Bei Zeitdruck, der durch eine Frist ausgelöst wird, spielt die 
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Präzision in der Wahrnehmung von Zeit eine wichtige Rolle. Menschen mit einer 

genauen inneren Repräsentation von Zeit sind effizienter in der Verarbeitung rele-

vanter Informationen und zeigen größere Vorsicht beim Geben von Antworten in-

nerhalb der gesetzten Frist (Miletić & van Maanen, 2019). Inwiefern Zeitdruck und 

der Umgang damit als Belastung gesehen wird, kann mit der individuellen Hand-

lungs- oder Zustandsorientierung zusammenhängen. Eine Person ist handlungsori-

entiert, wenn sie eigenes Verhalten oder Emotionen beeinflussen und verändern 

kann. Eine zustandsorientierte Person behält vorhandene behaviorale oder emotio-

nale Zustände bei. Zustandsorientierte Menschen empfinden Zeitdruck eher als Be-

lastung (Stiensmeier-Pelster & Schürmann, 1993). 

2.2.3.2 Expertise 

Ein Faktor, der Entscheidungsverhalten zu beeinflussen vermag, ist Expertise 

(Mishra et al., 2015). Die Relevanz der Betrachtung von Expert:innen als Stich-

probe begründet sich wie folgt: „We depend on experts in many ways“ (Shanteau 

& Stewart, 1992, S. 102). Von Expert:innen wird erwartet, dass sie aufgrund ihrer 

Expertise gute und richtige Entscheidungen treffen (Herbig & Glöckner, 2009). Um 

Expertise zu untersuchen, bietet sich einerseits die absolute Herangehensweise an, 

die Menschen mit außerordentlichen Fähigkeiten und Talent betrachtet, oder ande-

rerseits die relative Herangehensweise, die einen Vergleich von Expert:innen und 

Nicht-Expert:innen fokussiert (Chi, 2006). Eine gewisse Regelmäßigkeit über eine 

langjährige Übungszeit hinweg ist eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb von 

Expertise (Kahneman, 2011). Für die Entwicklung spielt aber weniger die Zeit, son-

dern vielmehr die Erfahrung eine Rolle (Hutton & Klein, 1999). Shanteau (1988) 

differenziert hinsichtlich der Ausprägungen zwischen Naiven, Noviz:innen und Ex-

pert:innen: Naive besitzen kein oder nur wenig Wissen über einen gegebenen Fach-

bereich, wohingegen Noviz:innen zwar über vermehrtes Wissen und Erfahrungen 

verfügen, aber noch nicht das Level der Expert:innen erreicht haben.16 Fach- oder 

Sachkunde kann mittels des akademischen Titels oder der Berufsbezeichnung iden-

tifiziert werden (Chi, 2006; Shanteau, 1988).  

 
16 Die Begriffe Naive und Laien werden in dieser Arbeit synoym verwendet und beschreiben Nicht-
Expert:innen.   
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Expertise ist domänenspezifisch (Hutton & Klein, 1999; J. K. Phillips et al., 2004). 

Laut Shanteau (1988) gilt es, zwischen Wahrnehmungs- oder kognitiven Expert:in-

nen, Wissens- oder Diagnostik-Expert:innen sowie Beratungs- oder Handlungs-Ex-

pert:innen zu differenzieren. Im Vergleich zu Nicht-Expert:innen reagieren Fach-

personen schneller, machen weniger Fehler, erkennen bedeutsame Muster und In-

formationen, besitzen ein besseres domänenspezifisches Gedächtnis, verbringen 

mehr Zeit mit dem Verstehen eines Problems, verarbeiten Probleme tiefgehender 

und erkennen typische Gegebenheiten oder Abweichungen (Hutton & Klein, 1999). 

Es wird angenommen, dass sich Fachpersonen insbesondere im Ausmaß des domä-

nenbezogenen Wissens von Nicht-Expert:innen abheben (J. K. Phillips et al., 2004). 

Expert:innen und Nicht-Expert:innen ähneln sich zwar in ihren generellen Fähig-

keiten zum Schlussfolgern und Denken, doch die ungleichen domänenspezifischen 

Leistungen zwischen den Gruppen werden durch die Unterschiede im domänenspe-

zifischen Wissen bestimmt (Chi, 2006). Hutton und Klein (1999) argumentieren, 

dass es nicht um das reine Wissen geht, sondern darum wie Expert:innen Situatio-

nen wahrnehmen und mit diesen Situationen verbundene Handlungen wiedererken-

nen: Entscheidungen von Fachpersonen haben eher eine wahrnehmende als eine 

konzeptuelle Komponente. Expert:innen nutzen häufig auf dem Wiedererkennen 

basierende Strategien, um Entscheidungen zu treffen (J. K. Phillips et al., 2004). 

Dieser Rückbezug zum Wiedererkennen erinnert an Intuition (s. 2.2.1.1). Dazu 

passt, dass Expert:innen häufig nicht in der Lage sind, ihr kognitives Entschei-

dungsverhalten in Worte zu fassen (Shanteau, 1988). Vergleicht man – im Sinne 

des PCS-Modells (s. 2.1.6.2) – die mentalen Netzwerke, so zeichnen sich die Netz-

werke der Expert:innen dadurch aus, dass sie mit einer größeren Anzahl von Knoten 

aufgebaut sind als die Netzwerke der Noviz:innen, die wiederum größer sind als die 

der Naiven (Herbig & Glöckner, 2009). Zudem besitzen Noviz:innen zwar theore-

tisches Wissen, es fehlt ihnen aber (ebenso wie den Naiven) das erfahrungsbasierte 

Wissen, das Expert:innen aufweisen (Herbig & Glöckner, 2009; Shanteau, 1992). 

Laut Shanteau (1988) unterscheiden sich Expertise-Gruppen auch dahingehend, 

dass Fachpersonen ausgeprägte Fähigkeiten der Wahrnehmung und der Aufmerk-

samkeit besitzen, zwischen relevanten und irrelevanten Informationen unterschei-

den, komplexe Probleme vereinfachen und flexibel auf Situationen reagieren. Auch 

wenn es zunächst naheliegt davon auszugehen, dass fachkundige Menschen mehr 

Informationen nutzen als Menschen ohne Expertise, ist es vielmehr dieser Gebrauch 
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und Umgang mit (irrelevanten) Informationen, der die Expertise-Gruppen vonei-

nander abgrenzt (Shanteau, 1992; Shanteau & Stewart, 1992). So sind Fachperso-

nen eher in der Lage, irrelevante Stimuli oder Informationen zu ignorieren und sich 

stattdessen auf (wenige) relevante Hinweise zu konzentrieren (Brams et al., 2019; 

Ettenson et al., 1987; Pachur & Marinello, 2013). Dennoch beeinflussen situatio-

nale Faktoren den Umgang von Fachpersonen mit Informationen. In Entschei-

dungssituationen ohne Zeitdruck werden Informationen von Kliniker:innen be-

wusster verarbeitet als in Situationen mit Zeitdruck und hoher mentaler Arbeitsbe-

lastung (Byrne, 2013; s. 2.2.3.1). Ähnliche Einflüsse von Zeitdruck zeigen sich be-

reits bei der Suche nach Informationen durch Fachpersonen (Čavojová & Hanák, 

2014). Expert:innen nutzen (bei zunehmender Anzahl an Informationen) eher nicht-

lineare und nicht-kompensatorische Entscheidungsstrategien als Nicht-Expert:in-

nen (Einhorn, 1971; Pachur & Marinello, 2013; s. 2.2.1).  

Fachpersonen sind laut Shanteau (1988) fähig, ihre ursprüngliche Entscheidung ab-

zuändern und an dynamische Entwicklungen anzupassen, in Kooperation mit oder 

durch Feedback von anderen zu arbeiten und aus vergangenen Entscheidungen zu 

lernen. Nicht-Expert:innen würden dazu tendieren, ihre Entscheidungen zu rationa-

lisieren und zu verteidigen, anstatt aus ihnen zu lernen. Außerdem würden sich Ex-

pert:innen dadurch auszeichnen, dass es ihnen nicht um das Finden der einen rich-

tigen Lösung, sondern um das Vermeiden von großen Fehlern und falschen Ent-

scheidungen geht. Selbstüberschätzung, übermäßiges Vertrauen und der Verlass 

auf die eigene Kompetenz können aber insbesondere in spezifischen Bereichen er-

fahrene Menschen zu Fehleinschätzungen verleiten (Kahneman, 2011; Shanteau, 

1988; Shanteau & Stewart, 1992). Selbstüberschätzung ergibt sich aus der fehler-

haften Kalibrierung zwischen Sicherheit und Richtigkeit (Chi, 2006; Cooke, 1991; 

Schweizer, 2005). Ist man in einem Bereich besonders ausgebildet und betreibt man 

dabei hohe kognitive Leistungen, kann dies zu einer starken Überzeugung vom ei-

genen Urteilen und Entscheiden führen (Kahneman, 2011). Dies kann zur Folge 

haben, dass der Einfluss von kognitiven Verzerrungen auf die eigene Entscheidung 

als weniger stark angesehen oder dass Inkompetenz nicht als solche erachtet wird 

(Pennycook et al., 2017; Zapf et al., 2018).  

Weiss und Shanteau (2012) argumentieren, dass Expertise zwar häufig anhand von 

Erfahrungswerten oder dem Bildungsgrad abgeleitet wird, dass sich diese Expertise 
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aber nicht notwendigerweise in den Arbeitsergebnissen widerspiegelt. Dies sei ins-

besondere in Bereichen zu bedenken, in denen die Arbeit von Expert:innen nicht 

(objektiv) evaluiert wird. Übermäßiges Vertrauen herrscht, obwohl Expert:innen 

bei der Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten nicht zwangsläufig besser sind als 

Nicht-Expert:innen (Cooke, 1991): Sie haben ebenso Schwierigkeiten mit der Ein-

schätzung der Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen, sodass in beiden Expertise-

Gruppen vergleichbare Fehler passieren (z. B. Basisratenfehler; s. 2.2.1.2). Eine 

Begründung für die teilweise vergleichbare Entscheidungsqualität und die mutmaß-

lich nicht geringere Fehleranfälligkeit ist, dass sich Fachpersonen ebenso wie 

Nicht-Expert:innen auf Heuristiken verlassen und daraus Verzerrungen resultieren 

können (Dror, 2011; Herbig & Glöckner, 2009; Shanteau & Stewart, 1992). In einer 

qualitativen Untersuchung befragten Mishra et al. (2015) Notfallkräfte der briti-

schen Polizei zu deren Suche nach Informationen in unsicheren Entscheidungssitu-

ationen. Die Expert:innen gaben an, in unsicheren, dynamischen und komplexen 

Situationen nicht nach Informationen zu suchen, sondern sich auf ihre Erfahrungen 

zu verlassen. Erfahrungen gingen mit einem schnellen und automatischen Entschei-

dungsverhalten einher, welches mit Typ-1-Prozessen vergleichbar ist (s. 2.2.1). Zu-

dem stand hohe Expertise im Zusammenhang mit hohem Selbstbewusstsein, das 

wiederum Entscheidungsverhalten nach dem Typ-1-Prozess bekräftigte. Die Suche 

nach Informationen diente den Expert:innen nicht nur in der Reduktion der Unsi-

cherheit, sondern auch als nachträgliche Rechtfertigung für die getroffene Entschei-

dung (s. 2.2.2). Laut Dror (2011) können die Mechanismen, die Fachpersonen letzt-

lich ausmachen (z. B. schnelle, automatische Verarbeitung von Informationen), ei-

nen Mangel an Flexibilität und Kontrolle mit sich bringen. Anandarajan et al. 

(2008) diskutieren die Frage, ob sich Expert:innen und Nicht-Expert:innen (Studie-

rende) in der Ausprägung von Heuristiken und Bias unterscheiden. Sie schlussfol-

gern, dass beide Gruppen Heuristiken nutzen, dass sich aber Nicht-Expert:innen in 

komplexen Situationen eher auf Heuristiken verlassen als Fachpersonen. Auch 

wenn Expert:innen nicht weniger Heuristiken in ihren Entscheidungen nutzen, so 

kann dennoch angenommen werden, dass sie aufgrund ihrer Expertise über für die 

Aufgabe sinnvolle Heuristiken verfügen und von diesen profitieren (J. K. Phillips 

et al., 2004).  
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Neben der Anfälligkeit für kognitive Verzerrungen ist der situativ auftretende, feh-

lende Konsens in Urteilen und Entscheidungen ein „Vorwurf“ an Fachpersonen. 

Diesem Vorwurf liegt die implizite Annahme zugrunde, dass sich Expert:innen ei-

nig sein können beziehungsweise sollen und dass Uneinigkeit demzufolge einen 

Hinweis auf Inkompetenz oder mangelnde Expertise darstellt (Shanteau, 2000). 

Laut Shanteau (2000) lässt sich in vielen Fachbereichen allerdings kein goldener 

Standard und keine Grundwahrheit ausmachen. Dies sei insbesondere in Bereichen 

der Fall, in denen dynamische Situationen das ständige Anpassen von Expert:innen 

einfordern. Uneinigkeit könne überdies in der Entwicklung von Expertise eine 

wichtige Rolle spielen. Fachkundige Menschen sind gerade in solchen Domänen 

und Settings wichtig, in denen es keine richtigen Lösungen gibt (Shanteau, 1988). 

Entscheidungen in der realen Welt bringen in der Regel gewisse Eigenschaften und 

Rahmenbedingungen mit sich, beispielsweise Zeitdruck, unvollständige Informati-

onslagen, mehrere Beteiligte, unklare Ziele und teils massive Konsequenzen 

(Herbig & Glöckner, 2009; Hutton & Klein, 1999; s. 2.2.2). Expert:innen zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie in diesen dynamischen und komplexen Situationen eben 

nicht die eine optimale Lösung anstreben, sondern eher die, die in dieser Komple-

xität am passendsten ist und die zufriedenstellt (Hutton & Klein, 1999). In unklaren, 

unbekannten Situationen sind sie in der Lage, Handlungsoptionen schnell und si-

cher zu generieren, deren Einsatz auch unter Zeitdruck zu evaluieren (Hutton & 

Klein, 1999) und dabei kreativer zu sein als Nicht-Expert:innen (Shanteau, 1988). 

2.2.3.3 Kognitive Reflexion 

Dual-Prozess-Theorien stehen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Heuristiken 

(s. 2.2.1.2). Als eine Erklärung dafür gilt die Theorie der Attributsubstitution nach 

Kahneman und Frederick (2005). Das Ersetzen (Substitution) des Zielattributs 

durch ein heuristisches Attribut läuft im Sinne des Typ 1 schnell und automatisch 

ab. Dennoch kann dieser Prozess kontrolliert und korrigiert werden. Der Cognitive 

Reflection Test (CRT) von Frederick (2005) dient als Maß zur Vorhersage der An-

wendung von Heuristiken (s. 3.4.4). Der CRT gilt als starker Prädiktor für die Leis-

tung in entscheidungsbezogenen, normativen Aufgaben, wenngleich eine Ein-

schränkung folglich darin besteht, dass solche Aufgaben in der Regel in Laborset-

tings untersucht werden (Juanchich et al., 2016). Der Test beinhaltet drei Items, die 

intuitiv mit Hilfe des System 1 beantwortet werden und dabei eine falsche Antwort 
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provozieren. Erst das aufwendige Nachdenken durch Typ-2-Prozesse bringt die 

richtige Lösung. Dadurch lässt sich die individuelle Neigung zum Verlass auf das 

System 1 beziehungsweise die Fähigkeit, dem zu widerstehen, ermitteln (kognitive 

Reflexion). Der Test kann dabei herangezogen werden „as a simple measure of one 

type of cognitive ability“ (Frederick, 2005, S. 26). Auch wenn sich zwischen dem 

CRT und Intelligenztests Korrelationen zeigen, scheinen diese beiden Konstrukte 

durchaus unabhängig zu sein, sodass auch intelligente Menschen irrational handeln 

können (Stanovich & West, 2008, 2014; s. auch 2.2.1.1). Betrachtet man die Leis-

tungen in Bias-Instrumenten, so ist der CRT ein stärkerer Prädiktor für diese Leis-

tung als Intelligenzmaße (Toplak et al., 2011; West et al., 2012). Eine mögliche 

Begründung dafür ist, dass Intelligenztests – vereinfacht gesagt – Rationalität nicht 

in ihrer Erfassung abdecken (Stanovich, 2016; Stanovich et al., 2014; Stanovich & 

West, 2014). Aufgaben zu Heuristiken und Bias stehen aber durchaus im Zusam-

menhang mit rationalem Denken: Da der CRT im Gegensatz zu Intelligenzmaßen 

gewisse Aspekte des rationalen Denkens erfasst, trägt dieser somit substantiell zur 

Varianzaufklärung bei (Toplak et al., 2011). 

Inhaltlich handeln die Items von einem Schläger und einem Ball, von Maschinen 

und Gegenständen sowie von Seerosenblättern (s. 3.4.4). Niedrige Punktwerte las-

sen sich mit eher intuitivem Entscheidungsverhalten interpretieren, wohingegen 

hohe Punktwerte eher bedachtes, reflektiertes Verhalten beschreiben. Der CRT un-

terscheidet gut zwischen impulsiven und reflektierten Entscheider:innen (Oechssler 

et al., 2009). Personen mit eher niedrig ausgeprägter kognitiver Reflexion sind an-

fälliger für Bias, beispielsweise für den Konjunktionsfehler (Oechssler et al., 2009), 

und sie überschätzen ihre Leistung im CRT mehr als weniger intuitive Personen 

(Coutinho et al., 2021; Pennycook et al., 2017). Wenngleich der CRT das Ergebnis 

kognitiver Prozesse in Form der Lösung der jeweiligen Aufgabe abbildet, so be-

schreibt er dabei nicht wie das Ergebnis erzielt wurde (Blacksmith et al., 2019). 

Szaszi et al. (2017) untersuchten mittels lauten Denkens die Strategien, mit denen 

sich die Studienteilnehmenden den Aufgaben des CRT näherten und wie sie zu ei-

ner Lösung fanden. Rund 77% der Personen hatten direkt zu Beginn die richtige 

Lösung identifiziert oder erste Gedanken geäußert, die zur korrekten Antwort führ-

ten. Laut Szaszi et al. (2017) misst der CRT eher eine allgemeine Präferenz für 

Geschwindigkeit statt Genauigkeit und nicht nur die reine Fähigkeit zur kognitiven 
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Reflexion. Betrachtet man nur die Schläger-Ball-Aufgabe, so ist die intuitive Ant-

wort häufig bereits richtig, sodass ein Nachdenken über die Lösung eher dazu ge-

nutzt wird, die erste spontane Antwort zu verifizieren, anstatt sie zu korrigieren 

(Bago & Neys, 2019). Auch Raoelison et al. (2020) argumentieren für die „smart 

intuitor view“ (S. 30): Personen mit hohen Reflexionsfähigkeiten sind nicht besser 

darin, falsche intuitive Antworten zu korrigieren, sondern sie wissen von Anfang 

an intuitiv die Lösung und zeigen demgemäß bessere Leistung. Mittels Messung 

der Mausbewegung beim Beantworten der CRT-Items zeigten Travers et al. (2016) 

zudem in ihrer Studie, dass Personen, die sich letztlich für die falsche intuitive Ant-

wort entschieden haben und die somit eine eher niedrig ausgeprägte kognitive Re-

flexion besaßen, von der zur Auswahl gegebenen korrekten Antwort gar nicht erst 

angezogen worden waren. Dies lässt die Vermutung zu, dass auch intensives Nach-

denken nicht zur richtigen Lösung geführt hätte. 

Ein Vorteil des CRT ist, dass die Ergebnisse auf messbarer Performanz und nicht 

auf einem Selbstbericht zur Reflexionsfähigkeit basieren (Toplak et al., 2011). 

Auch wenn die Kürze des CRT ökonomische Vorteile hat, so ist einer der Nachteile, 

dass diese Aufgaben mittlerweile einen großen Bekanntheitsgrad erlangt haben, 

was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann (Haigh, 2016; Toplak et al., 

2014). Ein gutes Abschneiden (max. 3 Punkte) im CRT lässt sich somit nicht ein-

deutig auf hohe Reflexionsfähigkeiten zurückführen: Versuchsteilnehmende, die 

bereits zuvor in anderen Studien oder durch die Medien in Berührung mit einzelnen 

Items gekommen waren, erzielten einen höheren Wert (M = 2.36) als diejenigen, 

für die die Items neu waren (M = 1.48; Haigh, 2016). Allerdings argumentieren 

Bialek und Pennycook (2018) sowie Šrol (2018), dass vorherige Kenntnis der Items 

nicht die Vorhersagekraft des CRT mindert, da intuitive Personen auch bei wieder-

holter Präsentation der Aufgaben eben aufgrund dieser Tendenz erneut Schwierig-

keiten haben (können). Im Ausmaß der kognitiven Reflexion gibt es weitere inter-

individuelle Unterschiede. So weist eine Meta-Analyse auf einen negativen Zusam-

menhang des weiblichen Geschlechts mit der Anzahl der korrekten Antworten im 

CRT hin (Brañas-Garza et al., 2015). In einer Studie von (Frederick, 2005) unter-

schieden sich die beiden Gruppen dahingehend, dass Frauen tendenziell niedrigere 

Werte erzielten, da sie eher intuitiv die spontane, aber falsche Lösung nannten. Ga-

ben Männer die falsche Antwort, so war diese eher unerwartet, denn sie entsprach 
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inhaltlich nicht den antizipierten Lösungsmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit 

den Geschlechtern wird diskutiert, inwieweit die Tatsache, dass Männer im CRT 

besser abschneiden als Frauen, mit mathematischen Fähigkeiten begründet werden 

kann (Brañas-Garza et al., 2015; Juanchich et al., 2020). Sogar die Angst vor Ma-

thematik kann die Leistung von Frauen im CRT negativ beeinflussen (Morsanyi et 

al., 2014). Nichtsdestotrotz ist der CRT kein Instrument zur Erfassung rein nume-

rischer oder mathematischer Fähigkeiten (Campitelli & Gerrans, 2014; Liberali et 

al., 2012). Ausgehend von dieser Debatte gibt es überarbeitete CRT-Versionen, die 

andere oder zusätzliche Items mit geringerem mathematischem Fokus beinhalten 

(Sirota et al., 2021; Thomson & Oppenheimer, 2016; Toplak et al., 2014).  

Die Leistung im klassischen CRT – also die individuelle Ausprägung der kogniti-

ven Reflexion – korreliert durchaus mit lebensechten Entscheidungen, wenngleich 

sie nur einen sehr kleinen Anteil der Varianz ausmacht (2%; Juanchich et al., 2016). 

Juanchich et al. (2016) betonen, dass der CRT in normativen Entscheidungsaufga-

ben zwar einen prädiktiven Wert besitzt, dass ein Transfer auf lebensechte Ent-

scheidungen aber mit Bedacht geschehen soll. Laut Frederick (2005) treffen Men-

schen mit unterschiedlichen Reflexionsfähigkeiten dementsprechend unterschiedli-

che Entscheidungen. Dabei unterstreicht er, dass eine hohe Fähigkeit nicht zwin-

gend zu guten oder richtigen Entscheidungen führt, sondern dass der positive Ein-

fluss dieser Fähigkeit vielmehr von der Art der Entscheidung abhängt. 

2.2.3.4 Need for Cognition 

Need for Cognition (NFC; auch: Kognitionsbedürfnis) beschreibt die individuelle 

Neigung, gerne zu denken und sich mit kognitiv anstrengenden Aktivitäten ausei-

nander zu setzen (Cacioppo & Petty, 1982; Cacioppo et al., 1996). Diese Neigung 

ist relativ stabil und weniger als Fähigkeit, sondern eher als (intrinsische) Motiva-

tion oder Persönlichkeitseigenschaft zu verstehen (Cacioppo & Petty, 1982; Petty 

et al., 2009; s. auch Appelt et al., 2011). Das Kognitionsbedürfnis lässt sich von 

Intelligenz abgrenzen, da zwar ein positiver Zusammenhang, aber keine Redundanz 

besteht (Cacioppo & Petty, 1982; Cacioppo et al., 1996; Fleischhauer et al., 2010; 

Hill et al., 2013). Die Need-for-Cognition-Skala erfasst die Tendenz, wie gerne sich 

Menschen mit kognitiv anstrengenden Aufgaben oder Aktivitäten auseinanderset-

zen (Cacioppo & Petty, 1982; s. 3.4.3). Die Anzahl der Items, deren Aussagen zu-

gestimmt oder widersprochen werden, variierte im Laufe der Zeit (Beißert et al., 
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2014; Bless et al., 1994; Pechtl, 2009). Hohe Werte drücken in der Regel eine hohe 

Denkmotivation aus. Ein Nachteil einer derartigen Erfassung ist allerdings, dass 

diese auf Selbstberichten basiert (Toplak et al., 2011).  

Laut Cacioppo et al. (1996) sind Menschen mit niedriger NFC-Ausprägung „cog-

nitive misers“ (S. 197), wohingegen diejenigen mit hoher Ausprägung als „cogni-

zers“ (S. 197) bezeichnet werden können. Dementsprechend können die durch die 

Skala erfassten Ausmaße von NFC als ein Kontinuum verstanden werden. Bleibt 

man beim Vergleich von Menschen mit hoher versus niedriger NFC-Ausprägung, 

zeigen sich gewisse Unterschiede in verschiedenen Bereichen, sei es auf kognitiver 

oder auf behavioraler Ebene (für eine ausführliche Übersicht s. Cacioppo et al., 

1996; Petty et al., 2009). Hohe Ausprägungen im Kognitionsbedürfnis stehen bei-

spielsweise im Zusammenhang mit erhöhtem kognitivem Aufwand beziehungs-

weise erhöhtem Einsatz in der Verarbeitung von Informationen, mit der besseren 

Leistung in arithmetischen Problemen, Anagrammen oder Glücksspielaufgaben so-

wie mit größerer Neugier (Cacioppo et al., 1996; Harman, 2011; Verplanken, 

1993). Während Personen mit einer starken Neigung zum Denken Informationen 

über die Umwelt aktiv suchen, darüber nachdenken und reflektieren, verlassen sich 

diejenigen mit niedrigen Ausprägungen eher auf Mitmenschen, um solche Stimuli 

und Informationen einordnen zu können (Cacioppo & Petty, 1982; Cacioppo et al., 

1996). So kommen Menschen auf verschiedenen Wegen zu Positionen und Mei-

nungen: Personen mit hoher Neigung zum Denken orientieren sich eher an relevan-

ten Aspekten, die sich auf den Inhalt beziehen, wohingegen diejenigen mit niedriger 

Neigung sich eher nach anderen richten (z. B. Expert:innen oder Gruppenkonsens; 

Cacioppo et al., 1996). Erstellt man den Bezug zu Dual-Prozess-Theorien (s. 2.2.1), 

so liegt die Annahme nahe, dass Menschen mit schwach ausgeprägtem NFC zur 

Nutzung einfacher, heuristischer Stimuli tendieren, wohingegen sich diejenigen mit 

starker Ausprägung auch mit weiteren Informationen auseinandersetzen (Petty et 

al., 2009; Verplanken, 1993). Mit Blick auf den kognitiven Aufwand, der zum Be-

arbeiten einer Aufgabe erforderlich ist (Typ-1/Typ-2-Prozesse), muss laut Caci-

oppo et al. (1996) die kognitive Repräsentation einer Aufgabe oder eines Stimulus 

bedacht werden: Handelt es sich um ein komplexes, aber bekanntes Thema, so be-

nötigen Personen mit hohen Ausprägungen weniger kognitiven Aufwand, um sich 

mit dem Thema zu beschäftigen. Bei unbekannten Themen, zu denen Informationen 
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oder Meinungen erst generiert werden müssen, sei der eingesetzte Aufwand auf-

grund der Neigung zum Denken wiederum größer als bei Personen mit niedrigen 

Ausprägungen. Allerdings hat eine hohe Ausprägung nur insoweit einen Vorteil für 

die Bearbeitung einer Aufgabe, als dass diese Aufgabe an sich ausreichend komplex 

sein muss, denn weiterführendes Denken hat auf simple Entscheidungen kaum Aus-

wirkung: „This type of overthinking … normally leads to suboptimal decision 

choices“ (McElroy et al., 2020, S. 540). Eine hohe Motivation zum Denken führt 

demnach nicht zwangsläufig zu besseren Entscheidungen (Carnevale et al., 2011; 

McElroy et al., 2020). 

Curşeu (2006) argumentiert, dass denkfreudige Menschen, im Vergleich zu denje-

nigen mit schwach ausgeprägter Motivation, eher als rational beschrieben werden 

können. Aber auch wenn die NFC-Skala diese Tendenz zum Denken erfasst, so ist 

dies nicht mit dem Messen von Rationalität gleichzusetzen (Petty et al., 2009). Eine 

hohe Motivation führt zwar eher dazu, Denkfehler oder erste Eindrücke angesichts 

neuer Informationen korrigieren zu wollen, allerdings stellt sie nicht notwendiger-

weise einen Schutz vor dem Einfluss von Bias dar (Cacioppo et al., 1996; Petty et 

al., 2009). Personen mit starkem Kognitionsbedürfnis sind beispielsweise eher 

durch Priming zu beeinflussen als diejenigen mit niedrigen Ausprägungen, weil 

präsentierte Informationen bei denkfreudigeren Menschen mehr – aber möglicher-

weise auch falsche – Gedächtnisinhalte aktivieren (Cacioppo et al., 1996). Doch 

Carnevale et al. (2011) untersuchten eine Stichprobe von Führungspersonen und 

deren Beeinflussbarkeit durch Bias und stellten im Gegensatz dazu fest, dass eine 

hohe NFC-Ausprägung mit reduzierten Rahmungseffekten einherging. Einen ähn-

lichen Befund berichteten bereits Smith und Levin (1996). Menschen mit niedriger 

Ausprägung sind eher für solche Denkfehler anfällig, die auf heuristischen Prozes-

sen beruhen, wohingegen Menschen mit hoher Ausprägung eher zu auf kognitiver 

Anstrengung basierenden Bias neigen (Petty et al., 2009). Petty et al. (2009) 

drücken es folgendermaßen aus: „Although the mechanisms usually differ, individ-

uals high and low in N[F]C can both be susceptible to various biases, regardless of 

the nature and the source of the biasing factor (e.g., an anchor, a stereotype, or an 

emotional state)” (S. 325). Laut Frederick (2005) gibt es zwar empirische und kon-

zeptuelle Überschneidungen zwischen kognitiver Reflexion (gemessen mit dem 
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CRT; s. 2.2.3.3) und NFC, dennoch deutet die schwache Korrelation zwischen den 

beiden Tests (r = .22) auf eine gewisse Unabhängigkeit hin.  

Außerdem spielen situationale Faktoren eine Rolle für die Wirksamkeit von Denk-

motivation, denn auch Personen mit hohen Ausprägungen können nicht alle auf sie 

einwirkenden Informationen auf hohem kognitivem Level bearbeiten (Cacioppo et 

al., 1996; Ruscio, 2000). Auch wenn bei Personen eine stabile, schwach ausge-

prägte Tendenz zum Denken vorliegt, können diese durch mit der Entscheidungs-

situation verbundenen Anreizen entgegen ihrer Neigung handeln: Die NFC-Effekte 

treten eher bei Aufgaben auf, bei denen die persönliche Relevanz als niedrig bis 

mittel eingestuft wird. Liegt eine hohe persönliche Relevanz vor, so sind auch Per-

sonen mit niedrigen Ausprägungen zum Nachdenken motiviert (Cacioppo et al., 

1996; Petty et al., 2009). Bouckenooghe et al. (2007) untersuchten, welche Strate-

gien beim Erleben innerer Konflikte in wichtigen Entscheidungssituationen ange-

wendet werden. Sie stellten einerseits einen positiven Zusammenhang zwischen 

NFC und wachsamem Entscheidungsverhalten (r = .17) fest. Andererseits fanden 

sie negative Zusammenhänge zwischen NFC und der Tendenz, sich panisch um 

Lösungen zu bemühen (r = -.25), sowie der Neigung, die Verantwortung an andere 

Personen abzugeben (r = -.31). Zeitdruck als situationaler Faktor (s. 2.2.3.1) beein-

flusst das Entscheidungsverhalten derjenigen mit schwachen Ausprägungen von 

NFC, da unter Zeitdruck vermehrt auf heuristische Strategien zurückgegriffen wird 

(Verplanken, 1993). Verplanken (1993) stellt die Vermutung auf, dass sich Men-

schen mit niedrigem Kognitionsbedürfnis aus diesem Grund besser an stressige 

Umgebungen anpassen können. Weniger denkfreudige Menschen reagieren zudem 

eher mit einem Strategiewechsel auf zeitliche Begrenzungen als diejenigen mit ho-

her Ausprägung (Ordóñez & Benson, 1997). Somit gibt es situationale Faktoren, 

die – je nach Neigung zu NFC – mit bestimmten Reaktionen einhergehen. Des Wei-

teren werden Menschen je nach Ausprägung unterschiedlich wahrgenommen. In 

Diskussionsrunden zwischen zwei Personen galten diejenigen mit hoher Denkmo-

tivation als überzeugender, da sie mehr ihre Meinung unterstützende und zugleich 

valide Argumente lieferten (Shestowsky et al., 1998). Shestowsky et al. (1998) lei-

ten daraus ab, dass Menschen mit diesen gezeigten Verhaltensweisen (die demge-

mäß vermutlich einen hohen NFC-Wert besitzen) in einer Diskussion eher als Ex-

pert:innen wahrgenommen werden.  
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2.2.4 Zwischenfazit: Ableitung von für die Studie relevanten 
psychologischen Inhalten 

Im Anschluss an die Darstellung juristischer Inhalte wurde bereits ein sich auf eben-

jene Inhalte fokussierendes Zwischenfazit gezogen (s. 2.1.7). Ein solches Fazit er-

folgt nun für die in den Abschnitten 2.2.1–2.2.3.4 erörterten psychologischen The-

menbereiche.17 Warum wurde auf Entscheidungsforschung eingegangen? In der 

vorliegenden Studie haben Teilnehmende insbesondere die Aufgabe, sich auf 

Grundlage eines schriftlich beschriebenen Sachverhaltes ein Urteil darüber zu bil-

den, ob ein Tatverdacht vorliegt oder nicht, und dementsprechend eine Entschei-

dung zu treffen („Ja“, „Nein“; s. 3.4.2). Da die Entscheidungsoptionen bereits fest-

stehen und sich der Fokus der Studie auf die konkrete Auswahl einer dieser Optio-

nen bezieht, beleuchtet diese Untersuchung die selektionale Phase des Entschei-

dungsprozesses – wenngleich sich einzelne Items bis zu einem gewissen Grad auch 

auf post-selektionale Prozesse beziehen (s. 3.4.2). Abschnittübergreifendes Thema 

war somit die Betrachtung normativer und insbesondere die Ableitung deskriptiver 

Modelle menschlicher Entscheidungsfindung (s. 2.2.1). Da davon auszugehen ist, 

dass Menschen nicht (immer) die gleiche Entscheidung wie ihr Gegenüber treffen, 

müssen mögliche Einflussfaktoren auf den sowie individuelle Unterschiede im Ent-

scheidungsprozess betrachtet werden (s. 2.2.3.1–2.2.3.4). 

Ausgehend vom Konzept der begrenzten Rationalität ist eine allumfassende, ideale 

Integration von für eine Entscheidung notwendigen Informationen nicht möglich. 

Insbesondere aus dem Grund des (kognitiven) Ressourcenschonens weichen Men-

schen vom normativen, idealen Entscheidungsverhalten ab. Da Entscheidungssitu-

ationen im dafür erforderlichen kognitiven Aufwand variieren können, wurden be-

sonders die deskriptiven Dual-Prozess-Annahmen betrachtet, die verschiedene Pro-

zesstypen differenzieren. So ist zur Entscheidungsfindung einerseits eine schnelle, 

automatische und heuristische Vorgehensweise (Typ 1) und andererseits ein kon-

trolliertes, durchdachtes und anstrengendes Verfahren (Typ 2) möglich (s. 2.2.1). 

Unter dem Blickwinkel dieser Annahmen können intuitive Entscheidungen als Er-

gebnisse der Typ-1-Prozesse verstanden werden, wohingegen rationale Entschei-

dungen mit der Natur der Typ-2-Prozesse vergleichbar sind (s. 2.2.1.1). Es gilt fest-

 
17 Siehe Fußnote 8. 
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zuhalten, dass es neben den Dual-Prozess-Theorien auch weitere Entscheidungs-

modelle gibt. In Abschnitt 2.1.6.2 wurde bereits beispielhaft auf das PCS-Modell 

eingegangen. Dennoch wurden duale Prozesse zur Untersuchung der hier ange-

dachten Fragestellungen (s. 2.5) als zugrundeliegendes Konzept gewählt, wenn-

gleich an geeigneten Stellen auch Verweise auf andere Modelle erfolgen. Mit Blick 

auf die für die Studie ausgewählten Delikte (Diebstahl, Körperverletzung) bietet 

das duale Konzept eine ausreichende Grundlage: „Especially with regard to profes-

sionals‘ decisions on sentencing in low-level crimes, simple non-compensatory 

heuristic models seem to provide a more appropriate description of the decision-

making process“ (Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009, S. 286). 

An die Dual-Prozess-Annahmen anknüpfend wurde dargestellt, wie es in der Ent-

scheidungsfindung zu unterschiedlichen Ergebnissen, zu Denkfehlern und Bias 

kommen kann (s. 2.2.1.2). So können verkürzte Strategien beziehungsweise Heu-

ristiken zwar die kognitiven Ressourcen schonen, aber auch zu systematischen Ur-

teilsverzerrungen führen. Sowohl der Heuristiken-und-Bias- als auch der Fast-and-

Frugal-Heuristics-Ansatz beschreiben solche verkürzten Entscheidungsstrategien, 

wobei sich die beiden Ansätze darin unterscheiden, ob solche Strategien eher als 

nützlich oder als schädlich anzusehen sind. Allerdings ist es Menschen nicht un-

möglich, Denkfehler zu erkennen und zu korrigieren. Nach einer intuitiven Antwort 

entsteht ein Gefühl von Richtigkeit, das insbesondere bei schwacher Ausprägung 

dazu führen kann, dass eine getroffene Entscheidung oder eine gegebene Antwort 

hinterfragt und bei Bedarf korrigiert wird. Eine Entscheidungssituation ist nicht los-

gelöst von der Phase, die sich an eine solche Entscheidung anschließt (s. 2.2.2). Um 

aus einer Erfahrung lernen zu können, gilt es, mögliche Konsequenzen und erhal-

tenes Feedback zu betrachten. Situationen und Lernumgebungen unterscheiden sich 

in der Qualität und der Quantität hilfreicher post-selektionaler Informationen. Auch 

der Faktor der Verantwortung bestimmt einen Entscheidungsprozess mit, da (je 

nach Modalität der Verantwortung) die Wahrscheinlichkeit für Bias steigen oder 

sinken kann.  

Somit ist eine Beeinflussbarkeit der Entscheidungsprozesse anzunehmen – auch 

wenn dies nicht zwingend mit schlechten Entscheidungsergebnissen einhergeht. 

Towfigh und Glöckner (2015) beschreiben es folgendermaßen: „Häufig müssen 

Entscheidungen unter Zeitdruck, auf Basis unvollständiger Informationen und unter 
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einem hohen Grad an Unsicherheit bezüglich der Verlässlichkeit der vorliegenden 

Informationen getroffen werden“ (S. 270). Daher sind Einflussfaktoren eine Be-

trachtung wert, die in dieser Studie als unabhängige Variablen oder Prädiktoren 

berücksichtigt werden (s. 3.1). Zu den personenbezogenen Faktoren zählen Exper-

tise (s. 2.2.3.2), kognitive Reflexion (s. 2.2.3.3) und Need for Cognition (s. 2.2.3.4). 

Da es sich bei einer der Teilstichproben um Rechtsexpert:innen handelt, die mit 

weiteren Teilstichproben verglichen werden, muss der Grad der Expertise genauer 

differenziert werden. Gemäß der Unterscheidung nach Shanteau (1988) stellt die 

vorliegende Studie einen Vergleich zwischen Naiven, juristischen Noviz:innen 

(Studierende oder Referendar:innen) und Expert:innen an (s. 3.1). Somit liegt der 

Fokus auf domänenspezifischer Expertise. Fachkundige und fachfremde Personen 

unterscheiden sich in ihrem Umgang mit relevanten und irrelevanten Informatio-

nen, in ihrem Gebrauch nicht-kompensatorischer und heuristischer Entscheidungs-

strategien und in ihrer Fähigkeit, sich an dynamische Entscheidungssituationen an-

zupassen. Allerdings besteht bei Expert:innen die Gefahr der Denkfehler, der 

Selbstüberschätzung und des übermäßigen Vertrauens. Fehlender Konsens zwi-

schen Fachpersonen wird zwar tendenziell als Problem wahrgenommen, allerdings 

ist Expertise insbesondere in den Bereichen von Bedeutung, in denen es keine ein-

deutige Lösung und keinen goldenen Standard gibt. Dies ist auch für das hier un-

tersuchte juristische Setting zutreffend. Die Fähigkeit zur kognitiven Reflexion ist 

kein Maß der Intelligenz, sondern beschreibt die Anwendung von Heuristiken. 

Menschen mit schwach ausgeprägter Fähigkeit gelten als intuitiv (Typ 1), wohin-

gegen eine hohe Ausprägung mit bedachtem (Entscheidungs-)Verhalten (Typ 2) 

verknüpft wird. Need for Cognition bezieht sich auf die individuelle Motivation zu 

Denken. Denkfreudige Menschen besitzen eine hohe Ausprägung von NFC – was 

sich beispielsweise in einem vermehrten kognitiven Aufwand äußert – und gelten 

als rationaler. Dennoch ist das Kognitionsbedürfnis kein Schutz vor Denkfehlern, 

zumal bei hoher persönlicher Relevanz auch weniger denkfreudige Menschen zum 

Nachdenken motiviert werden können. Neben diesen personenbezogenen Faktoren 

steht Zeitdruck als sehr alltagsnaher situationaler Faktor (s. 2.2.3.1). Dieser wird 

häufig mit einer Form von Stress gleichgesetzt. Zeitdruck bringt Menschen dazu, 

sich in begrenzter Zeit um eine möglichst gute Entscheidung zu bemühen. Um dies 

zu erreichen, müssen entweder Abstriche in der Genauigkeit oder in der Geschwin-

digkeit gemacht werden (speed-accuracy-trade-off). Dabei kommen verschiedene, 
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eher heuristisch geprägte Strategien (Typ 1) zum Einsatz, denn Informationen kön-

nen selektiver und schneller betrachtet werden. Menschen sind unterschiedlich gut 

darin, mit Zeitstress umzugehen. Dafür wichtige Faktoren sind die Expertise, die 

subjektive Wahrnehmung von Zeit oder auch ein individuelles Gefühl von Dring-

lichkeit. Im Abschnitt 2.3 werden die dargestellten Erkenntnisse und Befunde der 

juristischen (s. 2.1) und psychologischen (s. 2.2) Themenbereiche zusammenge-

führt. 

2.3 Die Relevanz von Entscheidungsforschung im 
Strafprozess: Übertragung empirischer Forschung auf 
den juristischen Fachbereich 

Nach der voneinander nahezu losgelösten Darstellung juristischer sowie psycholo-

gischer Inhalte (s. 2.1; 2.2) erfolgt deren Zusammenführung. Zunächst gilt es allge-

mein zu betrachten, welche Chancen und Risiken oder Grenzen eine solche Ver-

knüpfung mit sich bringt (s. 2.3.1). Anschließend wird in Abschnitt 2.3.2 abgeleitet, 

welche Erkenntnisse der Entscheidungsforschung sich auf das Strafverfahren über-

tragen lassen und welche Hinweise für das Vorhandensein von Einflussfaktoren auf 

den Entscheidungsprozess festzustellen sind. Diese (extra-)legalen Einflussfakto-

ren ergeben sich aus Besonderheiten des Strafverfahrens. Dabei wird im Rahmen 

dieser Arbeit zwischen Besonderheiten unterschieden, die entweder vorrangig im 

Ablauf und den Rahmenbedingungen des Strafverfahrens begründet sind (s. 2.3.3) 

oder die einen Bezug zu den Verfahrensbeteiligten aufweisen (s. 2.3.4). Aufgrund 

ihrer Relevanz im Ermittlungsverfahren werden ausgewählte Forschungsbefunde 

für die staatsanwaltschaftliche Perspektive in Abschnitt 2.3.5 fokussiert. 

2.3.1 Chancen und Risiken der Übertragung empirischer Methoden 
und Erkenntnisse auf den juristischen Fachbereich 

Der Strafprozess wird durch Menschen operationalisiert. Folglich sind es deren 

Wahrnehmungen, Erinnerungen und Entscheidungen, die diesen Prozess steuern 

(D. Simon, 2011). Forschungsbefunde, die sich mit ebenjenen Konzepten befassen, 

tragen daher maßgeblich zum Verständnis der strafprozessualen Abläufe bei: „As 

the process can perform no better than the mental performance of the people invol-

ved, it seems sensible to examine its workings from a psychological perspective“ 

(D. Simon, 2011, S. 145). Die Gegebenheit, dass juristische Entscheidungen nicht 
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vollends durch Gesetze, Regeln und Richtlinien begrenzt werden, sondern Hand-

lungs- und Verhaltensspielraum besteht, führt zu dem Schluss, dass es dieses Han-

deln und Verhalten zu untersuchen gilt, um Aussagen über juristische Entscheidun-

gen treffen zu können. Es werden zwar beispielsweise die Auswahl der Entschei-

dungsoptionen oder der Zeitpunkt für gewisse Entscheidungen festgelegt, nicht 

aber welche Beweise wie bewertet und interpretiert werden müssen (Ebbesen & 

Konečni, 1982; s. 2.1.6). Ohne diesen Spielraum wäre eine reine Betrachtung der 

Gesetze und Regeln ausreichend, um das Justizwesen zu verstehen (Ebbesen & 

Konečni, 1982). Da psychologische Grundlagen durchaus Gegenstand der Ausbil-

dung sind, lässt sich bereits auf universitärer Ebene zumindest eine gewisse Be-

deutsamkeit der Psychologie – im Vergleich zu anderen Fächern – für die juristi-

sche Kompetenzentwicklung erkennen (s. Juristenausbildungsgesetz NRW).  

Die Tatsache, dass – entgegen der erkennbaren Sinnhaftigkeit des Transfers – eine 

solche Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die juristische Praxis we-

nig stattfindet, war ein Anlass für eine Studie von Redding und Reppucci (1999). 

Sie untersuchten, wie Richter:innen die Relevanz und Zulässigkeit sozialwissen-

schaftlicher Befunde einschätzten, die entweder ihrer soziopolitischen Meinung zur 

Todesstrafe entsprachen oder nicht. Es zeigte sich, dass Richter:innen (ebenso wie 

die Kontrollgruppe) ihre Meinung unterstützende Befunde höher einstuften als wi-

dersprechende Informationen. Diejenigen mit einer eher liberalen Interpretation des 

Gesetzes werteten den Beitrag sozialwissenschaftlicher Befunde als relevanter für 

den juristischen Kontext ein. Redding und Reppucci (1999) schlussfolgern, dass 

eine Nichtübereinstimmung zwischen sozialwissenschaftlichen Befunden und indi-

viduellen soziopolitischen Ansichten eine mögliche Begründung für den wenig 

stattfindenden Transfer darstellt. Auch Sagana und van Toor (2020) setzen sich mit 

dem Paradox des begrenzten, wenngleich notwendigen Transfers wissenschaftli-

cher Arbeiten auf die Praxis auseinander. Auf Grundlage empirischer Studien leiten 

sie ab, dass eine gewisse Skepsis bei den Rechtsexpert:innen herrscht, da diese da-

von ausgehen, dass solche Untersuchungen aufgrund des fehlenden beziehungs-

weise begrenzten juristischen Fachwissens auf Seiten der Wissenschaftler:innen 

nicht die Praxis abbilden können und somit nicht übertragbar sind (s. auch Engel & 

Gigerenzer, 2006). Studien würden sich beim Zusammenspiel von menschlichen 

und prozeduralen Faktoren eher auf ersteres beziehen und dabei den Prozessrahmen 
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nicht ausreichend berücksichtigen. Sagana und van Toor (2020) argumentieren aber 

auch, dass Studien diese Komplexität der Prozesse nicht immer abbilden können, 

da es methodische Grenzen gibt: „Legal psychology can be categorized as psycho-

logy and law or psychology in law, but not psychology of law“ (S. 227). Dazu passt 

die Annahme von Engel (2017): „[Methodological] standards do not always match 

the legal research question” (S. 1). Auch die Tatsache, dass diverse Instanzen und 

Personen zum Verlauf eines Strafverfahrens beitragen, löst gewisse Dynamiken 

aus, deren Messung einer Mammutaufgabe gleicht (B. D. Johnson & Stewart, 

2016). Schmittat (2017) argumentiert, dass sich Entscheidungsfindung nicht nur auf 

die Beweiswürdigung reduzieren lässt, sondern dass diese auch andere Entschei-

dungsmomente innerhalb des Strafverfahrens umfasst. Eine Betrachtung verschie-

dener Fachbereiche (z. B. Neurowissenschaften, Ökonomie, Psychologie) kann sich 

eignen, um rechtspolitische Empfehlungen abzuleiten. Dabei muss allerdings be-

rücksichtigt werden, dass sich unterschiedliche Fachbereiche mit verschiedenen 

Abstraktionsebenen befassen, sodass eine Generalisierung von Befunden einzelner 

Bereiche zu Fehlschlüssen führen kann (Glöckner, 2008a). 

Aufgrund der Relevanz für die vorliegende Studie gilt es, die Vignettenmethode 

genauer zu betrachten. Vignetten sind Kurzgeschichten, in denen hypothetische 

Charaktere in Situationen beschrieben werden, zu denen sich Proband:innen je nach 

Forschungsfrage äußern sollen (Alexander & Becker, 1978; Eifler & Bentrup, 2003; 

J. Finch, 1987; Schnurr, 2003). Vignetten eignen sich einerseits für professionelle 

Stichproben, um zu untersuchen, welchen Einfluss diese Professionalität auf das 

Wahrnehmen, Beurteilen und Entscheiden hat. Andererseits eignen sie sich für die 

Allgemeinbevölkerung und heterogene Stichproben, in denen Teilnehmende mit 

sich unterscheidenden Merkmalsausprägungen die gleichen Vignetten erhalten und 

hinsichtlich ihrer Antworten miteinander verglichen werden (Sauer et al., 2011; 

Schnurr, 2003). Allgemein eignet sich diese Methodik für die Messung von Einstel-

lungen und Normen, aber auch von Handlungsabsichten und Entscheidungen 

(Auspurg, Hinz, Liebig & Sauer, 2009; Groß & Börensen, 2009; Schnurr, 2003). 

Genauer gesagt können Vignetten auch für vielseitige kriminalistische oder juristi-

sche Fragestellungen eingesetzt werden, sei es inhaltlich zu Taten wie Vergewalti-

gung oder Körperverletzung (Alexander & Becker, 1978), zu einstellungsbezoge-

nen Fragestellungen (Angemessenheit von Strafen für Verbrechen: Durham, 1986; 
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Rossi et al., 1985; Strafeinstellungen: Suhling et al., 2005) oder zu konkreten juris-

tischen Praxisthemen, wie dem Verstoß gegen Bewährungsauflagen (Maguire et al., 

2015). Die Vignettenmethode kann auf fachliche Stichproben übertragen werden. 

Beispiele sind Untersuchungen von Polizist:innen hinsichtlich des Entscheidungs-

verhaltens bei Festnahmen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt (S. W. Phil-

lips & Sobol, 2010) oder hinsichtlich des Verhaltens bei Verkehrskontrollen (S. W. 

Phillips, 2009) sowie Studien mit Richter:innen, die aufgefordert waren, sich zu 

hypothetischen Fällen häuslicher Gewalt zu äußern, in denen die Angaben zum Al-

kohol- und Drogenkonsum des Beschuldigten variierten (Macdonald et al., 1999). 

Vignetten können die Komplexität von realen (Entscheidungs-)Situationen aber nur 

begrenzt abdecken, weil sie in der Regel nur für die Fragestellung relevante Aspekte 

beinhalten (Bieneck, 2009). Da sie aber mehrere Informationen gleichzeitig enthal-

ten, ermöglichen Vignetten es dennoch, Entscheidungssituationen real zu gestalten 

(Alexander & Becker, 1978; Auspurg, Hinz, Liebig & Sauer, 2009; J. Finch, 1987). 

Das Abwägen der Vielzahl an Informationen, welches die Proband:innen leisten 

müssen, um zu einer Antwort zu kommen, kann Hinweise darauf geben, welche 

Merkmale relevanter sind als andere, insbesondere wenn diese Merkmale oder Di-

mensionen systematisch variieren (Auspurg, Hinz, Liebig & Sauer, 2009; Oswald 

et al., 2009). Zudem wird argumentiert, dass bei der Erfassung von Einstellungen 

die Verzerrung von Antworten aufgrund von sozialer Erwünschtheit weniger wahr-

scheinlich ist als bei Methoden, die auf Items basieren (Auspurg, Hinz & Liebig, 

2009). Außerdem stellen Vignetten bei komplexen Themen, zu denen die Einstel-

lungen der Teilnehmenden erfragt werden, eine Alternative zu itembasierten Ver-

fahren dar, da sie über allgemeine und möglicherweise oberflächliche Fragen hin-

ausgehen können (Suhling et al., 2005).  

Vignettes are therefore suitable tools for studying decision making comparatively as 
they provide a common scenario as a starting point to explore decision making in 
different contexts. But they also allow us to gain insight into the similarities and 
differences between decision-makers as well as those that are associated with differ-
ences in context, culture and the specific idiosyncrasies of different systems. 
(Maguire et al., 2015, S. 246) 

Es muss berücksichtigt werden, dass Vignetten zwar die Absichten für ein Verhalten 

erfassen, dass dies aber nicht mit der tatsächlichen Umsetzung einer Absicht zu-

sammenhängen muss, insbesondere wenn es sich um prospektives Verhalten han-

delt (Bieneck, 2009; J. Finch, 1987; Groß & Börensen, 2009). Dies liegt an der 
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hypothetischen Natur der Fallbeschreibungen, zumal Proband:innen für ihre Ent-

scheidung mit keinerlei Konsequenzen konfrontiert werden und ihre Entscheidung 

keinen wirklichen Einfluss auf andere Personen hat (Bieneck, 2009). Auch wenn 

eine Intention als wichtiger Prädiktor für tatsächliches Verhalten gilt, kann dieses 

nicht mit absoluter Gewissheit vorausgesagt werden. Eifler und Bentrup (2003) 

zeigten in ihrer Studie, dass Selbstberichte zu intendiertem Verhalten und die tat-

sächlich beobachteten Häufigkeiten abwichen: Selbstberichte führten zum Über-

schätzen von hilfreichem Verhalten, wie dem Aufhalten einer Tür für einen Mit-

menschen (im Vergleich zu abweichendem Verhalten, wie dem Überqueren einer 

Straße bei roter Ampel). Ausschnitte und Ergebnisse dieser Studie wurden von Groß 

und Börensen (2009) repliziert. Sowohl die (mögliche) Diskrepanz zwischen Ab-

sicht und Verhalten sowie die nur begrenzt umsetzbare Nähe zur Realität sprechen 

für ein Fehlen ökologischer Validität in der Vignettenmethode (Maguire et al., 

2015). 

Die externe Validität psychologischer Studien im juristischen Feld hat ihre Grenzen 

(Engel, 2017; Konečni & Ebbesen, 1979, 1982; Schweizer, 2005; s. 5.3). Die in 

Studien präsentierten Fallbeispiele werden inhaltlich so reduziert, dass sie nicht 

mehr dem realistischen Pensum an Informationen entsprechen. Hypothetische Fall-

beispiele bringen im Gegensatz zur Arbeit in der Praxis keine Konsequenzen mit 

sich (Bieneck, 2009). Des Weiteren wird in Experimenten zur Erhebung von Vari-

ablen häufig eine numerische Skalierung genutzt, die in der Praxis nicht zum Ein-

satz kommt: Oft wird Schuld in Studien numerisch erhoben, wenngleich sie prak-

tisch als dichotome Ja-/Nein-Frage vorkommt (Konečni & Ebbesen, 1979, 1982; 

Schweizer, 2005). Simulationsstudien haben den Nachteil, dass die Eindrucksbil-

dung und die Entscheidungsfindung mithilfe von ausgewählten, reduzierten Infor-

mationen sehr schnell stattfinden, wohingegen Informationen in einem tatsächli-

chen Strafverfahren von verschiedenen Personen über einen längeren Zeitraum hin-

weg vermittelt werden. Sowohl die Eindrucksbildung als auch die Entscheidungs-

findung entwickeln sich demnach eher graduell (Konečni & Ebbesen, 1979, 1982). 

Auch der häufige Einsatz leicht verfügbarer Studierendenstichproben wird kritisch 

angesehen (Konečni & Ebbesen, 1982). Konečni und Ebbesen (1979) argumentie-

ren, dass unterschiedliche Schlussfolgerungen zu vergleichbaren Fragestellungen 
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(Kautions- oder Urteilsentscheidungen) gezogen werden können, je nachdem, wel-

che Stichproben (Studierende oder Rechtsexpert:innen) und Methoden (simuliert 

oder naturalistisch) eingesetzt werden. Dies erschwert die Ableitung eindeutiger 

praktischer Implikationen. Trotz mangelnder externer Validität haben Simulations-

studien gewisse Vorteile: Sie reduzieren Störvariablen, ermöglichen experimentelle 

Kontrolle, erhöhen die interne Validität und lassen Replizierbarkeit zu (Schweizer, 

2005). Somit gilt eine Übertragung empirischer Befunde und Methoden (hier: Vig-

netten) auf die juristische Praxis trotz gewisser Einschränkungen und Grenzen als 

gerechtfertigt. Ausgehend von dieser generellen Anwendbarkeit der Methode stellt 

sich die Frage, welche Erkenntnisse die Übertragung der Entscheidungsforschung 

auf den Strafprozess überhaupt bietet? 

2.3.2  Entscheidungen im Strafprozess aus psychologischer Sicht: 
Hinweise auf Einflussfaktoren 

Empirische Befunde der Entscheidungsforschung lassen sich auf rechtsprechende 

Personen übertragen (Guthrie et al., 2001). In juristischen Kontexten gibt es in der 

Regel keine optimalen, normativen Entscheidungen, da diese zu aufwendig und zu 

ressourcenintensiv wären (Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009; Towfigh & 

Glöckner, 2015). Laut Hermann (2009) kann das „Strafverfahren … somit als Pro-

zess der stufenweisen Reduzierung von Komplexität gesehen werden, der von nor-

mativer Rationalität geprägt wird“ (S. 660). Es liegt der Schluss nahe, dass in sol-

chen Kontexten der Verurteilung auf deskriptive, ressourcenschonende Vorgehens-

weisen zurückgegriffen wird (insbesondere bei Verbrechen mit niedriger Schwere; 

Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009; s. 2.2.4). Auch die Dual-Prozess-Annah-

men lassen sich auf juristische Kontexte übertragen (s. auch Schweizer, 2009). Sie 

sind für eine Kontrastierung von intuitivem und reflektiertem Vorgehen – dem sich 

in dieser Studie durch die Manipulation von Zeitdruck und die Differenzierung von 

Expertise-Stufen angenähert wird (s. 2.4) – angemessen (Evans, 2008).18 Guthrie et 

al. (2007) ordnen richterliche Entscheidungsfindungen so ein, dass formalistische 

Modelle eine logische, überlegte Übertragung der Gesetze und Regeln auf Fälle 

 
18 Für die Anwendung eines anderen Entscheidungsmodells (PCS; s. 2.1.6.2) auf das juristische 
Setting s. D. Simon (2004), D. Simon et al.  (2001), D. Simon et al. (2004b), Engel et al. (2020) 
sowie Towfigh und Glöckner (2015). 
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betonen, wohingegen realistische Modelle eher von einem intuitiven Prozess aus-

gehen, der erst im Nachhinein rational durchdacht wird. Da eine strikte Trennung 

der Modelltypen in der Praxis nicht haltbar ist und ein Dual-Prozess-Konzept plau-

sibler erscheint, berücksichtigen Guthrie et al. (2007) in ihrem „intuitive-override 

model“ (S. 6) die Ansätze beider Modelle: Realistisch gesehen ist die juristische 

Intuition wichtig; formalistisch betrachtet ist überlegtes Vorgehen notwendig. Sie 

begründen ihre Annahmen mit dem System-1/System-2-Modell von Kahnemann 

und Frederick (2005, zitiert nach Guthrie et al., 2007). Da empirische Befunde da-

rauf hindeuten, dass Richter:innen in manchen Situationen zwar zu intuitiven Ant-

worten neigen, aber dennoch in der Lage sein können, ihre Angaben zu reflektieren, 

erachten Guthrie et al. (2007) die Übertragung eines solchen Dual-Prozess-Modells 

auf juristische Entscheidungsfindung für sinnvoll. Allerdings betonen sie, dass es 

nicht darum geht, richterliche Intuition vollends zu vermeiden, obwohl diese insbe-

sondere dann gefährlich werden kann, wenn sich in ungeeigneten Situationen da-

rauf verlassen wird (s. auch Rachlinski & Wistrich, 2017). Ähnlich argumentieren 

Glöckner und Ebert (2011), dass intuitive Prozesse vor allem in komplexen Fällen 

notwendig sind, in denen es eine große Menge an Informationen zu verarbeiten und 

zu integrieren gilt. In solchen Fällen nutzen Richter:innen verstärkt einfache, heu-

ristische Strategien (s. auch Dhami, 2003; s. 2.3.4.1).  

Die StPO ermöglicht sowohl intuitives als auch reflektiertes Vorgehen. So können 

intuitive Prozesse im Rahmen der freien Beweiswürdigung zum Tragen kommen, 

aber aufgrund der Notwendigkeit der Urteilsbegründung stehen diese nicht losge-

löst von Überprüfbarkeit (Glöckner, 2008b; Glöckner & Ebert, 2011; s. 2.1.6). Laut 

Schweizer (2009) sind Entscheidungssituationen mit geringer Begründungsdichte 

sowie großem Ermessen förderlich für intuitive Reaktionen (Typ 1), wohingegen 

solche mit hoher Begründungsdichte und eingeschränktem Ermessen reflektierte 

Entscheidungen begünstigen (Typ 2). Forschung im Hinblick auf den strafrechtli-

chen Kontext befasst sich mit der Beeinflussbarkeit von Verfahrensbeteiligten oder 

mit Einflussfaktoren auf die Entscheidungsfindung (z. B. Daftary-Kapur et al., 

2010; Niehaus et al., 2009; Oswald & Wyler, 2018). Eine übergreifende Zusam-

menfassung der Ergebnisse spricht dafür, dass Urteile und Entscheidungen durch 

diverse Faktoren beeinflusst werden können. Dass eine Einflussnahme stattgefun-
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den haben muss, kann durch das Auftreten ungleicher Entscheidungen geschluss-

folgert werden. Disparitäten bei juristischen Entscheidungen werden beispielsweise 

mit der Länge von verhängten Strafen gemessen. Dies ermöglicht Within- oder 

Between-Vergleiche, sei es mit Blick auf Personen, Jurisdiktionen oder Länder 

(Sporer & Goodman-Delahunty, 2009). Interindividuelle Unterschiede im gefällten 

Urteil sind demzufolge ein Hinweis, dass es gewisse Einflussfaktoren geben muss, 

die letztlich zu dieser Varianz (oder Diskrepanz) beitragen. Bei Kautionsentschei-

dungen geht es um die Frage, ob eine angeklagte Person bis zum Verhandlungster-

min (unter Auflagen) in Freiheit bleibt oder in Gewahrsam kommt. Bei dieser Ent-

scheidung gibt es verschiedene rechtliche Faktoren zu berücksichtigen, wenngleich 

deren vage Definition einen gewissen Handlungsspielraum ermöglicht. In einer 

Studie von Dhami und Ayton (2001) zeigte sich, dass sich die untersuchten Gerichte 

trotz vergleichbarer Fallzahlen in den finalen Kautionsentscheidungen unterschie-

den und teilweise bei den gleichen Fällen ungleiche Urteile getroffen wurden. Auch 

Schroeder und Verrel (2017) beschreiben von der Region abhängige Verfahrens-

tendenzen. Dadurch werden interindividuell unterschiedliche Vorgehensweisen 

deutlich.  

Welche Einflussfaktoren sind nun relevant? Visher (1987) benennt drei Kategorien: 

Charakteristiken der Richter:innen, Charakteristiken der Opfer und angeklagten 

Personen sowie die Beweislage und Hintergründe zum Fall. Innerhalb dieser Kate-

gorien lassen sich wiederum Subthemen ausmachen. Mit Blick auf die Charakteris-

tiken der Opfer und der angeklagten Personen sind beispielsweise deren Ge-

schlecht, Herkunft oder Attraktivität zu nennen und mit Blick auf die Richter:innen 

sind deren Strafeinstellungen oder politische Zugehörigkeit relevant (Niehaus et al., 

2009; Rachlinski & Wistrich, 2017; Sporer & Goodman-Delahunty, 2009; Visher, 

1987). Zur Beweislage zählen die Qualität und die Quantität der Beweismittel so-

wie die Art ihrer Präsentation (Niehaus et al., 2009; D. Simon, 2019; Visher, 1987). 

Die Tatsache, dass juristische Entscheidungen in gewisser Weise von Charakteris-

tiken eines Falles abhängen, ist nicht zwingend negativ zu beurteilen. Allerdings 

gibt es einerseits legale Faktoren, die begründet auf das zu treffende Urteil einwir-

ken, und andererseits finden sich extralegale Faktoren, die für das Urteil irrelevant 

sind oder sein sollten. Es ist davon auszugehen, dass letztlich sowohl legale als auch 

extralegale Aspekte eine juristische Entscheidung ausmachen (s. auch Danziger et 
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al., 2011). Doch auch Bieneck (2006) argumentiert, dass die Verarbeitung von In-

formationen bei Entscheidungen im Rahmen der Rechtsprechung datengesteuert 

sein sollte – zumal Studierende der Rechtswissenschaft in einer analytischen Vor-

gehensweise der Fallbearbeitung geschult werden. Im Folgenden werden die Ein-

flussfaktoren für die Zwecke dieser Studie dahingehend differenziert, ob sie sich 

eher auf den Strafprozess (s. 2.3.3) oder auf daran beteiligte Personen (s. 2.3.4) 

beziehen, wenngleich eine Wechselwirkung zwischen den beiden Bereichen sowie 

zwischen den verschiedenen Subbereichen besteht. Zur besseren Verständlichkeit 

wird an geeigneten Stellen mit den Begrifflichkeiten gearbeitet, die Hinweise auf 

die erfassten Variablen darstellen (s. 3.1). Der Zeitdruck wird, ebenso wie die Be-

weismittel, bei den prozessbezogenen Faktoren berücksichtigt. Expertise, kognitive 

Reflexion sowie Need for Cognition werden als personenbezogene Variablen be-

trachtet.19 Der Zeitdruck, kognitive Reflexion, Need for Cognition und auch Exper-

tise wurden ausgewählt, weil sie einen Bezug zu den Dual-Prozess-Annahmen auf-

weisen, die wiederum dieser Arbeit als theoretisches Konstrukt zugrunde liegen. 

Somit gilt es, deren Einflussgehalt auf juristische Entscheidungen zu untersuchen. 

Dargestellte Befunde zu Besonderheiten und Einflussfaktoren beziehen sich teil-

weise auf fachliche und nicht-fachliche Stichproben. Aufgrund ihrer Relevanz für 

die vorliegende Arbeit wird bestimmte Forschung für Stichproben mit Bezug zur 

Staatsanwaltschaft an anderer Stelle fokussiert (s. 2.3.5). 

2.3.3 Prozessbedingte Einflussfaktoren auf juristische 
Entscheidungen 

Auch wenn die Rahmenbedingungen von gerichtlichen Entscheidungen nicht ex-

plizit in der Kategorisierung der Einflussfaktoren nach Visher (1987) genannt wer-

den (s. 2.3.2), können solche Entscheidungen nicht von diesen Bedingungen losge-

löst betrachtet werden: „Therefore, judicial decision-making is an interplay 

between human judgment … and procedural frameworks” (Sagana & van Toor, 

2020, S. 226; s. 2.3.1). Entscheidungen sind in besonderem Ausmaß von der jewei-

ligen Umgebung abhängig (Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009). Daher wird 

 
19 Der in der Studie erfasste Delikttyp wird nicht gesondert betrachtet, da dessen Einsatz als Variable 
vorrangig methodisch statt inhaltlich begründet war, um die neu verfassten Vignetten auf ihre Eig-
nung hin zu überprüfen (s. 3.4.1; 5.2.5). 
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nachfolgend auf Rahmenbedingungen und Besonderheiten des Strafverfahrens ein-

gegangen, die sich auf den Entscheidungsprozess auswirken können. Dabei kom-

men legale (z. B. Beweislage; s. 2.3.3.1; 2.3.3.4) und extralegale (z. B. Zeitdruck; 

s. 2.3.3.2; 2.3.3.3) Wirkfaktoren zur Sprache, wobei inhaltliche Überschneidungen 

zwischen den Abschnitten möglich sind. 

2.3.3.1 Die polizeiliche Akte als Entscheidungsgrundlage im 
Ermittlungsverfahren 

Das Ermittlungsverfahren an sich stellt einen Einflussfaktor dar, der die Entschei-

dungsumgebung prägt. Die StPO regelt den Ablauf des Strafprozesses und somit 

auch den Einsatz der beteiligten Akteur:innen wie der Staatsanwaltschaft (s. 2.1). 

So ist es gemäß dem Legalitätsprinzip die Pflicht der Staatsanwaltschaft, den Sach-

verhalt bei Verdacht auf eine Straftat zu erforschen, um über die Erhebung einer 

öffentlichen Anklage entscheiden zu können (§ 160 Abs. 1 StPO). Die Aufgaben 

der Staatsanwaltschaft sind neben der Erforschung des Sachverhalts auch die Ver-

fahrenssicherung und die Straftatenverhütung (Schroeder & Verrel, 2017). Da diese 

Aufgabenbereiche die Ressourcen der Staatsanwaltschaft übersteigen (sachliche 

Behinderung), wird als Ausgleich die Polizei unterstützend tätig (§ 161 StPO). Be-

trachtet man die Anzahlen der Ermittlungsverfahren sowie der Verfahren, die an 

deutschen Amts- und Landgerichten verhandelt werden, wird das Ausmaß der zah-

lenmäßigen Belastung der an diesen Verfahren Beteiligten erkennbar (s. 2.1.5). 

Dadurch ist nachvollziehbar, dass eine (polizeiliche) Unterstützung vom Gesetz her 

vorgesehen ist.  

Die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Polizei werden in § 163 StPO auf-

geführt. So gibt es Vorgaben zur Vernehmung einer beschuldigten Person (§ 163a 

StPO) oder zu Maßnahmen der Identitätsfeststellung (§ 163b StPO). Laut Geset-

zesgrundlage ist zwar die Staatsanwaltschaft Herrin des Ermittlungsverfahrens, al-

lerdings zeichnet sich in der Praxis ein verschobenes Bild ab (Schroeder & Verrel, 

2017). Satzger (2010) beschreibt dies als eine „Verpolizeilichung des Ermittlungs-

verfahrens“ (S. 98) und Jahn (2015) spricht mit Blick auf die Staatsanwaltschaft 

von „volljuristischen Hilfsbeamten“ (S. 42) der Polizei. In diesem Zusammenhang 

wird angemerkt, dass es gewisse Tendenzen seitens Polizei (und Staatsanwalt-

schaft) gibt, den Richtervorbehalt unter Betonung der Gefahr im Verzug zu umge-
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hen und nötige Rücksprachen mit der/dem Ermittlungsrichter:in erst nach dem Aus-

führen bestimmter Ermittlungen einzuholen (Gusy, 2015; Satzger, 2010). Gründe 

dafür sind die fehlenden personellen und zeitlichen Ressourcen der Staatsanwalt-

schaft. Zudem wird der Staatsanwaltschaft häufig erst am Ende der Ermittlungen 

von der Polizei ein Ermittlungsbericht geschickt, sodass die Staatsanwaltschaft 

sich, wenn überhaupt, eher mit „Randkorrekturen durch die Anordnung einzelner 

Nachermittlungen“ (Jahn, 2015, S. 80) beschäftigt. Demnach stellt die Informati-

onssuche und -verarbeitung eine Besonderheit in der strafrechtlichen Entschei-

dungssituation dar, denn die Ermittlungsergebnisse erhält die Behörde in der Regel 

in Aktenform: „Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes übersenden ihre 

Verhandlungen ohne Verzug der Staatsanwaltschaft“ (§ 163 Abs. 2 Satz 1 StPO). 

Die Akten fassen die Polizeiarbeit zusammen, an der die Staatsanwaltschaft unter 

Umständen nur indirekt aktiv beteiligt war, denn es gibt Fälle, in denen die Polizei 

zunächst selbstständig ermittelt und die Behörde erst später einbezieht (Büchner, 

2022). Somit stellt die Akte eine der wichtigsten Entscheidungsgrundlagen dar und 

erhält dementsprechend hochrelevante Informationen, wurde aber zuvor federfüh-

rend von anderen Personen (nämlich den ermittelnden Polizist:innen) zusammen-

gestellt. Die Qualität und die Vollständigkeit der Informationen sind somit nicht 

direkt erkennbar. Im Sinne des WYSIATI (Kahneman, 2011; s. 2.2.1) ist zu vermu-

ten, dass ein möglicher Informationsmangel nicht erkannt wird, aber die Aktenlage 

dennoch als umfassendes, kohärentes Material gilt (s. 2.1.6.2). 

Dazu passt, dass Kriminaluntersuchungen laut D. Simon (2019) oft unzureichend 

dokumentiert sind. Dies betrifft beispielsweise die Informationslage zur Befragung 

tatverdächtiger Personen (Tersago et al., 2020). Dando und Ormerod (2017) unter-

suchten in ihrer Studie das investigative Vorgehen von Polizist:innen auf Grundlage 

ihrer Protokolle. Es fanden sich Unterschiede zwischen erfahrenen und weniger er-

fahrenen Personen in der Vorgehensweise der Beweissammlung. Erfahrene wende-

ten strategischeres Entscheidungsverhalten an, wohingegen weniger Erfahrene 

Tendenzen zum Bestätigungsfehler zeigten (s. auch Baber & Butler, 2012). Berufs-

erfahrung führt bei Polizist:innen zum Einsatz nicht-kompensatorischer Entschei-

dungsstrategien, wohingegen unerfahrene Studierende eher zu kompensatorischen 

Strategien neigen (Garcia-Retamero & Dhami, 2009). Alison et al. (2013) unter-

suchten den Einfluss von Zeitdruck auf Polizist:innen im Ermittlungsprozess. Unter 
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Zeitdruck generierten die Teilnehmenden weniger investigative Hypothesen, wobei 

allerdings das Zeitgefühl eine moderierende Rolle spielte: Diejenigen, für die die 

Zeit subjektiv langsamer ablief, entwickelten trotz zeitlichem Stress Hypothesen. 

Gardner et al. (2019) verglichen Expert:innen diverser forensischer Disziplinen da-

hingehend, inwiefern sich diese Expertise-Gruppen über die Relevanz oder Irrele-

vanz bestimmter Informationen einig sind. Zu den Fachbereichen zählten beispiels-

weise die Spurenanalyse (z. B. Spuren an Waffen, Dokumenten), Chemie (z. B. 

Toxikologie) und die Ermittlungsarbeit. Generell herrschte in den Fachbereichen 

jeweils Konsens darüber, welche Informationen wie zu werten sind. So waren 

Kenntnisse über die beschuldigte Person oder das Opfer (z. B. Name, Geschlecht) 

für Spurenanalyst:innen oder Chemiker:innen eindeutig irrelevant. Die Gruppe der 

Ermittler:innen zeigte bei der Einschätzung der Relevanz die größte Variabilität 

und somit eine gewisse Individualität in den Antworten. Gardner et al. (2019) ar-

gumentieren, dass die Ermittlungsarbeit, im Vergleich zu den anderen Disziplinen, 

weniger spezifische Aufgaben beinhaltet, die wiederum eher auf dem Sammeln als 

auf dem konkreten Analysieren von Informationen beruhen. Allerdings kann bereits 

das Sammeln von Informationen und Beweisen am Tatort gewissen Bias unterlie-

gen (Bestätigungsfehler; Ask & Granhag, 2005; s. auch Meterko & Cooper, 2022). 

Rossmo und Pollock (2018) untersuchten 50 strafrechtliche Fälle, von denen der 

Großteil unrechtmäßige Strafurteile ausmachte. Von Interesse war dabei, welche 

Gründe für diese Fehlurteile auszumachen waren. Laut Rossmo und Pollock (2018) 

traten der Bestätigungsfehler in 37 sowie der Tunnelblick in 24 Fällen auf und be-

einflussten die jeweiligen Ermittlungen. Diese Verzerrungen stellten somit die häu-

figsten festzustellenden Gründe für Fehlurteile dar. Kassin et al. (2013) beschreiben 

mit dem Forensischen Bestätigungsfehler eine Klasse von Effekten, die auf bereits 

vorhandenen Motiven oder Erwartungen beruhen, aufgrund derer die Sammlung 

und Interpretation von Beweismitteln beeinflusst wird. Forensische Fachkräfte 

wüssten demnach um die Vermeidung einer physischen Kontamination der Be-

weise, wohingegen eine psychologische Kontamination weniger bekannt sei. Hin-

sichtlich des forensischen Prozesses betonen Morgan et al. (2018) dessen lineare, 

aber iterative Natur und argumentieren, dass „each subsequent process (and deci-

sion) is reliant upon the outcome of a previous process (or decision)” (S. 409). Mit 

der Beweissammlung am Tatort beginnend gehe es von der Beweisanalyse über 

deren Interpretation hin zum Gericht, wobei es zu jedem Zeitpunkt des Prozesses 
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zu Fehlern und Verzerrungen kommen könne (s. auch Dror, 2020; Findley & Scott, 

2006; Kang et al., 2012).  

Qualitative Unterschiede in der Beweislage, die im Ermittlungsverfahren generiert 

wird und die letztlich die Entscheidungsgrundlage für die Staatsanwaltschaft dar-

stellt, entstehen bereits zeitlich weit vor der Hauptverhandlung – sofern diese über-

haupt stattfindet. In dem Zusammenhang ist die Zweistufigkeit der Beweisauf-

nahme als prozessbedingte Besonderheit zu nennen (s. 2.1.4), da durch diese die 

Hauptverhandlung „can be characterized as pseudo-diagnostic“ (D. Simon, 2011, 

S. 203; s. 2.1.7). Sagana und Sauerland (2020) argumentieren, dass der Prozess der 

Informationssammlung während der Ermittlungen einen direkten Einfluss auf die 

Qualität der Beweismittel hat, die der Staatsanwaltschaft und dem Gericht zur Ver-

fügung gestellt werden (s. auch Kassin et al., 2013; Morgan et al., 2018). In Kauti-

onsentscheidungen verlassen sich Richter:innen in ihren Urteilen auf bereits vorher 

durch die Polizei oder andere gerichtliche Instanzen getätigte Entscheidungen 

(Dhami, 2003; s. auch Rachlinski & Wistrich, 2017). Unnötige Hauptverhandlun-

gen finden laut Combé (2007) auch deswegen statt, weil Fehler im Ermittlungsver-

fahren entstehen, aber bis zur Eröffnung der eigentlichen Hauptverhandlung unkor-

rigiert bleiben. Beim Bearbeiten der Akte eines Falles ist theoretisch der auf-

wendige Einsatz von Typ-2-Prozessen erforderlich, um die schnellen und automa-

tischen Denkergebnisse des Typ 1 zu überprüfen, bei Bedarf zu korrigieren und um 

die Masse an Informationen sachdienlich zu integrieren. Dies erfordert aber (wie 

jeder Einsatz der Typ-2-Prozesse) einen hohen kognitiven Aufwand (s. 2.2.1). Ju-

ristische Entscheidungsfindung beinhaltet eine Art „Rückwärtsdenken“, da es aus-

gehend vom Effekt (Beweislage in der Fallakte) auf die Ursache (Täterschaft oder 

Unschuld) zu schließen gilt (Rassin, 2020). Zudem gibt es verschiedene Arten von 

Urteilen: evaluativ, prädiktiv, sozial sowie die Wahrheit einschätzend (Betsch et 

al., 2011). Die von Verfahrensbeteiligten zu treffenden Urteile besitzen eine hohe 

Komplexität, da je nach Fall und Fragestellung eine oder mehrere dieser vier Klas-

sen von Inhalten bedient werden müssen, um sodann zu einem geeigneten richter-

lichen Urteilsspruch zu kommen. Dies trägt mitunter zu hohen kognitiven Anstren-

gungen bei.  
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2.3.3.2 Zeit als begrenzte Ressource 

Die komplexen Aufgaben der Staatsanwaltschaft – oder allgemein der am Strafver-

fahren Beteiligten – benötigen nicht nur kognitiven Aufwand, sondern auch Zeit. 

Letzteres ist im beruflichen Alltag je nach Arbeitsbelastung eine knappe Ressource, 

sodass manche Entscheidungen unter Zeitdruck gefällt werden müssen. Insbeson-

dere das Beschleunigungsgebot erschwert es vermutlich den juristischen Fachper-

sonen, das Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Gründlichkeit zu errei-

chen (s. 2.1.5). Diese Form des zeitlichen Stresses kann einen Einfluss auf das Ent-

scheidungsverhalten haben (s. 2.2.3.1). Unter Zeitdruck fehlen der entscheidenden 

Person die Ressourcen zum Überlegen und Nachdenken (Kang et al., 2012). Liu et 

al. (2019) betrachteten in ihrer Studie das Strafverhalten unter Zeitdruck. Im Rah-

men der Aufgabe konnten Teilnehmende eine andere fiktive Person für ungerechtes 

Verteilen finanzieller Ressourcen bestrafen oder den Schaden der ungerecht behan-

delten fiktiven Person kompensieren. Unter Zeitdruck zeigten die Proband:innen 

verstärkt die Tendenz zur Strafe und weniger altruistisches Verhalten. Richter:in-

nen arbeiten oft unter Zeitdruck und sind mit kognitiver Überlastung konfrontiert, 

sodass ein Verlass auf intuitive Reaktion wahrscheinlicher wird (Guthrie et al., 

2007). Dies ist insbesondere aus dem Grund problematisch, als dass Zeitdruck zu 

einem verstärkten Einsatz von Heuristiken oder Routinen und dadurch wiederum 

zu einer größeren Fehleranfälligkeit führen kann (Sagana, 2018; Schweizer, 2009; 

s. auch Rachlinski & Wistrich, 2017).  

2.3.3.3 Routinen und bösartige Lernumgebungen 

Doch nicht nur das Erleben von Zeitdruck, sondern auch das Wiederkehren von 

Entscheidungssituationen führt zu Routinen (Betsch et al., 2011). Mit erneutem 

Blick auf die Zahlen der (Ermittlungs-)Verfahren (s. 2.1.5) kann abgeleitet werden, 

dass sich insbesondere in den Amtsgerichten die Fallthemen, sprich die Arten der 

Vergehen und Verbrechen regelmäßig wiederholen – wenngleich sich die individu-

ellen Begebenheiten eines Falles unterscheiden. Auch wenn die Wiederholungen 

von Situationen als Lerngelegenheiten gesehen werden könnte, fehlt in der Praxis 

in der Regel das lehrreiche Feedback (Rachlinski & Wistrich, 2017; Spellman, 

2007). Da Rechtsexpert:innen wenig Feedback zu ihren Entscheidungen erhalten, 

fallen Lerneffekte notgedrungen klein aus (Glöckner & Ebert, 2011; Sagana, 2018; 

Schweizer, 2015). So kann auch keine Rückmeldung über eventuell aufgetretene 
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Denkfehler und Bias erfolgen (Pantazi et al., 2020). Dementsprechend können re-

flektierte Überlegungen nach dem Typ 2 nur eine begrenzte Wirkung haben, wenn 

diese Überlegungen nicht von gemachten Lernerfahrungen profitieren (Guthrie et 

al., 2007). „Das ist … besonders gefährlich, weil wiederholtes Entscheiden, selbst 

ohne relevantes Feedback, dazu führt, dass die Überzeugung, richtig entschieden 

zu haben, steigt, obwohl es dafür keine rationale Basis gibt…“ (Schweizer, 2015, 

S. 269). Spellman (2007) fasst es folgendermaßen zusammen: „And trial judges can 

sit through hundreds of cases and never do the focused study or have the fast reliable 

feedback necessary for developing expertise” (S. 7). Eventuelle Fehler haben außer-

dem selten Konsequenzen für Richter:innen (Guthrie et al., 2007), wodurch ein 

Lerneffekt gering ausfällt.  

Laut Schroeder und Verrel (2017) sind fehlerfreie Verfahren nicht möglich, sondern 

Fehler sprechen eher für die Menschlichkeit der Justiz. Nichtsdestotrotz müsse eine 

Korrektur von fehlerhaften Entscheidungen in Verfahren möglich sein. Dass „fast 

alle Versäumnisse … im Laufe des Verfahrens noch nachgeholt, Fehler geheilt wer-

den“ (S. 14) können, sei typisch für den Prozesscharakter des Strafverfahrens. Den-

noch ist dieser Prozesscharakter aufgrund seiner Dauer – zum Beispiel wegen der 

langwierigen Abläufe von Berufung oder Revision – nicht förderlich für das Lernen 

der entscheidenden Personen (Schweizer, 2009, 2015). Getroffene juristische Ent-

scheidungen sind nur bedingt reversibel, doch laut Bullens et al. (2014) kann die 

Möglichkeit zur Änderung einer Entscheidung das damit verbundene Verhalten be-

einflussen. Zwar gibt es die Möglichkeit der Beschwerde, diese stellt aber zumeist 

eine (zeit-)aufwendige Korrektur eines Urteils dar. Nichtsdestotrotz kann die Aus-

sicht auf eine Beschwerde auch ein Motivator sein, sich beim Urteilen Mühe zu 

geben, um eine gute argumentative Grundlage zu haben, falls ein eigenes getroffe-

nes Urteil von anderen Beteiligten beanstandet und überprüft wird. Für Richter:in-

nen ist es zudem bereits bei der Übernahme eines Falles bekannt, dass das ge-

troffene Urteil letzten Endes begründet werden muss (Maegherman, 2021). Dies 

kann ebenso wie die Tatsache, dass eine solche Begründung in der Regel vor einem 

Publikum erfolgt, ein Gefühl von Verantwortung fördern (s. 2.1.4; 2.2.2). Aller-

dings steht zu Beginn eines Hauptverfahrens nicht zwingend fest, vor wem es sich 

im Rahmen der Urteilsverkündung – neben den ständig anwesenden Verfahrensbe-

teiligten – zu erklären gilt, z. B. Zuschauende, Presse (Maegherman, 2021).  
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In einer Studie von Huber und Seiser (2001) wurde der Unterschied von Rechtfer-

tigung und Überzeugung untersucht. Proband:innen wurden aufgefordert, sich für 

die Unterbringung einzelner krimineller Jugendlicher zu entscheiden. Während ein 

Teil der Gruppe die Aufgabe bekam, die Entscheidung im Nachgang zu rechtferti-

gen, erhielt der andere Teil die Aufgabe, eine Wahl lediglich zu empfehlen. Beide 

Experimentalgruppen nutzten die vorhandenen Informationen stärker als die Kon-

trollgruppe, wenngleich sich die Informationsmenge in den Experimentalgruppen 

nicht unterschied. Diejenigen, deren Aufgabe die Überzeugung war, benötigten 

aber mehr Zeit und lieferten elaboriertere Argumentationen als die Gruppe Recht-

fertigung. Die Aussicht darauf, sich im Nachgang noch weiter mit einer Entschei-

dung (vor anderen Personen) auseinander setzen zu müssen, kann demnach den 

Prozess beeinflussen (s. auch Bieneck, 2006). Fraglich ist, inwiefern der zeitlich 

verzögerte Moment der Überprüfung juristischer Urteile – sofern er im Rahmen 

einer Beschwerde überhaupt stattfindet – zu vergleichbaren Effekten führt. Maeg-

herman (2021) verglich niederländische und deutsche Richter:innen, deren Auf-

gabe sich dahingehend grundlegend unterscheidet, dass erstere aufgrund der Geset-

zesgrundlage eher eine Rechtfertigung darlegen, wohingegen letztere eine Erklä-

rung für ihr Urteil abgeben. Eine derartige Erklärung erfordert eine tiefergehende 

Auseinandersetzung mit einem Fall als eine rechtfertigende Begründung. Die Er-

gebnisse von Maegherman (2021) zeigten, dass die verschiedenen Anforderungen 

Auswirkungen auf den Umgang mit Beweismitteln in einer Mord-Vignette hatten: 

Die Stichproben unterschieden sich zwar nicht in der Wahrnehmung der Schuld, 

allerdings ging die Notwendigkeit einer Erklärung mit einer stärkeren Betrachtung 

von entlastenden Beweisen einher, die wiederum ein positiver Prädiktor für einen 

Freispruch waren. 

Im Sinne der Einteilung von Lernumgebungen nach Hogarth (2010) lassen sich ju-

ristische Entscheidungssituationen als bösartig definieren (s. auch Schweizer, 2009, 

2015; s. 2.2.2). Lehrreiches Feedback ist nur begrenzt möglich (Rachlinski, 2000). 

D. Simon (2019) betont, dass die Kritik nicht an die Rechtsexpert:innen gerichtet 

ist, sondern sich vielmehr auf die Umstände bezieht, unter denen von diesen Fach-

personen erwartet wird, ein Urteil zu treffen. Mit Blick auf die Konsequenzen gibt 

es die Besonderheit, dass die Beteiligten im Hauptverfahren (Mitarbeitende der 
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Verteidigung und der Staatsanwaltschaft, Richter:innen) nur indirekt von den Ent-

scheidungen betroffen sind. Urteile hinsichtlich der Schuld oder des Strafmaßes be-

treffen diese Beteiligten nicht, da sie sich direkt auf den angeklagten Menschen 

beziehen („Ultimately lawyers decide on people’s lives“, Engel, 2017, S. 14). Dies 

schmälert nicht zwingend den Aufwand (des System 2), der zur Findung eines ge-

rechten Urteils benötigt wird, aber die Verschiebung der direkten Betroffenheit auf 

andere Personen führt dementsprechend auch zu einer Verschiebung der erlebten 

Konsequenzen. Das Konsequenzerleben als wichtige Feedbackkomponente in der 

Entscheidungsfindung findet im Strafverfahren eher indirekt statt, zumindest was 

die konkreten Inhalte der Schuld und des Strafmaßes angeht. Im Ermittlungsver-

fahren ist das Konsequenzerleben unklar. Die in diesem Verfahrensabschnitt ge-

sammelten Beweise und getroffenen Entscheidungen dienen letztlich zur inhaltli-

chen Vorbereitung des Zwischen- und insbesondere des Hauptverfahrens (Zweistu-

figkeit der Beweisaufnahme, Prinzip der Mündlichkeit; s. 2.1.1). Welche Informa-

tionen und Entscheidungen letztlich überhaupt ausgewertet werden und zum Urteil 

beitragen, zeigt sich somit in der Regel erst zeitlich verzögert in der Hauptverhand-

lung. Ob diese überhaupt stattfindet, beruht aber wiederum mit großer Schnitt-

menge auf den Handlungen und Entscheidungen, die im Ermittlungsverfahren statt-

gefunden haben (s. 2.3.3.1). 

2.3.3.4 Überzeugungskraft von Beweismitteln: Objektive Beweislast, 
Unschuldsvermutung, Beweismaß und Verwertungsverbote 

In vielen Experimentalstudien werden bestimmte Variablen (z. B. die Beweise be-

treffend) innerhalb eines Strafprozesses manipuliert, um Auswirkungen auf Urteile 

zu erfassen (Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009). Beweismittel werden in ihrer 

Würdigung unterschiedlich gewichtet, beispielsweise in Abhängigkeit bereits er-

folgter Interpretationen (Sagana & Sauerland, 2020). Zu den hier relevanten Be-

weismitteln zählen der Augenschein, Urkunden, Zeug:innen und die beschuldigte 

beziehungsweise die angeklagte Person (s. 2.1.6).  

Beweismittel der Kategorie Augenschein lassen sich mit den Sinnen wahrnehmen. 

In Form von beispielsweise Fotos oder Skizzen stellen sie eine Art physischen Be-

weis dar (wie Urkunden auch). Physische Beweismittel, die eine Verbindung zwi-

schen dem Tatort und der beschuldigten beziehungsweise der angeklagten Person 

herstellen, haben einen großen Einfluss auf die Einschätzung der Schuldfrage 
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(Pearson et al., 2018; s. auch Daftary-Kapur et al., 2010). Dies liegt vermutlich da-

ran, dass eine solche eindeutige Verbindung bei der Bewertung von Aussagen hel-

fen kann.20  

Ein Merkmal, das mit Blick auf die beschuldigte oder die angeklagte Person ge-

nannt werden muss, ist die Vorstrafe. In Deutschland gibt das Bundeszentralregister 

darüber Auskunft (§ 3 Bundeszentralregistergesetz). Da es sich um ein schriftliches 

Dokument handelt, das in Verhandlungen in der Regel verlesen wird, gilt es im 

Sinne der Beweiskategorien für die Zwecke dieser Studie als Beweismittel Urkunde 

(s. 3.4.2) – auch wenn sich der Inhalt direkt auf die beschuldigte oder die angeklagte 

Person bezieht. Im anglo-amerikanischen Raum dürfen Vorstrafen nicht für die Ein-

schätzung der Wahrscheinlichkeit genutzt werden, dass eine Person ein Verbrechen 

tatsächlich begangen hat, da sie nur zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Per-

son eingesetzt werden sollen (Allison & Brimacombe, 2010; Oswald, 2009). In ei-

ner Studie von Greene und Dodge (1995) stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Ver-

urteilung, wenn Proband:innen Auskunft über die Vorstrafen der angeklagten Per-

son erhielten, im Vergleich zu Situationen, in denen sie Auskünfte über vorherige 

Freisprüche oder gar keine derartigen Informationen erhalten haben. Auch in einer 

Studie von Pearson et al. (2018) zeigte sich, dass eine einschlägige Vorstrafe die 

wahrgenommene Überzeugung der Schuld um 10 Punkte (100-Punkte-Skala) an-

hob, wohingegen eine Vorstrafe für ein anderes Verbrechen zu einer Erhöhung um 

5 Punkte führte. Insbesondere in Fällen mit nicht eindeutiger Beweislage können 

Vorstrafen laut Pearson et al. (2018) für eine Verurteilung entscheidend sein 

(s. auch Allison & Brimacombe, 2010). In einer Literaturübersicht zum Einfluss 

von Vorstrafen auf die Schuldfrage kommt Schmittat (2022) allerdings zu dem 

Schluss, dass dieser Effekt eher als klein einzuschätzen ist und in Abhängigkeit zu 

Moderatorvariablen steht (z. B. Einschlägigkeit und Zeitpunkt der Vorstrafe). Ein-

schlägige Vorstrafen werden auch für die Bewertung der Stärke eines Alibis be-

rücksichtigt und können zu einer höheren Einschätzung der Schuld führen (Allison 

& Brimacombe, 2010). 

 
20 Der CSI-Effekt beschreibt die hohen Erwartungen von Geschworenen (also Laien) an forensische 
Beweisstandards, auch wenn diese Standards nicht als fehlerfrei gelten und selbst Richter:innen 
nicht eigens dafür ausgebildet sind, solche Beweise zu bewerten und einzuschätzen. Für weiterfüh-
rende Informationen s. Daftary-Kapur et al. (2010), Kassin et al. (2013) und Morgan et al. (2018). 
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Ein Alibi ergibt sich oft aus den Angaben der beschuldigten oder der angeklagten 

Person, welche wiederum als Beweismittel der Einlassung gelten.21 Allison und 

Brimacombe (2010) argumentieren, dass schwache Alibis nicht zwingend Schuld 

implizieren, wenngleich in ihrer Studie starke Alibis durchaus mit als niedriger ein-

geschätzter Schuld und größerer Glaubhaftigkeit einhergingen. Die Einlassung 

kann aber auch die Form eines Geständnisses annehmen. Nach dem Geständnis ei-

ner verdächtigen Person besteht die Gefahr, dass keine umfassenden Ermittlungen 

in andere Richtungen mehr durchgeführt werden (Schmittat, 2017). Laut Tersago 

et al. (2020) bemühen sich Richter:innen mehr darum, eine Leugnung zu falsi-

fizieren als ein Geständnis: „The relationship between convictions and the con-

sistency of confessions with other evidence is stronger than the relationship be-

tween acquittals and the consistency of denials with other evidence“ (S. 184–185). 

Geständnisse haben eine enorme Kraft – insbesondere wenn sie mit objektiven Be-

weismitteln übereinstimmen (Tersago et al., 2020) – obwohl es durchaus Gründe 

für falsche Geständnisse gibt (z. B. eine Bedrohungssituation durch externe Perso-

nen). Ein falsch abgelegtes (und wieder zurückgezogenes) Geständnis birgt für die 

angeklagte Person ein Risiko, weil es für Verfahrensbeteiligte kaum möglich ist, 

ein solches Geständnis zu ignorieren (Schmittat, 2017). Ein Grund, warum es bei 

Einlassungen schwerfällt, zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden, ist 

der Mangel an validen Hinweisen (Wyler, 2021). Zusätzliche Beweismittel können 

die Richtigkeit einer Aussage untermauern oder widerlegen. Mit Blick auf die be-

schuldigte oder die angeklagte Person gibt es noch weitere (extralegale) Faktoren, 

die eine Entscheidung beeinflussen können. Beispielsweise stehen Kautionsent-

scheidungen zwar durchaus im Zusammenhang mit Art und Schwere der Straftat, 

aber auch mit Geschlecht, Alter und ethnischer Herkunft der angeklagten Person 

(Dhami & Ayton, 2001; s. auch Forsterlee et al., 2006; Niehaus et al., 2009). Auch 

die Attraktivität dieser Person kann eine Wirkung auf die Einschätzung der Schuld 

haben (Scurich et al., 2016; Sporer & Goodman-Delahunty, 2009). Ebenso lassen 

 
21 Es ist auch möglich, dass sich ein Alibi aus anderen Beweismitteln ableiten lässt, wenn keine 
Einlassung der Person erfolgt (Schweigerecht). Für eine Übersicht zu Befragungsmethoden in der 
Vernehmung von Tatverdächtigen s. Wyler (2021). 
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sich Faktoren hinsichtlich der geschädigten Person ausmachen (z. B. Geschlecht, 

Herkunft, Ausmaß des Schadens; Sporer & Goodman-Delahunty, 2009).22  

Eine weitere Beweiskategorie lautet Zeug:in. Aussagen können sich auf die Zeit 

unmittelbar vor, während oder nach der Tat sowie auf Beschreibungen von Hand-

lungen, Umständen und Personen beziehen. Die Fähigkeiten der Zeug:innen zum 

Wahrnehmen und Erinnern werden allerdings oft falsch eingeschätzt, obwohl sie in 

ihrer (selektiven) Wahrnehmung einer Tat auf vielseitige Weise beeinflusst werden 

können (z. B. Stereotype; Schmittat, 2017). Ebenso wie bei der Einlassung ist eine 

Einschätzung der Glaubwürdigkeit bei Aussagen von Zeug:innen wichtig (Niehaus 

et al., 2009; s. auch Effer-Uhe & Mohnert, 2019). Auch hier kann ein Mangel an 

Informationen die Korrektheit dieser Einschätzung schmälern. D. Simon (2019) 

fasst Gründe zusammen, warum Aussagen problembehaftet sein können. Dazu zäh-

len die fehlerhafte Wahrnehmung der Tat (z. B. aufgrund begrenzter Aufmerksam-

keit oder schlechter Sichtverhältnisse), polizeiliche Ermittlungen (z. B. Suggestiv-

fragen) sowie eine über die Dauer eines Verfahrens stattfindende Veränderung der 

erinnerten Inhalte (z. B. Integration zusätzlicher Informationen). Wixted et al. 

(2018) argumentieren, dass solche Aussagen aber durchaus zuverlässig sein kön-

nen, wenn sie zuvor nicht kontaminiert wurden. Aussagen von Zeug:innen haben 

unter Umständen bei der Klärung der Schuldfrage aber eine geringere Kraft als phy-

sische Beweismittel, wie beispielsweise Abgleiche von Erbinformationen (Pearson 

et al., 2018). 

Die objektive Beweislast liegt im Strafverfahren nicht bei der angeklagten Person, 

denn das Gericht muss deren Schuld beweisen (Schweizer, 2019; D. Simon, 2012). 

Ein Freispruch ist allerdings nicht zwingend mit Unschuld gleichzusetzen (Tersago 

et al., 2020). Die Unschuldsvermutung erschwert intuitives Handeln aus gutem 

Grund: Rechtsexpert:innen müssen – auch wenn es schwerfällt – entgegen der in-

tuitiven Vermutung denken und handeln, dass sich eine beschuldigte oder eine an-

geklagte Person nicht ohne Grund in der Situation befindet (D. Simon, 2019). Durch 

die Unschuldsvermutung lässt sich aber das Risiko zumindest reduzieren, dass eine 

eigentlich unschuldige Person auf intuitiver Entscheidungsgrundlage zu Unrecht 

 
22 Da diese Variablen in dieser Studie nicht manipuliert wurden, wird an dieser Stelle nicht näher 
auf einzelne Befunde eingegangen. 
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verurteilt wird. Scurich und John (2017) konnten zeigen, dass als Geschworene ein-

gesetzte Teilnehmende, die nicht auf die Unschuldsvermutung hingewiesen worden 

waren, einen gewissen Argwohn angesichts der Tatsache, dass es überhaupt zu ei-

ner Beschuldigung gekommen war, als einen Hinweis für Schuld nutzten (s. auch 

D. Simon, 2012). Schuld wird in der Regel als Dichotomie verstanden. Während 

normalerweise nur zwischen „schuldig“ und „nicht schuldig“ unterschieden wird, 

kann eine zusätzliche dritte Option („nicht bewiesen“) ausdrücken, dass die Schuld 

zwar nicht über das nötige Maß hinaus bewiesen ist, aber es dennoch gewisse Zwei-

fel an der Unschuld der angeklagten Person gibt – auch wenn das rechtliche Ergeb-

nis letztlich mit der Unschuld gleichzusetzen ist (Freispruch). Hope et al. (2008) 

untersuchten, inwiefern die Ergänzung dieser Option zu veränderten Reaktionen 

führt. Bei schwacher oder starker Beweislage wurde sich nicht vermehrt dafür ent-

schieden. Wenn die Beweislage aber als moderat beschrieben werden konnte, wähl-

ten Teilnehmende vermehrt diese dritte Möglichkeit anstatt der „schuldig“-Option. 

Laut Hope et al. (2008) schätzten die Teilnehmenden dies aber als eine Art Frei-

spruch zweiter Klasse ein, auch wenn sich dadurch die Gelegenheit ergab, die eige-

nen Ansichten zur (Un-)Schuld der angeklagten Person zu differenzieren (s. auch 

Curley et al., 2022; Koch & Devine, 1999; Ormston et al., 2019). Ergänzend dazu 

zeigte sich in einer Studie von Smithson et al. (2007) allerdings nicht, dass Ent-

scheider:innen die „nicht bewiesen“-Option als ausweichende Alternative nutzten, 

um ein extremes Schuld-/Unschuld-Votum zu vermeiden. 

Im strafrechtlichen Kontext gilt eine volle Überzeugung als notwendiges Beweis-

maß, was einem Überzeugungsgrad von etwa 90% oder mehr entspricht (s. 2.1.6.1). 

Für die überwiegende Überzeugung reichen mehr als 50% aus. Zumindest mit Blick 

auf Laienrichter:innen ist allerdings zu vermuten, dass diese ein unterschiedliches 

Verständnis des Beweismaßes haben, je nachdem, wie es erklärt, instruiert und in 

welchen Situationen es angewendet wird (Baucum et al., 2018; Daftary-Kapur et 

al., 2010; Dhami et al., 2015; Mueller-Johnson et al., 2018; D. Simon, 2012; Wright 

& Hall, 2007). Kagehiro und Stanton (1985) verglichen ein quantifizierbares und 

ein juristisches Beweismaß. Sie zeigten, dass Naive von einem als Zahl oder als 

Wahrscheinlichkeit ausgedrückten Überzeugungsgrad profitierten (z. B. „51%“), 

im Gegensatz zum Einsatz der juristischen Begriffe (z. B. „überwiegende Überzeu-
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gung“). Die Kombination beider Formen führte aber nicht dazu, dass die juristi-

schen Begrifflichkeiten besser verstanden wurden.23 Laut Lundberg (2016) kann 

die Schwere des Verbrechens dazu führen, dass das Beweismaß angepasst wird. Bei 

schweren Verbrechen sei die Wahrscheinlichkeit für einen Schuldspruch niedriger, 

sodass das für einen Schuldspruch nötige Beweismaß mit steigender Schwere an-

gehoben werde. Unter Umständen haben auch Expert:innen ein ungleiches Gefühl 

darüber, wann welches Maß erreicht wurde (s. auch Schweizer, 2016). Auch wenn 

in einer Studie von Lavie et al. (2020) die juristische Expertise mit einer besseren 

Passung zwischen der individuellen Interpretation und der gesetzlich angedachten 

Definition des Grades einherging, so stimmten diese Größen dennoch nicht überein, 

da die individuelle Zahl höher angesetzt wurde. Zu ähnlichen Ergebnissen kam 

Schweizer (2016) dahingehend, als dass Richter:innen einen anderen Standard an-

legten als es die gesetzliche Grundlage vorsah. Schweizer (2016) äußert zudem die 

Vermutung, dass es, unabhängig von der gesetzlichen Vorgabe, eine Art intuitive 

oder natürliche Entscheidungsgrenze gibt. In einer Literaturübersicht kommt Con-

klin (2020) zu dem Schluss, dass die politische Zugehörigkeit von Richter:innen 

oder die Wahrnehmung über die angeklagte Person zu einer Anpassung des Be-

weismaßes führen kann. Legale Standards können individuellen Einflüssen unter-

liegen, müssen aber nicht: „This interplay is not universal among jurors“ (Conklin, 

2020, S. 290). Trotz dieser empirischen Ausgangslage argumentieren Glöckner und 

Engel (2013), dass Menschen durchaus in der Lage sind, legale Standards anzu-

wenden, ohne dass numerische Wahrscheinlichkeiten zur Verurteilung genutzt wer-

den müssen. D. Simon (2012) fasst darüber hinaus gewisse Chancen und Risiken, 

die mit dem Beweismaß verbunden sind, folgendermaßen zusammen:  

Yet, even if the standard of proof did reduce conviction rates, it would not necessa-
rily increase the accuracy of verdicts. The standard is merely a sorting mechanism, 
and is devoid of any diagnostic properties of its own. It relies on the fact finder’s 
ability to correctly assess the accuracy of evidence in the particular case. (S. 193) 

Eine weitere Besonderheit des Strafverfahrens, die ähnlich wie die Unschuldsver-

mutung gewissermaßen wider Intuition arbeitet, sind Beweisverwertungsverbote. 

Derartige Verbote beziehen sich beispielsweise auf solche Beweismittel, die un-

 
23 Kagehiro und Stanton (1985) stellen die Vermutung auf, dass dies daran gelegen haben könnte, 
dass die juristische Beschreibung vor der Quantifizierung des Beweismaßes präsentiert wurde. 
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rechtmäßig erhoben worden sind (z. B. Misshandlung, § 136 StPO). „Die höchst-

richterliche Rechtsprechung setzt – wenig überraschend – erhebliches Vertrauen in 

die Fähigkeit der (Berufs-)Richter zur Nichtberücksichtigung bereits erhobener, so-

dann jedoch für unverwertbar erachteter Beweismittel“ (Lindemann, 2015, S. 131). 

Empirische Befunde weisen allerdings darauf hin, dass Fachpersonen ebenso wie 

Laien unter Umständen nicht zuverlässig in der Lage sind, solche Informationen 

unberücksichtigt zu lassen (z. B. Daftary-Kapur et al., 2010; Landsman & Rakos, 

1994; Lieberman & Arndt, 2000; Lindemann, 2015; Pickel et al., 2009; Rachlinski 

& Wistrich, 2017; D. Simon, 2012). Dies kam in einer Studie von Wistrich et al. 

(2005) gar bei einigen Richter:innen vor, die zuvor selbst diejenigen gewesen wa-

ren, die die Unzulässigkeit der Beweismittel bestimmt hatten. Somit kann es in Ein-

zelfällen zur Integration sachlich ungeeigneter Informationen kommen – auch wenn 

durchaus der Versuch unternommen wird, unzulässige Beweismittel zu ignorieren 

(Daftary-Kapur et al., 2010). Zudem gibt es Rahmenbedingungen, unter denen dies 

besser gelingen kann. In einer Studie von Fleming et al. (1999) mit Schein-Ge-

schworenen spielte die Frage eine Rolle, ob letztlich unzulässige Beweise in einem 

Vergewaltigungsfall mit einer milden oder einer starken Verletzung der Prozess-

ordnung erhoben wurden. Als milde Verletzung galt beispielsweise ein seit weni-

gen Minuten abgelaufener Durchsuchungsbefehl, als starke Verletzung galt dage-

gen das Fehlen eines solchen Befehls. Schein-Geschworene waren besser dazu in 

der Lage, die Beweise zu ignorieren, wenn diese nicht mit einer starken, sondern 

nur mit einer milden Prozessverletzung einhergingen.  

Weiterhin bleibt offen, was bei strafrechtlichen Urteilen – im Sinne der normativen 

Nutzentheorie (s. 2.2.1) – als Gewinn oder Verlust interpretiert werden kann, 

sprich, welche Situationen erstrebenswert sind und welche es zu vermeiden gilt. Für 

die Wissenschaften sind falsch-positive Ergebnisse zu vermeiden (Alpha-Fehler). 

In vielen juristischen Kontexten ist dies ebenfalls der Fall, da keine eigentlich un-

schuldige Person unrechtmäßig verurteilt werden darf (Engel, 2017; s. 2.1.6.1). Das 

Entscheidungserleben kann ein Hinweis darauf sein, ob ein Entscheidungsprozess 

eher als positiv oder als negativ angesehen wird. Zu Eigenschaften positiver Erfah-

rungen zählen ein schneller Prozess und Zufriedenheit mit der Entscheidung, wo-

hingegen Stress, wahrgenommene Schwierigkeit und Prokrastinieren eher mit ne-

gativen Erfahrungen in Verbindung gebracht werden (W. J. Phillips et al., 2016). 
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Das Gefühl von Reue kann ein Indikator dafür sein, dass sich eine Person im Nach-

gang eine andere Entscheidung gewünscht hätte (Engel, 2017): Reue kann einer-

seits den Umstand betreffen, dass eine Person handeln wollte, dies aber nicht tat, 

und andererseits ist es möglich, dass jemand handelte, dies aber nicht tun wollte. 

Das Gefühl von Sicherheit kann laut Engel (2017) dabei helfen, beide Situationen 

zu vermeiden. Wie bereits angedeutet gibt es in juristischen Kontexten aber häufig 

nicht die eine richtige Entscheidung (Gigerenzer, 2006; s. 2.2.3.2) – zumal diese 

für Rechtsexpert:innen aufgrund der unrealistischen objektiven Wahrheit uner-

reichbar ist (Maegherman, 2021; s. 2.1.6.1). Eine Möglichkeit, sich der Ermittlung 

der Güte einer Entscheidung zu nähern, ist die Untersuchung der schriftlichen Ur-

teilsbegründung, die Hinweise auf (fehlende) Gerechtigkeit oder auf das Vorkom-

men von Bias liefern kann (Maegherman, 2021). Doch auch wenn sich Entschei-

dungen von Rechtsexpert:innen nicht auf simple, dichotome Weise in „richtig“ oder 

„falsch“ einordnen lassen (Rachlinski & Wistrich, 2017), so wurde in den Abschnit-

ten 2.3.3–2.3.3.4 doch dargestellt, welche prozessbedingten Wirkfaktoren und Be-

sonderheiten sich auf juristische Entscheidungsprozesse auswirken können (Rah-

menbedingungen des „bösartigen“ Ermittlungsverfahren: z. B. defizitäre Informa-

tionsgrundlage, Zeitdruck, reduzierte Lerneffekte; Beweislage: z. B. Arten der Be-

weismittel, Unschuldsvermutung, Beweismaß, Beweisverwertungsverbote).24  

2.3.4 Personenbedingte Einflussfaktoren auf juristische 
Entscheidungen 

Gigerenzer (2006) argumentiert, dass die beste Lösung für juristische Frage- und 

Problemstellungen in der Regel nicht erreicht werden kann. Weiter führt er aus, 

dass sich Menschen angesichts dieser Unmöglichkeit nicht in eine Schockstarre be-

geben, sondern trotzdem zu Lösungsideen kommen. Es kann geschlussfolgert wer-

den, dass Menschen nicht zwingend die gleichen Lösungsideen entwickeln, son-

dern dass interindividuelle Unterschiede zum Tragen kommen. In Abschnitt 2.3.2 

wurde bereits angedeutet, dass Fachpersonen ungleich entscheiden und handeln, 

was als Varianz (oder Diskrepanz) gedeutet wurde. Maguire (2010) differenziert 

 
24 Auch wenn juristische Entscheidungen und Urteile das Ergebnis eines legalen Prozesses sind, 
evaluieren Laien solche Urteile oft dahingehend, ob diese mit ihren persönlichen Einschätzungen 
übereinstimmen, unabhängig davon, ob das Strafverfahren rechtmäßig durchgeführt wurde oder 
nicht (D. Simon & Scurich, 2011, 2013). D. Simon und Scurich (2011) D. Simon und Scurich (2013) 
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zwischen Inkonsistenz und Ungleichheit beim Urteilen: Inkonsistenz zeigt sich, 

wenn ähnliche Fälle begründet unterschiedlich verhandelt werden; Ungleichheit 

beschreibt den Umstand, dass ähnliche Fälle unbegründet unterschiedlich verhan-

delt werden. Dabei ist relevant, welche (extra-)legalen Faktoren zur Inkonsistenz 

oder gar zur Ungleichheit beitragen.  

Hinweise darauf, dass Fachpersonen nicht zwingend einer Meinung sind, gibt es 

über verschiedene Länder hinweg (z. B. Finnland, England und Wales: Davies, 

2004; Irland: Maguire, 2010; USA: Austin & Williams, 1977; Kramer & Ulmer, 

1996). Die Gründe für diese Diskrepanz sind vielseitig. Unterschiede in den Ent-

scheidungen können – wie bereits angedeutet – auf extralegale Faktoren (z. B. Ein-

stellungen der Jurist:innen, Charakteristiken der beschuldigten oder angeklagten 

Person) oder auf legale Faktoren (z. B. Stärke der Beweislage, Schwere des Ver-

brechens) zurückzuführen sein (Austin & Williams, 1977; s. auch Ellison & Bren-

nan, 2016; Kramer & Ulmer, 1996; Maguire, 2010). Weitere mögliche Erklärungen 

für die Diskrepanz sind Zeitdruck, fehlende prozessuale Regeln und fehlende In-

formationen (Dhami & Ayton, 2001; s. 2.3.3.1; 2.3.3.2). Eine Möglichkeit der Re-

duktion von Ungleichheit sind fachliche Richtlinien. Anderson et al. (1999) vergli-

chen die durchschnittliche Länge von Gefängnisurteilen vor (1986–1987) und nach 

(1988–1993) der Einführung von föderalen Urteilsrichtlinien in den USA. Diese 

Richtlinien beinhalten beispielsweise eine Tabelle, anhand derer die Schwere eines 

Verbrechens an die Vorstrafen der beschuldigten Person angepasst werden kann. 

Der zu erwartende durchschnittliche Unterschied zwischen zwei Richter:innen re-

duzierte sich im Schnitt von 4.9 auf 3.9 Monate (s. auch Ellison & Brennan, 2016; 

Kautt, 2009). Nichtsdestotrotz ist Inkonsistenz beim Urteilen laut Maguire (2010) 

durchaus zu erwarten:  

Firstly, individualised sentencing systems by their very nature always give rise to a 
certain degree of inconsistency. Differences in case factors means that no two cases 
are ever precisely the same and this results in small but often noticeable differences 
in sentencing outcomes between two seemingly similar cases. (S. 18) 

Es gilt zu wiederholen und weiter auszuführen, dass juristische Entscheidungen auf 

Grundlage legaler Faktoren stattfinden sollten, es aber prozess- und personenbezo-

gene Einflüsse gibt, die zu Inkonsistenzen – oder gar Ungleichheiten – beim Urtei-

len führen können (s. 2.3.2). Rachlinski und Wistrich (2017) schlussfolgern: 

„Judges do not easily set such extralegal matters aside“ (S. 31). In Abschnitt 2.3.3 
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wurde bereits auf prozessuale Wirkfaktoren eingegangen, was in diesem Abschnitt 

durch die Betrachtung von personenbezogenen Einflüssen ergänzt wird. Gemäß 

Vishers (1987) dreigeteilter Kategorisierung von Einflussfaktoren entspricht dies 

am ehesten den Charakteristiken der Richter:innen (s. 2.3.2). Allerdings werden an 

dieser Stelle nicht nur die rechtsprechende Person betrachtet, sondern auch Laien-

richter:innen und andere am Strafverfahren Beteiligte. Auch wenn einzelne Ein-

flussfaktoren im Folgenden eher getrennt betrachtet werden, so sind dennoch Inter-

aktionen möglich: „Some of these factors may not act in isolation, but may interact 

with each other in complex ways“ (Sporer & Goodman-Delahunty, 2009, S. 380). 

Obwohl Visher (1987) eine Kategorisierung vornimmt, gibt es laut Sporer und 

Goodman-Delahunty (2009) keine einheitliche Definition (extralegaler) Wirkfak-

toren. Für die Zwecke dieser Studie erfolgt die inhaltliche Gruppierung von perso-

nenbezogenen Variablen mit Blick auf die Beteiligten (Expertise, s. 2.3.4.2; kogni-

tive Reflexion, s. 2.3.4.3; Need for Cognition, s. 2.3.4.4).25 Zunächst erfolgt ein 

Exkurs zum Auftreten von Heuristiken und Bias im juristischen Kontext (s. 2.3.4.2) 

2.3.4.1 Exkurs: Heuristiken und Bias im juristischen Kontext 

In Abschnitt 2.3.2 wurde die Sinnhaftigkeit der Übertragung von Dual-Prozess-An-

nahmen auf die juristische Entscheidungsfindung begründet. Der Einsatz von Heu-

ristiken und das Auftreten von Bias kann mit diesen Annahmen in Verbindung ge-

bracht werden (s. 2.2.1; 2.2.1.2). Demzufolge kann gewissermaßen im Umkehr-

schluss beim Auftreten solcher Heuristiken und Verzerrungen auf das Wirken von 

Typ-1- und Typ-2-Prozessen, also auch von Intuition und Reflektion, geschlossen 

werden, was wiederum den Prozess der juristischen Entscheidungsfindung mut-

maßlich beeinflusst. Laut Rachlinski und Wistrich (2017) verlassen sich Richter:in-

nen sehr stark auf intuitives Denken, um rechtliche Fragen und Probleme anzuge-

hen. Dabei würden einfache, mentale Abkürzungen zum Einsatz kommen. Doch 

welche Hinweise finden sich im juristischen Kontext für dieses interindividuelle, 

extralegale Wirken?  

 
25 Für weiterführende Informationen zu Eigenschaften juristischer Fachpersonen (z. B. Geschlecht, 
politische oder straftheoretische Einstellungen) wird auf Collins et al.  (2010), Ellison und Brennan  
(2016), Niehaus et al. (2009), Rachlinski und Wistrich (2017) sowie Sporer und Goodman-Dela-
hunty (2009) verwiesen. Für Informationen über den Einfluss von Emotionen auf juristische Ent-
scheidungen s. Gabriel  (2009). 
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Heuristiken und Bias treten in den verschiedensten Entscheidungskontexten auf. 

Gemäß der Ansätze von Tversky und Kahneman (1974) sowie von Gigerenzer et 

al. (1999) stehen diese aber nicht notwendigerweise im Zusammenhang mit 

schlechten Entscheidungen, sondern erfüllen durchaus einen positiven Nutzen. Es 

liegt die Annahme nahe, von Fachpersonen aufgrund ihrer Expertise zu erwarten, 

dass sie ihre fachliche Aufgabe von irrelevanten Faktoren und Prozessen unbeein-

flusst erfüllen können. Doch Dror (2020) nennt es einen Irrtum, dass Expert:innen 

gegen Einflüsse und Bias immun sind. Rassin (2020) bringt es folgendermaßen auf 

den Punkt: „Professional judges are susceptible to bias” (S. 85–86). Deren Beein-

flussbarkeit ist dabei mannigfaltig, sodass lediglich beispielhafte Befunde berichtet 

werden können. In alltäglichen Situationen ist es eine effiziente Tendenz, vorhan-

dene Informationen von Mitmenschen zunächst als wahr anzuerkennen (Pantazi et 

al., 2020). Dies stellt aber in gerichtlichen Situationen eine Quelle des Wahrheits-

Bias dar, denn eine Besonderheit in Gerichtsverhandlungen ist die Tatsache, dass 

es aus verschiedenen Gründen sehr wahrscheinlich sein kann, dass präsentierte In-

formationen unwahr sind (z. B. weil sich die angeklagte Person schützen möchte; 

s. auch Engel, 2020). Der Wahrheits-Bias beschreibt die Tendenz, Informationen 

zu glauben, obwohl es Hinweise auf deren Inkorrektheit gibt. Pantazi et al. (2020) 

untersuchten mittels Kriminalberichten, inwiefern Richter:innen und Geschworene 

vom Wahrheits-Bias beeinflusst wurden. Sie zeigten, dass die Teilnehmenden von 

solchen Informationen beeinflusst wurden, von denen man wusste, dass sie inkor-

rekt sind. Auch die Tatsache, dass die Beteiligten für ihre Entscheidungen zur Ver-

antwortung gezogen werden könnten, führte nicht zu weniger starken Verzerrun-

gen.26 In der Studie von Rassin (2020) zeigten sich Richter:innen in einer Vignette 

zu einem Fall von Körperverletzung von irrelevanten Kontexteffekten beeinflusst: 

Informationen, wie beispielsweise das Aussehen der tatverdächtigen Person, wirk-

ten sich auf die Verurteilungsrate aus. Die Präferenz der Teilnehmenden für be-

stimmte Nachermittlungen deutete dahingehend auf den Bestätigungsfehler hin, als 

dass zusätzliche belastende Hinweise gesucht werden wollten, die die bereits belas-

tende Beweislage weiter untermauerten. Auch wenn dies nicht mit klassischem heu-

 
26 Gleichwohl zeigen sich empirische Hinweise darauf, dass Personen durchaus aufmerksamer wer-
den, wenn sie es erwarten getäuscht zu werden (Chambers & Zaragoza, 2001; s. auch Levine et al., 
2004). Chambers und Zaragoza (2001) Levine (2014) 
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ristischem oder urteilsverzerrtem Entscheidungsverhalten gleichzusetzen ist, be-

fassten sich Danziger et al. (2011) in ihrer Studie mit einem besonderen extralega-

len Einflussfaktor, nämlich der (Essens-)Pause von Richter:innen. Die Rate von für 

die Kläger:innen günstigen Bewährungsurteilen sank von rund 65% vor einer Pause 

auf nahezu 0% und stieg nach einer Pause auf den vorherigen Wert an. Die Wahr-

scheinlichkeit für eine Bewährung war somit am Arbeitsbeginn und nach einer 

Pause höher als am Ende einer Arbeitseinheit. Guthrie et al. (2001) untersuchten 

die Beeinflussbarkeit von Richter:innen im Vergleich zu Naiven hinsichtlich aus-

gewählter Bias. Die Leistung juristischer Fachpersonen war bei drei von fünf Ur-

teilsfehlern vergleichbar mit der Leistung von Nicht-Fachpersonen (z. B. Rück-

schaufehler, Ankereffekt).27 Bei Rahmeneffekten und der Repräsentativitätsheuris-

tik schnitten sie hingegen besser ab. Hinsichtlich des Ankereffekts zeigte sich in 

einer Studie von Bieneck (2006), dass Personen im Rechtsreferendariat weniger 

beeinflusst waren als Studierende der Rechtswissenschaft. Miller (2019) erforschte 

die Wirkung eines auf das Geschlecht bezogenen Bias in einem Fall von Sorgerecht 

und in einem Fall von Diskriminierung im beruflichen Kontext. Richter:innen wur-

den durch ihre Geschlechtsideologie nachweislich beeinflusst, weil ihre Entschei-

dung anhand ihrer Einstellung zu Geschlechterrollen vorhergesagt werden konnte. 

Da Naive ähnlich entschieden, konnte juristische Expertise diesen Bias folglich 

nicht reduzieren. Doch auch andere am Justizwesen beteiligte Personengruppen 

neigen zu Heuristiken oder Urteilsverzerrungen (z. B. Bewährungshelfer:innen; 

Kautt, 2009). Sagana (2018) argumentiert, dass Richter:innen häufig Heuristiken 

nutzen, um die Komplexität der Fälle, mit denen sie sich befassen, zu reduzieren. 

Insbesondere Zeitdruck, Unsicherheit und Ambiguität sind dabei treibende Kräfte. 

Somit spielen Urteilsfehler im Entscheidungskontext des Strafrechts eine Rolle und 

können – bereits im Ermittlungsverfahren (s. 2.3.3) – eine gewisse Abwärtsspirale 

auslösen (Sagana, 2018; s. auch Maegherman, 2021).  

Warum können Heuristiken und Bias im juristischen Kontext auftreten? Da die Art 

und Weise der Feststellung von Tatsachen und die Würdigung der Beweise aus der 

Hauptverhandlung nicht vorgegeben werden (s. 2.1.6), ist dieser (intuitive) Prozess 

 
27 Allerdings argumentieren Sagana und van Toor  (2020), dass es aufgrund der strafprozessualen 
Vorgaben nicht ohne die Vorgabe eines Ankers geht, da in den Plädoyers Vorschläge für das Straf-
maß zu nennen sind (s. 2.1.4). 
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fehleranfällig und kann Verzerrungen und Fehlurteile begünstigen (Lieber & Sens, 

2019a; Rachlinski & Wistrich, 2017). Pantazi et al. (2020) argumentieren, dass 

Heuristiken und Bias, die auf der Grundlage von präsentierten Informationen ent-

stehen (z. B. Bestätigungsfehler), bedeutsame Wirkfaktoren in diesem Kontext dar-

stellen, denn in ebendiesen gerichtlichen Verhandlungen sollen Urteile und Ent-

scheidungen eigentlich gemäß der gesetzlichen Theorie auf reiner Informations-

grundlage getroffen werden (s. auch Bieneck, 2006). Sie umschreiben dieses Phä-

nomen als meta-kognitive Kurzsichtigkeit. Damit ist laut Pantazi et al. (2020) die 

Unfähigkeit verbunden, vorliegende Informationen hinsichtlich ihrer Qualität und 

ihrer Herkunft beurteilen zu können. Dies erinnert an Kahnemans (2011) Konzept 

des WYSIATI und an die mit der polizeilichen Akte als Entscheidungsgrundlage 

verbundenen Risiken (s. 2.3.3.1). Die Tatsache, dass auch juristische Fachpersonen 

Tendenzen zu gewissen Urteilsfehlern zeigen, wird an dieser Stelle als Hinweis auf 

das Auftreten von Typ-1- und Typ-2-Prozessen gedeutet, was einen Transfer dieser 

Dual-Prozess-Annahmen auf das juristische Setting untermauert.28 Auf weitere 

Hinweise intuitiven Verhaltens von Richter:innen wird an späterer Stelle im Zu-

sammenhang mit kognitiver Reflexion eingegangen (s. 2.3.4.3).  

Auch wenn Unterschiede zwischen den Entscheidungen von Rechtsexpert:innen 

laut Maguire (2010) zu erwarten sind, so birgt die Tatsache, dass man in einem 

Bereich besonders ausgebildet ist, die Gefahr, zu Fehleinschätzungen verleitet zu 

werden und die eigenen Urteile und Entscheidungen zu überschätzen (Kahneman, 

2011; s. 2.2.3.2). Erfahrene Personen sehen den Einfluss von Urteilsfehlern auf die 

eigenen Entscheidungen – der gemäß der obigen Ausführungen aber vorhanden zu 

sein scheint – als weniger stark an (Zapf et al., 2018). Obwohl sich Rechtsexpert:in-

nen in einer Studie von Dhami und Ayton (2001) angesichts der gleichen Fallbei-

spiele in ihren Kautionsentscheidungen unterschieden, äußerten sie ein starkes Ver-

trauen in die Angemessenheit ihrer jeweiligen Entscheidung. Eine juristische Aus-

bildung und ein großer Erfahrungsschatz gehen mit größerem Vertrauen in die ei-

gene Entscheidung einher (Dickert et al., 2012). Eine derartige Selbstüberschätzung 

 
28 Für weiterführende Ausführungen zu spezifischen Bias – Rückschaufehler, Rahmungseffekt, An-
kereffekt, Bestätigungsfehler, Tunnelblick – im juristischen Kontext wird auf Effer-Uhe und 
Mohnert (2019), Englich et al. (2006), Findley und Scott (2006), Guthrie et al. (2001), Maegherman 
(2021), Nickolaus (2018), Orr und Guthrie (2006), Rachlinski (2000), Rachlinski und Wistrich 
(2017), Oswald und Wyler (2018) und Schweizer (2005, 2007, 2009) verwiesen. Schweizer (2007) 
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kann Rechtsexpert:innen aber daran hindern, an eigentlich geeigneten Stellen zu 

zweifeln (Schweizer, 2005), besitzen sie doch das Vertrauen in sich und die Über-

zeugung von Bias unbeeinflusst zu sein (Landsman & Rakos, 1994).29 

Allerdings stellt juristische Expertise bedingt einen Schutzfaktor dar: Mit Blick auf 

kulturell polarisierende Streitfragen (z. B. Legalisierung von Marihuana) wurden 

Richter:innen und Mitglieder der Rechtsanwaltschaft in ihren Antworten weniger 

von kulturellen Werten beeinflusst als Studierende und Laien (Kahan et al., 2016). 

Insbesondere bei berufserfahrenen Jurist:innen zeigen sich wiederkehrende Ent-

scheidungssituationen in ihrer langjährigen Übungszeit. Solche Situationen fördern 

die Nutzung von Routinen, um ein sich wiederholendes Auseinandersetzen mit ähn-

lichen Inhalten und Abläufen zu vermeiden. Routinen sind ebenso ressourcenscho-

nend wie intuitives Verhalten, bergen aber das Risiko für kognitive Verzerrungen. 

Verantwortung stellt einen wichtigen regulativen Faktor dar, der einen Effekt auf 

die Entscheidungsfindung haben kann: Richter:innen bemühen sich darum, den Ge-

setzen und Vorgaben zu entsprechen (Wistrich et al., 2015). Somit sind Expert:in-

nen eine wesentliche Quelle für die Gesellschaft, besonders bei wichtigen Entschei-

dungen (Klein et al., 2017). Laut Schmittat und Burgmer (2020) erachten Laien die 

Richter:innen als moralische Expert:innen in einem Arbeitsfeld, in dem es keine 

eindeutigen Entscheidungsstandards gibt. Schmittat und Englich (2016) untersuch-

ten, inwiefern Rechtsexpert:innen vom Entscheidungsbias betroffen sind. Auch 

wenn Expert:innen ihre Entscheidung unterstützende Informationen positiver be-

werteten als widersprechende Angaben, zeigte sich ein Gruppenunterschied: Do-

mänenspezifische Expert:innen zeigten diese Tendenz weniger als allgemeine 

Rechtsexpert:innen, die sich wiederum nicht von Naiven unterschieden. Wurde ein 

Gefühl von Verantwortung induziert, näherte sich diese Tendenz der allgemeinen 

Fachpersonen zur bestätigenden Informationssuche der Tendenz der domänenspe-

zifischen Personen an. Verantwortung und Domänenspezifität können demnach 

protektive Faktoren gegen mögliche Bias darstellen. 

 
29 Der bias blind spot kann im Deutschen als Verzerrungsblindheit bezeichnet werden. Der Begriff 
umschreibt die menschliche Annahme, man selbst werde beim Urteilen und Entscheiden weniger 
durch kognitive Verzerrungen und Bias beeinflusst als andere Personen. Für weiterführende Litera-
tur s. Ehrlinger et al. (2005), Pronin et al. (2002) und Pronin et al. (2004). 
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Maßnahmen zur Reduktion von Bias setzen bei der Falsifikation an. Die Aufgabe 

ist es, sich mit möglichen Gegenbeweisen und Alternativhypothesen für vorlie-

gende Sachverhalte zu beschäftigen. Dies kann beispielsweise dem Bestätigungs-

fehler entgegenwirken, wird aber in der juristischen Praxis von Richter:innen wenig 

angewendet: „However, the open questions revealed that judges may be excessively 

focused on excluding alternative scenarios” (Maegherman, 2021, S. 85). Dieser An-

satz der Falsifikation kann nicht nur auf juristische Fachpersonen angewendet wer-

den, sondern auch auf andere am Ermittlungsprozess Beteiligte.30 Eine wichtige 

Forderung ist in dem Zusammenhang, dass die Fachpersonen der Strafverfolgung 

verstärkt Einsicht in die Ermittlungsarbeit nehmen sollen, um die dort generierte 

Informations- und Beweislage besser evaluieren zu können (Findley & Scott, 

2006). Zumal es im Ermittlungsverfahren deren Aufgabe ist, nicht nur be-, sondern 

auch entlastende Beweise zu sichern (§ 160 Abs. 2 StPO; s. 2.1.6). 

2.3.4.2 Expertise im juristischen Kontext 

Jurist:innen haben eine langjährige akademische Ausbildung hinter sich, was ohne 

gewisse kognitive Stärken kaum möglich wäre (für eine Übersicht der Ausbildung 

s. Glöckner et al., 2013). Dennoch schützt kognitive Leistungsfähigkeit nicht un-

eingeschränkt vor Bias, da sie nur im begrenzten Zusammenhang mit der kogniti-

ven Reflexionsfähigkeit steht (Stanovich & West, 2008, 2014; s. 2.2.3.3). Die lang-

jährige Ausbildung spricht aber dafür, dass diese Personen als besondere Expert:in-

nen für ihr Arbeitsfeld bezeichnet werden können. Dickert et al. (2012) argumen-

tieren, dass die Kongruenz zwischen Urteilen steigt, wenn sich die Ausbildungen 

der urteilenden Menschen ähneln und dadurch die Überschneidungen der Wissens-

strukturen größer werden. In ihrer Studie zeigte sich, dass die Urteile von Fachper-

sonen eher mit tatsächlichen Gerichtsentscheidungen übereinstimmten als die von 

Studierenden oder Laienrichter:innen. Wichtig für die Entwicklung von Expertise 

ist neben einer Regelmäßigkeit auch eine langjährige Übungszeit (Kahneman, 

2011; s. 2.2.3.2).  

 
30 Da eine Ausführung solcher Maßnahmen für die vorliegende Studie nicht weiter von Relevanz 
ist, wird auf die Literatur von Findley und Scott (2006), Kassin et al. (2013), Lidén et al. (2019), 
Maegherman (2021) und Schmittat (2022) verwiesen. 
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Doch wie sieht es auf der Ebene der juristischen Noviz:innen aus? Mitchell (1989) 

argumentiert, dass sich Rechtsexpert:innen und -noviz:innen dahingehend unter-

scheiden, dass Expert:innen durch ihr Wissen und ihre Erfahrungen bereits kogni-

tive Schemata entwickelt haben. Dadurch „sehen“ Fachpersonen Verknüpfungen 

und Verbindungen, die nicht explizit in juristischen Sachverhalten dargestellt sind. 

Zudem nutzen Rechtsexpert:innen ein eigenes Fachvokabular, wodurch deren Ver-

ständigung und Denken anders erfolgen kann als bei Noviz:innen (Mitchell, 1989). 

Unterschiede zwischen gelernten und ungelernten Personen in der Entscheidungs-

findung basieren größtenteils auf den Wissensstrukturen, die durch die juristische 

Ausbildung angeeignet werden (Dickert et al., 2012). Nievelstein et al. (2010) ver-

glichen angehende Jurist:innen (neue vs. fortgeschrittene Studierende) und Fach-

personen in der Bearbeitung komplexer Fälle. Die Besonderheit war, dass Teilneh-

mende auf ihr konzeptuelles Wissen zurückgreifen mussten, da sie keine unterstüt-

zenden Quellen erhielten (Gesetzestext). Fachpersonen schnitten dabei besser ab 

als Studierende. Studierende im ersten Jahr, die noch kein konzeptuelles Wissen 

aufbauen konnten, profitierten im Vergleich zu den Fortgeschrittenen im dritten 

Jahr nicht von Fachbüchern. Allerdings war die Leistung der Expert:innen ebenfalls 

schwach: Auch Fachpersonen scheinen fachliche Hilfsmittel in der Ausübung ihrer 

Arbeit zu benötigen. Somit ist laut Nievelstein et al. (2010) das Lernen, mit solchen 

Mitteln umzugehen, als Bestandteil juristischer Ausbildung nicht zu unterschätzen. 

Glöckner et al. (2013) untersuchten auf Grundlage einer umfassenden Stichprobe 

von Jurastudierenden deren Leistungsentwicklung beim Lösen komplexer Fälle 

über ein Jahr hinweg. Studierende wurden anhand ihrer Leistung unterteilt, um den 

Einfluss von Übungsklausuren zu ermitteln. Diejenigen mit hoher Anfangsleistung 

zeigten eine lineare Lernkurve und profitierten mehr von auf bestimmte Themen-

bereiche bezogenen Klausuren, wohingegen diejenigen mit niedriger Leistung von 

eher allgemein gehaltenen Klausuren profitierten (konkave Lernkurve). Glöckner 

et al. (2013) schlussfolgern, dass das Schreiben von Übungsklausuren innerhalb der 

juristischen Ausbildung ratsam ist. Angehende Jurist:innen unterscheiden sich also 

darin, wie sie ihre Leistung steigern können und wie sie die Entwicklung von Ex-

pertise – zumindest gemessen an Klausurnoten – fördern können. Bieneck (2006) 

verglich Studierende der Rechtswissenschaft sowie Rechtsreferendar:innen hin-

sichtlich ihrer Beeinflussbarkeit durch den Ankereffekt. Es zeigte sich ein Einfluss 

von Expertise dahingehend, als dass sich Studierende in der Bestimmung eines 
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Strafmaßes mehr durch diesen Effekt leiten ließen. Im Sinne der relativen Heran-

gehensweise zur Untersuchung von Expertise lohnt demnach nicht nur ein Ver-

gleich von juristischen Expert:innen und Nicht-Expert:innen, sondern auch von No-

viz:innen, weil sich auch innerhalb dieser „mittleren“ Gruppe Unterschiede zeigen 

(Chi, 2006; s. 2.2.3.2). 

2.3.4.3 Kognitive Reflexion im juristischen Kontext 

Neben Expertise werden zwei weitere personenbezogene, extralegale Einflussfak-

toren berücksichtigt: kognitive Reflexion und Need for Cognition (s. 2.3.4.4). Nied-

rige Reflexionsausprägungen stehen im Zusammenhang mit intuitivem Verhalten 

(Typ-1-Prozesse), wohingegen hohe Ausprägungen auf reflektiertes Vorgehen 

schließen lassen (Typ-2-Prozesse; s. 2.2.3.3). Die Tatsache, dass Rechtsexpert:in-

nen – wie in Abschnitt 2.3.4.1 beschrieben – zumindest in einigen Situationen 

durchaus auf heuristische, intuitive Prozesse zurückgreifen, lässt die Vermutung zu, 

dass diese Stichprobe auch unterschiedlich schwach oder stark ausgeprägte Fähig-

keiten der kognitiven Reflexion aufweist. Zumal diese Fähigkeit zur Reflexion 

nicht mit Intelligenz gleichzusetzen ist, welche wiederum für die akademische Aus-

bildung eine wichtige Voraussetzung ist. Guthrie et al. (2007) präsentierten 252 

Richter:innen die Items des CRT (s. 3.4.4). Bei einem Maximalwert von 3 Punkten 

zeigte der Wert von M = 1.23 an, dass diese Fachpersonen in ihrer Leistung mit 

anderen gebildeten Erwachsenen vergleichbar waren, wenngleich rund ein Drittel 

keine der drei Aufgaben richtig beantworten konnte. Falsche Antworten entspra-

chen in der Regel den intuitiven, aber falschen Optionen. Die Anzahl derer, die die 

Fragen korrekt beantworteten, stieg im Laufe des Tests von rund 28% (Item 1) auf 

etwa 50% (Item 3) an (Item 2: 44%), was auf den Lerneffekt schließen ließ, dass 

sich sukzessiv weniger auf intuitive Reaktionen verlassen wurde. Demnach war 

zwar die Tendenz zu intuitivem Verhalten erkennbar, ließ sich aber reduzieren. Laut 

Guthrie et al. (2007) bedeutet dies aber nicht, dass Richter:innen auch in ihrer be-

ruflichen Funktion zu intuitivem Verhalten neigen, auch wenn der CRT dies zu-

mindest für solch einfache, gewöhnliche Aufgaben andeutet. Dazu passt, dass die 

Verzerrungsblindheit – die Annahme man selbst neige weniger zu Urteilsfehlern 

als Mitmenschen – negativ mit kognitiver Reflexion korreliert: Eine subjektiv als 

gering eingeschätzte Beeinflussbarkeit durch Bias geht mit einem größeren Verlass 

auf Intuition einher (Scopelliti et al., 2015). Dass es aber durchaus zu Urteilsfehlern 
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kommen kann, die auf Intuition und Typ-1-Prozessen basieren, wurde im Abschnitt 

2.3.4.1 zu Heuristiken und Bias bereits ausgeführt und an dieser Stelle durch die 

Darlegung interindividueller Reflexionsfähigkeiten untermauert (s. auch Rach-

linski & Wistrich, 2017). 

2.3.4.4 Need for Cognition im juristischen Kontext 

Auch wenn es inhaltliche Überschneidungen gibt, so stellen die kognitive Reflexion 

und Need for Cognition zwei verschiedene Konstrukte dar (s. 2.2.3.4). Die Über-

tragung der Annahmen von NFC (auf Entscheidungen von Geschworenen) lässt 

erwarten, dass „jurors who are high in NFC are more likely to reason through com-

plex legal tests rather than engage in reasoning based on arguably less cognitively 

demanding, commonsense principles” (McKay et al., 2014, S. 497; s. auch Leippe 

et al., 2004). Unterschiede in den Ausprägungen von NFC können mit Bezug zur 

Beweiswürdigung und zu den eigentlichen Urteilen betrachtet werden (s. auch 

Wood et al., 2019). Shestowsky und Horowitz (2004) untersuchten den Einfluss des 

Kognitionsbedürfnisses auf die Beratungen von Schein-Geschworenen, an deren 

Ende das Urteil entsteht. Diejenigen mit hoher Denkfreude sprachen signifikant 

länger und wurden als überzeugender und aktiver wahrgenommen, auch wenn sie 

nicht zwingend validere oder logischere Argumente darboten. Diejenigen mit nied-

riger Ausprägung konnten dagegen besser zwischen starken und schwachen Argu-

menten differenzieren. Des Weiteren fokussierte sich diese Gruppe eher auf das 

Erreichen eines Konsenses, wohingegen Menschen mit hoher Ausprägung dazu 

tendierten, überzeugen zu wollen. Henderson und Levett (2020) gingen in ihrer Stu-

die der Frage nach, wie Menschen mit hoher Denkfreude den Zusammenhang zwi-

schen der Aussage einer Person und (widersprüchlichen) Beweisen wahrnehmen. 

Generell stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung, wenn die Aussage mit 

der Beweislage übereinstimmte. Hohe Ausprägungen gingen mit einer weniger 

wahrscheinlichen Verurteilung einher, auch wenn dabei nicht besser zwischen den 

unterschiedlichen Beweislagen differenziert werden konnte. Leippe et al. (2004) 

beschreiben dagegen ein kurvilineares Modell: Schein-Geschworene mit mittlerer 

Ausprägung neigten in dieser Studie bei einer starken Beweislage eher zur Verur-

teilung als diejenigen mit hoher oder niedriger Motivation. Bei besonders stark aus-

geprägter Denkfreude war die Wahrscheinlichkeit, die Person schuldig zu sprechen, 

am geringsten – vermutlich, weil auch bei einer starken Beweislage noch Zweifel 
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an der Schuld bestanden. Betrachtet man eine fachliche Stichprobe von Studieren-

den der Rechtswissenschaft sowie Rechtsreferendar:innen, waren diejenigen mit 

niedrigem Kognitionsbedürfnis anfälliger für den Ankereffekt (Bieneck, 2006). Al-

lerdings werden Menschen mit hoher Ausprägung mitunter stärker von der Glaub-

würdigkeit der Verteidigung beeinflusst als Menschen mit niedrigen NFC-Werten 

(Wood et al., 2019). Wood et al. (2019) deuten das Ergebnis ihrer Studie derart, 

dass die Teilnehmenden die besagte Glaubwürdigkeit als (starkes) Beweismittel 

nutzten und in ihre Beweiswürdigung integrierten. Auch wenn sich diese Befunde 

insbesondere auf Schein-Geschworene beziehen, lässt sich dennoch zusammenfas-

sen: „Research in psychology and law has shown that differences in the amount and 

depth of thinking between individuals high and low in N[F]C can influence legal 

judgments“ (Petty et al., 2009, S. 325). Bieneck (2006) agumentiert, dass sich ein 

hohes Kognitionsbedürfnis im juristischen Kontext darin äußert, dass das Bearbei-

ten von Fällen Freude bereitet. Damit würde einhergehen, dass sich Jurist:innen mit 

hohen NFC-Ausprägungen – trotz nicht eindeutiger Beweislage – mehr auf die vor-

liegenden (Fall-)Daten konzentrieren als diejenigen, denen diese Aufgabe weniger 

Freude bereitet.  

2.3.5 Die Verbindung von Prozess und Person im strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens 

Es wurden juristische und psychologische Inhalte dargestellt und mit Blick auf den 

Strafprozess und auf daran Beteiligte miteinander verknüpft (s. 2.1.7; 2.2.4; 2.3.3; 

2.3.4). An dieser Stelle erfolgt eine für die Studie wesentliche Fokussierung, denn 

größtenteils betrafen die betrachteten prozess- und personenbedingten Einflussfak-

toren keine Entscheidungssituationen im Ermittlungs-, sondern im Hauptverfahren 

(Schuldfrage, Strafmaß). An anderer Stelle wurde bereits betont, dass das Ermitt-

lungsverfahren aufgrund seiner zeitlichen Position sowie seiner inhaltlichen Funk-

tion hochrelevant für das gesamte Strafverfahren ist (s. 2.1.7): "A decision made 

early in the process … has the potential to impact the judicial outcome of the case” 

(Morgan et al., 2018, S. 409). Erfolgt eine Anklage am Ende des Ermittlungsver-

fahrens, ist dies ein starker Prädiktor für die spätere Verurteilung (Schmittat et al., 

2022). Mit Blick auf gerichtliche Diskrepanzen führen Ellison und Brennan (2016) 

weiter aus: “Likewise, more would be learned about sentencing disparity if re-

searchers paid more attention to upstream outcomes, especially the pre-conviction 
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decisions made by prosecutors” (S. 340). Jurisdiktionen unterscheiden sich darin, 

zu welchem Zeitpunkt eine Art Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung übernimmt 

und welche Aufgaben es zu erfüllen gilt (Lidén et al., 2019). Im Gegensatz zum 

deutschen Strafverfolgungszwang (s. 2.1.2) besitzt die Strafverfolgung in den USA 

mehr Freiheitsgrade. Entscheidungen über das Veranlassen von Strafverfolgungen 

in Fällen sexueller Gewalt werden von extralegalen Faktoren beeinflusst (z. B. Cha-

rakteristiken der beschuldigten oder der geschädigten Person; Alderden & Ullman, 

2012), wobei sich in der Handhabung dessen regionale Unterschiede zwischen 

Städten eines Landes ergeben können (Holleran et al., 2010).  

Lidén et al. (2019) verglichen schwedische Jura- und Psychologiestudierende sowie 

Mitarbeitende der Strafverfolgung in acht Fallszenarien, in denen sie entweder 

selbst über die Verhaftung der tatverdächtigen Person entschieden oder über die 

Entscheidung anderer Mitarbeitenden informiert wurden. Die Expert:innen zeigten 

abwägendes Verhalten in der Betrachtung der Beweise. Sobald sich aber – insbe-

sondere in Fällen, in denen eine Verhaftung stattgefunden hat – für eine Anklage 

entschieden wurde, veränderte sich die Denkweise in eine „schuldbestätigende“ 

Richtung (s. auch Engel & Glöckner, 2013; Findley & Scott, 2006). Studierende 

beider Fachrichtungen zeigten bereits früher als Fachpersonen Tendenzen zum Be-

stätigungsfehler, wonach das juristische Studium nicht übermäßig vor einem sol-

chen Bias schützte. Sommers et al. (2014) untersuchten den Einfluss extralegaler 

Faktoren auf die Entscheidung der Strafverfolgung im Rahmen von Gewaltverbre-

chen. Sie konnten zeigen, dass relevante legale Faktoren richtungsweisend für sol-

che Entscheidungen sind (z. B. Delikttyp). Dennoch wurden (geringe) Einflüsse 

extralegaler Variablen gemessen (z. B. Geschlecht und Herkunft der beschuldigten 

Person oder das Alter der geschädigten Person). Egli Anthonioz et al. (2019) argu-

mentieren, dass bereits die Zuordnung der Rolle als Richter:in, Verteidiger:in oder 

Vertreter:in der Staatsanwaltschaft Auswirkungen auf die Informationssuche sowie 

die Beweiswürdigung hat: „Since the assignment of the role of … prosecutor in-

duces a motivation to prefer the hypothesis that the defendant is guilty, the assess-

ment of the evidence and the search for new evidence will likely be biased, unbe-

knownst to the subject” (S. 454). Dies zeigte sich auch in der Studie von Egli Antho-

nioz et al. (2019) mit Kriminologie- und Strafrecht-Studierenden: Sobald sich für 

eine Untersuchung des Falles entschieden wurde, wirkte sich die eingenommene 
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Rolle erwartungsgemäß auf die Verurteilungen aus, da sich diejenigen in der Rolle 

der Verteidigung am wenigsten und diejenigen mit der Aufgabe der Strafverfolgung 

am meisten für Schuldsprüche aussprachen. Auf deskriptiver Ebene zeigten sich die 

Differenzen auch bei der Handhabung be- und entlastender Beweise, da Verteidi-

ger:innen sich weniger auf belastende Hinweise stützten als diejenigen, die sich in 

der Funktion der Strafverfolgung wiederfanden. Engel und Glöckner (2013) be-

schreiben es als schwierig, eine (durch die Rolle induzierte) Interpretation zu ver-

lassen, sobald man in ihr gefangen ist – auch wenn, wie in ihrer Studie, die Rollen-

zuteilungen aufgehoben und monetäre Anreize für das Treffen einer unbeeinfluss-

ten Entscheidung in Aussicht gestellt wurden. In besagter Studie mit einer studen-

tischen Stichprobe machte die zugeteilte Rolle in der Vorhersage des Urteils rund 

14% aus. Allerdings konnte Zeit zum Nachdenken diesen Bias reduzieren. Schmit-

tat et al. (2022) untersuchten die Wirkung einer Alternativgeschichte der Verteidi-

gung auf die Schuldfrage. Erhielten Jurastudierende zusammen mit den Ermitt-

lungsergebnissen eine alternative Geschichte, reduzierte sich die Wahrscheinlich-

keit einer Anklage vermutlich, weil die Plausibilität der polizeilichen Geschichte 

reduziert wurde. 

Empirische Studien zeigen somit, dass die Rolle als Vertreter:in der Staatsanwalt-

schaft das Vorgehen im Strafverfahren beeinflussen kann (z. B. die Handhabung 

der Beweise). Die Frage, ob eine Anklage zu erheben ist, wird maßgeblich durch 

die polizeilichen Ausführungen bestimmt (Schmittat, 2022). In Abschnitt 2.3.3.1 

wurde bereits die Relevanz der polizeilichen Akte als Entscheidungsgrundlage im 

Ermittlungsverfahren abgeleitet. Schmittat et al. (2022) fassen zusammen: 

The decision to charge is based on potentially incomplete or biased files and shapes 
the course of the following trial, as this decision – the first notification the court 
receives – may cause the judge(s)/ jury to cling to the hypotheses of the investigative 
authorities (S. 24) 

Somit stellt nicht nur die Aktenlage, sondern auch die als Mitglied der Staatsan-

waltschaft eingenommene Rolle und die damit einhergehenden Aufgaben einen 

Wirkfaktor auf die Entscheidungsfindung dar. Findley und Scott (2006) argumen-

tieren weiterführend: „But prosecutors‘ assessments of guilt can be flawed both by 

the information provided to them and the feedback they receive. Prosecutors are 

particularly vulnerable to distortions based on the types of information to which 

they have access” (S. 329). Demzufolge gilt es, die Entscheidungsprozesse am Ende 
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des Ermittlungsverfahrens zu untersuchen (s. auch Lidén et al., 2019; Schmittat et 

al., 2022). Da die Unschuldsvermutung wider Intuition arbeitet (s. 2.3.3.4), liegt die 

Vermutung nahe, dass am Ende des Ermittlungsverfahrens nach der Vorlage einer 

Fallakte durch die Polizei zunächst ein intuitives, den Bestätigungsfehler begünsti-

gendes „Schuldig“-Denken stattfindet. Dies könnte dazu führen, dass insbesondere 

belastende Beweismittel genauer betrachtet und zu einer kohärenten Geschichte 

konstruiert werden (Story Model; s. 2.1.6.2) – möglicherweise befeuert durch pro-

zess- und personenbedingte Wirkfaktoren wie Zeitdruck, kognitive Reflexion oder 

Need for Cognition. Andererseits stellt dieser Zeitpunkt im Ermittlungsverfahren 

womöglich auch den Höhepunkt der Neutralität oder Objektivität dar (Lidén et al., 

2019; s. auch Büchner, 2022), sodass sich ein die beschuldigte Person belastendes 

Denken erst im Anschluss einstellt. Wie handhaben Personen in komplexen Situa-

tionen eine nicht eindeutige Beweislage, auf Grundlage derer die Frage nach dem 

Tatverdacht (und nach dem nächsten Verfahrensschritt) beantwortet werden muss? 

Was beeinflusst diese Handhabung mit Blick auf den Prozess und die Person? Die 

Beantwortung dieser Fragen ist das Ziel der Studie.  

2.4 Überblick über die Studie 

Urteile können dahingehend untersucht werden, ob eine Person wiederholt die glei-

che Entscheidung trifft oder ob verschiedene Personen im gleichen Fall zum glei-

chen Ergebnis kommen (Dhami & Ayton, 2001). In der vorliegenden Studie wurde 

letzteres betrachtet. Es galt zu untersuchen, welche Faktoren sich auf die Entschei-

dung auswirken (prozess- oder personenbedingt). Die vorrangig interessierende 

Entscheidung ist zeitlich am Ende des Ermittlungsverfahrens zu verorten, wenn sich 

die Staatsanwaltschaft anhand der (polizeilichen) Aktenlage für oder gegen das 

Vorliegen eines Tatverdachtes ausspricht. Aus dieser Entscheidung ergeben sich 

wiederum prozessweisende Handlungsschritte (s. 2.1.2). In Abbildung 2.2 sind die 

Variablen und deren inhaltliche Einordnung veranschaulicht. 
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Abbildung 2.2. Veranschaulichung der untersuchten Variablen mit Microsoft-365-Piktogrammen.  
Anmerkungen. Die menschliche Figur stellt die an der Studie teilnehmende Person dar. Das stilisierte 
Schreiben repräsentiert die polizeiliche Akte als Versuchsmaterial (Vignette).  

Da die Frage nach dem Vorliegen des Tatverdachtes aus der Perspektive der Staats-

anwaltschaft chronologisch vor der definierten Entscheidung über den konkreten 

nächsten Verfahrensschritt stattfindet (im Sinne einer „wenn, dann“-Situation), 

steht in dieser Studie ebenjene Einschätzung des Tatverdachtes im Fokus. Diese 

Einschätzung lässt sich anhand einer Dichotomie ermitteln („ja, liegt vor“, „nein, 

liegt nicht vor“; abhängige Variable). Liegt er nicht vor, ist eine Einstellung nötig. 

Liegt der Tatverdacht vor, ermöglichen sich die Verfahrensschritte der Anklage, 

der Einstellung wegen Geringfügigkeit und der Einstellung unter Weisungen und 

Auflagen (abhängige Variable: nächster Verfahrensschritt). Das Beweismaß (ab-

hängige Variable) stellt in der Praxis keinen eindeutigen Punktwert dar, ab dessen 

Erreichen eine Anklage erhoben wird oder nicht, wenngleich es aber die Aufgabe 

der Staatsanwaltschaft ist, die Beweislage in eine solche dichotome Entscheidungen 

zu übersetzen (Lidén et al., 2019). Es wurden nicht nur juristische Fachpersonen 

einbezogen, sondern auch Noviz:innen (Studierende und Referendar:innen) und 

Laien (unabhängige Variable: Expertise; Chi, 2006; Shanteau, 1988). Dies ermög-

licht direkte Vergleiche zwischen den Gruppen, z. B. hinsichtlich der Interpretation 

darüber, wie einig oder uneinig beziehungsweise ähnlich oder unähnlich sich die 

Teilstichproben in gewissen Aspekten sind (s. 2.2.3.2). Auch wenn sich die Studie 

EXPERTISE DELIKT ZEITDRUCK 

Lesezeit 

Beweismaß 

Beweismittel 
kognitive Reflexion 

Need for Cognition 

Schweregrad 

Leichtigkeit 

Sicherheit 
Überzeugung 

Vorliegen des Tatverdachtes 

Nächster Verfahrensschritt 
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inhaltlich um die Perspektive der Staatsanwaltschaft dreht, so wurde eine gemischte 

juristische Stichprobe untersucht. Befunde zu anderen juristischen Berufsgruppen 

(z. B. Richter:innen, Vertreter:innen der Rechtsanwaltschaft) lassen sich auf diese 

spezielle Teilstichprobe übertragen, da die Fachpersonen zumindest von der Grund-

ausbildung her vergleichbar sind (s. auch Glöckner et al., 2013). In diesem Quasi-

Experiment erhielten Studienteilnehmende eine Vignette zu einem Fall von Dieb-

stahl oder einem Fall von Körperverletzung (randomisierte unabhängige Variable: 

Delikt). Diese Vignetten enthielten jeweils die Zusammenfassung der polizeilichen 

Ermittlungen, in der vier Kategorien von Beweismitteln abgedeckt waren (s. auch 

Lidén et al., 2019). Die gesamte Beweislage sprach nicht eindeutig für oder gegen 

die Täterschaft der beschuldigten Person. Um zu vermeiden, dass Unterschiede in 

der Schwere des Delikts zu ungewollten Veränderungen im Strafmaß führen (Lund-

berg, 2016), wurde sich für diese beiden Delikte entschieden, da sie zumindest ge-

mäß des StGB vergleichbar sind (abhängige Variable: Schweregrad des Delikts). 

Für Einblicke in den Entscheidungsprozess wurden Teilnehmende zu ihrem Ent-

scheidungserleben (abhängige Variablen: Leichtigkeit, Sicherheit, Überzeugung), 

zum angewandten Beweismaß sowie zum Umgang mit den Beweismitteln befragt 

(z. B. genutzte Anzahl oder Relevanz einzelner Beweismittel; jeweils abhängige 

Variable). Auch qualitative Angaben zu gewünschten Nachermittlungen wurden 

erhoben.  

Da die Staatsanwaltschaft – nicht die Polizei – in der Abschlussverfügung mit ihrer 

Entscheidung das Ermittlungsverfahren beendet, ist laut prozessualen Vorgaben de-

ren Perspektive an dieser Stelle richtungsweisend. Empirische Erkenntnisse zeigen 

aber, dass sich das prozessuale Vorgehen an sich sowie personenbezogene Einfluss-

faktoren darauf auswirken können. Die Annahmen von Dual-Prozess-Theorien las-

sen sich auf das juristische Setting übertragen (s. 2.3.2). Daher wurden im Zusam-

menhang mit diesen Annahmen Wirkfaktoren ausgewählt, die bisher unzureichend 

als solche im juristischen Kontext untersucht worden sind. Als personenbezogene 

abhängige Variablen und Prädiktoren werden die kognitive Reflexion und Need for 

Cognition berücksichtigt. Zur Berücksichtigung einer gewissen Alltagsnähe findet 

für die Beweiswürdigung sowie für die sich daran anschließende Tatverdacht-Frage 

eine Zeitdruckmanipulation statt, um dadurch eine heuristische oder reflektierte 
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Vorgehensweise induzieren und diese Experimentalgruppen dahingehend verglei-

chen zu können (randomisierte unabhängige Variable: Zeitdruck; Maule & Hockey, 

1993; Rice & Trafimow, 2012). 

2.5 Hypothesen und Fragestellungen 

In dieser Studie werden nicht nur konfirmatorische, sondern auch explorative Ana-

lysen durchgeführt. Erstere werden in Form von Hypothesen dargestellt, letztere 

werden als Fragestellungen formuliert.  

Hypothese H1: 

Es zeigt sich ein Haupteffekt von Expertise auf die Entscheidung hinsichtlich des 

Tatverdachts in Interaktion mit Zeitdruck, unabhängig vom Delikttyp: Laien beja-

hen den Tatverdacht eher als Noviz:innen und Expert:innen, insbesondere unter 

Zeitdruck. 

Hypothese H2:  

Es zeigt sich ein Haupteffekt von Expertise auf das Beweismaß, unabhängig von 

Zeitdruck und Delikttyp: Die Beweislage überzeugt Laien mehr als Noviz:innen 

und Expert:innen. 

Hypothese H3:  

Wird der Tatverdacht bejaht, zeigt sich ein Haupteffekt von Expertise auf die Ent-

scheidung hinsichtlich des nächsten Verfahrensschritts in Interaktion mit Zeitdruck, 

unabhängig vom Delikttyp: Laien entscheiden sich eher für eine Anklage als No-

viz:innen und Expert:innen, insbesondere unter Zeitdruck. 

Hypothese H4:  

Es zeigt sich ein Haupteffekt von Expertise auf den eingeschätzten Schweregrad 

der Delikte, unabhängig von Zeitdruck: Laien stufen den Schweregrad für das De-

likt „Körperverletzung“ höher ein als den Schweregrad für das Delikt „Diebstahl“, 

wohingegen Noviz:innen und Expert:innen diese Tendenz nicht zeigen. 
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Fragestellung F1: 

Hinsichtlich des wahrgenommenen Entscheidungsprozesses: Unterscheiden sich 

Laien, Noviz:innen und Expert:innen in den Prozessmerkmalen Leichtigkeit, Si-

cherheit und Überzeugung?  

Fragestellung F2: 

Unterscheiden sich Laien, Noviz:innen und Expert:innen in ihrer Fähigkeit zur kog-

nitiven Reflexion und in ihrem Need for Cognition? 

Fragestellung F3: 

Sagen die kognitive Reflexion, Need for Cognition, die Expertise, der Zeitdruck, 

der Delikttyp oder die genutzte Lesezeit die Entscheidung hinsichtlich des Tatver-

dachtes vorher? 

Fragestellung F4: 

Sagen die kognitive Reflexion, Need for Cognition, die Expertise, der Zeitdruck, 

der Delikttyp oder die genutzte Lesezeit die Anzahl der Beweismittel vorher, die 

zur Entscheidung hinsichtlich des Tatverdachtes herangezogen wird? 

Fragestellungen F5:  

Unterscheiden sich Laien, Noviz:innen und Expert:innen darin, wie sie die Rele-

vanz einzelner Beweismittel einschätzen? 

Fragestellung F6:  

Sagen die Beweismittel mit der höchsten und niedrigsten Relevanz die Entschei-

dung von Laien, Noviz:innen und Expert:innen hinsichtlich des Tatverdachts vor-

her? 
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3 Methode 

Die Beschreibung des methodischen Vorgehens beginnt mit der Darstellung der 

Planung (s. 3.1) und des Ablaufs des Versuchs (s. 3.2). Informationen über eine 

durchgeführte Poweranalyse sowie über die Rekrutierung und Zusammensetzung 

der Stichprobe folgen im Anschluss (s. 3.3). Die eingesetzten Materialien (s. 3.4), 

deren Gütekriterien (s. 3.5) sowie die Ergebnisse einer zuvor durchlaufenen Pilot-

studie zur Überprüfung der selbst erstellten Vignetten (s. 3.6) werden ebenfalls vor-

gestellt. Das Kapitel endet mit Übersichten der Maßnahmen zur Dateninspektion 

beziehungsweise zur Datenbereinigung (s. 3.7) sowie der durchgeführten statisti-

schen Verfahren und den dafür notwendigen Voraussetzungen (s. 3.8).  

3.1 Versuchsplanung 

Das Projekt wurde am 05. Januar 2022 im Open Science Framework präregistriert 

(Ruppenthal, 2022). Diese querschnittliche Studie vereinte einen experimentellen 

und einen korrelativen Ansatz (Peters & Dörfler, 2019a), da sowohl experimentelle 

Gruppenzuordnungen als auch die Erfassung von Variablen mittels Fragebogen 

zum Einsatz kamen. Sie enthielt prüfende und explorative Elemente (s. 2.5).  

Der Studie lag ein faktorielles 2 (Zeitdruck: ohne vs. mit) x 2 (Delikt: Diebstahl vs. 

Körperverletzung) x 3 (Expertise: Expert:in vs. Noviz:in vs. Laie)-Design zu-

grunde. Sämtliche Faktoren wurden zwischen den Versuchsteilnehmenden variiert 

(Between-subjects-Design). Die Zuweisung der Teilnehmenden zu den jeweiligen 

Untergruppen der Faktoren Zeitdruck und Delikt erfolgte randomisiert unter der 

Restriktion gleicher Gruppengrößen. Derartige Randomisierungsprozesse in der 

Zuordnung zu Experimentalgruppen verhindern das Auftreten von Verzerrungen 

und ermöglichen die Kontrolle personenbezogener Störvariablen (McCready, 2006; 

Peters & Dörfler, 2019a; Trimmel, 2009). Der Faktor Expertise ließ keine Rando-

misierung zu und wurde durch Selbstselektion realisiert, weswegen es sich um ein 

Quasi-Experiment handelt (Peters & Dörfler, 2019a; Sonnentag, 2006; Trimmel, 

2009). Es stehen mehrere abhängige (AV) und unabhängige (UV) Variablen bezie-
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hungsweise Prädiktoren im Fokus der Untersuchung (mehrfaktorielles Quasi-Ex-

periment; Peters & Dörfler, 2019a). Die Variablen Expertise, Zeitdruck und Delikt 

besitzen die größte Relevanz und wurden daher in nahezu jeder Hypothese oder 

Fragestellung berücksichtigt (s. 2.5; s. auch Abbildung 2.2). Zudem wurden die 

UVs beziehungsweise Prädiktoren kognitive Reflektion, Need for Cognition, Lese-

zeit, Beweismittel mit niedrigster und höchster Relevanz erhoben. Neben den ent-

scheidungsbezogenen AVs Tatverdacht und nächster Verfahrensschritt wurden die 

AVs Beweismaß, Schweregrad des Delikts, Leichtigkeit bzw. Sicherheit bzw. Über-

zeugung hinsichtlich der Tatverdachtsentscheidung sowie die Anzahl der Beweis-

mittel, die für die Entscheidungsfindung benötigt wurden, erfasst. Die Variablen 

kognitive Reflexion, Need for Cognition und die Beweismittel mit niedrigster und 

höchster Relevanz wurden je nach Testverfahren auch als AVs eingesetzt.  

3.2 Versuchsablauf 

Die fragebogenbasierte Onlinestudie wurde mittels der Software Qualtrics reali-

siert. Zu Beginn erhielten die potenziellen Versuchsteilnehmenden auf der Start-

seite der Umfrage Informationen zum Ablauf der Studie. Dazu gehörten neben der 

thematischen Einordnung der Studie, deren Ablauf sowie einer erste Beschreibung 

der Aufgaben auch Angaben zu den Themen Anonymität, Freiwilligkeit und Da-

tenschutz. Die Anonymität der Versuchsteilnehmenden konnte gewahrt werden, da 

die Antworten keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen. Es wurden kei-

nerlei direkte personenbezogenen Daten erhoben (z. B. IP-Adresse des zur Teil-

nahme genutzten Endgeräts). Dies hat den Vorteil, dass von ehrlichen, da anonymen 

Antworten ausgegangen werden kann (Goddard & Villanova, 2006). Die Pro-

band:innen wurden vorsorglich darauf hingewiesen, dass bestimmte Delikte in den 

Vignetten behandelt würden und bei Bedenken hinsichtlich dieser sensiblen Inhalte 

auf eine Teilnahme verzichtet werden solle. Es erfolgte zudem ein Hinweis auf ex-

terne Unterstützungsmöglichkeiten. Die Abbildung 3.1 stellt schematisch den Ab-

lauf der Onlinebefragung dar, der in vier Blöcke unterteilt werden kann. Der erste 

Block repräsentiert das Vorgehen bei den Gruppenzuordnungen. Der zweite Block 

beinhaltet die Darbietung der Vignette sowie die Fragen, die sich auf das Gelesene 

beziehen. Im dritten Block kommen die Fragebögen für NFC und kognitive Refle-

xion zum Einsatz. Der vierte Block beinhaltet auf die jeweilige Expertise-Gruppe 
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abgestimmte demografische Fragen. Der zweite Block wurde bewusst vor den drit-

ten positioniert, und nicht umgekehrt: Da sich die Haupthypothese H1 auf die Vig-

nette bezieht (s. 2.5), sollte durch das frühe Präsentieren der dafür relevanten Vari-

ablen eine möglichst große Stichprobe sichergestellt werden (für nähere Angaben 

zu Dropout-Raten s. 3.3).  

1 

Einwilligung zur Teilnahme 

instruierte Selbstselektion: Zordnung zum Faktor Expertise 

      Laie                                      Noviz:in                               Expert:in 

  Darbietung von Informationen zum Strafverfahren 

randomisierte Zordnung zum Faktor Delikt 

                          Diebstahl                                Körperverletzung 

randomisierte Zordnung zum Faktor Zeitdruck 

                              ohne                                         mit 

2 

Lesen der Vignette* 

Fragen zum Tatverdacht* und zum nächstem Verfahrensschritt* 

Vignettenbezogene Fragen 

3 
Need-for-Cognition-Kurzskala  

Cognitive Reflection Test  

4 Demografische Fragen 

Abbildung 3.1. Schematischer Ablauf der Studie von der Einwilligung zur Teilnahme bis zur Angabe 
demografischer Daten.  
Anmerkungen. Dunkelgrau unterlegte Zellen weisen auf den Zeitpunkt einer Gruppenzuordnung hin. 
Die jeweiligen Level der Faktoren sind hellgrau unterlegt. Mit Asterisk (*) markierte Aufgaben und 
Fragen entsprechen Variablen mit Zeitmessung. 

Nachdem in die Teilnahme eingewilligt worden war, wurden die Versuchsteilneh-

menden aufgefordert, sich einer der drei Expertise-Gruppen zuzuordnen. Das Kri-

terium für die Selbstselektion war die juristische Ausbildung. Wurde keinerlei ju-

ristische Ausbildung absolviert („Ich habe kein abgeschlossenes Studium im Fach 
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Rechtswissenschaft/Jura und befinde mich derzeit auch nicht in einem solchen Stu-

dium.“), wurde die Person als Laie eingestuft. Bei vorhandener juristischer Ausbil-

dung wurde zwischen Noviz:innen („Ich befinde mich derzeit im Studium Rechts-

wissenschaft/Jura bzw. im Referendariat.“) und Expert:innen („Ich habe ein abge-

schlossenes Studium im Fach Rechtswissenschaft/Jura und bin Voll-/Jurist:in. oder 

Ich habe die notwendige Ausbildung absolviert und bin Amtsanwältin/Amtsan-

walt.“) unterschieden.31 

Im Anschluss an die Selbstselektion folgten stark verkürzte und vereinfachte Infor-

mationen über das deutsche Straf- und Ermittlungsverfahren. Dabei wurde insbe-

sondere auf die Rolle der Staatsanwaltschaft und auf die vier Kategorien von Indi-

zien und Beweismitteln eingegangen (s. 2.1.6). Alle Expertise-Gruppen erhielten 

die gleichen Informationen. So konnte sichergestellt werden, dass Laien einen not-

wendigen Überblick über die für die Studie relevanten juristischen Inhalten beka-

men. Dadurch wurde ebenfalls erreicht, dass den Noviz:innen und Expert:innen in-

haltliche Grenzen aufgezeigt wurden, sodass diese sich auf relevantes Vorwissen 

beschränken konnten. Die Entscheidungen über das Vorliegen des Tatverdachtes 

und über die Wahl des nächsten Verfahrensschrittes sind von zentraler Bedeutung 

für die Untersuchung (s. 2.5). Daher folgten Informationen darüber, wann diese 

Entscheidungen im Strafverfahren getroffen werden und welche Optionen zur Ver-

fügung stehen, sollte der Tatverdacht bejaht werden. Auch diese Formulierungen 

wurden nicht nach dem Grad der Expertise unterschieden, damit alle Gruppen die 

darauf aufbauenden Fragen auf Grundlage der gleichen Hintergrundinformationen 

bearbeiten konnten. Die möglichen Entscheidungsoptionen Erhebung einer An-

klage, Einstellung unter Auflagen und Einstellung wegen Geringfügigkeit wurden 

mithilfe einer Grafik zusammengefasst und erklärt (s. A-1). Diese Grafik wurde 

zweimal unmittelbar hintereinander präsentiert, um möglichst sicherzugehen, dass 

die Versuchsteilnehmenden sich mit diesen für den Fortlauf der Untersuchung rele-

vanten Inhalten ausreichend auseinandergesetzt haben (s. 2.1.7).  

 
31 Gemäß dem Gerichtsverfassungsgesetz sind die Mitglieder der Amtsanwaltschaft an den Amts-
gerichten tätig (§ 142). Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen befähigt die Ausbildung unter bestimm-
ten Voraussetzungen zur Bearbeitung von Strafsachen an ebenjenen Instanzen. Dazu gehören auch 
die in dieser Studie betrachteten Delikte der Körperverletzung und des Diebstahls, weswegen diese 
Fachgruppe berücksichtigt wurde. 
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Es folgte die randomisierte Darbietung einer der beiden Vignetten. Die Versuchs-

teilnehmenden waren in der Einleitung zur Umfrage bereits informiert worden, dass 

sie einem der beiden Delikte zugelost werden. Sie erhielten zunächst ein Zitat aus 

dem StGB, in dem das jeweilige Delikt definiert sowie dessen Strafrahmen skizziert 

wurde (§ 223 Körperverletzung, § 242 Diebstahl). Nun erfolgte – für die Teilneh-

menden unbemerkt – die randomisierte Zuordnung in die Zeitdruck-Gruppen. Die-

jenigen ohne Zeitdruck erhielten die Instruktion „Bitte nehmen Sie sich Zeit für die 

Bearbeitung des Falles! Betrachten Sie in Ruhe die Beweislage.“, wohingegen die-

jenigen mit Zeitdruck folgendermaßen instruiert wurden: „Bitte bearbeiten Sie den 

Fall zügig! Die Zeit, die Sie dafür benötigen, wird erfasst. Oberhalb der Fallbe-

schreibung wird eine Uhr eingeblendet, sodass Sie Ihre Bearbeitungszeit nachver-

folgen können.“. Diese Instruktionen erinnern an den speed-accuracy-trade-off, im 

Rahmen dessen der Fokus entweder auf die Geschwindigkeit oder die Genauigkeit 

einer Bearbeitung gelegt wird (s. 2.2.3.1). Unterhalb der jeweiligen Instruktion er-

schien die Fallbeschreibung. Am Ende der Fallbeschreibung wurden die Pro-

band:innen nochmals erinnert: „Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Sie zur Bearbei-

tung des Falles benötigen.“ (ohne Zeitdruck) oder „Bitte arbeiten Sie zügig! Denken 

Sie daran, dass die Zeit, die Sie zur Bearbeitung des Falles benötigen, erfasst wird.“ 

(mit Zeitdruck). Auf der Folgeseite mussten sich die Versuchsteilnehmenden ent-

scheiden, ob ein Tatverdacht vorliegt oder nicht. Diejenigen ohne Zeitdruck sollten 

bedacht antworten („Bitte entscheiden Sie nun, nachdem Sie die Beweislage sorg-

fältig betrachtet haben.“), diejenigen mit Zeitdruck sollten sich spontan äußern 

(„Bitte entscheiden Sie ganz spontan.“). Wurde der Tatverdacht bejaht, mussten 

sich die Versuchsteilnehmenden für eine der drei möglichen Optionen (Erhebung 

einer Anklage, Einstellung unter Auflagen oder Einstellung wegen Geringfügigkeit) 

entscheiden, entweder spontan („Für welche Option würden Sie sich ganz spontan 

entscheiden?“) oder mit Bedacht („Für welche Option würden Sie sich nach dem 

sorgfältigen Betrachten der Beweislage entscheiden?“).  

Ab diesem Zeitpunkt folgten Fragen mit den gleichen Inhalten und Instruktionen, 

unabhängig von der Delikt- oder Zeitdruck-Zuordnung. Die Teilnehmenden sollten 

angeben, wie leicht ihnen die Entscheidung hinsichtlich des Vorliegen des Tatver-

dachtes fiel, wie sicher sie sich dabei fühlten und wie überzeugt sie von der Rich-
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tigkeit ihrer Entscheidung waren. Es konnten optionale qualitative Angaben dar-

über gemacht werden, woran eine schlechte Entscheidung erkannt würde. Nachdem 

mittels Schieberegler der Überzeugungsgrad eingeschätzt wurde, sollte angegeben 

werden, wie viele der insgesamt vier Beweismittel aus der Fallbeschreibung für die 

Entscheidung über den Tatverdacht nötig waren und welche davon am bedeutsams-

ten und am wenigsten bedeutsam waren. Zur Auswahl standen das Erscheinungs-

bild des Beschuldigten (Augenschein), der Auszug aus dem Bundeszentralregister 

(Urkunde), die Aussage des Zeugen sowie die Aussage des Beschuldigten. Außer-

dem wurde die subjektiv eingeschätzte Bedeutsamkeit jedes einzelnen der vier Be-

weismittel erfragt. Es konnten optionale qualitative Angaben darüber gemacht wer-

den, welche Nachermittlungen es zu erheben gelte. Die finalen Fragen zur Vignette 

bezogen sich auf die Einschätzung der Schwere der Tat und auf den Realitätsbezug 

der Fallbeschreibung. 

Um den inhaltlichen Themenwechsel – sozusagen von Jura zu Psychologie – vor-

zubereiten, erhielten die Versuchsteilnehmenden den Hinweis, dass es in einem 

zweiten Teil der Befragung um individuelle Einstellungen und Ansichten gehen 

würde. Die vier Items der NFC-Kurzskala wurden randomisiert präsentiert. Auf der 

Folgeseite standen randomisiert die Items des CRT, die als „Rätselaufgaben“ ein-

geleitet wurden. Abschließend wurden alle Versuchsteilnehmenden gebeten Anga-

ben zu Geschlecht und Alter zu machen. Sie wurden zudem gefragt, ob sie während 

der Umfrage Pausen eingelegt hatten (wenn ja, wie lange) und welches Endgerät 

zur Teilnahme genutzt wurde (Smartphone, Tablet, Laptop/PC). Die weiteren Fra-

gen waren auf die jeweilige Expertise-Gruppe abgestimmt. Laien machten Angaben 

zu ihrem Berufsstand. Studierende gaben zusätzlich ihr Studienfach an, um sicher-

zustellen, dass sie nicht eigentlich der Noviz:innen-Gruppe hätten zugeordnet wer-

den müssen. Naive und Noviz:innen gaben an, welche Berührungspunkte sie bereits 

mit dem Strafverfahren hatten, z. B. als Zuschauer:in oder als Geschädigte:r (Mehr-

fachnennungen möglich). Zum Abgleich, ob die Zuordnung in die Expertise-

Gruppe korrekt erfolgt war, wurden Noviz:innen gefragt, ob sie Rechtswissen-

schaft/Jura studierten oder sich derzeit im Referendariat befänden. Wurde dies be-

jaht, konnte die Semesteranzahl angegeben werden. Wurde dies verneint, konnte 

das jeweilige Studienfach spezifiziert werden. Zudem wurden die Noviz:innen nach 

ihrem Status hinsichtlich Referendariat und bereits erhaltender Abschlüsse befragt. 
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Die Expert:innen wählten ihre derzeitige Berufsbezeichnung (z. B. Richter:in, 

Staatsanwältin/-anwalt), ihr Bundesland der beruflichen Tätigkeit und ihr derzeiti-

ges Fachgebiet aus (Zivil-, Strafrecht, Öffentliches Recht). Zudem wurden sie nach 

den Jahren ihrer Berufserfahrung (insgesamt bzw. im Strafrecht) befragt. Abschlie-

ßend sollten sie angeben wie vertraut ihnen das Fallbeispiel aus der praktischen 

Arbeit war und wie hoch sie den Einfluss von Zeitdruck auf juristische Entschei-

dungen einschätzen. 

3.3 Poweranalyse und Zusammensetzung der Stichprobe 

Vor Beginn der Datenerhebung wurde die für eine akzeptable Teststärke notwen-

dige Stichprobengröße anhand einer Poweranalyse ermittelt. Die genutzten Materi-

alien sowie der Datensatz sind verfügbar (Ruppenthal, 2022). Notwendige Parame-

ter zur Ermittlung des Umfangs sind neben der Power beziehungsweise der Test-

stärke (1–β) auch die Effektstärke und das α-Level (Cohen, 1988, 1992). Die A-

priori-Poweranalyse wurde für die Hypothese H1 berechnet, da diese im Fokus der 

Studie steht (s. 2.5). Da keine für diese Analyse erforderlichen Pilotdaten oder ver-

gleichbare, empirisch begründete Schätzungen für die Parameter vorlagen, wurde 

sich auf Erfahrungswerte berufen und mithilfe der Statistik-Software R eine Daten-

simulation durchgeführt. Dieser Simulation lag gemäß der H1 ein logistisches Re-

gressionsmodell zugrunde. Für die Haupt- und Interaktionseffekte wurde der Re-

gressionskoeffizient b mittels der Odds Ratio (OR = 2.48) berechnet, die einem 

mittleren Effekt entspricht. Basierend auf 1000 Simulationen, einem α-Level von 

.05, einer Teststärke von .8 und einem geschätzten mittleren Effekt von d = .5 ergab 

die Analyse einen benötigten Stichprobenumfang von 222 Versuchsteilnehmenden. 

Mit letztlich 299 Proband:innen wurde diese Zahl überschritten. Der Hauptgrund 

dafür ist die Dauer des Antragsverfahrens der Autorin beim Ministerium für Justiz. 

Es konnte nicht eingeschätzt werden, wann welches Gericht oder welche General-

staatsanwaltschaft informiert beziehungsweise mit welchem Rücklauf teilgenom-

men würde. Nach dem Überschreiten der erforderlichen Anzahl sollte die Erhebung 

noch nicht beendet werden, um insbesondere den noch zu rekrutierenden Expert:in-

nen möglichst lange die Gelegenheit zur Teilnahme zu bieten.  

Aufgrund des quasi-experimentellen Designs stand bereits vor der Rekrutierung der 

Versuchsteilnehmenden fest, dass das Merkmal der juristischen Vorbildung bei 
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ebenjener Rekrutierung von wesentlicher Bedeutung ist, um ausreichend Personen 

für die jeweilige Expertise-Gruppe zu finden. Um zu erreichen, dass die Teilstich-

proben der Noviz:innen und Expert:innen möglichst relevant, merkmalsspezifisch 

repräsentativ und ausreichend groß sind (Pospeschill, 2013; Sonnentag, 2006; 

Trimmel, 2009), wurden Personen aus diesen Kreisen direkt aufgesucht und be-

wusst ausgewählt. Für diese beiden Expertise-Gruppen wurden jeweils Flyer bezie-

hungsweise Anschreiben mit Informationen zur Teilnahme entworfen. Diese Flyer 

und Anschreiben enthielten einen Link sowie einen QR-Code zur Online-Umfrage. 

Um möglichst viele Studierende und Referendar:innen zu erreichen, wurden Flyer 

an für diese Personen relevanten Orten aufgehangen (z. B. Bibliotheken der Uni-

versität Bonn) oder Anschreiben mit der Bitte um Weiterleitung verschickt (z. B. an 

Jura-Fachschaften der Universitäten Bonn, Köln, Münster, Bielefeld, Bochum, Os-

nabrück, Düsseldorf, Kiel, Göttingen, München, Freiburg, Regensburg, Augsburg, 

Passau und Bremen sowie an andere relevante Institutionen, z. B. das Kompetenz-

zentrum für juristisches Lernen und Lehren der Universität zu Köln oder die Euro-

pean Law Students‘ Association in den Städten Köln und Bonn). Außerdem wurden 

dem Strafrecht zuzuordnende Lehrende an den Universitäten Bonn und Köln mit 

der Bitte angeschrieben, die Studierenden in den Lehrveranstaltungen auf die Um-

frage aufmerksam zu machen. In den sozialen Medien wurden in für die Noviz:in-

nen relevanten Gruppen Aufrufe zur Teilnahme an der Studie veröffentlicht (z. B. 

regionale Referendariats- oder Examensgruppen). Die für die Expert:innen be-

stimmten Anschreiben wurden per Email an Staatsanwaltschaften (Bonn, Köln, 

Aachen, Koblenz, Siegen, Paderborn, Detmold und Essen), an Jura Bonn Alumni 

e.V. sowie an Kanzleien in den Städten Köln, Bonn, Siegburg und Brühl geschickt. 

Des Weiteren wurde einem Antrag der Autorin an das Ministerium der Justiz Nord-

rhein-Westfalen stattgegeben, demnach die Mitarbeitenden der Oberlandesgerichte 

sowie der Generalstaatsanwaltschaften Köln, Hamm und Düsseldorf um Unterstüt-

zung durch deren Teilnahme an der Umfrage gebeten wurden (Erlass vom 

25.02.2022, 1410E-II.13/22). Auch die Mitarbeitenden des Oberlandesgerichts 

Koblenz wurden über die Teilnahme informiert. Bei den Laien handelt es sich um 

eine Gelegenheitsstichprobe ausgehend vom privaten und beruflichen Netzwerk der 

Autorin. Es wurde durch direkte Ansprache oder mittels sozialer Medien und 

Emails versucht, solche Personen zu erreichen, die nicht das Merkmal der juristi-
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schen Vorbildung aufweisen. Angeschriebene und angesprochenen Personen wur-

den wiederum gebeten, das jeweils eigene Netzwerk zu rekrutieren – auch im Hin-

blick auf juristische Noviz:innen und Expert:innen.  

Alle Teilnehmenden mussten mindestens 18 Jahre alt sein. Die Erhebung fand im 

Zeitraum 05.01.–30.03.2022 statt. Die an der Teilnahme interessierten Personen 

wurden in den Vorabinformationen zur Studie über Freiwilligkeit und Anonymität 

aufgeklärt. Der Anreiz zur Teilnahme war die freiwillige Option, sich im Anschluss 

an die Befragung durch Angabe einer Emailadresse für eine Verlosung von 40 Gut-

scheinen für einen Online-Bücherhandel zu registrieren (im Wert von jeweils 10 

Euro). Die Adressen wurden mithilfe einer eigens dafür angelegten Umfrage erho-

ben, um die Studien- und Kontaktdaten voneinander zu trennen. Psychologie-Stu-

dierende der Universität zu Köln erhielten die Möglichkeit sich durch Angabe des 

universitären Kennnamens 0.5 Versuchspersonenstunden anrechnen zu lassen, die 

im Laufe des Studiums erworben werden müssen.  

Von ursprünglich 403 Interessierten, die mithilfe des Links oder des QR-Codes die 

Umfrage aufgerufen hatten, schlossen 33 Personen bereits nach dem Lesen der Stu-

dieninformationen die Website und eine Person willigte nicht in die Teilnahme ein. 

Insgesamt wurden 71 Personen aus dem Datensatz entfernt (s. 3.7). Weitere Gründe 

dafür waren, neben der fehlenden Einwilligung zur Teilnahme (N = 1), das Beenden 

der Umfrage unmittelbar nach der Einwilligung (N = 17) beziehungsweise mit Dar-

bietung der Vignette (N = 47), die Tatsache, dass sich Expert:innen in den demo-

grafischen Fragen als Noviz:innen herausstellten und sich somit in der falschen Ex-

pertise-Gruppe befanden (N = 3), sowie die Tatsache, dass Noviz:innen ihr aktuel-

les Semester mit der Zahl „0“ definierten und dadurch keine eindeutige Interpreta-

tion des juristischen Vorwissens möglich war (N = 3). Es kann vermutet werden, 

dass es sich bei einem Teil der Personen, die unmittelbar nach der Darbietung der 

Vignette die Umfrage beendet hatten (N = 47), um solche handelte, die in einem 

ersten Durchgang vor der Beantwortung der Frage nach dem Tatverdacht die Fall-

beschreibung erneut lesen wollten. Aus diesem Grund starteten sie womöglich die 

Umfrage erneut, wurden aber der jeweils anderen Vignette zugelost und somit 

wurde – vermutlich aus zeitlichen oder motivationalen Gründen – keine zweite Fall-

beschreibung bearbeitet und die Umfrage stattdessen beendet. Die Proband:innen 

waren zuvor nicht informiert worden, dass die Vignette nur einmalig präsentiert und 
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es keine Möglichkeit zum Nachlesen der Fallinhalte geben würde. Träfe diese Ver-

mutung zu, würde es sich bei dem gesamten Datensatz nicht um 403 verschiedene 

Personen handeln, sondern um einzelne „Wiederholungstäter:innen“.  

Letztlich gingen die Datensätze von 299 Personen in die Analysen ein. In Tabelle 

3.1 ist dargestellt, wie sich die demografischen Daten sowie die Zuordnungen zu 

den Experimentalgruppen zusammensetzen. Die Naiven waren leicht unterreprä-

sentiert. Erwartungsgemäß war die Stichprobe der Noviz:innen am jüngsten. Die 

Gesamtstichprobe setzte sich in etwa zu zwei Dritteln aus weiblichen Personen zu-

sammen. Aufgrund des bereits beschriebenen Ausschlusses einzelner Datensätze 

konnte nicht mehr gewährleistet werden, dass die Zuordnung zu den Experimental-

gruppen gleich verteilt bleibt. Die Verteilung für die Zeitdruck-Gruppen war nach 

den Ausschlüssen aber weiterhin nahezu gleich, wohingegen das Delikt „Körper-

verletzung“ leicht überrepräsentiert war.  

Tabelle 3.1. Darstellung der Zusammensetzung der Stichprobe hinsichtlich demografischer Angaben 
sowie der Zuordnung zu den Experimentalgruppen in Abhängigkeit von Expertise 

 Demografische Angaben  
Zuordnung zu den 

Expertimentalgruppen 

 Alter  Geschlecht  Delikt  Zeitdruck 

Expertise 
(N) 

M SD  m w n.-b.  DS KV  ohne mit 

Laien      
(72) 

38.4 13.69  24 48 -  31 59  37 35 

Noviz:innen 
(118) 

23.3 4.28  54 64 3  50 60  60 58 

Expert:innen 
(109) 

44.6 11.08  44 65 -  58 37  58 51 

Gesamt 
(299) 

34.5 13.7  89 150 3  120 156  155 144 

Anmerkungen. m = männlich, w = weiblich, n.-b. = nicht-binär/drittes Geschlecht, DS = Diebstahl, 
KV = Körperverletzung. Eine Person der Noviz:innen-Gruppe machte keine Angaben zum Ge-
schlecht (1%). Die Berechnungen und Anzahlen beziehen sich aufgrund von Dropout nicht in jedem 
Fall auf die Gesamtstichprobe von N = 299, sondern sie stehen in Relation zu der jeweils vorliegen-
den (Teil-)Stichprobe. 

Die von der Software vorausgesagte Dauer der Teilnahme betrug 17.3 Minuten. 

Diejenigen, die die Umfrage bis zum Schluss bearbeitet und die eine pausenfreie 

Teilnahme angegeben hatten, benötigten im Schnitt rund 2001 Sekunden, was etwa 

33 Minuten entspricht (M = 2001.7, SD = 11830.5). Der Median ergab allerdings 

rund 13 Minuten Bearbeitungszeit (Md = 775). Insbesondere auf die für die Fall-

beispiele benötigte Lesezeit wird in den Ergebnissen zum Manipulationscheck ein-

gegangen (s. 4.1).  
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Die meisten Personen nahmen über das Smartphone (N = 125, 51.4%) oder einen 

Laptop/PC (N = 111, 45.7%) an der Studie teil und nur ein kleiner Teil der Stich-

probe nutzte ein Tablet (N = 7, 2.9%). Im Verlauf der Studie beendeten einige Ver-

suchsteilnehmende die Umfrage. Allerdings waren diese Dropout-Raten in den Ex-

pertise-Gruppen vergleichbar hoch, sodass auch zum Ende der Umfrage keine der 

Gruppen unverhältnismäßig über- oder unterrepräsentiert war. Die Rate beschreibt 

den Anteil derjenigen Personen, die in die Teilnahme eingewilligt, aber die letzte 

Frage der Studie nicht mehr beantwortet hatten. Die Dropout-Rate betrug bei den 

Naiven 27.8%, bei den Noviz:innen 30.8% und bei den Expert:innen 36% (grup-

penübergreifend: 32.5%). Auf wie vielen Versuchsteilnehmenden letztlich die ein-

zelnen Ergebnisse der statistischen Verfahren basieren wird im jeweiligen Abschnitt 

näher spezifiziert (s. 4). Die hier genannten Dropout-Raten beinhalten auch dieje-

nigen Proband:innen, die bereits als Wiederholungstäter:innen beschrieben wurden, 

sodass einige der Werte vermutlich auf Dopplungen basieren. Die genaue Erfassung 

der Stelle im Ablauf, an der die meisten Personen die Umfrage abgebrochen hatten, 

war nicht relevant. 

Die demografischen Daten wurden am Ende der Umfrage erhoben (Block 4; s. Ab-

bildung 3.1), sodass diese bereits vom Dropout beeinflusst sind. Aus diesem Grund 

sind neben den Anzahlen auch die prozentualen Anteile genannt. Unter den Naiven 

gaben acht Personen an zu studieren (12.3%), wohingegen der Großteil berufstätig 

war (Vollzeit: N = 36, 55.4%; Teilzeit: N = 12, 18.5%; Elternzeit: N = 2, 3%). 

Insgesamt sieben Personen waren nicht berufstätig (10.8%). Der überwiegende Teil 

der Naiven hatte bisher keine Berührungspunkte mit einem Strafverfahren (N = 42, 

65%). Diejenigen, die Erfahrungen hatten, beschrieben diese mit der Funktion als 

Zeug:in (N = 10, 15.4%), Begleitung/Zuschauer:in (N = 8, 12.3%), Geschädigte:r 

(N = 5, 7.7%) oder Beschuldige:r/Angeklagte:r, Schöffin/Schöffe, Gerichtsrepor-

ter:in und sachkundige:r Zeug:in (jeweils N = 1, jeweils 1.5%). Bei den Noviz:in-

nen zeigte sich erwartbar ein anderes Bild, da die Mehrheit von Erfahrungen be-

richtete (N = 58, 60%), insbesondere in der Funktion als Begleitung/Zuschauer:in 

(N = 42, 44%), gefolgt von der Funktion als Zeug:in (N = 12, 12.5%), als Geschä-

digte:r (N = 6, 6.3%) oder als Beschuldigte:r/Angeklagte:r (N = 4, 4.2%). Zusätz-

lich wurden in einem optionalen Antwortfeld die Funktionen als Praktikant:in/Re-

ferendar:in (N = 9, 9.4%), Sitzungsvertreter:in (N = 2, 2.1%) sowie Mitarbeiter:in 
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der Verteidigung (N = 1, 1%) genannt, welche aber bereits in der Definition als 

Noviz:in beinhaltet sind. Im Durchschnitt studierten die Noviz:innen im 6. Semes-

ter (M = 6.89, SD = 4.3, Md = 7). Der Großteil besaß zum Zeitpunkt der Umfrage 

noch keinen Abschluss (N = 72, 77%), wohingegen 21 Personen (23%) bereits das 

1. Staatsexamen erreicht hatten. Nur die Minderheit befand sich zum genannten 

Zeitpunkt bereits im Referendariat (N = 19, 20%). Die Mehrheit der Expert:innen 

war als Richter:in tätig (N = 48, 58.6%). Insgesamt 16 Personen (19.5%) arbeiteten 

als Staatsanwältin/-anwalt, 5 Personen als Rechtsanwältin/-anwalt (6.1%) und 2 

Personen als Amtsanwältin/-anwalt (2.4%). Insgesamt 11 Personen (13.4%) gaben 

sonstige Berufsbezeichnungen an, die aber als volljuristische Abschlüsse beschrie-

ben werden können. Nahezu die Hälfte war beruflich im Bundesland Nordrhein-

Westfalen tätig (N = 44, 54%), gefolgt von Rheinland-Pfalz (N = 31, 38%), Berlin 

(N = 3, 4%), Brandenburg (N = 2, 2%) und Bayern oder Hessen (jeweils N = 1, 

jeweils 1%). Betrachtet man die allgemeine Berufserfahrung, so wird eine sehr er-

fahrene Stichprobe deutlich: 36 Personen waren bereits seit mindestens 16 Jahren 

tätig (43.9%), 27 Personen zwischen 6 und 15 Jahren (32.9%) und 19 Personen seit 

maximal 5 Jahren (23.2%). Bezogen auf das Strafrecht im Besonderen ändert sich 

die Verteilung: Lediglich 11 Personen gaben nun eine Erfahrungszeit von über 16 

Jahren an (13.4%), 17 Personen waren dagegen zwischen 6 und 15 Jahren (20.7%) 

und 54 Personen seit maximal 5 Jahren tätig (65.9%). Auch wenn die Berufserfah-

rung in Jahren im Strafrecht mehrheitlich gering war, war das Fachgebiet dennoch 

stark vertreten: Insgesamt 39 Personen (48%) gaben das Strafrecht als ihr derzeiti-

ges Fachgebiet an (Zivilrecht: N = 37, 45%; Öffentliches Recht: N = 6, 7%). Den 

Einfluss von Zeitdruck auf juristische Entscheidungen schätzten die Expert:innen 

als eher niedrig ein (M = 3.46, SD = 1.55; s. Abbildung 3.2). Es wird eine Tendenz 

zur mittleren Antwort erkennbar. 
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Abbildung 3.2. Einschätzung der Expert:innen über den Einfluss von Zeitdruck auf juristische Ent-
scheidungen auf einer 7-stufigen Likert-Skala. 

Aufgrund eines Fehlers in der Skalierung lässt sich die Vertrautheit der Fachperso-

nen mit den jeweiligen Fallbeschreibungen nicht eindeutig interpretieren. Um 

Transparenz zu gewährleisten, ist die Verteilung in Abbildung 3.3 dargestellt. Die 

Option „vertraut“ ist zweimal vertreten, was zwei Interpretationen zulässt. Einer-

seits könnten sich die Personen an den Zahlenwerten 1–7 als Abstufung orientiert 

haben („vertraut“ würde einem Wert von 6 entsprechen, weil ein hoher Punktwert 

für ein hohes Maß der Vertrautheit steht). Andererseits könnten die Teilnehmenden 

die Abstufungen als Worte wahrgenommen und sich deswegen für die Option „ver-

traut“ mit dem Wert von 3 entschieden haben, weil diese Option vor dem zweiten 

„vertraut“ mit dem Punktwert von 6 stand, somit zuerst gelesen und als zutreffend 

befunden wurde. 
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Abbildung 3.3. Einschätzung der Expert:innen über das Vertrautheitsmaß der Delikte in den behan-
delten Vignetten auf einer 7-stufigen Likert-Skala.  
Anmerkungen. Aufgrund des Fehlers in der Skalierung und der dadurch erschwerten Interpretation 
wurde auf eine zusätzliche Auswertung getrennt nach Delikttypen verzichtet. 

Betrachtet man die beiden extremen Pole mit den Punktwerten 1 und 7, lässt sich 

aber vermuten, dass die Fallbeschreibungen den Expert:innen eher sehr vertraut als 

überhaupt nicht vertraut waren, da es an diesen beiden Stellen weder zu numerisch 

noch zu verbal begründeten Unklarheiten gekommen sein sollte. 

3.4 Verwendete Materialien 

Da es sich um eine fragebogenbasierte Onlineumfrage handelte, wurde bei der Aus-

wahl der Materialien darauf geachtet, Formate und Instruktionen zu wählen, die 

selbstständig ohne Versuchsleitung bearbeitet werden können. Die Materialien wer-

den in der Reihenfolge beschrieben, in der sie laut Abbildung 3.1 im Versuchsab-

lauf vorkommen: Vignetten (s. 3.4.1), vignettenbezogener Fragebogen (s. 3.4.2), 

Need-for-Cognition-Kurzskala (s. 3.4.3) und Cognitive Reflection Test (s. 3.4.4). 

Auf die Gütekriterien wird in Abschnitt 3.5 eingegangen.  

3.4.1 Vignetten 

Für diese Studie wurden eigens zwei Fallbeschreibungen konstruiert (s. A-2; A-3). 

Wichtige Kriterien für die Qualität von Vignetten sind deren Plausibilität und Nähe 

zur Realität, wobei es darum geht, die Beschreibung gleichzeitig informativ, aber 
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auch vage zu gestalten (Bieneck, 2009; J. Finch, 1987). Es wurde bei der Konstruk-

tion der Fallbeispiele darauf geachtet, dass diese realistisch, plausibel und von kla-

rer Struktur sind und dass die zu bewertende Handlung nicht durch inhaltliche Ne-

benstränge aus dem Fokus der Geschichte gerät (Bieneck, 2009). Die Delikte wur-

den ausgewählt, weil Eigentums- und Vermögensdelikte sowie Straftaten gegen das 

Leben und die körperliche Unversehrtheit zahlenmäßig stark bei den erledigten 

Strafverfahren vertreten sind (Statistisches Bundesamt, 2020a, 2020b; s. 2.1.5). So-

mit kommen Diebstähle und Körperverletzungen in der strafrechtlichen Praxis ver-

hältnismäßig häufig vor und – so eine Vermutung – verleiten zu schnellen Entschei-

dungen (s. auch Bieneck, 2006). Um zu vermeiden, dass die Natur eines Delikts 

ausschlaggebend für das Entscheidungsverhalten der Proband:innen ist, wurden 

beide in jeweils einer Fallbeschreibung realisiert. Laut StGB beträgt die Obergrenze 

des Strafrahmens jeweils maximal 2 Jahre, sodass die beiden, zumindest aus straf-

rechtlicher Sicht, in ihrer Schwere vergleichbar sind. Aufgrund der Länge der Be-

fragung wurde sich für die randomisierte Zuordnung lediglich einer Vignette pro 

Person entschieden. Ein häufiges Vorgehen in der Empirie ist das Manipulieren be-

stimmter Dimensionen innerhalb einer Vignette, wobei diese Dimensionen hin-

sichtlich ihrer Level variieren (Auspurg, Hinz & Liebig, 2009; s. 2.3.1). Dies ist in 

der vorliegenden Studie nicht der Fall, denn innerhalb der Vignetten fand keinerlei 

Randomisierung statt (z. B. Name). Die Randomisierung bezieht sich lediglich auf 

den Delikttyp und nicht auf Variationen von Dimensionen, um auch „die Wirkung 

der Befragtenmerkmale auf die Urteile [zu] analysieren“ (Beck & Opp, 2001, 

S. 301).  

Die Vignetten stellen die Zusammenfassung eines (polizeilichen) Ermittlungsbe-

richts dar. Länge und Aufbau der beiden Vignetten sind sehr ähnlich. Sofern dies 

inhaltlich sinnvoll war, ähneln sich auch gewisse Formulierungen. Einleitend wer-

den Angaben zur Person des Beschuldigten und zum Tatvorwurf gemacht. Es folgt 

eine Beschreibung des Geschehens aus Sicht des Geschädigten. Im Verlauf wird auf 

die vier Kategorien von Beweismitteln (s. 2.1.6) eingegangen: Proband:innen er-

halten Informationen zur Aussage eines Zeugen, zur Aussage des Beschuldigten, zu 

einem Foto dessen (Augenschein) sowie zu seinen Vorstrafen (Urkunde). Beide 

Vignetten beinhalten qualitativ und quantitativ vergleichbare Informationen, die 

letztlich ein nicht eindeutiges Bild über das Geschehen liefern. Auch wenn sich die 
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Inhalte der Vignette aufgrund der Verschiedenartigkeit der Delikte nicht ähneln, so 

wurde darauf geachtet, an möglichst vielen inhaltlichen Stellen ein hohes Maß an 

Standardisierung und Vergleichbarkeit zu erreichen beziehungsweise den Einfluss 

möglicher (extralegaler) Störvariablen (z. B. Name) zu reduzieren. In beiden Vig-

netten ist der Beschuldigte männlich und 23 beziehungsweise 24 Jahre alt. Diese 

Auswahl ist mit den demografischen Daten der Beschuldigten begründet, laut de-

nen der Großteil männlichen Geschlechts und zwischen 21 und 25 Jahren alt ist 

(Statistisches Bundesamt, 2020b). Dadurch stellt die Beschreibung des Beschuldig-

ten in den Vignetten hinsichtlich Alter und Geschlecht keine Besonderheit, sondern 

eine in der Praxis häufig vorkommende Tatsache dar. Des Weiteren wurde sich für 

die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, um mögliche Vorurteile oder Stereo-

type zu anderen Ländern und Kulturen zu kontrollieren. Die Vornamen der Beschul-

digten (Michael, Matthias) können als zeitlos beschrieben werden (Rudolph et al., 

2007; s. auch Nett et al., 2020). Es wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass die 

Wahl des Vornamens starke positive oder negative Konnotationen hervorruft. Zu-

dem beginnen beide mit dem gleichen Buchstaben. Die Nachnamen wurden jeweils 

abgekürzt (B. und P.) und können aufgrund ihres ähnlichen Lautes als vergleichbar 

eingestuft werden. Die beiden weiteren in der Fallbeschreibung vorkommenden 

Personen (Geschädigter und Zeuge) sind ebenfalls männlich. Damit sollte vermie-

den werden, dass das Entscheidungsverhalten zu stark auf möglichen geschlechts-

bezogenen Aspekten beruht (z. B. Sympathisieren mit einer weiblichen Geschädig-

ten; Gabriel, 2009), da dies nicht Gegenstand der Untersuchung war. Es wurde sich 

dagegen entschieden, den Geschädigten und den Zeugen jeweils als geschlechts-

neutrale Personen zu beschreiben (um den Einfluss dieser Störvariable stärker zu 

kontrollieren), da sich dies sprachlich nur schwer hätte umsetzen lassen. Womög-

lich hätte dies den Lesefluss der Proband:innen beeinflusst, was letztlich für den 

Manipulationscheck (Zeitmessung beim Lesen) nicht zielführend gewesen wäre. 

3.4.2 Vignettenbezogener Fragebogen 

Ebenso wie das Präsentieren und Lesen der Vignette befand sich der darauf bezo-

gene Fragebogen im zweiten Block des Versuchsablaufs (s. Abbildung 3.1). Die 

darin beinhalteten Fragen wurden eigens für diese Studie erstellt (17 Items). Die 

Items wurden nicht umgepolt oder zu Skalen zusammengefasst, da sie eigenstän-

dige Variablen darstellen. Beim Erstellen von neuen Items wurde darauf geachtet, 
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dass die Skalierung letztlich sinnvoll für die angedachten statistischen Methoden 

ist. Metrisch-skalierte Skalen sind zielführend, wenn es um die Erfassung des Gra-

des der Zustimmung beziehungsweise der Ablehnung mit einem Item geht (God-

dard & Villanova, 2006). Daher wurde sich für eine Operationalisierung und eine 

Formulierung von Items entschieden, die zu metrisch-skalierten Variablen führen. 

Es kamen fast ausschließlich geschlossene Fragen zum Einsatz, da diese besser ver-

gleichbar und einfacher in statistische Analysen zu integrieren sind (Goddard & 

Villanova, 2006). Die eingesetzten Items lassen sich dahingehend differenzieren, 

ob sie unter dem Eindruck der Zeitdruckmanipulation erhoben wurden (s. 3.4.2.1), 

ob sie sich auf den Entscheidungsprozess beziehungsweise das Entscheidungserle-

ben (s. 3.4.2.2) oder auf die Beweislage und das Delikt (s. 3.4.2.3) bezogen. 

3.4.2.1 Items unter dem Eindruck der Zeitdruckmanipulation 

Unmittelbar nach dem Lesen der Vignette folgte die Kernfrage der Studie nach dem 

Vorliegen des Tatverdachtes. Für dieses Item gab es die Antwortoptionen „Tatver-

dacht liegt nicht vor.“ beziehungsweise „Tatverdacht liegt vor.“. Wurde der Tatver-

dacht bejaht, sollte der nächste Verfahrensschritt näher definiert werden: „An-

klage“, „Einstellung unter Auflagen“ oder „Einstellung wegen Geringfügigkeit“. 

Somit antwortete hier nur ein Teil der Stichprobe. Diese nominal-skalierten Items 

waren im Forced-choice-Format gehalten. Je nachdem, ob es sich um die Gruppe 

mit oder ohne Zeitdruckmanipulation handelte, unterschieden sich die Instruktio-

nen (s. 3.2), wenngleich die Antwortoptionen identisch waren. 

3.4.2.2 Items mit Bezug zum Entscheidungsprozess 

Drei Items befragten die Teilnehmenden nach dem Entscheidungsprozess. Die Ent-

scheidung wurde dabei in den Items jeweils als die „Entscheidung über das Vorlie-

gen das Tatverdachtes“ definiert. Von Interesse war es, zu ermitteln, wie leicht die 

Entscheidung fiel und wie sicher sich die Versuchsteilnehmenden dabei waren. Au-

ßerdem sollte angegeben werden, wie überzeugt man war, eine gute Entscheidung 

getroffen zu haben. Das Antwortformat war eine 7-stufige Likert-Skala, wobei die 

Endpunkte angezeigt wurden: nicht leicht bzw. nicht sicher bzw. nicht überzeugt 

(jeweils 1) und sehr leicht bzw. sehr sicher bzw. sehr überzeugt (jeweils 7). Die 

Items waren im Forced-choice-Format gehalten und intervall-skaliert. Es folgte ein 
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optionales Item im offenen Antwortformat, in dem spezifiziert werden konnte, wo-

ran keine gute Entscheidung erkannt würde. 

3.4.2.3 Items mit Bezug zur Beweislage und zum Delikt 

Das Beweismaß beschreibt den Grad der Überzeugung, den die Beweislage hin-

sichtlich der Wahrheit des Sachverhaltes liefert (s. 2.1.6.1): Hat sich die Tat wie 

beschrieben ereignet? Für die Operationalisierung des Beweismaßes wurde sich bei 

der Itemkonstruktion an Schweizer (2016) orientiert, der Zahlenwerte zur Veran-

schaulichung nutzt. Da der Überzeugungsgrad nicht dichotom, sondern graduell ist 

(Schweizer, 2019), wurde ein Schieberegler als Antwortformat gewählt (0–99%). 

Zudem wurde 99% (= nahezu vollends überzeugt) als Maximalwert definiert, da 

eine absolute Sicherheit von 100% nicht erreicht werden kann (Schweizer, 2019). 

Das Item war im Forced-choice-Format gehalten und intervall-skaliert. Zudem 

stellte es eine unipolare Ratingskala dar, bei der der Nullpunkt nicht näher definiert 

wurde. Es folgten zwei nominal-skalierte Items, die danach fragten, welche Infor-

mation aus der Fallbeschreibung am bedeutsamsten beziehungsweise am wenigsten 

bedeutsam für die Entscheidung über das Vorliegen des Tatverdachtes war. Aus den 

vier Antwortoptionen konnte entweder das Erscheinungsbild des Beschuldigten, 

der Auszug aus dem Bundeszentralregister, die Aussage des Zeugen oder die Aus-

sage des Beschuldigten gewählt werden. Da es sich um vier inhaltliche Aspekte 

(bzw. Beweiskategorien; s. 2.1.6) handelte, sollte im folgenden intervall-skalierten 

Item geschätzt werden, ob „1“, „2“, „3“ oder „4“ dieser Aspekte für das Treffen 

einer Entscheidung benötigt wurde(n). Im Anschluss wurden die vier Beweiskate-

gorien näher betrachtet. Es galt jeweils deren Bedeutsamkeit für die Entscheidung 

genauer zu definieren. Für jede Kategorie folgte ein intervall-skaliertes Item mit 

einer 7-stufigen Likert-Skala. Die Endpunkte waren als nicht wichtig (1) und sehr 

wichtig (7) definiert. Sämtliche Items waren im Forced-choice-Format gehalten. Es 

folgte ein optionales Item im offenen Antwortformat, in dem spezifiziert werden 

konnte, welche Nachermittlungen erhoben werden sollten. Den Abschluss des vig-

nettenbezogenen Fragebogens bildeten zwei intervall-skalierte Items im Forced-

choice-Format, die sich auf das beschriebene Delikt bezogen. So sollte in einer uni-

polaren Ratingskala mittels eines Schiebereglers die Schwere der Tat definiert wer-
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den (100 = sehr schwere Tat). Auf einer 7-stufigen Likert-Skala (1 = nicht realis-

tisch bis 7 = sehr realistisch) galt es abschließend den Realitätsbezug der Fallbe-

schreibung einzuschätzen.  

3.4.3 Need-for-Cognition-Kurzskala 

Aus zeitökonomischen Gründen wurde sich für die Need-for-Cognition-Kurzskala 

(NFC-K) nach Beißert et al. (2014) entschieden, die vier Items beinhaltet:  

1. Es genügt mir einfach die Antwort zu kennen, ohne die Gründe für die Ant-

wort eines Problems zu verstehen. 

2. Ich habe es gern, wenn mein Leben voller kniffliger Aufgaben ist, die ich 

lösen muss. 

3. Ich würde kompliziertere Probleme einfachen Problemen vorziehen. 

4. In erster Linie denke ich, weil ich muss. 

Die Items waren im Forced-choice-Format gehalten und wurden randomisiert prä-

sentiert. Die Teilnehmenden gaben auf einer 7-stufigen Likert-Skala an, inwiefern 

die Items im Allgemeinen auf sie persönlich zutreffen. Die Endpunkte waren als 

trifft überhaupt nicht zu (1) und trifft voll zu (7) definiert. Die Items mit der Nummer 

1 und 4 der obigen Auflistung wurden zur Auswertung umgepolt. Pro Person wur-

den die Werte addiert, sodass ein hoher Punktwert von maximal 28 einer hohen 

NFC-Ausprägung entspricht. Laut Cronbachs α ist die Reliabilität der Kurzskala 

mit α = .54 als niedrig einzustufen (s. auch Field, 2013). Die Interkorrelation des 

CRT und der NFC-Kurzskala weist auf einen positiven, nicht signifikanten Zusam-

menhang hin (r = .046, p = .5). 

3.4.4 Cognitive Reflection Test  

Zum Einsatz kamen die drei Items des Cognitive Reflection Test nach Frederick 

(2005) in deutscher Übersetzung (s. 2.2.3.3). Diese Items wurden als „Rätselaufga-

ben“ angekündigt, die nur mit ganzzahligen Angaben (ohne Einheit) beantwortet 

werden konnten (s. Tabelle 3.2).  
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Tabelle 3.2. Ins Deutsche übersetzte CRT-Items nach Frederick (2005) sowie deren als ganze Zahl 
ausgedrückte Lösung ohne Nennung einer Einheit 

Item Lösung  

Ein Schläger und ein Ball kosten insgesamt 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1,00 Euro 
mehr als der Ball. Wie viel Cent kostet der Ball? 

5 

Wenn 5 Maschinen 5 Minuten benötigen, um 5 Gegenstände herzustellen, wie viele 
Minuten würden 100 Maschinen benötigen, um 100 Gegenstände herzustellen? 

5 

In einem See befinden sich Seerosenblätter. Jeden Tag verdoppeln sich die 
Seerosenblätter. Wenn es 48 Tage dauern würde, bis die Seerosenblätter den 
gesamten See bedecken, wie viele Tage würde es dauern, bis die Hälfte des Sees 
bedeckt ist? 

47 

Die Items waren im Forced-choice-Format gehalten und wurden randomisiert prä-

sentiert. Richtige Antworten wurden jeweils mit einem Punkt bewertet, falsche Ant-

worten erhielten dagegen keinen Punkt. Die Itemwerte wurden für jede Person ad-

diert, sodass der Gesamtscore die Skala kognitive Reflexion ergab. Somit reicht die 

Spanne der Punktwerte von 0 bis 3, wobei ein höherer Wert mit einer stärker aus-

geprägten kognitiven Reflexion einhergeht. Laut Cronbachs α ist die Reliabilität 

der Skala mit α = .56 als niedrig einzustufen (s. auch Field, 2013). Für insgesamt 

22 Personen wurde kein Gesamtwert berechnet, da diese während der Bearbeitung 

des CRT die Studie beendet und somit nicht die notwendigen drei Items beantwortet 

hatten. 

3.5 Gütekriterien der verwendeten Materialien 

Bei Messinstrumenten bezieht sich die Objektivität auf die Unabhängigkeit der Er-

gebnisse von der untersuchenden Person (Pospeschill, 2013). Aufgrund der Tatsa-

che, dass es sich um eine onlinebasierte, „versuchsleitungsfreie“ Untersuchung mit 

genau fest gelegten Instruktionen handelte, ist die Durchführungsobjektivität gege-

ben (Trimmel, 2009). Hinsichtlich der geschlossenen Items im vignettenbezogenen 

Fragebogen, im CRT und in der NFC-K können die Auswertungs- und Interpreta-

tionsobjektivität als gegeben angesehen werden (Trimmel, 2009). Lediglich bei der 

Auswertung und auch der Interpretation der qualitativen Items im vignettenbezo-

genen Fragebogen ist die Objektivität eingeschränkt (optionale Angaben zur Qua-

lität der Entscheidung beziehungsweise zu Nachermittlungen). In Abschnitt 4.12 

wird dargestellt, wie bei der Auswertung versucht wurde, möglichst objektive Stan-

dards zu gewährleisten. Die Reliabilität eines Messinstruments beschreibt, wie ge-

nau und zuverlässig ein Merkmal gemessen wird; das besagte Instrument gilt dann 



3 Methode 132 

als valide, wenn es das Merkmal misst, was es vorgibt zu messen (Peters & Dörfler, 

2019a). Da der empirisch fundierte CRT sowie die NFC-K genutzt wurden, wird 

für nähere Angaben zu Reliabilität und Validität auf die jeweilige Literatur verwie-

sen (CRT: Frederick, 2005; NFC: Beißert et al., 2014; Bless et al., 1994; Cacioppo 

et al., 1996). Der Reliabilitätskoeffizient Cronbachs α sowie die Interkorrelation 

zwischen den beiden Testverfahren wurden für die vorliegende Studie in den Ab-

schnitten 3.4.3 und 3.4.4 berechnet. Nähere Ausführungen zur internen und exter-

nen Validität der Studie und ihrer Schlussfolgerungen folgen in Abschnitt 5.3. 

3.6 Pilotstudie zur Auswahl der Vignetten und zur 
Überprüfung der Zeitdruckmanipulation 

Im Vorfeld dieser Studie wurde eine Pilotstudie mit folgenden Fragestellungen 

durchgeführt:  

 Waren die Instruktionen zur Manipulation des Zeitdrucks in den Gruppen 

mit Zeitdruck und ohne Zeitdruck ausreichend? 

 Welche Vignetten sollten aufgrund bestimmter Kriterien für die Hauptstu-

die ausgewählt werden? 

An der Pilotstudie, die im Zeitraum 06.–15.04.2021 durchgeführt wurde, nahmen 

33 Personen aus dem beruflichen und privaten Umfeld der Autorin teil. Davon wur-

den 15 Personen der Gruppe mit Zeitdruck und 18 Personen der Gruppe ohne Zeit-

druck randomisiert zugeordnet. Ursprünglich standen vier Vignetten zur Auswahl, 

aus denen anhand der Kriterien „Realismus“ und „Varianz in den Entscheidungen“ 

zwei ausgewählt werden sollten. Die Reihenfolge der präsentierten Vignetten war 

randomisiert, wobei jeder Person alle Szenarien präsentiert wurden. Neben den bei-

den in dieser Studie eingesetzten Fallbeispielen (s. 3.4.1) standen zudem eine Vig-

nette über einen Fall von Diebstahl eines Rucksacks und eine Vignette über einen 

Fall von Körperverletzung in einem Waldgebiet zur Verfügung. Über die gesamte 

Studie hinweg war der Unterschied in der Bearbeitungsdauer (Sekunden) zwischen 

den Zeitdruck-Gruppen signifikant (ohne Zeitdruck: mittlerer Rang = 20.71; mit 

Zeitdruck: mittlerer Rang = 10.29; U = 199.00, p = .001).32 Auf deskriptiver Ebene 

zeigt sich für jede der vier Vignetten, dass diejenigen mit Zeitdruck eine schnellere 

 
32 Dies entsprach gerundet 19 bzw. 54 Minuten. Der Median betrug gerundet 16 bzw. 38 Minuten.  
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Bearbeitungsdauer in den Vignetten aufwiesen als diejenigen, die ohne Zeitstress 

arbeiten konnten. Dieser Unterschied war nur für die Fälle Kopfhörer (ohne Zeit-

druck: mittlerer Rang = 20.22; mit Zeitdruck: mittlerer Rang =13.13; U = 193.00, 

p = .036) sowie Wald (ohne Zeitdruck: mittlerer Rang = 19.06; mit Zeitdruck: mitt-

lerer Rang = 11.43; U = 169.00, p = .017) statistisch signifikant. Ausgehend davon 

wurden Ideen zur Verstärkung des Zeitdrucks abgeleitet, z. B. das Einbauen eines 

Hinweises auf die Zeitmessung in der Instruktion (s. 3.2). Die Frage nach dem Re-

alitätsbezug einer Vignette erwies sich aufgrund der geringen Mittelwertsunter-

schiede auf deskriptiver Ebene als unzureichendes Auswahlkriterium. In Kombina-

tion mit der Betrachtung der Varianz in den Anzahlen der ausgewählten Entschei-

dungsoptionen erwiesen sich die Vignetten Kopfhörer und Sportplatz als am geeig-

netsten, da diese keine eindeutigen Antworttendenzen der Teilnehmenden „provo-

zierten“. In den Vignetten Rucksack und Wald entschieden sich beispielsweise je-

weils rund zwei Drittel der Teilnehmenden für eine Einstellung (kein Tatverdacht), 

wohingegen die Antworten in den letztlich ausgewählten Fallbeispielen ausgewo-

gener waren und somit die angestrebte Nichteindeutigkeit der Beweislage unter-

mauerten.  

3.7 Inspektion und Bereinigung der Daten 

Vor der Berechnung von Tests wurde das Datenset hinsichtlich möglicher Ausrei-

ßer inspiziert, um eine Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden (s. auch Peters & 

Dörfler, 2019a; Tabachnick & Fidell, 2013). Auf weiterführende Inspektionen der 

Normalverteilung oder der Homogenität der Varianzen wird – getrennt nach Hypo-

thesen und Fragestellungen – im Abschnitt 3.8 eingegangen. 

Zunächst wurde das Datenset von solchen Teilnehmenden befreit, deren Angaben 

für die weitere Studie unbrauchbar waren.33 Zur Ermittlung von Ausreißern in den 

drei Zeitmessungen wurden Boxplots, Histogramme und z-Werte analysiert (Field, 

2013; Peters & Dörfler, 2019a). Deren Ermittlung fand für jede der drei Zeitmes-

sungen zunächst separat statt (Lesezeit für die Vignette, Zeit zur Entscheidung über 

den Tatverdacht, Zeit zur Entscheidung über den nächsten Verfahrensschritt). Dazu 

 
33 Dabei handelte es sich beispielsweise um Personen, die sich der falschen Expertise-Gruppe zu-
geordnet hatten. Eine ausführliche Begründung der Entfernung einzelner Personen aus dem Daten-
satz findet sich in Abschnitt 3.3. 
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wurden die drei Variablen in ihre beiden Zeitdruck-Level unterteilt, sodass insge-

samt sechs Untergruppen im Fokus der Analyse standen (s. auch Tabachnick & 

Fidell, 2013). Für die Histogramme und Boxplots wurden die Annahmen des Sta-

tistikprogramms SPSS zugrunde gelegt und für die z-Werte galt ein Wert z ≥ 3.29 

als auffällig (p ≤ .001; Field, 2013). Letztlich wurden die Werte der Personen ent-

fernt, die in allen drei Betrachtungen als Ausreißer galten. Für die Lesezeit der Vig-

netten betraf dies in der Gruppe mit Zeitdruck insgesamt zwei Fälle und in der 

Gruppe ohne Zeitdruck vier Fälle, für die Zeit zur Entscheidung über den Tatver-

dacht betraf es fünf beziehungsweise drei Fälle und für die Entscheidung über den 

nächsten Verfahrensschritt wurden einer beziehungsweise zwei Fälle entfernt. Gal-

ten Personen in den Histogrammen und Boxplots als Extreme, nicht aber hinsicht-

lich ihres z-Wertes (weil z ≤ 3.29), so wurden diese nicht entfernt, da es durchaus 

realistisch ist, dass manche Teilnehmende längere Zeit zum Lesen oder Entscheiden 

benötigen als andere.  

Für die kategorischen Variablen stellen Ausreißer kein Problem im eigentlichen 

Sinne dar. Die Identifikation von Ausreißern fand für die metrischen Variablen kog-

nitive Reflexion, Need for Cognition, Beweismaß, Schweregrad des Delikts, Anzahl 

der Beweismittel sowie Leichtigkeit, Sicherheit und Überzeugung statt. Die drei 

Items des CRT und die vier Items der NFC-K wurden – sofern sie vollständig be-

arbeitet worden waren – jeweils zu einem Gesamtscore zusammengefasst. Es wur-

den ebenfalls Histogramme, Boxplots und z-Werte erstellt und untersucht. Auf-

grund der kleinen Spanne zwischen möglichem Minimum und Maximum für kog-

nitive Reflexion war nicht mit Ausreißern zu rechnen, was durch die Analysen be-

stätigt wurde. Für NFC lag die mögliche Spanne zwischen 4 und 28 Punkten. Laut 

Histogramm und Boxplot waren neun Fälle als Ausreißer zu identifizieren. Betrach-

tet man zusätzlich die z-Werte, fand sich nur ein Fall, der in allen drei Kriterien 

auffällig war. Dieser wurde für die weitere Betrachtung von NFC ausgeschlossen. 

Für das Beweismaß erwies sich kein Wert als auffällig. Hinsichtlich des Schwere-

grades wurde ein Fall identifiziert, der in allen drei Bereichen auffällig war. Perso-

nen, die aufgrund ihrer Werte nur in zwei der drei Kategorien angezeigt wurden, 

verblieben für diese Variable im Datenset, da eine interindividuelle Unterschied-

lichkeit in der Einschätzung des Schweregrades durchaus realistisch ist. Für die Va-
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riablen Leichtigkeit, Sicherheit und Überzeugung war jeweils aufgrund der gerin-

gen Spanne zwischen 1 und 7 Punkten nicht mit Ausreißern zu rechnen. Dies wurde 

durch die Analysen bestätigt. Gleiches galt für die Anzahl der Beweismittel (Punkt-

wertspanne zwischen 1 und 4).  

Aufgrund des Forced-choice-Formats (s. 3.4) waren keine fehlenden Werte im ei-

gentlichen Sinn zu erwarten und diese entstanden nur dann, wenn eine Person ihre 

Teilnahme an der Umfrage beendete und den Fragebogen somit nicht vollständig 

ausfüllen konnte. Die Teilantworten wurden dennoch gespeichert. Dementspre-

chend basieren Berechnungen immer auf der (Teil-)Stichprobe, die bei der Beant-

wortung eines jeweiligen Items noch aktiv beteiligt war. Lediglich die optionalen 

offenen Fragen wurden von einzelnen Personen nicht ausgefüllt (s. 4.12), was aber 

nicht als fehlende Werte aufgefasst wurde. 

3.8 Statistische Verfahren und Prüfung der 
Voraussetzungen 

In Abschnitt 2.5 werden die für diese Studie relevanten Hypothesen und Fragestel-

lungen formuliert. Zur genauen Beschreibung einzelner Variablen wird auf Ab-

schnitt 3.4 verwiesen. Ausgehend von der Hypothese beziehungsweise der Frage-

stellung sowie der Variablenskalierung wurden bestimmte statistische Testverfah-

ren zur Überprüfung herangezogen (s. Tabelle 3.3). Als signifikant gilt in dieser 

Studie ein Wert von p ≤ .05 (Field, 2013). Sämtliche Hypothesen H1–H4 sind ge-

richtet, sodass einseitige Signifikanzwerte betrachtet werden. Für die Analysen 

wurde das Programm IBM SPSS Statistics (Version 28) eingesetzt. 

Tabelle 3.3. Auflistung der eingesetzten Testverfahren für die Überprüfung und Untersuchung der 
Hypothesen (H) und Fragestellungen (F) 

Testverfahren Hypothese/Fragestellung 

Logistische Regression (binär) H1, H3, F3, F6 

ANOVA  H2, H4 

MANOVA  F1 

Kruskal-Wallis-Test F2 

Multiple Regression F4 

Logistische Regression (multinominal) F5 

Anmerkungen. Die Auswahl der Testverfahren basiert auf Field (2013), Peters und Dörfler (2019a) 
sowie Tabachnick und Fidell (2013). Die Nummerierung der Hs und Fs bezieht sich auf die Auflis-
tung in Abschnitt 2.5. 
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In den sich darauf beziehenden Abschnitten wird dargestellt, welche Voraussetzun-

gen für das jeweilige Testverfahren überprüft und welche Maßnahmen bei Bedarf 

ergriffen wurden (s. 3.8.1–3.8.5). Zur Übersichtlichkeit findet diese Darstellung 

sortiert nach Testverfahren, aber getrennt nach Hypothesen und Fragestellungen 

statt. Eine Übersicht über die eingesetzten Effektstärken wird in Abschnitt 3.8.6 

bereitgestellt.  

3.8.1 Binäre logistische Regression  

Die Hypothesen H1 und H3 sowie die Fragestellungen F3 und F6 wurden mittels 

binärer logistischer Regression untersucht, da sich deren AV „Tatverdacht“ auf 

zwei Level aufteilt. Für dieses Testverfahren sind insbesondere das Vorhandensein 

von Ausreißern (bei metrischen Variablen) und von kleinen beziehungsweise leeren 

Zellen relevant (Eid et al., 2017; Field, 2013). Die notwendige Unabhängigkeit der 

Fehler für F3 und F6 war gegeben. Im Rahmen des Manipulationschecks wurden 

Personen identifiziert, die als Ausreißer in den Zeitmessungen galten (s. 4.1). Da 

die hier relevante AV „Tatverdacht“ unter dem Einfluss der Manipulation erhoben 

worden war, wurden die Angaben ebenjener Personen für diese Analysen nicht be-

rücksichtigt.34  

3.8.1.1 Hypothese H1 

Mittels Kontingenztabelle konnte festgestellt werden, dass keine der Zellen leer 

stand beziehungsweise nicht mehr als 20% der Zellen einen Wert < 5 aufwiesen. In 

lediglich zwei Zellen kam es zu kleineren Anzahlen. Die Voraussetzungen für eine 

binäre logistische Regression waren somit erfüllt. 

3.8.1.2 Hypothese H3 

Ursprünglich teilte sich die AV „nächster Verfahrensschritt“ auf drei Level auf. Da 

die Frage nach dem nächsten Verfahrensschritt nur von der Teilstichprobe beant-

wortet wurde, die zuvor den Tatverdacht bejaht hatte (128 von 299 Personen), blie-

ben aufgrund der Anzahl an Prädiktoren einzelne Zellen der Kontingenztabelle leer 

beziehungsweise mehr als 20% der Zellen wiesen Werte < 5 auf. Um dennoch die 

Voraussetzung für das Testverfahren zu erfüllen, wurden folgende Level der AV 

 
34 Für die darüberhinausgehenden Analysen blieben diese Personen integriert, da die folgenden un-
tersuchten AVs unabhängig von der Zeitdruckmanipulation erhoben wurden. 
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zusammengefügt: „Einstellung unter Auflagen“ und „Einstellung wegen Geringfü-

gigkeit“. Da beide Optionen mit einer Einstellung einhergehen (und die Anklage 

dagegen mit der Eröffnung eines Hauptverfahrens), ist dies inhaltlich gut begrün-

det. Folglich findet ein Vergleich hinsichtlich der Entscheidung „Anklage“ und 

„Einstellung“ statt, sodass es sich um das Verfahren einer binären logistischen Re-

gression handelt.  

Nach dem Zusammenfügen zweier Level blieb weiterhin eine Zelle wertfrei. Ins-

gesamt lag in 11 von 24 Zellen der Wert unterhalb von 5 (45.8%). Die weitere 

Kombination von Variablen oder das Nacherheben von Daten war inhaltlich nicht 

sinnvoll oder umsetzbar (s. auch Eid et al., 2017). Auch eine Zusammenlegung von 

Noviz:innen und Expert:innen wäre aufgrund der grundlegenden Rolle, die die Un-

terscheidung von Expertise-Ausprägungen in der Studie spielt, nicht zielführend. 

Es wurde sich für Bootstrapping entschieden, um den problematischen Zellgrößen 

mit dieser Schätzmethode entgegen zu wirken (Field, 2013; Langeheine et al., 1996; 

Lin et al., 2015).  

3.8.1.3 Fragestellung F3 

Mittels Kontingenztabelle konnte für die kategorischen Prädiktoren festgestellt 

werden, dass keine der Zellen leer stand beziehungsweise nicht mehr als 20% der 

Zellen einen Wert < 5 aufwiesen. Die metrischen Prädiktoren kognitive Reflexion, 

Need for Cognition und Lesezeit wurden bereits von Ausreißern befreit, sofern dies 

notwendig war (s. 3.7). Die Überprüfung der Linearität bezieht sich auf die drei 

metrischen Prädiktoren und deren lineare Beziehung zum Logit der AV (Eid et al., 

2017; Field, 2013). Dazu wurde für jeden der Prädiktoren die jeweilige Ln-Variable 

erstellt und die Interaktion des Prädiktors mit der eigenen Logit-Variable auf Sig-

nifikanz hin überprüft. Da keine der Interaktionen den Wert von p ≤ .05 aufwies, 

war die Voraussetzung für die Linearität des Logits erfüllt (Field, 2013). Homos-

kedastizität wurde mittels Levene-Test untersucht und konnte für die drei Prä-

diktoren angenommen werden: Lesezeit, F(1, 285) = 0.017, p = .895, kognitive 

Reflexion, F(1, 235) = 0.009, p = .926, sowie NFC, F(1, 245) = 1.166, p = .281. 

Die Multikollinearitätsdiagnose ergab, dass die Toleranz- und die VIF-Statistiken 

für jeden Prädiktor unauffällig waren (Field, 2013). Die Toleranz-Statistiken lagen 

zwischen 0.956 und 0.991, die VIF-Statistiken waren nahezu 1 (zwischen 1.009 und 
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1.046). Betrachtet man zudem die Varianzanteile der jeweiligen Prädiktoren, so er-

klärten keine zwei (oder mehr) der Prädiktoren hohe Varianzanteile in der AV. Da-

her wurde nicht von (Multi-)Kollinearität zwischen den Prädiktoren ausgegangen. 

Die Voraussetzungen für eine binäre logistische Regression waren erfüllt.  

3.8.1.4 Fragestellung F6 

Zur besseren Überschaubarkeit wurden die Kontingenztabellen für das Beweismit-

tel mit niedrigster beziehungsweise höchster Relevanz getrennt betrachtet. Für das 

Beweismittel mit niedrigster Relevanz waren nicht alle Kombinationen der Prä-

diktoren Expertise, Zeitdruck und Delikt für beide Level der AV vertreten, sodass 

letztlich 83 Zellen (anstatt der insgesamt möglichen 96 Zellen) inspiziert wurden. 

Mittels Kontingenztabelle konnte festgestellt werden, dass insgesamt 13 der Zellen 

leer standen beziehungsweise insgesamt 76% der Zellen einen Wert < 5 aufwiesen. 

Für das Beweismittel mit der höchsten Relevanz zeichnete sich ein ähnliches Bild 

ab. Betrachtet man die vorhandenen 77 Zellen (anstatt 96), so konnte festgestellt 

werden, dass insgesamt 13 der Zellen leer standen beziehungsweise insgesamt 75% 

der Zellen einen Wert < 5 aufwiesen. Die Tatsache, dass nicht alle Kombinationen 

vertreten waren beziehungsweise die Werte einzelner Zellen klein blieben, war auf-

grund der großen Anzahl an möglichen Subgruppen zu erwarten (Agresti, 2007). 

Mit ausreichender Stichprobengröße hätten leere Zellen gefüllt beziehungsweise 

kleine Werte vergrößert werden können, denn generell war jede Zellenkombination 

möglich gewesen (Eid et al., 2017; Oyeyemi & Mbaeyi, 2018). Ebenso wie bei der 

Berechnung der H3 wurde sich für Bootstrapping entschieden, da eine Zusammen-

legung von Subgruppen inhaltlich nicht sinnvoll erschien (s. 3.8.1.2). 

3.8.2 ANOVA und Kruskal-Wallis-Test 

Die Hypothesen H2 und H4 wurden mittels unabhängiger 2x2x3-faktorieller 

ANOVA untersucht. Für dieses Testverfahren sind das Vorhandensein von Ausrei-

ßern, die Normalverteilung der Daten, die Homogenität der Varianzen sowie die 

Unabhängigkeit der Variablen relevant (Field, 2013). Letzteres war für beide Hy-

pothesen gegeben. Zur Überprüfung der Normalverteilung kamen die visuelle In-

spektion von Histogrammen und Q-Q-Diagrammen, die Berechnung von Schiefe 

und Kurtosis und von deren z-Werten sowie der Kolmogorov-Smirnov-Test zum 
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Einsatz. Für die Berechnung der z-Werte wurden die Werte der Schiefe und Kurto-

sis durch ihre jeweiligen Standardfehler geteilt (Field, 2013; Peters & Dörfler, 

2019a). Ein Wert von z ≥ 1.96 galt als auffällige, signifikante Abweichung (p ≤ .05; 

Field, 2013). Ein nicht signifikanter Kolmogorov-Smirnov-Test weist auf die Nor-

malverteilung der Daten hin und ein nicht signifikanter Levene-Test spricht für die 

Homogenität der Varianzen (Field, 2013). 

3.8.2.1 Hypothese H2 

An anderer Stelle wurde bereits angemerkt, dass bei der Inspektion der Variable 

„Beweismaß“ keine auffälligen Werte identifiziert werden konnten (s. 3.7). Mit 

Blick auf die verschiedenen Untergruppen der UVs wiesen die meisten der Analy-

sen auf nicht normalverteile Daten hin. Die Histogramme und die Q-Q-Diagramme 

zeigten Abweichungen für Naive, Noviz:innen, Expert:innen, Teilnehmende ohne 

und mit Zeitdruck sowie für beide Vignetten. Der Kolmogorov-Smirnov-Test war 

für die Expert:innen zwar nur knapp auffällig (p = .048), deutete aber für die übri-

gen Gruppen signifikante Abweichungen an. Die z-Werte der Kurtosis waren nur 

für Expert:innen und Teilnehmende mit Zeitdruck auffällig. Die ANOVA ist robust 

gegen Abweichungen der Normalität (Lakens & Caldwell, 2021; Nguyen et al., 

2019). Die Homogenität der Varianzen konnte laut dem Levene-Test angenommen 

werden, F(11, 245) = 1.531, p = .121. Die Voraussetzungen für eine faktorielle 

ANOVA waren ausreichend erfüllt. 

3.8.2.2 Hypothese H4 

In Abschnitt 3.7 wurde bereits angemerkt, dass die Variable „Schweregrad“ von 

einem Ausreißer befreit wurde. Histogramme, Q-Q-Diagramme und der Kolmo-

gorov-Smirnov-Test deuteten für alle Untergruppen auf nicht normalverteilte Daten 

hin. Laut Lakens und Caldwell (2021) und Nguyen et al. (2019) ist die ANOVA 

aber robust gegen Abweichungen der Normalität. Der z-Wert der Schiefe war nur 

für die Laien unauffällig. Der z-Wert der Kurtosis überschritt bei den Expert:innen 

sowie bei der Gruppe ohne Zeitdruck den kritischen Wert von 1.96. Der Levene-

Test ergab das Vorhandensein heterogener Varianzen, F(11, 244) = 1.917, p = .038. 
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Obwohl die Voraussetzungen demnach nicht erfüllt waren, wurde eine faktorielle 

ANOVA berechnet.35 

3.8.2.3 Fragestellung F2 (Kruskal-Wallis-Test) 

Im Rahmen der Präregistrierung wurde die Überprüfung der F2 mittels MANOVA 

angegeben (Ruppenthal, 2022). Allerdings wurde sich aufgrund der konzeptuell 

nicht allzu stark ausgeprägten Nähe der beiden Konstrukte kognitive Reflexion und 

Need for Cognition für eine separate Varianzanalyse der jeweiligen AV entschieden 

(s. auch Field, 2013) – zumal es sich hierbei um eine exploratorische Untersuchung 

handelt.  

Für die Skala der kognitiven Reflexion wurde kein Ausreißer identifiziert (s. 3.7). 

Die Analysen deuteten für sämtliche Untergruppen auf nicht normalverteilte Daten 

hin. Aufgrund des geringen Punktbereichs zeigten sich sehr rechtssteile Verteilun-

gen, für die der Kolmogorov-Smirnov-Test hochsignifikant war (ps < .001). Ledig-

lich der z-Wert der Kurtosis für die Fachpersonen war unauffällig. Die Varianz-

gleichheit konnte angenommen werden, F(2, 217) = 0.549, p = .578. Aufgrund der 

nicht normalverteilten Daten wurde sich für das Durchführen des Kruskal-Wallis-

Tests entschieden. 

Im Zusammenhang mit der Dateninspektion wurde die Need-for-Cognition-

Kurzskala bereits von Ausreißern bereinigt (s. 3.7). Die Q-Q-Diagramme zeigten 

nur geringe Abweichungen. Ebenso waren die Histogramme eher unauffällig, 

wenngleich bei den Laien und Expert:innen die Verteilung leicht linksschief war. 

Der Kolmogorv-Smirnov-Test deutete für alle Untergruppen auf nicht normalver-

teilte Daten hin. Die Homogenität der Varianzen war gegeben, F(2, 250) = 0.652, 

p = .522. Auch hier wurde sich für den Kruskal-Wallis-Test entschieden. 

 
35 Da die Voraussetzungen für die faktorielle ANOVA nicht vollständig gegeben waren, wurde mit-
tels der Software R eine robuste Analyse nach Mair und Wilcox (2020) gerechnet, um zu überprüfen, 
inwiefern sich die Ergebnisse unterscheiden. Die Expertise war weiterhin als einziger Faktor signi-
fikant (p = .001, einseitig). Da somit qualitativ keine Unterschiede in den Signifikanzen festgestellt 
werden konnten, wurde sich für die Berechnung der faktoriellen ANOVA entschieden.  
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3.8.3 MANOVA  

Die Fragestellung F1 wurde mittels 2x2x3-faktorieller MANOVA untersucht. Für 

dieses Testverfahren sind die multivariate Normalität der Residuen sowie die Ho-

mogenität der Kovarianzmatrizen relevant (Field, 2013). Die zudem notwendige 

Unabhängigkeit der Fehler war gegeben. Für keine der drei AVs (Sicherheit, Leich-

tigkeit, Überzeugung) lagen Ausreißer vor (s. 3.7). Um die Normalität der standar-

disierten Residuen zu überprüfen, wurden diese separat für jede AV analysiert (His-

togramme, Q-Q-Diagramme sowie Kolmogorov-Smirnov-Test; s. 3.8.2). Die His-

togramme stellten eher breite Verteilungen dar. Die Q-Q-Diagramme zeigten 

leichte Abweichungen. Auch der Kolmogorov-Smirnov-Test deutete auf nicht nor-

malverteilte Residuen hin (ps < .05). Laut Levene-Test konnte von homogenen Va-

rianzen ausgegangen werden: Leichtigkeit, F(11, 255) = 0.441, p = .936, Sicherheit, 

F(11, 255) = 0.349, p = .973, und Überzeugung, F(11, 255) = 0.908, p = .533. Die 

Homogenität der Kovarianzmatrizen wurde mittels Box-Test überprüft und konnte 

ebenfalls angenommen werden (p = .246). Da besagte Homogenität gegeben war 

und die Teststatistiken der MANOVA auch bei nicht gegebener Normalität robust 

sind (Field, 2013; H. Finch, 2005), wurde sich für keine weiteren Maßnahmen, son-

dern für den Einsatz der Teststatistik Pillai-Spur entschieden. 

3.8.4 Multiple Regression  

Die Fragestellung F4 wurde mittels multipler Regression untersucht. Für dieses 

Testverfahren sind insbesondere das Vorhandensein von Ausreißern und von feh-

lenden Werten relevant (Field, 2013). Ausreißer waren lediglich für die metrischen 

Prädiktoren kognitive Reflexion, Need for Cognition und Lesezeit zu erwarten. 

Diese wurden bereits überprüft (s. 3.7), sodass diesem Modell der bereits bereinigte 

Datensatz zugrunde lag. Mittels Kontingenztabelle wurden die Zellgrößen für die 

kategorischen Prädiktoren im Hinblick auf die AV untersucht. In rund 48% der 

Fälle standen die Zellen leer beziehungsweise wiesen einen Wert < 5 auf. Ebenso 

wie in den Fällen der binären logistischen Regression (H3 und F6; s. 3.8.1.2; 

3.8.1.4) war diese Unterbelegung einzelner Zellen zu erwarten, sodass sich bei der 

Berechnung der F4 für Bootstrapping entschieden wurde. Um sicherzustellen, dass 

die Fehlerterme unabhängig waren und keine Autokorrelation vorlag, wurde der 

Durbin-Watson-Test durchgeführt. Da diese Statistik mit einem Wert von 1.998 
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nahe dem Wert von 2 war, konnte von der Unabhängigkeit der Fehlerterme ausge-

gangen werden (Field, 2013). Homoskedastizität konnte für die metrischen Prä-

diktoren angenommen werden: Lesezeit, F(3, 249) = 0.406, p = .749, kognitive 

Reflexion, F(3, 216) = 0.687, p = .561, und NFC, F(3, 249) = 0.341, p = .796. Die 

Multikollinearitätsdiagnose ergab, dass die Toleranz- und die VIF-Statistiken für 

jeden Prädiktor unauffällig waren (Field, 2013). Die Toleranz-Statistiken lagen 

zwischen 0.612 und 0.984 und somit weit über einem kritischen Wert von 0.1. Die 

durchschnittliche VIF-Statistik lag mit einem Wert von 1.2 nahe dem Richtwert 1. 

Zudem zeigte die Korrelationsmatrix keine auffällig hohen Korrelationen zwischen 

den Prädiktoren (r > .9; Field, 2013). Betrachtet man zudem die Varianzanteile der 

jeweiligen Prädiktoren, so erklärten keine zwei (oder mehr) der Prädiktoren zeit-

gleich hohe Varianzanteile in der AV. Daher wird nicht von einer (Multi-)Kolline-

arität zwischen den Prädiktoren ausgegangen. Die Voraussetzungen für eine mul-

tiple Regression waren erfüllt. 

3.8.5 Multinominale logistische Regression 

Die Fragestellung F5 wurde mittels multinominaler logistischer Regression unter-

sucht, da sich die kategorische AV „Beweismittel“ auf vier Level aufteilt. Aufgrund 

der Tatsache, dass es sowohl das Beweismittel mit höchster als auch mit niedrigster 

Relevanz zu untersuchen galt, wurden zwei Regressionsberechnungen durchge-

führt. In beiden Fällen ist die Unabhängigkeit der Fehler erfüllt. Für dieses Testver-

fahren sind insbesondere das Vorhandensein von Ausreißern (bei metrischen Vari-

ablen) und von fehlenden Werten relevant (Field, 2013). Da es sich ausschließlich 

um kategorische Variablen handelt, stellen Ausreißer für die F5 kein Problem im 

eigentlichen Sinne dar. Mittels Kontingenztabelle konnte für das Beweismittel der 

höchsten Relevanz festgestellt werden, dass insgesamt fünf der Zellen leer standen 

beziehungsweise insgesamt rund 46% der Zellen einen Wert < 5 aufwiesen. Für das 

Beweismittel mit der niedrigsten Relevanz zeichnete sich das gleiche Bild ab. Mit-

tels Kontingenztabelle konnte festgestellt werden, dass insgesamt fünf der Zellen 

leer standen beziehungsweise insgesamt rund 69% der Zellen einen Wert < 5 auf-

wiesen. Mit der gleichen Begründung wie für die Analyse der H3, F4 und F6 wurde 

in beiden Regressionsrechnungen auf Bootstrapping zurückgegriffen (s. 3.8.1.2; 

3.8.4; 3.8.1.4). 
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3.8.6 Effektstärken 

Effektstärken beschreiben ein Ausmaß, in dem ein Phänomen in einer Population 

vorhanden ist (Cohen, 1988): Je höher der Wert, desto größer ist das Ausmaß. Ef-

fektstärken ermöglichen eine Einschätzung der praktischen Relevanz eines Effek-

tes, unabhängig von der statistischen Signifikanz (Ellis, 2010; Field, 2009; Fritz et 

al., 2012). Deren Standardisierung ermöglicht den Vergleich über Studien hinweg 

(Field, 2009; Peters & Dörfler, 2019b). Aus diesem Grund wurde auch in dieser 

Studie auf standardisierte Größen zurückgegriffen (s. Tabelle 3.4).  

Tabelle 3.4. Auflistung der Effektstärken in Abhängigkeit des jeweiligen Testverfahrens 
    Interpretation 

Testverfahren 
Hypothese/ 

Fragestellung 
Effektstärke 

 
klein  mittel  groß 

Logistische Regression 
(binär) 

H1, H3, F3, F6 OR/Exp(B) 

Nagelkerkes 
R2 

 1.4 

.2 

 3.1 

.4 

 4.3 

.5 

ANOVA H2, H4 Partielles η2 

(ηp
2) 

 .01  .06  .14 

MANOVA F1 partielles η2 

(ηp
2) 

 .01  .06  .14 

Kruskal-Wallis-Test F2 η2
H  .01  .06  .14 

Multiple Regression F4 f2  .02  .15  .35 

Logistische Regression 
(multinominal) 

F5 Nagelkerkes 
R2 

 .2  .4  .5 

t-Test / Mann-
Whitney-Test 

Manipulations
check 

r  .1  .3  .5 

Anmerkungen. OR = Odds Ratio. Es werden die jeweils relevanten Hypothesen (H) oder Fragestel-
lungen (F) angegeben. Deren Nummerierung bezieht sich auf die Auflistung in Abschnitt 2.5. Die 
Auswahl der Effektstärken basiert auf Bortz und Schuster (2010), Cohen (1988, 1992), Ellis (2010), 
Field (2013), Lenhard und Lenhard (2017) sowie Leonhart (2017). 

Um die Relevanz des Effekts – unabhängig von der Stichprobengröße – besser ein-

schätzen zu können, wurde auch bei nicht signifikanten Ergebnissen dessen Stärke 

berechnet, sofern dies möglich war (Ellis, 2010; Fritz et al., 2012; Peters & Dörfler, 

2019b). Die Ermittlung der Effektstärke steht in Abhängigkeit zum jeweiligen Test-

verfahren, wenngleich auch verschiedene Größen konvertiert und somit vergleich-

bar gemacht werden können (Fritz et al., 2012; Leonhart, 2017). Bei der Auswahl 

der Effektstärken wurde dahingehend von der Präregistrierung abgewichen, als dass 

aufgrund der Vielzahl an statistischen Analyseverfahren auf mehr Effektmaße zu-

rückgegriffen wurde, als ursprünglich angedacht war (Ruppenthal, 2022). Dies wird 

aber als eine methodische Verbesserung gesehen.  
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4 Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse beginnt mit einem Manipulationscheck für den Fak-

tor „Zeitdruck“ (s. 4.1). Darauf folgen die deskriptiven und inferenzstatistischen 

Ergebnisse der Hypothesen H1–H4 (s. 4.2– 4.5) sowie der Fragestellungen F1–F6 

(s. 4.6–4.11).36 Abschließend wird in einem Exkurs in Abschnitt 4.12 auf die Aus-

wertung der qualitativen Daten zu Nachermittlungen und zur Entscheidungsqualität 

eingegangen. 

4.1 Manipulationscheck für den Faktor „Zeitdruck“ 

Die Einschätzung der Normalverteilung erfolgte für die drei von Ausreißern befrei-

ten Zeitmessungen (Lesezeit für die Vignette, Zeit zur Entscheidung über den Tat-

verdacht, Zeit zur Entscheidung über den nächsten Verfahrensschritt) jeweils ge-

trennt nach den beiden Zeitdruck-Gruppen (sechs Untergruppen; s. 3.7). Es wurden 

die visuelle Inspektion von Histogrammen und Q-Q-Diagrammen, die Berechnung 

von Schiefe und Kurtosis und von deren z-Werten sowie der Kolmogorov-Smirnov-

Test eingesetzt (Field, 2013). Zur Ermittlung der z-Werte wurden die Werte der 

Schiefe und Kurtosis durch ihre jeweiligen Standardfehler geteilt (Field, 2009; Pe-

ters & Dörfler, 2019a). Werte von z ≤ 1.96 galten als nicht signifikante Abwei-

chung, wohingegen Werte von z ≥ 1.96 so interpretiert wurden, dass Schiefe oder 

Kurtosis signifikant von der Norm abweichen (p ≤ .05). Für die sechs Untergruppen 

wurde deutlich, dass lediglich für die Lesezeit in beiden Zeitdruck-Gruppen eine 

nahezu normale Verteilung angenommen werden konnte. Auch wenn der Kolmo-

gorov-Smirnov-Test jeweils signifikant ausfiel (ps < .05), wurde dies im Zusam-

menhang mit den anderen Analysen nicht als bemerkenswerte Abweichung der 

Norm angesehen (s. auch Peters & Dörfler, 2019a). Im Gegensatz dazu deuteten die 

Ergebnisse für die Zeit zur Entscheidung über den Tatverdacht sowie für die Zeit 

zur Entscheidung über den nächsten Verfahrensschritt in beiden Zeitdruck-Gruppen 

jeweils auf eine deutlichere Abweichung von der Normalverteilung hin. Hier war 

es einheitlich, dass die Verteilungen jeweils eine (starke) rechtsseitige Schiefe und 

 
36 Während im Methodenteil bei der Überprüfung der Voraussetzungen die Reihenfolge der Hypo-
thesen und Fragestellungen mittels der eingesetzten Testverfahren bestimmt wurde (s. 3.8), so er-
folgt die Darstellung der Ergebnisse wieder in der ursprünglichen Reihenfolge, die am Ende des 
Theorieteils abgeleitet worden war (s. 2.5).  
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eine (sehr) spitze Form aufwiesen, die laut den ermittelten z-Werten signifikant von 

der Norm abwichen. Dies bestätigte jeweils auch der Kolmogorov-Smirnov-Test 

(ps < .05). Die Mehrheit der Proband:innen benötigte wenig Zeit um Entscheidun-

gen zu treffen, sodass sich derartige rechtsschiefe, linkssteile und spitze Verteilun-

gen ergaben. Dies ist ein typisches Verteilungsmuster für Reaktionszeiten (Peters 

& Dörfler, 2019a) – sofern man die Zeit für das Treffen einer Entscheidung als eine 

solche Reaktion wertet. Die Untersuchungen zur Homogenität der Varianzen bezo-

gen sich ebenfalls auf die von Ausreißern befreiten Zeitmessungen. Für die Lese-

zeit, F(1, 129) = 2, p = .16, sowie für die Zeit zur Entscheidung über den nächsten 

Verfahrensschritt, F(1, 129) = 0.002, p = .96, war von homogen verteilten Varian-

zen auszugehen (Field, 2013). Für die Entscheidungszeit über den Tatverdacht war 

dies laut Levene-Test nicht der Fall, F(1, 129) = 4.5, p = .04. 

Für die Lesezeit waren die Normalverteilung und die Homogenität der Varianzen 

gegeben, sodass zur Überprüfung der Gruppenunterschiede ein unabhängiger t-Test 

durchgeführt wurde. Für die beiden anderen Zeitmessungen erfolgte wegen der für 

einen t-Test nicht erfüllten Voraussetzungen ein Mann-Whitney-Test. Aufgrund 

der starken Abweichung von der Normalverteilung betraf dies auch die gemessene 

Zeit zur Entscheidung über den nächsten Verfahrensschritt, obwohl deren Varianz-

verteilung als unbedenklich galt. Betrachtet man die deskriptiven Werte (Sekun-

den), so unterscheiden sich die Experimentalgruppen erwartungsgemäß: Personen 

mit Zeitdruck (M = 103.24, SD = 38.67) benötigten für das Lesen weniger Zeit als 

Personen ohne Zeitdruck (M = 109.46, SD = 52.57). Dieser Unterschied, der im 

Mittel lediglich rund 6 Sekunden betrug, war bei gleichen Varianzen nicht signifi-

kant, t(291) = -1.15, p = .13. Das p-Level bezieht sich hierbei auf eine gerichtete 

Hypothese (einseitig). Die Effektgröße r = .07 war als klein einzustufen (s. 3.8.6). 

Personen unter Zeitstress (mittlerer Rang = 130.01, M = 6.8, SD = .36) benötigten 

signifikant weniger Zeit, um über das Vorliegen des Tatverdachts zu entscheiden 

als Personen, die ohne Zeitdruck (mittlerer Rang = 160.82, M = 9.75, SD = .73) 

agierten, U = 12808.00, p = .001 (einseitig). Die anhand des z-Wertes und der 

Stichprobengröße ermittelte Effektgröße r = .18 war als klein einzustufen. Mit 

Blick auf die Teilstichprobe (N = 136) derjenigen, die sich für den nächsten Ver-

fahrensschritt entscheiden sollten, zeigt sich auf deskriptiver Ebene, dass diejenigen 
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unter Zeitdruck (mittlerer Rang = 66.03, M = 11.77, SD = 1.08) weniger Zeit benö-

tigten als diejenigen, die nicht unter Zeitdruck handelten (mittlerer Rang = 71.37, 

M = 12.57, SD = 1.02). Dieser Unterschied war aber nicht signifikant (U = 2480.00, 

p = .22, einseitig) und auch dieser Effekt erwies sich als klein (r = .08). Die Zeit-

druckmanipulation war somit nur für die für diese Studie zentrale Entscheidung 

über den Tatverdacht erfolgreich, aber nicht für die Lesezeit der Vignette oder für 

die Entscheidung über den weiteren Verfahrensschritt, wenngleich die deskriptiven 

Werte jeweils in die erwartete Richtung gingen. 

4.2 H1 (binäre logistische Regression) 

Laut H1 zeigt sich ein Haupteffekt von Expertise auf die Entscheidung hinsichtlich 

des Tatverdachts in Interaktion mit Zeitdruck, unabhängig vom Delikttyp: Laien 

bejahen den Tatverdacht eher als Noviz:innen und Expert:innen, insbesondere unter 

Zeitdruck. 

4.2.1 Deskriptive Auswertung der H1 

Die Tabelle 4.1 liefert deskriptive Erkenntnisse hinsichtlich der Verteilung der Ent-

scheidungen über das Vorliegen des Tatverdachts. Betrachtet man das Delikt 

„Diebstahl“, so zeigten sich konträre Ergebnisse für die Laien und Expert:innen: 

Während rund 65.52% der befragten Laien den Tatverdacht bejahten, so verneinten 

ihn rund 73.68% der Expert:innen. Die Entscheidung der Noviz:innen hielt sich 

nahezu die Waage: Rund 55.1% verneinten und standen damit auf der Seite der 

Expert:innen. Unterscheidet man nach Zeitdruck-Gruppen, so zeigte sich ein ähnli-

ches Bild: Während Expert:innen mit teils deutlicher Mehrheit den Tatverdacht ver-

neinten, bestätigten Laien ihn, und zwar in beiden Zeitdruckmanipulationen. Die 

Noviz:innen verteilten sich insbesondere in der Manipulationsgruppe „mit Zeit-

druck“ nahezu gleich auf „Ja“ und „Nein“. Während Laien und Expert:innen unab-

hängig vom Zeitdruck jeweils eine (konträre) Tendenz aufwiesen, war dies bei den 

Noviz:innen nicht erkennbar, wenngleich deren Tendenz zur Verneinung den Fach-

personen ähnelte. 

 

 



4 Ergebnisse 147 

Tabelle 4.1. Kontingenztabelle für die Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen des Tatverdach-
tes in Abhängigkeit von Expertise, Zeitdruck und Delikt 

      Tatverdacht (N) 

      Nein Ja Gesamt 
Delikt  Zeitdruck  Expertise     

Diebstahl  ohne  L    6 10 16 
    N  13   9 22 
    E  14   4 18 
  mit  L    4   9 13 
    N  14 13 27 
    E  14   6 20 
  Gesamt  L  10 19 29 
    N  27 22 49 
    E  28 10 38 
    Gesamt  65 51 116 

Körperverletzung  ohne  L    5 11 16 

   N  11 19 30 
    E  17 10 27 
  mit  L    5 15 20 
    N  10 20 30 
    E  20 10 30 
  Gesamt  L  10 26 36 
    N  21 39 60 
    E  37 20 57 
    Gesamt  68 85 153 

Gesamt   ohne  L  11 21 32 
    N  24 28 52 
    E  31 14 45 
  mit  L    9 24 33 
    N  24 33 57 
    E  34 16 50 
  Gesamt  L  20 45 65 
    N  48 61 109 
    E  65 30 95 
    Gesamt       133     136 269 

Anmerkungen. L = Laien, N = Noviz:innen, E = Expert:innen. 

Betrachtet man das Delikt „Körperverletzung“, setzte sich der Trend der Antworten 

der Laien und Expert:innen fort: Während rund 72.22% der Laien den Tatverdacht 

bejahten, so verneinten ihn rund 64.91% der Expert:innen. Dieser Trend zur Zwei-

Drittel-Mehrheit fand sich jeweils auch bei Unterscheidung nach Zeitdruck-Grup-

pen. Anders als beim Delikt „Diebstahl“ verhielt es sich hier allerdings bei den No-

viz:innen: Die Mehrheit bejahte den Tatverdacht und beschreibt somit ein Antwort-

muster, das den Laien ähnelte. Auch hier war es in etwa ein Zwei-Drittel-Unter-

schied (Bejahen: 65%), der sich auch in den Zeitdruck-Gruppen zeigte.  
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Insgesamt wurde der Tatverdacht im Fall der Körperverletzung (knapp) mehrheit-

lich bejaht (55.56%), wohingegen er im Fall des Diebstahls (knapp) mehrheitlich 

verneint wurde (56.03%). Fasst man allerdings beide Delikttypen zusammen und 

betrachtet die Gesamtheit der Ergebnisse auf Grundlage der Expertise und des Zeit-

drucks, verfestigt sich das bereits beschriebene Bild. Rund zwei Drittel der Laien 

bejahten den Tatverdacht (69.23%), wobei sich die Tendenz unter Zeitdruck noch 

verstärkte (72.73%; ohne Zeitdruck: 65.63%). Im Gegensatz dazu verneinte eine 

vergleichbare Mehrheit an Expert:innen diesen (68.42%). Die Zeitdruckmanipula-

tion führte deskriptiv zu keinerlei Unterschieden (jeweils rund 69%). Auf die Ge-

samtheit der Noviz:innen bezogen bejahten knapp die Mehrheit (55.96%) delikt-

übergreifend den Tatverdacht und ähnelten dabei der Entscheidung der Laien. Die 

Unterscheidung nach Zeitdruck-Gruppen zeigte eine leichte Verstärkung der Ten-

denz zur Bejahung für diejenigen mit Zeitdruck (57.89%) im Vergleich zu denjeni-

gen ohne Zeitdruck (53.85%).  

4.2.2 Inferenzstatistische Auswertung der H1 

Die Voraussetzungen für die binäre logistische Regression waren erfüllt (s. 3.8.1.1). 

Als Referenzgruppen für die Vergleiche je Prädiktor wurden die Laien, der Dieb-

stahl sowie die Manipulation „ohne Zeitdruck“ ausgewählt.37 Die Prädiktoren wur-

den mittels „Einschluss“-Variante dem Modell hinzugefügt. Zunächst wurden die 

Residuen untersucht, um das Vorhandensein einflussreicher Fälle und die Passung 

zwischen Daten und Modell zu überprüfen. Für eine gute Passung wurden folgende 

Kriterien angelegt (Field, 2013): 

 Einflussstatistik nach Cook < 1, 
 Hebelwerte der einzelnen Proband:innen sind nicht dreimal höher als der 

durchschnittliche Hebelwert, 
 standardisierte Residuen ≤ 1.96 und 
 DFBeta-Werte < 1. 

Die Einflussstatistik nach Cook sowie die DFBeta-Werte für die Konstante sowie 

das Modell lagen für alle Fälle jeweils unter einem Wert von 1. Der durchschnittlich 

zu erwartende Hebelwert betrug den Wert .015. Der Maximalwert in der Stichprobe 

lag bei .035, sodass der Wert in keinem Fall der dreifachen Höhe des Durchschnitts 

 
37 Die Laien wurden als Referenzkategorie gewählt, da sie aufgrund nicht vorhandener juristischer 
Vorbildung eine Art Kontrollgruppe darstellen. Diese Begründung gilt auch für die weiteren Ana-
lysen. 
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entsprach. Der maximale Wert der standardisierten Residuen betrug 1.78 und galt 

als unauffällig. Anhand dieser Kriterien konnte sichergestellt werden, dass keine 

Ausreißer oder andere stark beeinflussenden Fälle im Regressionsmodell vorhan-

den waren (Field, 2013). 

Fügte man die Prädiktoren und deren Interaktionen dem Modell hinzu, so ließ sich 

eine signifikante Verbesserung ablesen (p < .001). Die anfängliche -2-Log-Like-

lihood reduzierte sich von 372.88 im Null-Modell auf 342.41 im Modell 1. Der 

Gesamtprozentsatz der Richtigen stieg von 50.4% im Nullmodell auf 65.4% in Mo-

dell 1. Dabei wurden in 69.2% der Fälle das Verneinen des Tatverdachts und in 

61.8% der Fälle das Bejahen korrekt vorhergesagt. Der Hosmer-Lemeshow-Test 

war aufgrund der Nicht-Signifikanz von p = 1 ein Hinweis darauf, dass Modell und 

Daten gut zueinander passten. 

Sowohl für Noviz:innen als auch für Expert:innen zeigte sich im Vergleich mit den 

Laien ein negativer Regressionskoeffizient (s. Tabelle 4.2). Da das Bejahen des 

Tatverdachts mit 1 kodiert wurde, kann abgeleitet werden, dass die Zugehörigkeit 

zu einer dieser beiden Expertise-Gruppen signifikant mit einer sinkenden Wahr-

scheinlichkeit einherging, den Tatverdacht zu bejahen (ps < .05). Das 95%-Kon-

fidenzintervall für die Expert:innen blieb unter 1, wohingegen das Intervall der No-

viz:innen den Wert von 1 überschritt. Letzterer Prädiktor konnte demnach nicht 

eindeutig angeben, welche Entscheidung getroffen wurde. Beide Effekte waren 

klein (s. auch Nagelkerkes R2).  

Der Prädiktor „Zeitdruck“ war nicht signifikant (p = .242) und änderte wenig am 

Entscheidungsverhalten der Proband:innen. Stand man unter Zeitdruck, so war laut 

Regressionskoeffizient die Wahrscheinlichkeit größer, den Tatverdacht zu bejahen, 

aber die Richtung des Entscheidungsergebnisses konnte nicht eindeutig angeben 

werden (Konfindenzintervall). 

Der Prädiktor „Delikt“ erreichte das Signifikanzniveau (p = .026). Für den Delikt-

typ lässt sich laut Regressionskoeffizient ableiten, dass die Wahrscheinlichkeit für 

das Bejahen des Tatverdachts stieg, wenn es sich um das Delikt „Körperverletzung“ 

handelte. Das Konfidenzintervall lag mit dem unteren Wert zwar nahezu bei 1, aber 

trotzdem knapp darunter. Streng genommen konnte auch dieser Prädiktor keine ein-

deutige Entscheidungsrichtung vorgeben. Die Effektstärke war zudem klein.  
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Tabelle 4.2. Regressionsergebnisse der H1 für die Prädiktoren sowie deren Interaktion 

    
Konfidenzintervall 

(95%) 
 

Prädiktoren b SE b p* 
Unterer 

Wert 
Oberer 
Wert 

Exp(B) 

Expertise(1) -.608 .361 .046 .268 1.104 .544 

Expertise(2) -1.524 .389 <.001 .102 .467 .218 

Zeitdruck(1) .232 .331 .242 .66 2.411 1.261 

Delikt(1) .625 .321 .026 .997 3.507 1.868 

Delikt(1)*Expertise(1)*Zeitdruck(1) .075 .566 .447 .355 3.272 1.078 

Delikt(1)*Expertise(2)*Zeitdruck(1) -.395 .58 .248 .216 2.101 .674 

Anmerkungen. R2 = .14 (Nagelkerke), *p einseitig, Expertise(1) = Noviz:innen, Expertise(2) = Ex-
pert:innen, Zeitdruck(1) = mit, Delikt(1) = Körperverletzung. 

Als Referenzgruppe für die Interaktionen diente Diebstahl*Laie*ohne Zeitdruck. 

Für die Interaktion Körperverletzung*Noviz:in*mit Zeitdruck stieg die Wahr-

scheinlichkeit, den Tatverdacht zu bejahen, nur marginal. Im Gegensatz dazu sank 

die Wahrscheinlichkeit für die Gruppe Körperverletzung*Expert:in*mit Zeitdruck. 

Keine dieser Interaktionen erreichte das Signifikanzniveau (ps > .05) und in beiden 

Fällen konnte eine Entscheidungsrichtung nicht eindeutig anzugeben werden (Kon-

findenzintervalle).  

Die H1 kann nur teilweise bestätigt werden. Es zeigte sich der erwartete Hauptef-

fekt von Expertise, denn im Vergleich zu Laien bejahten Noviz:innen und Ex-

pert:innen mit geringerer Wahrscheinlichkeit den Tatverdacht – aber nicht in Inter-

aktion mit Zeitdruck. Außerdem wurde entgegen der H1 ein Haupteffekt des De-

likttyps festgestellt, da die Wahrscheinlichkeit für das Bejahen des Tatverdachts im 

Fall der Körperverletzung größer war. 

4.3 H2 (ANOVA) 

Laut H2 zeigt sich ein Haupteffekt von Expertise auf das Beweismaß, unabhängig 

von Zeitdruck und Delikttyp: Die Beweislage überzeugt Laien mehr als Noviz:in-

nen und Expert:innen. 

4.3.1 Deskriptive Auswertung der H2 

Wird die Gesamtstichprobe betrachtet, so zeigte sich hinsichtlich des Beweismaßes 

eine Tendenz zur Mitte (s. Tabelle 4.3). Dabei lag auf deskriptiver Ebene kein Un-

terschied zwischen den Delikten vor, sofern der Zeitdruck unberücksichtigt bleibt. 
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Beim Fehlen von Zeitdruck waren die Teilnehmenden im Fall der Körperverletzung 

minimal überzeugter von der Beweislage. 

Tabelle 4.3. Mittelwerte und Standardabweichungen des Beweismaßes (0-99) in Abhängigkeit von 
Expertise, Zeitdruck und Delikt 

      Beweismaß 

           M           SD 

Expertise  Zeitdruck  Delikt (N)     

Laien  ohne  DS (16)  60.81  22.91 

    KV (16)  65.44  24.74 

  mit  DS (15)  61.53  26.53 

    KV (19)  52.59  20.52 

  Gesamt  DS (31)  61.16  24.31 

    KV (35)  58.51  23.12 

    Gesamt (66)  59.76  23.54 

Noviz:innen  ohne  DS (22)  49.05  24.46 

    KV (23)  53.13  22.92 

  mit  DS (28)  50.5  21.06 

    KV (29)  57.07  23.24 

  Gesamt  DS (50)  49.86  22.39 

    KV (52)  55.37  22.96 

    Gesamt (102)  52.65  22.74 

Expert:innen  ohne  DS (18)  55.00  27.31 

    KV (24)  57.71  30.21 

  mit  DS (21)  46.71  33.36 

    KV (26)  48.31  31.34 

  Gesamt  DS (39)  50.54  30.61 

    KV (50)  52.82  30.85 

    Gesamt (89)  51.82  30.59 

Gesamt  ohne  DS (56)  54.32  25.01 

    KV (63)  58.00  26.34 

  mit  DS (64)  51.84  27.05 

    KV (74)  52.87  25.72 

  Gesamt  DS (120)  53.00  26.04 

    KV (137)  55.23  26.06 

    Gesamt (257)  54.19  26.02 
Anmerkungen. DS = Diebstahl, KV = Körperverletzung. 

Die beiden Gruppen mit juristischer Vorbildung schätzten das Beweismaß ähnlich 

ein, wohingegen die Laien etwas überzeugter waren. Betrachtet man nur ein Be-

weismaß von ≥ 90%, so gaben 13 Laien, 2 Noviz:innen und 9 Expert:innen einen 

solchen Wert an. Für die Expert:innen hatte der Delikttyp keine Auswirkungen, al-

lerdings waren diejenigen unter Zeitdruck von beiden Beweislagen insgesamt we-

niger überzeugt als die Vergleichsgruppen ohne Zeitdruck. Zudem lagen in der 
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Gruppe der Expert:innen relativ große Standardabweichungen vor. Die Noviz:in-

nen in beiden Zeitdruck-Gruppen gaben für die Körperverletzung ein etwas höheres 

Beweismaß an. Dies war auch für die Laien ohne Zeitdruck der Fall, wohingegen 

Laien unter Zeitdruck vom Fall des Diebstahls überzeugter waren. 

4.3.2 Inferenzstatistische Auswertung der H2 

Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen oder in den 

Interaktionen (ps > .05). Die Expertise verpasste das einseitige Signifikanzniveau 

nur knapp, F(2, 245) = 2.251, p = .054. Es wurden einfache Kontraste gerechnet, 

da laut Hypothese bereits Annahmen über die Unterschiede in den Gruppen vorla-

gen. Auch wenn das Signifikanzniveau nicht erreicht wurde, so deuteten sich na-

hezu signifikante Unterschiede zwischen den Laien und Expert:innen an (p = .056, 

95% CI [-16.571, .202]; Laien und Noviz:innen: p = .064, 95% CI [-15.827, .465]). 

Die Kontraste für das Delikt und den Zeitdruck waren weit vom geforderten Niveau 

entfernt. Die ermittelten Effektstärken waren durchgehend als klein zu bewerten 

und lagen zwischen ηp
2 = .001 (Delikt) und ηp

2 = .018 (Expertise).  

Die H2 kann somit nicht bestätigt werden, wenngleich sich – unabhängig von Zeit-

druck und Delikttyp – ein Haupteffekt von Expertise in die erwartete Richtung an-

deutete: Laien waren von der Beweislage überzeugter als die Vergleichsgruppen. 

4.4 H3 (binäre logistische Regression) 

Laut H3 zeigt sich – wenn der Tatverdacht bejaht wurde – ein Haupteffekt von 

Expertise auf die Entscheidung hinsichtlich des nächsten Verfahrensschritts in In-

teraktion mit Zeitdruck, unabhängig vom Delikttyp: Laien entscheiden sich eher für 

eine Anklage als Noviz:innen und Expert:innen, insbesondere unter Zeitdruck. 

4.4.1 Deskriptive Auswertung der H3 

Die Teilstichprobe setzte sich aus 42 Laien, 59 Noviz:innen und 27 Expert:innen 

zusammen (s. Tabelle 4.4). Das Delikt „Diebstahl“ war in 51 Fällen vertreten, das 

Delikt „Körperverletzung“ in 77 Fällen. Die Manipulationsgruppen unterteilten 

sich in 73 Fälle mit und 55 Fälle ohne Zeitdruck.  
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Tabelle 4.4. Kontingenztabelle für die Beantwortung der Frage nach dem nächsten Verfahrensschritt 
in Abhängigkeit von Expertise, Zeitdruck und Delikt (Teilstichprobe) 

      Nächster Verfahrensschritt 

      Einstellung Anklage Gesamt 
Delikt  Zeitdruck  Expertise     

Diebstahl  ohne  L    7   2 9 
    N    7   2 9 
    E    2   2 4 
  mit  L    4   5 9 
    N    9   5 14 
    E    3   3 6 
  Gesamt  L  11   7 18 
    N  16   7 23 
    E    5   5 10 
    Gesamt  32 19 51 

Körperverletzung  ohne  L    7   2 9 

   N  10   6 16 
    E    8   0 8 
  mit  L  12   3 15 
    N  13   7 20 
    E    5   4 9 
  Gesamt  L  19   5 24 
    N  23 13 36 
    E  13   4 17 
    Gesamt  55 22 77 

Gesamt   ohne  L  14   4 18 
    N  17   8 25 
    E  10   2 12 
  mit  L  16   8 24 
    N  22 12 34 
    E    8   7 15 
  Gesamt  L  30 12 42 
    N  39 20 59 
    E  18   9 27 
    Gesamt  87 41 128 

Anmerkungen. L = Laien, N = Noviz:innen, E = Expert:innen. 

Beim Delikt „Diebstahl“ entschieden sich die Proband:innen insgesamt mehrheit-

lich für eine Einstellung (63%). Ohne Zeitdruck setzte sich diese Tendenz fort, al-

lerdings war die Entscheidung bei denjenigen mit Zeitdruck nahezu gleichverteilt 

(Einstellung: 55%). Aufgeschlüsselt nach Expertise-Gruppen wird deutlich, dass 

Expert:innen kein eindeutiges Entscheidungsmuster zeigten, unabhängig vom Zeit-

druck (jeweils 50%). Laien und Noviz:innen entschieden sich ohne Zeitdruck mehr-

heitlich für die Einstellung (jeweils 78%); mit Zeitdruck unterschieden sich die Ent-

scheidungen (44% der Laien beziehungsweise 64% der Noviz:innen bevorzugten 

eine Einstellung).  
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Für das Delikt „Körperverletzung“ zeigten sich ähnliche Muster, unabhängig von 

Expertise und Zeitdruck: Die Einstellung wurde in insgesamt 71% der Fälle ge-

wählt. Dabei entschieden sich alle Expertise-Gruppen jeweils mehrheitlich für die 

Einstellung (Laien: 80%, Noviz:innen: 64%, Expert:innen: 77%). Die Aufschlüs-

selung nach Zeitdruck-Gruppen änderte an dieser Tendenz der Laien und Noviz:in-

nen wenig. Mit Blick auf die Expert:innen zeigte sich allerdings nahezu eine 

Gleichverteilung, wenn diese unter Zeitdruck agierten (Einstellung: 56%), im Ver-

gleich zum Agieren ohne Zeitdruck (Einstellung: 100%).  

Unabhängig vom Delikt verdeutlichen sich die bereits beschriebenen Entschei-

dungstendenzen: Insgesamt 68% entschieden sich für eine Einstellung. Diese Mehr-

heit änderte sich weder für die Laien noch die Noviz:innen, unabhängig davon, ob 

sie unter Zeitdruck standen oder nicht. Standen Expert:innen dagegen unter Zeit-

druck, verschob sich die Mehrheit, sodass sich lediglich 53% für eine Einstellung 

entschieden (ohne Zeitdruck: 83%). 

4.4.2 Inferenzstatistische Auswertung der H3 

Die Gruppe der Laien, die Manipulation „ohne Zeitdruck“ sowie das Delikt „Dieb-

stahl“ galten wie bei der Berechnung der H1 als Referenzgruppen. Die Einstellung 

des Verfahrens wurde als Referenzkategorie festgelegt. Die Prädiktoren wurden ge-

mäß der „Einschluss“-Methode dem Modell hinzugefügt. Zunächst wurden die Re-

siduen untersucht, wofür die gleichen Kriterien wie bei der Berechnung der H1 ein-

gesetzt wurden (s. 4.2.2). Die Einflussstatistik nach Cook sowie die DFBeta-Werte 

für die Konstante sowie das Modell lagen für alle Fälle jeweils unter 1. Daraus kann 

geschlossen werden, dass keine Fälle das Modell übermäßig beeinflussten. Der ma-

ximale Wert der standardisierten Residuen betrug 2.02 und galt somit als auffällig. 

Insgesamt acht Fälle überschritten den Wert von 1.96, was einem Anteil von 6.4% 

entspricht. Laut Field (2013) spricht die Nähe zu einem 5%-Wert aber dafür, dass 

die Passung zwischen Modell und Daten noch angemessen ist. Der durchschnittlich 

zu erwartende Hebelwert betrug den Wert .031. Insgesamt 30 Fälle überschritten 

einen Hebelwert von 0.093 (was der dreifachen Höhe des Durchschnitts entspricht). 

Diese Fälle schienen somit Ausreißer in Bezug auf die Prädiktoren zu sein. Laut 

Stevens (2002) müssen Ausreißer aber nicht zwingend aus dem Datensatz entfernt 

werden (s. auch Field, 2009). Aufgrund der bereits niedrigen Werte in einzelnen 
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Zellen wurde auf das Bereinigen der Daten verzichtet, da dies das Problem der klei-

nen Zellgrößen weiter verstärkt hätte. Die Analysen wiesen demnach darauf hin, 

dass weiterhin Ausreißer im Regressionsmodell vorhanden waren, wenngleich eine 

gewisse Passung zwischen Modell und Daten durchaus angenommen werden 

konnte.  

Fügte man die oben genannten Prädiktoren und deren Interaktion dem Modell 

hinzu, so ließ sich keine signifikante Verbesserung des Modells ablesen (p = .66). 

Die anfängliche -2-Log-Likelihood reduzierte sich minimal von 160.54 im Null-

Modell auf 156.412 im Modell 1. Der Gesamtprozentsatz der Richtigen blieb bei 

68%. Dabei wurde jeweils in 100% der Fälle die Einstellung korrekt vorhergesagt. 

Der Hosmer-Lemeshow-Test war aufgrund der Nicht-Signifikanz (p =.636) ein 

Hinweis darauf, dass Modell und Daten gut zueinander passten. 

Da die Voraussetzungen für das Testverfahren teilweise verletzt waren (s. 3.8.1.2), 

wurde sich für den Einsatz von Bootstrapping entschieden.38 Kein Prädiktor und 

keine Interaktion erwiesen sich als signifikant (ps > .05; s. Tabelle 4.5).  

Tabelle 4.5. Regressionsergebnisse der H3 für die Prädiktoren sowie deren Interaktion (1000 
Bootstrapping-Stichproben) 

    
BCa Konfidenzintervall 

(95%) 

Prädiktoren b SE b p* 
Unterer 

Wert 
Oberer      
Wert 

Expertise(1) .208 .575 .348 -.934 1.527 

Expertise(2) -.035 1.709 .47 -1.384 .904 

Zeitdruck(1) .399 .528 .207 -.66 1.499 

Delikt(1) -.567 .545 .13 -1.618 .422 

Delikt(1)*Expertise(1)*Zeitdruck(1) .183 1.253 .402 -1.57 1.823 

Delikt(1)*Expertise(2)*Zeitdruck(1) .822 3.258 .192 -1.43 3.34 

Anmerkungen. R2 = .044 (Nagelkerke), *p einseitig, Expertise(1) = Noviz:innen, Expertise(2) = Ex-
pert:innen, Zeitdruck(1) = mit, Delikt(1) = Körperverletzung. 

Mit Blick auf die Regressionskoeffizienten zeigte sich, dass – im Vergleich zu 

Laien – die Wahrscheinlichkeit für eine Anklage bei den Noviz:innen stieg, aber 

bei den Expert:innen (gemäß der Hypothese) leicht sank. Diejenigen mit Zeitdruck 

 
38 Bei wiederholtem Durchführen der Regression ändern sich die Werte gewisser Parameter auf-
grund des Bootstrappings minimal (z. B. Standardfehler, p-Wert), da mit jeder neuen Durchführung 
neue Stichproben gezogen werden. Dies beeinträchtigt nicht die Robustheit der Methode (Field, 
2013). 
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entschieden sich (erwartungsgemäß) mit größerer Wahrscheinlichkeit für eine An-

klage als diejenigen ohne Zeitdruck. Für die Körperverletzung sank die Wahr-

scheinlichkeit für das Erheben einer Anklage im Vergleich zum Diebstahl.  

Für die Interaktionen Körperverletzung*Noviz:in*mit Zeitdruck und Körperverlet-

zung*Expert:in*mit Zeitdruck stieg die Wahrscheinlichkeit der Entscheidung für 

eine Anklage. Die Tatsache, dass die unteren und oberen Werte der BCa-Konfiden-

zintervalle (95%) für die Prädiktoren (außer für die Expert:innen und das Delikt) 

und jede Interaktion den Wert von 1 überschritten, spricht dafür, dass die Richtung 

der Entscheidung nicht eindeutig vorgegeben werden konnte. Die Effektstärken wa-

ren im kleinen Bereich zu verorten (s. auch Nagelkerkes R2). 

Die H3 kann somit nicht bestätigt werden. Laien äußerten auf deskriptiver wider 

Erwarten eine Tendenz zur Einstellung und hoben sich dadurch nicht von den Grup-

pen mit juristischer Vorbildung ab. 

4.5 H4 (ANOVA) 

Laut H4 zeigt sich ein Haupteffekt von Expertise auf den eingeschätzten Schwere-

grad der Delikte, unabhängig von Zeitdruck: Laien stufen den Schweregrad für das 

Delikt „Körperverletzung“ höher ein als den Schweregrad für das Delikt „Dieb-

stahl“, wohingegen Noviz:innen und Expert:innen diese Tendenz nicht zeigen. 

4.5.1 Deskriptive Auswertung der H4 

Laut Gesamtstichprobe handelte es sich bei beiden Fällen um Delikte geringer 

Schwere (s. Tabelle 4.6). Unter Zeitdruck galt die Körperverletzung als etwas 

schwerer, wohingegen dies beim Fehlen des Zeitdrucks umgekehrt war, wenngleich 

in nur geringerem Ausmaß. 
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Tabelle 4.6. Mittelwerte und Standardabweichungen des Schweregrades (0-100) in Abhängigkeit 
von Expertise, Zeitdruck und Delikt 

      Schweregrad 

            M            SD 

Expertise  Zeitdruck  Delikt (N)     

Laien  ohne  DS (16)  30.13  14.67 

    KV (16)  32.44  20.9 

  mit  DS (15)  25.67  20.58 

    KV (19)  38.53  21.62 

  Gesamt  DS (31)  27.97  17.62 

    KV (35)  35.74  21.21 

    Gesamt (66)  32.09  19.84 

Noviz:innen  ohne  DS (21)  27.43  17.18 

    KV (23)  27.3  15.00 

  mit  DS (28)  31.39  16.19 

    KV (29)  33.41  17.09 

  Gesamt  DS (49)  29.69  16.56 

    KV (52)  30.71  16.34 

    Gesamt (101)  30.22  16.37 

Expert:innen  ohne  DS (18)  28.28  20.97 

    KV (24)  20.08  10.57 

  mit  DS (21)  24.33  18.87 

    KV (26)  23.31  14.32 

  Gesamt  DS (39)  26.15  19.7 

    KV (50)  21.76  12.64 

    Gesamt (89)  23.69  16.17 

Gesamt  ohne  DS (55)  28.49  17.57 

    KV (63)  25.86  15.87 

  mit  DS (64)  27.73  18.18 

    KV (74)  31.18  18.32 

  Gesamt  DS (119)  28.04  17.83 

    KV (137)  28.73  17.38 

    Gesamt (256)  28.43  17.56 
Anmerkungen. DS = Diebstahl, KV = Körperverletzung. 

Naive und Noviz:innen schätzten den Schweregrad insgesamt ähnlich ein, aber die 

Expert:innen gaben geringere Werte an. Für die Fachpersonen war der Diebstahl 

das schwerere Delikt. Diese Tendenz zeigte sich deutlicher beim Fehlen von Zeit-

druck. Für die Noviz:innen machten weder der Delikttyp noch die Zeitdruckmani-

pulation einen Unterschied aus. Insgesamt und insbesondere unter Zeitdruck 

schätzten die Laien die Körperverletzung als die schwerere Tat ein.  

4.5.2 Inferenzstatistische Auswertung der H4 

Für die verschiedenen Expertise-Gruppen ergaben sich signifikante Unterschiede, 

F(2, 244) = 4.398, p = .007, ηp
2 = .035 (s. Abbildung 4.1). Da laut Hypothese bereits 
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Annahmen über die Unterschiede der Gruppen vorlagen, wurden einfache Kon-

traste gerechnet. Laien und Expert:innen unterschieden sich signifikant in ihrer Ein-

schätzung des Schweregrades (p = .007, 95% CI [-13.24, -2.136]). Für Laien und 

Noviz:innen galt dies nicht (p = .512, 95% CI [-7.211, 3.603]).  

 
Abbildung 4.1. Darstellung der Mittelwerte der Expertise-Gruppen hinsichtlich des Schweregrades 
der Delikte (0-100). 

Auch die Interaktion Expertise*Delikt erreichte noch knapp das einseitige Niveau, 

F(2, 244) = 2.343, p = .049, ηp
2 = .019 (s. Abbildung 4.2). Das Delikt, der Zeitdruck 

und die weiteren Interaktionen zeigten einseitige ps > .05. Die Effektstärken waren 

klein und lagen zwischen ηp
2 = .001 (Delikt) und ηp

2 = .009 (Expertise*Delikt).  

Zusätzlich wurde die Korrelation des Schweregrades und des Beweismaßes ermit-

telt, welche signifikant und positiv war (r = .126, p = .043). Das Beweismaß wurde 

mit steigender Schwere des Delikts höher eingeschätzt beziehungsweise ein Delikt 

wurde als schwerer definiert, wenn das Beweismaß höher war. 
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Abbildung 4.2. Darstellung der Interaktion Expertise*Delikt hinsichtlich des Schweregrades der De-
likte (0-100). 

Die H4 kann teilweise bestätigt werden. Es zeigte sich zwar – unabhängig vom 

Zeitdruck – die Interaktion von Expertise und Delikt dahingehend, dass Laien die 

Körperverletzung als schwerer erachteten als die Fachpersonen, allerdings galt dies 

nicht für Laien und Noviz:innen. Für das Delikt des Diebstahls ließen sich erwar-

tungsgemäß keine Unterschiede feststellen.  

4.6 F1 (MANOVA) 

Die F1 befasst sich mit der explorativen Fragestellung, ob sich Laien, Noviz:innen 

und Expert:innen in den Prozessmerkmalen Leichtigkeit, Sicherheit und Überzeu-

gung unterscheiden. Dabei ist der Prozess der Entscheidung über das Vorliegen des 

Tatverdachtes gemeint.  

4.6.1 Deskriptive Auswertung der F1 

Auf deskriptiver Ebene zeigte sich, dass Expert:innen jedes der drei Prozessmerk-

male am höchsten bewerteten: Sie empfanden die Entscheidung als leichter, fühlten 

sich sicherer und überzeugter als Laien und Noviz:innen (s. Tabelle 4.7). Insbeson-

dere zu den Laien waren vergleichsweise große Unterschiede in den Mittelwerten 

erkennbar. 
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Tabelle 4.7. Mittelwerte und Standardabweichungen der drei Prozessmerkmale auf einer 7-stufigen 
Likert-Skala in Abhängigkeit von Expertise, Zeitdruck und Delikt 

Prozessmerkmal Gruppenzuordnung (N)                 M              SD 

Leichtigkeit Laien (67)   4.03 1.64 
 Noviz:innen (106)   4.56 1.59 
 Expert:innen (94)   5.00 1.69 
 ohne Zeitdruck (124)   4.61 1.66 
 mit Zeitdruck (143)   4.56 1.69 
 Diebstahl (120)   4.68 1.68 
 Körperverletzung (147)     4.5 1.67 
 Gesamt (267)   4.58 1.67 

Sicherheit Laien (67)   3.51 1.6 
 Noviz:innen (106)   4.57 1.62 
 Expert:innen (94)   5.21 1.67 
 ohne Zeitdruck (124)   4.63 1.8 
 mit Zeitdruck (143)   4.44 1.71 
 Diebstahl (120)   4.61 1.71 
 Körperverletzung (147)   4.46 1.79 
 Gesamt (267)   4.53 1.75 

Überzeugung Laien (67)   4.06 1.47 
 Noviz:innen (106)   4.96 1.39 
 Expert:innen (94)   5.78 1.48 
 ohne Zeitdruck (124)   5.01 1.54 
 mit Zeitdruck (143)   4.9 1.55 
 Diebstahl (120)   5.12 1.5 
 Körperverletzung (147)   4.82 1.58 
 Gesamt (267)   4.95 1.55 

Die Mittelwertunterschiede in den Zeitdruckmanipulationen waren marginal. Be-

trachtet man die Delikttypen, so wird deutlich, dass die drei Variablen für den Dieb-

stahl jeweils höher eingeschätzt wurden. Gruppenübergreifend waren das Empfin-

den von Leichtigkeit und Sicherheit sowie das Gefühl von Überzeugung insgesamt 

vergleichbar stark ausgeprägt. 

4.6.2 Inferenzstatistische Auswertung der F1 

Weder der Zeitdruck noch der Delikttyp noch die Interaktionen erwiesen sich in 

den multivariaten Tests auf Grundlage der Pillai-Spur als signifikant (ps > .05). Es 

ergaben sich kleine Effektstärken zwischen ηp
2 = .006 (Zeitdruck) und ηp

2 = .016 

(Delikt). Allerdings zeigte sich ein signifikanter, großer Effekt der Expertise auf die 

Prozessmerkmale, V = 0.925, F(3, 253) = 1044.98, p < .001, ηp
2 = .085 (s. Abbil-

dung 4.3). Laut der ANOVA-Statistiken bezog sich der Effekt auf die Leichtigkeit, 

F(2, 255) = 6.57, p = .002, auf die Sicherheit, F(2, 255) = 21.52, p < .001, und auf 

die Überzeugung, F(2, 255) = 21.01, p < .001. Die Effektstärken waren mittel bis 
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groß (Leichtigkeit: ηp
2 = .049; Sicherheit: ηp

2 = .144; Überzeugung: ηp
2 = .141). 

Keine der anderen UVs und Interaktionen in den Zwischensubjekteffekten erreichte 

das Signifikanzniveau (ps > .05) und die Effektstärken lagen zwischen ηp
2 = .001 

und ηp
2 = .012.  

 
Abbildung 4.3. Darstellung der Mittelwerte der Expertise-Gruppe hinsichtlich der Prozessmerkmale 
auf einer 7-stufigen Likert-Skala. 

Da die Gleichheit der Gruppengrößen sowie die multivariate Normalität nicht ge-

geben waren, aber von der Homogenität der Kovarianzmatrizen ausgegangen wer-

den konnte (s. 3.8.3), wurde sich für den post-hoc-Test GT2 nach Hochberg ent-

schieden (Field, 2013). Hinsichtlich der Leichtigkeit unterschieden sich die Laien 

signifikant von den Expert:innen (p < .001). In ihrer Sicherheit unterschieden sich 

die Laien signifikant von den Noviz:innen und Expert:innen (ps < .001), wobei dies 

auch auf den Vergleich von Noviz:innen und Expert:innen zutraf (p = .017). Glei-

ches galt für das Gefühl der Überzeugung, in dem sich alle Expertise-Gruppe im 

Vergleich zur jeweils anderen Gruppe unterschieden (ps < .05). 

Die F1 kann dahingehend beantwortet werden, dass sich die Expertise-Gruppen in 

ihren Einschätzungen zur Leichtigkeit, Sicherheit und Überzeugung signifikant und 

mit teils großer Effektstärke unterschieden. Expert:innen fiel die Entscheidung 

leichter als Laien. Expert:innen fühlten sich sicherer und waren überzeugter als 

Laien und Noviz:innen, wobei sich letztere ebenfalls als sicherer und überzeugter 
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einschätzten als Nicht-Fachpersonen. Sowohl das Delikt als auch der Zeitdruck üb-

ten nicht signifikante und kleine Effekte aus. 

4.7 F2 (Kruskal-Wallis-Test) 

Die F2 befasst sich mit der explorativen Fragestellung, ob sich Laien, Noviz:innen 

und Expert:innen in ihrer Fähigkeit zur kognitiven Reflexion und ihrem Need for 

Cognition unterscheiden. 

4.7.1 Deskriptive Auswertung der F2 

Die Mittelwerte der einzelnen Expertise-Gruppen sowie der gesamten Stichprobe 

deuteten an, dass im Schnitt zwei der drei Items des CRT korrekt beantwortet wur-

den (s. Tabelle 4.8). Das Item 1 (Schläger und Ball) wurde von 59.47% der Teil-

nehmenden richtig gelöst. Dabei schnitten die Expert:innen (64.2%) am besten ab, 

gefolgt von den Noviz:innen (61.11%) und Laien (50%). Beim Item 2 (Maschinen) 

schnitten die Teilnehmenden insgesamt besser ab (74.14%). Auch hierbei lagen die 

Expert:innen (81.48%) vorne, wobei Noviz:innen (70.65%) und Laien (69.5%) ver-

gleichbar abschnitten. Am einfachsten fiel das Item 3 (Seerosen), das von insgesamt 

81.44% gelöst wurde. Hierbei änderte sich die Reihenfolge, wenn auch nur knapp, 

da die Noviz:innen (83.87%) den höchsten Lösungsanteil hatten, gefolgt von den 

Expert:innen (82.93%) und den Laien (75.81%). Unterscheidet man die Reflexi-

onsfähigkeit nach Geschlechtern, so schnitten Männer (M = 2.35, SD = .81) etwas 

besser ab als nichtbinäre Personen (M = 2.33, SD = 1.15) sowie Frauen (M = 2.1, 

SD = 1.03). Rund 54.12% der Männer, 44.19% der Frauen und 66.67% der nicht-

binären Personen lösten dabei alle Items korrekt. Etwa 2.35% der Männer und 

12.04% der Frauen erzielten keinen Punkt. 

Tabelle 4.8. Mittelwerte und Standardabweichungen der metrischen Prädiktoren „kognitive Refle-
xion“ und „Need for Cognition“ in Abhängigkeit von Expertise 

 Metrische Prädiktoren 

 Kognitive Reflexion  Need for Cognition 

Expertise N M SD  N M SD 

Laien  53 2.06 .97  65 19.94 3.4 

Noviz:innen  89 2.15 1.01  101 21.15 3.05 

Expert:innen  78 2.31 .89  87 19.93 3.43 

Gesamt  220 2.18 .98  253 20.41 3.32 
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Mit Blick auf das Kognitionsbedürfnis zeigten sich nur minimale Mittelwertsunter-

schiede zwischen den Expertise-Leveln. Geht man vom Maximalwert von 28 aus, 

wurden gruppenübergreifend sämtliche Items im Sinne eines hohen Kognitionsbe-

dürfnisses beantwortet, wenngleich das Ausmaß der Zustimmung durchaus vari-

ierte. So war die Bereitschaft sich eher mit komplizierten als einfachen Problem zu 

beschäftigen nicht allzu stark ausgeprägt (M = 3.94, SD = 1.45). Dagegen waren 

sich die Teilnehmenden einig, dass es nicht ausreicht die Antwort zu kennen, ohne 

das Problem zu verstehen (M = 6.06, SD = 1.13). Die Mittelwerte für die Vorliebe 

für knifflige Aufgaben (M = 4.47, SD = 1.34) sowie für die allgemeine Bereitschaft 

zum Denken (M = 5.9, SD = 1.33) sprachen für eine eher hohe Motivation zum 

Denken.  

4.7.2 Inferenzstatistische Auswertung der F2 

Da die Voraussetzungen für eine ANOVA nicht erfüllt waren (s. 3.8.2.3), wurde 

der Kruskal-Wallis-Test eingesetzt. Die Expertise-Gruppen unterschieden sich 

nicht signifikant in ihrer Fähigkeit zur kognitiven Reflexion, H(2) = 2.511, p = .285. 

Die mittleren Rangsummen betrugen für die Expert:innen 117.96, für die Noviz:in-

nen 109.3 und für die Laien 101.54. Für das Kognitionsbedürfnis zeigte sich ein 

signifikanter Unterschied, H(2) = 6.843, p = .033. Die mittleren Rangsummen be-

trugen für die Expert:innen 117.18, für die Noviz:innen 141.7 und für die Laien 

117.3. Die paarweisen Vergleiche (mit adjustierten p-Werten) wiesen jedoch auf 

keine signifikanten Unterschiede bestimmter Gruppen hin (ps > .05). Effektstärken 

für die einzelnen, nicht signifikanten paarweisen Vergleiche waren nicht zu berech-

nen. Zur Ermittlung der gesamten Effektstärke diente die Formel η2
H = H / (N – 1) 

nach Serlin et al. (1982, zitiert nach Leonhart, 2017). Für die kognitive Reflexion 

(η2
H = .011) sowie für NFC (η2

H = .028) ergaben sich kleine Effekte. 

Die F2 kann dahingehend beantwortet werden, dass die Expertise einen kleinen, 

aber signifikanten Effekt auf die Ausprägung des Kognitionsbedürfnisses, aber 

nicht auf die kognitive Reflexion hatte. Auf deskriptiver Ebene war das Kogniti-

onsbedürfnis der Noviz:innen größer als das der Vergleichsgruppen. 
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4.8 F3 (binäre logistische Regression) 

Die F3 befasst sich mit der explorativen Fragestellung, ob die kognitive Reflexion, 

Need for Cognition, die Expertise, der Zeitdruck, der Delikttyp oder die genutzte 

Lesezeit die Entscheidung hinsichtlich des Tatverdachtes vorhersagen. 

4.8.1 Deskriptive Auswertung der F3 

Für deskriptive Informationen über die kategorischen Prädiktoren wird auf die Kon-

tingenztabelle der H1 verwiesen (s. Tabelle 4.1). Die Mittelwerte und Standardab-

weichungen für das Kognitionsbedürfnis sowie die kognitive Reflexion wurden be-

reits im Zusammenhang mit der F2 berechnet (s. Tabelle 4.8). Für das Lesen der 

Vignette (Sekunden) benötigten die Teilnehmenden durchschnittlich weniger als 

zwei Minuten (M = 106.45, SD = 46.39). Dabei waren die Expert:innen durch-

schnittlich am schnellsten (M = 99.74, SD = 47.42), gefolgt von den Noviz:innen 

(M = 108.63, SD = 44.8) und den Laien (M = 113.02, SD = 46.65). 

4.8.2 Inferenzstatistische Auswertung der F3 

Die Voraussetzungen für die binäre logistische Regression waren erfüllt (s. 3.8.1.3). 

Ebenso wie bei den Berechnungen der H1 und der H3 galten auch hier die Laien, 

das Delikt „Diebstahl“ sowie die Manipulation „ohne Zeitdruck“ als Referenzgrup-

pen (s. 4.2.2; 4.4.2). Die Prädiktoren wurden mittels „Einschluss“-Methode dem 

Modell hinzugefügt. Die Untersuchung der Residuen erfolgte nach den bekannten 

Kriterien (s. 4.2.2). Das Maximum der Einflussstatistik nach Cook sowie die 

DFBeta-Werte für die Konstante sowie das Modell lagen durchgehend jeweils unter 

1. Der durchschnittlich zu erwartende Hebelwert betrug einen Wert von .029. Der 

Maximalwert in der Stichprobe betrug .077, wonach kein Fall über der dreifachen 

Höhe des Durchschnitts lag. Der maximale Wert der standardisierten Residuen war 

mit einem Wert von 2.12 auffällig. Da lediglich drei Personen (1.29%) – und somit 

weniger als 5% der Stichprobe – einen Wert ≤ 1.96 erreichten, ist der Einfluss aus-

reißender Werte als gering anzusehen (Field, 2013).  

Fügte man die Prädiktoren und deren Interaktionen dem Modell hinzu, so ließ sich 

eine signifikante Verbesserung des Modells ablesen (p < .001) und die anfängliche 
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-2-Log-Likelihood reduzierte sich von 323.97 im Null-Modell auf 286.63 im Mo-

dell 1. Der Gesamtprozentsatz der Richtigen stieg auf 66.2%. Laut dem Hosmer-

Lemeshow-Test passten Daten und Modell gut zusammen (p = .652). 

Noviz:innen und Expert:innen wiesen im Vergleich zur Referenzgruppe einen ne-

gativen Regressionskoeffizienten auf: Die Wahrscheinlichkeit, den Tatverdacht zu 

bejahen, sank in beiden Gruppen (s. Tabelle 4.9). Das Ergebnis der Noviz:innen 

verfehlte knapp das Signifikanzniveau (p = .052). In dieser Gruppe überschritt das 

Konfidenzintervall zudem leicht den Wert von 1, sodass eine Richtung der Ent-

scheidung nicht eindeutig angegeben werden konnte. Das Ergebnis der Expert:in-

nen war dagegen signifikant (p < .001).  

Tabelle 4.9. Regressionsergebnisse der F3 für die Prädiktoren 

    
Konfidenzintervall 

(95%) 
 

Prädiktoren b SE b p 
Unterer 

Wert 

Oberer 

Wert 
Exp(B) 

Expertise(1) -.759 .391 .052 .218 1.006 .468 

Expertise(2) -1.913 .42 < .001 .065 .336 .148 

Zeitdruck(1) .559 .31 .071 .953 3.207 1.748 

Delikt(1) .529 .305 .083 .933 3.084 1.697 

Kognitive Reflexion -.193 .157 .22 .606 1.123 .825 

Need for Cognition -.032 .049 .512 .880 1.066 .969 

Lesezeit .005 .004 .183 .998 1.012 1.005 

Anmerkungen. R2 = .199 (Nagelkerke), Expertise(1) = Noviz:innen, Expertise(2) = Expert:innen, 
Zeitdruck(1) = mit, Delikt(1) = Körperverletzung. 

Die Zeitdruckmanipulation erwies sich nicht als signifikanter Prädiktor (p = .071). 

Laut Regressionskoeffizient stieg die Wahrscheinlichkeit, den Tatverdacht unter 

Zeitdruck zu bejahen, obwohl die Richtung gemäß dem unteren und oberen Wert 

des Konfidenzintervalls nicht eindeutig war. Auch das Delikt war kein signifikanter 

Prädiktor (p = .083). Für das Delikt „Körperverletzung“ stieg im Vergleich zum 

Diebstahl die Wahrscheinlichkeit, den Tatverdacht zu bejahen. Eine Richtung war 

aber nicht eindeutig anzugeben. Die Effektstärken waren klein, wobei die nicht sig-

nifikanten Prädiktoren „Delikt“ und „Zeitdruck“ größere Werte erzielten als der 

signifikante Prädiktor „Expertise“ (s. auch Nagelkerkes R2). 

Die metrischen Prädiktoren erwiesen sich als nicht signifikant (ps > .05). Laut Re-

gressionskoeffizienten gingen hohe Ausprägungen der kognitiven Reflexion und 
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des Need for Cognition mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit einher den Tat-

verdacht zu bejahen, wohingegen für eine längere Lesezeit die Wahrscheinlichkeit 

(minimal) stieg. Das (knappe) Überschreiten des Wertes von 1 bei den Bereichen 

der Konfidenzintervalle weist daraufhin, dass eine Richtung nicht eindeutig ange-

geben werden konnte. 

Die F3 kann dahingehend beantwortet werden, dass nur der Prädiktor „Expertise“ 

das Vorliegen des Tatverdachtes im Vergleich mit der Referenzgruppe der Laien 

vorhersagte: Die Wahrscheinlichkeit des Bejahens eines Tatverdachtes sank sowohl 

für die Noviz:innen (nur knapp nicht signifikant) als auch für die Expert:innen. 

4.9 F4 (multiple Regression) 

Die F4 befasst sich mit der explorativen Fragestellung, ob die kognitive Reflexion, 

Need for Cognition, die Expertise, der Zeitdruck, der Delikttyp oder die genutzte 

Lesezeit die Anzahl der Beweismittel vorhersagen, die zur Entscheidung hinsicht-

lich des Tatverdachtes herangezogen wird. 

4.9.1 Deskriptive Auswertung der F4 

Für deskriptive Angaben zu den metrischen Prädiktoren „Need for Cognition“ und 

„kognitive Reflexion“ wird auf Abschnitt 4.7.1 und für Angaben zur Lesezeit wird 

auf Abschnitt 4.8.1 verwiesen. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der ge-

nutzten Anzahlen von Beweismitteln sind in Tabelle 4.10 nach Prädiktoren aufge-

schlüsselt.  

Tabelle 4.10. Mittelwerte und Standardabweichungen der Anzahl der genutzten Beweismittel in Ab-
hängigkeit von Expertise, Zeitdruck und Delikt 

    Anzahl der Beweismittel 

Prädiktor Gruppenzuordnung (N)   M SD 

Expertise Laien (66)   2.82 .76 

 Noviz:innen (102)   3.03 .79 

 Expert:innen (89)   2.85 .9 

Zeitdruck ohne (119)   2.84 .8 

 mit (138)   2.98 .84 

Delikt Diebstahl (120)   3.00 .83 

 Körperverletzung (137)   2.84 .82 

 Gesamt (257)   2.91 .83 
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Es wird deutlich, dass sich die Untergruppen der einzelnen Prädiktoren nicht we-

sentlich in der Anzahl der genutzten Beweismittel unterschieden. Da maximal vier 

Beweismittel für das Treffen der Entscheidung genutzt werden konnten, lässt sich 

ableiten, dass sich die Proband:innen im Durchschnitt auf über die Hälfte der vor-

handenen Informationselemente bezogen.  

4.9.2 Inferenzstatistische Auswertung der F4 

Als Referenzgruppen galten weiterhin das Delikt „Diebstahl“ und die Manipulation 

„ohne Zeitdruck“. Für die Noviz:innen und Expert:innen wurden Dummy-Variab-

len erstellt, sodass Vergleiche mit den Laien stattfanden. Die Prädiktoren wurden 

mittels „Einschluss“-Methode dem Modell hinzugefügt. 

Es wurden die Residuen überprüft, um die Passung zwischen Daten und Modell 

sowie das Vorhandensein von einflussreichen Fällen zu untersuchen (s. 4.2.2). Das 

Maximum der Einflussstatistik nach Cook sowie die DFBeta-Werte für die Kon-

stante sowie das Modell lagen durchgehend jeweils unter dem Wert von 1. Der 

durchschnittlich zu erwartende Hebelwert betrug .029, aber da der Maximalwert in 

der Stichprobe bei einem Wert von .07 lag, war nicht vom Vorhandensein einfluss-

reicher Fälle auszugehen. Der maximale Wert der standardisierten Residuen war 

mit einem Wert von 1.8 unauffällig. Rund 5% der Fälle einer Stichprobe dürfen 

standardisierte Residuen von ± 2 aufweisen (Field, 2013). In der hiesigen Stich-

probe entspräche dies in etwa 11 Proband:innen. Da lediglich acht Fälle auffällige 

Werte > 2 aufwiesen, lag die Anzahl möglicher extremer Fälle im Rahmen.  

Da die Voraussetzungen für das Testverfahren teilweise verletzt waren (s. 3.8.4), 

wurde sich für den Einsatz von Bootstrapping entschieden.39 Das Modell mit den 

ausgewählten Prädiktoren erklärte nur einen kleinen Teil der Varianz (R2 = .076), 

wobei sich dieser Anteil noch weiter verkleinerte, wenn man das Modell von der 

vorliegenden Stichprobe auf die Gesamtpopulation übertragen würde (korrigiertes 

R2 = .045; s. Tabelle 4.11). Dennoch war das Ergebnis laut ANOVA signifikant, 

F(7, 208) = 2.446, p = .02.  

 

 
39 Siehe Fußnote 38. 
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Tabelle 4.11. Regressionsergebnisse der F4 für die Prädiktoren (1000 Bootstrapping-Stichproben) 

    BCa Konfidenzintervall (95%) 

Prädiktoren b SE b p Unterer Wert Oberer Wert 

Expertise (1) .157 .128 .215 -.093 .403 

Expertise(2) .006 .152 .969 -.261 .311 

Zeitdruck .128 .108 .242 -.078 .34 

Delikt -.153 .116 .197 -.385 .058 

Kognitive Reflexion .132 .06 .037 .018 .26 

Need for Cognition .02 .018 .275 -.016 .052 

Lesezeit .003 .001 .016 .001 .005 

Anmerkungen. R2 = .076, korrigiertes R2 = .045, Expertise(1) = Noviz:innen, Expertise(2) = Ex-
pert:innen. 

Die Regressionskoeffizienten zeigen, dass die Expertise (Noviz:in) den stärksten 

Prädiktor darstellte: Noviz:in zu sein erhöhte die Wahrscheinlichkeit, eine größere 

Anzahl an Informationen zu nutzen. Es folgten in abnehmender Stärke das Delikt, 

die kognitive Reflexion und der Zeitdruck. Eine hohe Ausprägung von kognitiver 

Reflexion sowie das Vorhandensein von Zeitdruck erhöhten die Wahrscheinlich-

keit, wohingegen das Delikt „Körperverletzung“ sie verringerte. Sehr geringe Stär-

ken wiesen Need for Cognition (verringert leicht), die Expertise (Expert:in; verrin-

gert leicht) sowie die Lesezeit (erhöht sehr leicht) auf. Allerdings waren nur die 

Ergebnisse für die kognitive Reflexion (p = .037) und die Lesezeit (p = .016) sig-

nifikant. Die mit der Formel f2 = R2 / (1 – R2) ermittelte Effektstärke war allerdings 

als klein einzustufen (f2 = .01).40  

Die BCa-Konfidenzintervalle (95%) für die signifikanten Prädiktoren waren eng 

gefasst, überschritten nicht den Wert von 0 und blieben jeweils positiv. Die Inter-

valle anderer Prädiktoren waren zwar auch eng gefasst, aber sie überschritten (teil-

weise knapp) den Wert von 0 und deuteten somit auf ein schlecht passendes Modell 

hin, da die Richtung der Vorhersage nicht eindeutig beschrieben werden konnte. 

Für die kognitive Reflexion betrug die Korrelation Nullter Ordnung r = .161 (Pear-

sons Korrelationskoeffizient) und für die Lesezeit ergab sich ein Wert von r = .136. 

Dies waren gleichzeitig auch die stärksten Korrelation zwischen einem Prädiktor 

und der AV. Die schwächste Korrelation bestand mit dem Zeitdruck (r = .052). 

Die F4 kann dahingehend beantwortet werden, dass nur die kognitive Reflexion 

sowie die Lesezeit die Anzahl der Beweismittel vorhersagten, die zur Entscheidung 

 
40 Siehe Bortz und Schuster  (2010, S. 359). 
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über das Vorliegen des Tatverdachtes genutzt wurde: Hohe Werte in kognitiver Re-

flexion sowie eine lange Lesezeit gingen mit der Nutzung zahlreicher Informatio-

nen einher. 

4.10 F5 (multinominale logistische Regression) 

Die F5 befasst sich mit der explorativen Fragestellung, ob sich Laien, Noviz:innen 

und Expert:innen darin unterscheiden, wie sie die Relevanz einzelner Beweismittel 

für die Entscheidung über das Vorliegen des Tatverdachtes einschätzen. 

4.10.1  Deskriptive Auswertung der F5 

Zur besseren Überschaubarkeit werden die Beweismittel mit niedrigster bezie-

hungsweise höchster Relevanz getrennt betrachtet. Da sich aufgrund der Vielzahl 

an Zellen und der daraus resultierenden Kombinationsmöglichkeiten sehr komplexe 

Kontingenztabellen ergeben, wird an dieser Stelle auf diese Darstellungsform ver-

zichtet. Da die Antworten mitunter auf sehr kleinen Zellgrößen basieren und daher 

eher als Antworttendenzen zu werten sind, werden anstatt der Prozentzahlen die 

jeweiligen Anzahlen in Relation zur Gesamtzahl angegeben, um ein besseres Bild 

zu vermitteln. 

Zunächst werden die deskriptiven Beschreibungen für das Beweismittel mit der 

niedrigsten Relevanz dargestellt. Auf die Gesamtstichprobe bezogen zeigte sich in 

den Häufigkeiten die folgende Reihenfolge hinsichtlich der Relevanz: Auszug aus 

dem Bundeszentralregister als Urkundenbeweis (161/257), Erscheinungsbild als 

Augenscheinbeweis (49/257), Aussage des Beschuldigten (32/257) und Zeugenaus-

sage (15/257). Für das Delikt „Diebstahl“ war die gleiche Reihenfolge der (niedri-

gen) Relevanz erkennbar. Am stärksten zeigte sich die Tendenz für die Wahl des 

Bundeszentralregisterauszuges für die Expert:innen (32/39), wohingegen die Laien 

diesem (13/31) eine ähnlich niedrige Relevanz beimaßen wie dem Erscheinungs-

bild des Beschuldigten (12/31). Das Fehlen oder Vorhandensein von Zeitdruck 

machte für die Entscheidungstendenz der Expert:innen und Noviz:innen keinen Un-

terschied. Laien ohne Zeitdruck entschieden sich mehrheitlich (8/16) für das Er-

scheinungsbild des Beschuldigten, wohingegen Laien unter Zeitdruck zum Urkun-

denbeweis tendierten (8/15). Beim Delikt „Körperverletzung“ blieb das Bild bei 

den Expert:innen eindeutig (Bundeszentralregisterauszug: 40/50), wobei sich die 
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Antworten der Laien und Noviz:innen mehr verteilten. So tendierten die meisten 

Proband:innen zum Bundeszentralregisterauszug, aber bei den Laien erhielten das 

Erscheinungsbild (7/35) sowie die Aussage des Beschuldigten (9/35) ähnlich viele 

Stimmen wie bei den Noviz:innen (8/52 bzw. 7/52). Unabhängig vom Delikt beein-

flusste die Zeitdruckmanipulation nicht die Wahl des Bundeszentralregisterauszu-

ges als Beweismittel mit der niedrigsten Relevanz (84/138). Unabhängig vom Zeit-

druck zeigte sich weiterhin, dass diese Tendenz für die Expert:innen stärker ausge-

prägt war als für die Laien und Noviz:innen, deren Wahl durchaus auf das Erschei-

nungsbild oder die Aussage des Beschuldigten fiel – sowohl mit als auch ohne Zeit-

druck. Expert:innen sprachen sich dagegen mehrheitlich für die geringe Bedeut-

samkeit des Urkundenbeweises aus (72/89).  

Nun folgen die deskriptiven Beschreibungen für das Beweismittel mit der höchsten 

Relevanz. Auf die Gesamtstichprobe bezogen zeigte sich in den Häufigkeiten die 

folgende Reihenfolge hinsichtlich der Relevanz: Zeugenaussage (131/257), Er-

scheinungsbild (61/257) beziehungsweise Aussage des Beschuldigten (55/257) und 

Auszug aus dem Bundeszentralregister (10/257). Dies passt zu der bereits genann-

ten Reihenfolge zur Einschätzung der niedrigsten Relevanz, wenngleich die Positi-

onen 2 und 3 vertauscht sind. Beim Delikt „Diebstahl“ erwies sich Expertise-über-

greifend die Aussage des Zeugen (64/120) am relevantesten, gefolgt von der Aus-

sage (31/120) und dem Erscheinungsbild (19/120) des Beschuldigten. Für lediglich 

sechs Personen war der Bundeszentralregisterauszug das entscheidende Beweismit-

tel für die Entscheidung über das Vorliegen des Tatverdachtes (6/120). Für Laien 

und Expert:innen zeigte sich dieses Muster auch in der jeweiligen Untergruppe, 

wohingegen für die Noviz:innen das Erscheinungsbild (12/50) sowie die Aussage 

des Beschuldigten (11/50) vergleichbar relevant waren. Unterscheidet man zudem 

nach Zeitdruck, so verschiebt sich das Antwortmuster für die jeweiligen Beweis-

mittel leicht: Blieb mit (32/64) beziehungsweise ohne (32/56) Zeitdruck die Aus-

sage des Zeugen an erster Stelle der Relevanz, so gaben diejenigen unter Zeitdruck 

eine ähnliche Bedeutsamkeit für das Erscheinungsbild (15/64) und die Aussage 

(14/64) des Beschuldigten an, wohingegen diejenigen ohne Zeitdruck der Aussage 

des Beschuldigten (17/54) eine wesentlich höhere Bedeutung beimaßen als dem 

Erscheinungsbild (4/54). Unterscheidet man auf Zeitdruck-Ebene nun auch nach 

Expertise, tendierten die meisten Personen aller Expertise-Gruppen ohne Zeitdruck 
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dazu, die Aussage des Zeugen am bedeutsamsten einzuschätzen. Die Aussage des 

Beschuldigten wurde am zweithäufigsten genannt. Unter Zeitdruck verteilten sich 

die Angaben zur Relevanz: Für mehr Noviz:innen unter Zeitdruck erwies sich das 

Erscheinungsbild des Beschuldigten bedeutsamer als dessen Aussage. Auch für das 

Delikt „Körperverletzung“ wurde die Aussage des Zeugen (67/137) am häufigsten 

als relevant für die Entscheidung hinsichtlich des Vorliegens des Tatverdachtes ein-

geschätzt, in abnehmender Häufigkeit gefolgt vom Erscheinungsbild (42/137), von 

der Aussage des Beschuldigten (24/137) sowie vom Auszug aus dem Bundeszent-

ralregister (4/137). Noviz:innen und Expert:innen ähnelten sich dabei in den Ant-

wortmustern (wenngleich Noviz:innen das Erscheinungsbild verhältnismäßig häu-

figer als am relevantesten einschätzten). Laien nutzten am häufigsten die Informa-

tionen des Zeugen für ihre Entscheidung (18/35), gefolgt vom Erscheinungsbild 

(14/35). Unter Zeitdruck waren das Erscheinungsbild (29/74) sowie die Aussage 

des Zeugen (31/74) ähnlich häufig relevant. Ohne Zeitdruck erschienen dagegen 

das Erscheinungsbild (13/63) beziehungsweise die Aussage (14/63) des Beschul-

digten ähnlich relevant (Aussage des Zeugen: 36/63). Laien und Noviz:innen unter 

Zeitdruck ähnelten sich in ihren Antwortmustern, da dem Erscheinungsbild des Be-

schuldigten beziehungsweise der Aussage des Zeugen am häufigsten die größte Re-

levanz beigemessen wurde; Expert:innen verteilten sich dagegen recht gleichmäßig 

auf diese beiden Beweismittel sowie zusätzlich auf die Aussage des Beschuldigten. 

Ohne Zeitdruck unterschieden sich die Antworten der Laien von den anderen bei-

den Gruppen: Noviz:innen und Expert:innen wählten häufiger das Erscheinungs-

bild sowie die Aussage des Beschuldigten (wenngleich die Aussage des Zeugen für 

alle Gruppen am häufigsten ausgewählt wurde).  

Zusammenfassend wurde sowohl für den Diebstahl als auch für die Körperverlet-

zung die gruppenübergreifende Tendenz deutlich, die Aussage des Zeugen am häu-

figsten als relevantestes Beweismittel einzustufen. Unterscheidet man allerdings 

nach Zeitdruck- beziehungsweise Expertise-Gruppen, so verschoben sich die Rele-

vanzen teilweise. Unabhängig vom Delikt wurde deutlich, dass sich Expert:innen 

in den Angaben zum relevantesten Beweismittel auf deskriptiver Ebene unterschie-

den, je nachdem, ob sie unter Zeitdruck standen oder nicht. Verteilten sich die Ein-

schätzungen zur Relevanz unter Zeitdruck auf die Aussage des Zeugen (19/47), die 

Aussage des Beschuldigten (14/47) beziehungsweise dessen Erscheinungsbild 
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(11/47), so zeigte sich für die Fachpersonen ohne Zeitdruck die gleiche Reihen-

folge, aber eine stärkere Tendenz (27/42, 10/42, 5/42). Noviz:innen mit und ohne 

Zeitdruck unterschieden sich auf deskriptiver Ebene nur darin, welches Beweismit-

tel am zweithäufigsten als am relevantesten für die Entscheidung über den Tatver-

dacht benannt wird: Unter Zeitdruck war das Erscheinungsbild häufiger relevant 

(21/57) als die Aussage des Beschuldigten (6/57), aber ohne Zeitdruck ist die Aus-

sage (15/45) häufiger relevant als das Erscheinungsbild (8/45). Laien unter Zeit-

druck stuften in erster Linie die Aussage des Zeugen als relevant ein (17/34), am 

zweithäufigsten das Erscheinungsbild (12/34). Laien ohne Zeitdruck maßen dage-

gen der Aussage des Beschuldigten (6/32) ähnlich häufig (bzw. selten) die größte 

Relevanz bei (4/32). Unabhängig von Delikt, Zeitdruck und Expertise zeigte sich 

durchgehend, dass dem Bundeszentralregisterauszug am seltensten die höchste Be-

deutsamkeit zugesprochen wurde. 

4.10.2  Exkurs: Bedeutsamkeit der einzelnen Beweismittel sowie 
Bewertung der Vignetten 

Zusätzlich lässt sich auf deskriptiver Ebene betrachten, wie die einzelnen Gruppen 

die jeweilige Relevanz der einzelnen Informationselemente einschätzten. Da diese 

Messungen nicht weiter inferenzstatistisch untersucht wurden, werden sie an dieser 

Stelle lediglich berichtet (s. Tabelle 4.12). Mit Blick auf die Expertise waren sich 

die einzelnen Gruppen in ihrer Einschätzung der Bedeutsamkeit recht ähnlich, mit 

Ausnahme des Urkundenbeweises (Bundeszentralregisterauszug). Dieser wurde 

von den Expert:innen vergleichsweise unbedeutsam eingeschätzt. Der Einfluss von 

Zeitdruck auf die Einschätzung der Aussagen des Zeugen und des Beschuldigten 

war deskriptiv sehr gering. Ein solcher Einfluss lässt sich am ehesten für den Au-

genschein erkennen, der unter Zeitdruck als bedeutsamer für die Entscheidung nach 

dem Vorliegen des Tatverdachtes eingeschätzt wurde. Unterschiede zwischen den 

Delikttypen lassen sich nur für den Augenschein ausmachen, da dieser beim Delikt 

der Körperverletzung als relevanter eingestuft wurde. Über die Gruppen hinweg 

zeigte sich eine starke Tendenz, die Aussage des Zeugen als bedeutsam einzustufen, 

wohingegen dem Urkundenbeweis nur eine geringe Bedeutsamkeit beigemessen 

wurde (s. auch 4.10.1). 
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Tabelle 4.12. Mittelwerte und Standardabweichungen zur Einschätzung der Bedeutsamkeit der Be-
weismittel auf einer 7-stufigen Likert-Skala in Abhängigkeit von Expertise, Zeitdruck und Delikt 

  Bedeutsamkeit der Beweismittel 

Prädiktor Gruppenzuordnung (N) M SD 

Augenschein Laien (66) 4.17 1.92 
 Noviz:innen (102) 4.64 1.78 
 Expert:innen (89) 4.18 1.87 
 ohne Zeitdruck (119) 4.01 1.92 
 mit Zeitdruck (138) 4.66 1.75 
 Diebstahl (120) 3.95 1.81 
 Körperverletzung (137) 4.72 1.84 
 Gesamt (257) 4.36 1.86 

Urkunde  Laien (66) 3.36 1.76 
 Noviz:innen (102) 3.1 1.74 
 Expert:innen (89) 2.16 1.59 
 ohne Zeitdruck (119) 2.62 1.74 
 mit Zeitdruck (138) 3.03 1.77 
 Diebstahl (120) 3.1 1.85 
 Körperverletzung (137) 2.61 1.65 
 Gesamt (257) 2.84 1.76 

Aussage des Zeugen Laien (66) 5.32 1.18 
 Noviz:innen (102) 5.35 1.38 
 Expert:innen (89) 5.55 1.62 
 ohne Zeitdruck (119) 5.34 1.39 
 mit Zeitdruck (138) 5.26 1.43 
 Diebstahl (120) 5.35 1.36 
 Körperverletzung (137) 5.47 1.47 
 Gesamt (257) 5.41 1.42 

Aussage des Beschuldigten Laien (66) 4.36 1.45 
 Noviz:innen (102) 4.83 1.47 
 Expert:innen (89) 5.03 1.67 
 ohne Zeitdruck (119) 4.91 1.55 
 mit Zeitdruck (138) 4.67 1.55 
 Diebstahl (120) 4.91 1.53 
 Körperverletzung (137) 4.67 1.57 
 Gesamt (257) 4.78 1.55 

Anmerkungen. Augenschein = Erscheinungsbild des Beschuldigten, Urkunde = Auszug aus dem 
Bundeszentralregister. 

Neben diesen Einschätzungen zu den Inhalten der Vignetten (Beweismittel) lassen 

sich auch die Angaben der Proband:innen zum Realismus der Fallbeschreibungen 

betrachten (in Abhängigkeit von Expertise; s. Tabelle 4.13). 
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Tabelle 4.13. Mittelwerte und Standardabweichungen zur Einschätzung der Vignetten hinsichtlich 
deren Realismus auf einer 7-stufigen Likert-Skala in Abhängigkeit von Expertise 

    Realismus der Vignette 

Delikt Gruppenzuordnung (N)   M SD 

Diebstahl  Laien (31)   5.71 1.31 

 Noviz:innen (50)   5.6 1.43 

 Expert:innen (39)   5.2 1.75 

 Gesamt (120)    5.49 1.48 

Körperverletzung  Laien (35)   5.29 1.38 

 Noviz:innen (52)   5.46 1.36 

 Expert:innen (50)   4.88 1.72 

 Gesamt (137)   5.2 1.52 

Beide Fallbeschreibungen wurden vergleichbar realistisch eingestuft. In beiden Fäl-

len war die Einschätzung der Expert:innen am „kritischsten“, wenngleich die de-

skriptiven Mittelwertsunterschiede nur marginal waren. Die Standardabweichun-

gen der Expert:innen waren jeweils größer als die Expertise-übergreifenden Werte. 

4.10.3  Inferenzstatistische Auswertung der F5 

Da die Voraussetzungen für das Testverfahren teilweise verletzt waren (s. 3.8.5), 

wurde sich für den Einsatz von Bootstrapping entschieden.41 Aufgrund der geringen 

Zellgrößen kam bei dieser Maßnahme auch das Ziehen von Stichproben mit leeren 

Zellen vor. Laut dem eingesetzten Statistikprogramm war die „Gültigkeit der Mo-

dellanpassung“ ungewiss. Die folgenden zwei Modellrechnungen sollten daher un-

ter Vorbehalt betrachtet und interpretiert werden (s. auch Eid et al., 2017). Dafür 

sprechen auch die teils sehr weit gefassten BCa-Konfidenzintervalle (95%). 

Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgten die beiden Modellrechnungen getrennt 

nach dem Beweismittel mit niedrigster und höchster Relevanz. In beiden Modellen 

wurden die Prädiktoren mittels „Einschluss“-Methode dem Modell hinzugefügt. 

Das Fehlen von Zeitdruck sowie das Delikt „Diebstahl“ galten weiterhin als Refe-

renzgruppen (s. 4.2.2). Da sich der Faktor „Expertise“ auf drei Level aufteilt, wur-

den für die Noviz:innen und Expert:innen die Dummy-Variablen eingesetzt, die zu-

vor für die F4-Berechnung genutzt wurden (s. 4.9.2). Da sich die AV „Beweismit-

tel“ je Modell auf vier Level aufteilt, musste auch hier eine Referenzkategorie ge-

 
41 Siehe Fußnote 38. 
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wählt werden. Es wurde der Augenschein, also das Erscheinungsbild des Beschul-

digten, festgelegt. Da keine theoretische Ableitung darüber vorlag, welches der vier 

Beweismittel eine gute Referenzgruppe darstellt, wurde mit dem Beweis begonnen, 

der auch im Versuchsablauf an erster Stelle abgefragt worden war (s. 3.4.2.3). 

Die erste Modellrechnung befasste sich mit dem Beweismittel mit niedrigster Re-

levanz. Das Modell erwies sich als signifikant (p < .001). Die anfängliche -2-Log-

Likelihood reduzierte sich von 141.817 im Null-Modell auf 100.943 im Modell 1, 

was darauf hindeutet, dass im ursprünglichen Null-Modell mehr Varianz unerklärt 

blieb. Mit Blick auf die Güte der Anpassung zeigte sich, dass sowohl die Pearson- 

als auch die Abweichungsstatistik nicht signifikant waren (ps > 0.05). Dies spricht 

für eine gute Passung zwischen Daten und Modell.  

Von den Prädiktoren erwies sich lediglich die Expertise der Expert:innen im Modell 

als signifikant (χ2 = 25.72, p < .001; Noviz:innen: χ2 = 5.36, p = .149), wenngleich 

das Delikt das Niveau nur sehr knapp verfehlte (χ2 = 7.667, p = .053). Der Zeitdruck 

war dagegen kein signifikanter Prädiktor (χ2 = 7.201, p = .066). Die Effekte waren 

klein (s. auch Nagelkerkes R2). Im Folgenden wird auf die individuellen Parame-

terschätzungen und Regressionskoeffizienten eingegangen (s. Tabelle 4.14). Die 

Wahrscheinlichkeit, sich für den Auszug des Bundeszentralregisters als am wenigs-

ten bedeutsames Beweismittel zu entscheiden (im Vergleich zum Erscheinungsbild 

des Beschuldigten), 

 sank für die Laien im Vergleich zu den Noviz:innen und Expert:innen, 
 sank ohne Zeitdruck, 
 sank beim Delikt „Diebstahl“. 

Diese Ergebnisse erwiesen sich für die Expert:innen und das Delikt als signifikant 

(ps < .05). Betrachtet man die unteren und oberen Werte der BCa-Konfidenzinter-

valle (95%) der signifikanten Prädiktoren, so konnte die Richtung für Expert:innen 

und das Delikt eindeutig vorgegeben werden.  

Die Wahrscheinlichkeit, sich für die Aussage des Zeugen als am wenigsten bedeut-

sames Beweismittel zu entscheiden (im Vergleich zum Erscheinungsbild des Be-

schuldigten), 

 sank für die Laien im Vergleich zu den Noviz:innen und Expert:innen, 
 sank ohne Zeitdruck, 
 sank beim Delikt „Diebstahl“. 
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Die Expertise-Prädiktoren hatten dabei keinen signifikanten Beitrag, im Gegensatz 

zu den Ergebnissen des Zeitdrucks (p = .017) und des Delikts (p = .033). Die Ober- 

und Untergrenze der BCa-Konfidenzintervalle (95%) der beiden signifikanten Prä-

diktoren blieben < 1, sodass die Richtung eindeutig vorgegeben werden konnte. 

Tabelle 4.14. Regressionsergebnisse der F5 für die Prädiktoren hinsichtlich des Beweismittels mit 
der niedrigsten Relevanz (1000 Bootstrapping-Stichproben) 

 
 

   
BCa Konfidenzintervall 

(95%) 

Beweismittel Prädiktoren b SE b p 
Unterer 

Wert 

Oberer 

Wert 

Urkunde  Expertise(1) -.682 .429 .101 -1.577 .202 

 Expertise(2) -1.669 .507 < .001 -2.700 -.799 

 Zeitdruck -.278 .361 .434 -1.026 .398 

 Delikt -.736 .355 .031 -1.427 -.117 

Aussage des  Expertise(1) -.204 1.624 .806 -16.653 1.075 

Zeugen Expertise(2) -.18 4.336 .845 -2.468 17.805 

 Zeitdruck -1.596 4.605 .017 -19.851 -.54 

 Delikt -1.256 1.152 .033 -2.252 -.451 

Aussage des  Expertise(1) .182 .567 .722 -.887 1.352 

Beschuldigten Expertise(2) .321 1.578 .649 -1.312 2.425 

 Zeitdruck -.733 .49 .117 -1.755 .202 

 Delikt -1.06 .51 .027 -2.045 -.203 

Anmerkungen. R2 = .168 (Nagelkerke), Urkunde = Auszug aus dem Bundeszentralregister, Exper-
tise(1) = Noviz:innen, Expertise(2) = Expert:innen. 

Die Wahrscheinlichkeit, sich für die Aussage des Beschuldigten als am wenigsten 

bedeutsames Beweismittel zu entscheiden (im Vergleich zum Erscheinungsbild des 

Beschuldigten), 

 stieg für die Laien im Vergleich zu den Noviz:innen und Expert:innen, 
 sank ohne Zeitdruck, 
 sank beim Delikt „Diebstahl“.  

Lediglich das Ergebnis des Delikts erwies sich als signifikant (p = .027). Das Nicht-

Überschreiten des Wertes von 1 im BCa-Konfidenzintervall (95%) bestätigte die 

Richtung der Wahrscheinlichkeit.  

Die zweite Modellrechnung befasste sich mit dem Beweismittel mit höchster Rele-

vanz. Das Modell erwies sich als signifikant (p = .003). Die anfängliche -2-Log-

Likelihood reduzierte sich von 138.371 im Null-Modell auf 108.561 im Modell 1, 

was darauf hindeutet, dass im ursprünglichen Null-Modell mehr Varianz unerklärt 
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blieb. Sowohl die Pearson- als auch die Abweichungsstatistik war nicht signifikant 

(ps > .05). Dies spricht für eine gute Passung zwischen Daten und Modell.  

Zwei der drei Prädiktoren waren signifikant: „Zeitdruck“ (χ2 = 13.77, p = .003) und 

„Delikt“ (χ2 = 9.93, p = .019). Der Prädiktor „Expertise“ verfehlte im Modell das 

Signifikanzniveau sowohl für die Noviz:innen (χ2 = 2.21, p = .531) als auch für die 

Expert:innen (χ2 = 3.89, p = .274). Die Effekte waren als klein einzustufen (s. auch 

Nagelkerkes R2). Im Folgenden wird auf die individuellen Parameterschätzungen 

und Regressionskoeffizienten eingegangen (s. Tabelle 4.15). Die Wahrscheinlich-

keit, sich für den Auszug des Bundeszentralregisters als bedeutsamstes Beweismit-

tel zu entscheiden (im Vergleich zum Erscheinungsbild des Beschuldigten), 

 sank für die Laien im Vergleich zu den Noviz:innen und Expert:innen, 
 stieg ohne Zeitdruck, 
 stieg beim Delikt „Diebstahl“. 

Dies gilt allerdings vorrangig auf deskriptiver Ebene, da nur der Prädiktor „Delikt“ 

das Signifikanzniveau erreichte (p = .048). Die Richtung der Entscheidung konnte 

aber nicht eindeutig vorgeben werden.  

Tabelle 4.15. Regressionsergebnisse der F5 für die Prädiktoren hinsichtlich des Beweismittels mit 
der höchsten Relevanz (1000 Bootstrapping-Stichproben) 

 
 

   
BCa Konfidenzintervall 

(95%) 

Beweismittel Prädiktoren b SE b p 
Unterer 

Wert 

Oberer 

Wert 

Urkunde  Expertise(1) -.458 7.011 .581 -18.973 14.127 

 Expertise(2) -.285 6.287 .732 -18.545 1.477 

 Zeitdruck .149 4.49 .834 -18.306 1.553 

 Delikt 1.21 3.361 .048 -.945 19.611 

Aussage des  Expertise(1) .374 .395 .327 -.419 1.29 

Zeugen Expertise(2) -.257 .431 .532 -1.145 .576 

 Zeitdruck 1.047 .354 .002 .385 1.816 

 Delikt .809 .35 .011 .122 1.683 

Aussage des  Expertise(1) -.157 .523 .753 -1.287 .86 

Beschuldigten Expertise(2) -.969 .55 .055 -2.17 -.004 

 Zeitdruck 1.254 .413 < .001 .424 2.148 

 Delikt 1.138 .417 .002 .303 2.074 

Anmerkungen. R2 = .122 (Nagelkerke), Urkunde = Auszug aus dem Bundeszentralregister, Exper-
tise(1) = Noviz:innen, Expertise(2) = Expert:innen. 
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Die Wahrscheinlichkeit, sich für die Aussage des Zeugen als bedeutsamstes Be-

weismittel zu entscheiden (im Vergleich zum Erscheinungsbild des Beschuldigten), 

 stieg für die Laien im Vergleich zu den Noviz:innen, aber sank im Ver-
gleich zu den Expert:innen, 

 stieg ohne Zeitdruck, 
 stieg beim Delikt „Diebstahl“.  

Die Expertise-Prädiktoren hatten dabei keinen signifikanten Beitrag, im Gegensatz 

zu den Ergebnissen des Zeitdrucks (p = .002) und des Delikts (p = .011). Die Ober- 

und Untergrenze der BCa-Konfidenzintervalle (95%) der beiden signifikanten Prä-

diktoren überschritten den Wert von 1, sodass keine eindeutige Entscheidungsrich-

tung vorgegeben werden konnte. 

Die Wahrscheinlichkeit, sich für die Aussage des Beschuldigten als bedeutsamstes 

Beweismittel zu entscheiden (im Vergleich zum Erscheinungsbild des Beschuldig-

ten), 

 sank für die Laien im Vergleich zu den Noviz:innen und Expert:innen, 
 stieg ohne Zeitdruck, 
 stieg beim Delikt „Diebstahl“. 

Der Zeitdruck (p < .001) und das Delikt (p = .002) erwiesen sich auch hier als 

signifikant. Das Überschreiten des Wertes von 1 der BCa-Konfidenzintervalle 

(95%) ließ aber keine eindeutige Richtung vorgeben. Für die Expert:innen wurde 

das Signifikanzniveau knapp verpasst (p = .055). 

Mit Blick auf das Beweismittel mit der niedrigsten Relevanz kann die Fragestellung 

F5 dahingehend beantwortet werden, dass nur die Expertise (Expert:innen) einen 

signifikanten Prädiktor für das gesamte Modell darstellte. Hinsichtlich der einzel-

nen Parameter galt dies nur teilweise. Folgende Aussagen können getroffen werden: 

 Die Wahrscheinlichkeit, die Urkunde als am wenigsten relevant einzuschät-

zen, sank für die Laien (im Vergleich zu den Expert:innen) sowie beim De-

likt „Diebstahl“. 

 Die Wahrscheinlichkeit, die Zeugenaussage als am wenigsten relevant ein-

zuschätzen, sank ohne Zeitdruck sowie beim Delikt „Diebstahl. 

 Die Wahrscheinlichkeit, die Aussage des Beschuldigten als am wenigsten 

relevant einzuschätzen, sank beim Delikt „Diebstahl“. 
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Betrachtet man die höchste Relevanz, so ist festzustellen, dass der Zeitdruck sowie 

das Delikt einen signifikanten Beitrag für das gesamte Modell leisteten. Hier kön-

nen für die einzelnen Parameter folgende Aussagen gemacht werden: 

 Die Wahrscheinlichkeit, die Urkunde als am relevantesten einzuschätzen, 

stieg beim Delikt „Diebstahl“. 

 Die Wahrscheinlichkeit, die Zeugenaussage als am relevantesten einzu-

schätzen, stieg ohne Zeitdruck und beim Delikt „Diebstahl“. 

 Die Wahrscheinlichkeit, die Aussage des Beschuldigten als am relevantes-

ten einzuschätzen, stieg ohne Zeitdruck und beim Delikt „Diebstahl“, wo-

hingegen das Ergebnis der Expert:innen das Signifikanzniveau knapp ver-

fehlte. 

4.11 F6 (binäre logistische Regression) 

Die F6 befasst sich mit der explorativen Fragestellung, ob die Beweismittel mit der 

höchsten und niedrigsten Relevanz die Entscheidung von Laien, Noviz:innen und 

Expertinnen hinsichtlich des Tatverdachts vorhersagen.  

4.11.1  Deskriptive Auswertung der F6 

Aufgrund der hohen Komplexität der Kontigenztabellen – begründet in der Vielzahl 

der Zellen und der daraus resultierenden Kombinationsmöglichkeiten – wird an die-

ser Stelle auf eine derartige Darstellung verzichtet und sich lediglich auf Kernbe-

obachtungen fokussiert. Zur besseren Überschaubarkeit werden die Beweismittel 

mit niedrigster beziehungsweise höchster Relevanz getrennt betrachtet. Da die Ant-

worttendenzen mitunter auf sehr kleinen Zellgrößen basieren und lediglich als Be-

schreibungen dieser Tendenzen betrachtet werden sollten, werden anstatt der Pro-

zentzahlen die jeweiligen Anzahlen in Relation zur Gesamtzahl angegeben, um ein 

besseres Bild zu vermitteln (s. auch 4.10.1). 

Gruppenübergreifend wurde dem Bundeszentralregisterauszug als Urkundenbe-

weis am häufigsten die niedrigste Relevanz beigemessen (159/251), in absteigender 

Häufigkeit gefolgt vom Erscheinungsbild des Beschuldigten als Augenscheinbe-

weis (46/251), der Aussage des Beschuldigten (32/251) sowie der Aussage des Zeu-

gen (14/251).  
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Wurde der Bundeszentralregisterauszug als Beweismittel mit der niedrigsten Be-

deutsamkeit angegeben,  

 so war die gruppenübergreifende Verteilung der Entscheidung über den 
Tatverdacht nahezu gleichverteilt („Nein“: 80/159, „Ja“: 79/159), 

 so tendierten Expert:innen (49/71) insgesamt eher zur Verneinung des Tat-
verdachts, im Gegensatz zu Laien (6/27) und Noviz:innen (25/61), 

 so blieben diese unterschiedlichen Tendenzen von Expert:innen, im Ge-
gensatz zu Noviz:innen und Laien, sowohl unabhängig vom Zeitdruck als 
auch vom Delikttyp bestehen. 

Wurde das Erscheinungsbild des Beschuldigten als Beweismittel mit der niedrigs-

ten Bedeutsamkeit angegeben,  

 so entschieden sich Proband:innen eher für die Verneinung des Tatver-
dachts (28/46), 

 so wiesen Laien (9/17 vs. 8/17) und Expert:innen (4/8 vs. 4/8) im Gegen-
satz zu den Noviz:innen (Verneinen: 15/21 vs. 6/21) keine klare Tendenz 
auf, 

 so führte Zeitdruck zu keiner klareren Entscheidungstendenz bei den Ex-
pert:innen (jeweils 2/4) , wohingegen sich Laien (7/11) und Noviz:innen 
(9/11) ohne Zeitdruck eher gegen das Vorliegen des Tatverdachts ent-
schieden und lediglich Laien mit Zeitdruck zum Bejahen tendierten (4/6), 

 so wurde sich gruppenübergreifend beim Diebstahl gegen das Vorliegen 
des Tatverdachts entschieden (19/29), während dies bei der Körperverlet-
zung weniger eindeutig war (9/17). 

Wurde die Aussage des Beschuldigten als Beweismittel mit der niedrigsten Bedeut-

samkeit angegeben,  

 so entschieden sich Proband:innen eher für das Bejahen des Tatverdachtes 
(20/32), 

 so entschieden sich sowohl Laien (11/14) als auch Noviz:innen (9/13) für, 
aber Expert:innen (5/5) gegen das Vorliegen des Tatverdachtes, 

 so änderte die Zeitdruckmanipulation nur die Entscheidungstendenz der 
Noviz:innen ohne Zeitdruck, die nun eine 50/50-Verteilung aufwiesen, 

 so schien der Delikttyp nicht die Laien und Expert:innen zu beeinflussen 
(Tatverdacht wurde mehrheitlich verneint), aber die Noviz:innen, die den 
Tatverdacht bei der Körperverletzung geschlossen bejahten (7/7) und beim 
Diebstahl verneinten (4/6).  

Wurde die Aussage des Zeugen als Beweismittel mit der niedrigsten Bedeutsamkeit 

angegeben,  

 so lag insgesamt keine klare Antworttendenz vor (7 vs. 7), 
 so gaben Expert:innen und Laien konträre Antworten (3/3 Expert:innen 

verneinten, 1/5 Laien verneinten), wohingegen Noviz:innen keine klare 
Tendenz hatten (3/6), 
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 so ähnelten Noviz:innen unter Zeitdruck (3/4) mit dem Verneinen eher den 
Expert:innen (2/2), im Gegensatz zu den Laien (2/5), 

 so entschieden sich Noviz:innen ohne Zeitdruck (2/2) für das Vorliegen 
des Tatverdachtes, im Vergleich zur Einzelstimme der Expert:innen, die 
verneinte (1/1), 

 so lagen weder beim Delikt „Diebstahl“ (2/4) noch bei der Körperverlet-
zung (4/8) klare Entscheidungstendenzen vor. 

Gruppenübergreifend wurde der Aussage des Zeugen (129/251) als Beweismittel 

am häufigsten die höchste Relevanz beigemessen, in absteigender Häufigkeit ge-

folgt vom Erscheinungsbild (60/251) und der Aussage des Beschuldigten (53/251) 

sowie dem Bundeszentralregisterauszug (9/251). Diese Häufigkeiten, wenngleich 

die Ränge 2 und 3 vertauscht sind, passen gut zu der Verteilung der Beweismittel, 

denen die niedrigste Relevanz zugeschrieben wurde. 

Wurde die Aussage des Zeugen als Beweismittel mit der höchsten Bedeutsamkeit 

angegeben,  

 so zeigte sich gruppenübergreifend keine klare Antworttendenz, da nur die 
Hälfte der Personen den Tatverdacht verneinte (67/129), 

 so wiesen Laien und Expert:innen eindeutige, aber konträre Tendenzen in 
ihren Entscheidungen auf (11/37 Laien verneinten, 35/45 Expert:innen 
verneinten), wobei Noviz:innen eher den Laien ähnelten und verneinten 
(21/47), 

 so blieben diese Richtungen der Entscheidungen für alle Gruppen unab-
hängig vom Zeitdruck bestehen, außer für die Noviz:innen ohne Zeitdruck, 
die zu einer 50/50-Entscheidung kamen, 

 so beeinflusste der Delikttyp „Diebstahl“ nur die Noviz:innen, indem sie 
sich nun mehrheitlich gegen den Tatverdacht entschieden (13/23) und den 
Expert:innen ähnelten. 

Wurde das Erscheinungsbild des Beschuldigten als Beweismittel mit der höchsten 

Bedeutsamkeit angegeben,  

 so entschieden sich Proband:innen gruppenübergreifend für das Vorliegen 
des Tatverdachtes (43/60), 

 so tendierten alle Expertise-Gruppen zur Entscheidung für das Vorliegen 
des Tatverdachtes (Laien: 14/16, Noviz:innen: 19/28, Expert:innen: 
10/16), 

 so führte (fehlender) Zeitdruck nicht zu einer Änderung der Entschei-
dungsrichtung (wenngleich sich die relativen Mehrheitsanteile mitunter 
änderten), 

 so beeinflusste auch der Delikttyp nicht die Entscheidungsrichtung. 
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Wurde die Aussage des Beschuldigten als Beweismittel mit der höchsten Bedeut-

samkeit angegeben,  

 so entschieden sich Proband:innen gruppenübergreifend gegen das Vorlie-
gen des Tatverdachtes (37/53), 

 so wiesen alle Expertise-Gruppen diese Antworttendenz auf (Laien: 5/8, 
Noviz:innen: 14/21, Expert:innen: 18/24), 

 so beeinflusste der Zeitdruck nur die Entscheidungsrichtung der Laien, die 
sich unter Zeitdruck mehrheitlich für das Vorliegen des Tatverdachtes ent-
schieden (2/3), 

 so beeinflusste der Delikttyp für keine der Gruppen die Entscheidungsrich-
tung. 

Wurde der Bundeszentralregisterauszug als Beweismittel mit der höchsten Bedeut-

samkeit angegeben,  

 so tendierten die Proband:innen gruppenübergreifend eher dazu den Tat-
verdacht zu verneinen (6/9), 

 so wiesen die Laien (1/2) keine Tendenz auf, im Gegensatz zu den No-
viz:innen (3/5) und den Expert:innen (2/2), die den Tatverdacht mehrheit-
lich verneinten, 

 so war die allgemeine Tendenz derjenigen ohne Zeitdruck, den Tatver-
dacht zu bejahen (2/3), im Vergleich zu denjenigen mit Zeitdruck (1/6), 

 so konnte für die Delikttypen kein aussagekräftiger Vergleich gemacht 
werden, da zu viele Zellen auf Seiten der Körperverletzung leer geblieben 
sind. 

4.11.2  Inferenzstatistische Auswertung der F6 

Die Gruppe der Laien, die Manipulation „ohne Zeitdruck“ sowie das Delikt „Dieb-

stahl“ galten weiterhin als Referenzgruppen (s. 4.2.2). Für die Beweismittel mit 

niedrigster beziehungsweise höchster Relevanz wurde der Augenschein, also das 

Erscheinungsbild des Beschuldigten, als Referenzgruppe festgelegt. Da keine the-

oretische Ableitung darüber vorlag, welches der vier Beweismittel eine gute Refe-

renzgruppe darstellt, wurde aufgrund der Einheitlichkeit mit dem Mittel begonnen, 

das auch im Rahmen der Studie an erster Stelle abgefragt worden war (s. auch 

4.10.3). Die Prädiktoren wurden mittels „Einschluss“-Variante dem Modell hinzu-

gefügt.  

Anhand der bekannten Kriterien wurden die Residuen untersucht, um die Passung 

zwischen Daten und Modell und das Vorhandensein einflussreicher Fälle zu über-

prüfen (s. 4.2.2). Die Einflussstatistik nach Cook sowie die DFBeta-Werte für die 
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Konstante sowie das Modell lagen für alle Fälle jeweils unter 1. Daraus kann ge-

schlossen werden, dass keine Fälle das Modell übermäßig beeinflussten. Der maxi-

male Wert der standardisierten Residuen war mit 3.04 auffällig. Insgesamt vier 

Fälle überschritten den Wert von 1.96, was einem Anteil von 1.6% entspricht. Laut 

Field (2013) spricht ein Wert < 5% aber dafür, dass die Passung zwischen Modell 

und Daten noch angemessen ist. Der durchschnittlich zu erwartende Hebelwert lag 

bei einem Wert von .023. Insgesamt 26 Fälle überschritten die dreifache Höhe des 

Durchschnitts. Diese Fälle schienen somit Ausreißer in Bezug auf die Prädiktoren 

zu sein. Laut Stevens (2002) müssen identifizierte Ausreißer nicht notwendiger-

weise aus dem Datensatz entfernt werden. Aufgrund der teilweise bereits niedrigen 

Werte in den einzelnen Zellen wurde auf das Bereinigen der Daten verzichtet, da 

dies das Problem der fehlenden Werte weiter verstärkt hätte (s. auch 4.4.2). Die 

Analysen deuteten auf das Vorhandensein von Ausreißern im Regressionsmodell 

hin, wenngleich eine gewisse Passung zwischen Modell und Daten durchaus ange-

nommen werden konnte.  

Fügte man die Prädiktoren dem Modell hinzu, so ließ sich eine signifikante Ver-

besserung des Modells ablesen (p <.001). Die anfängliche -2-Log-Likelihood re-

duzierte sich von 347.924 im Null-Modell auf 47.525 im Modell 1. Der Gesamt-

prozentsatz der Richtigen stieg auf 72.9%. Der Hosmer-Lemeshow-Test war auf-

grund der Nicht-Signifikanz (p =.506) ein Hinweis darauf, dass Modell und Daten 

gut zueinander passten. 

Da die Voraussetzungen für das Testverfahren teilweise verletzt waren (s. 3.8.1.4), 

wurde sich für den Einsatz von Bootstrapping entschieden.42 Bei den Noviz:innen 

und auch bei den Expert:innen sank (im Vergleich zu den Laien) die Wahrschein-

lichkeit, den Tatverdacht zu bejahen (s. Tabelle 4.16). Beide Ergebnisse erreichten 

das Signifikanzniveau (ps < .05). Diejenigen mit Zeitdruck entschieden sich laut 

Regressionskoeffizient mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit für die Bejahung des 

Tatverdachtes als diejenigen ohne Zeitdruck. Mit Blick auf den Delikttyp stieg für 

die Körperverletzung die Wahrscheinlichkeit der Bejahung des Tatverdachtes (im 

 
42 Siehe Fußnote 38. 
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Vergleich zum Diebstahl). Die Prädiktoren „Zeitdruck“ und „Delikt“ verfehlten 

aber das Signifikanzniveau (ps > 0.05).  

Tabelle 4.16. Regressionsergebnisse der F6 für die Prädiktoren (1000 Bootstrapping-Stichproben) 

    BCa Konfidenzintervall (95%) 

Prädiktoren b SE b p 
Unterer 

Wert 

Oberer 

Wert 

Expertise(1) -.82 .379 .027 -1.449 -.331 

Expertise(2) -1.9 .433 < .001 -2.662 -1.386 

Zeitdruck(1) .075 .315 .811 -.572 .693 

Delikt(1) .277 .311 .346 -.361 .972 

niedrig(1) .647 .452 .131 -.261 1.734 

niedrig(2) .074 1.273 .906 -2.028 2.222 

niedrig(3) .345 .581 .523 -.895 1.691 

hoch(1) -1.273 4.914 .101 -20.642 .276 

hoch(2) -.962 .398 .009 -1.73 -.33 

hoch(3) -1.499 .526 .002 -2.457 -.758 

Anmerkungen. R2 = .23 (Nagelkerke), Expertise(1) = Noviz:innen, Expertise(2) = Expert:innen, 
Zeitdruck(1) = mit, Delikt(1) = Körperverletzung, niedrig/hoch(1) = Auszug aus dem Bundeszent-
ralregister, niedrig/hoch(2) = Aussage des Zeugen, niedrig/hoch(3) = Aussage des Beschuldigten. 

Wurde der Bundeszentralregisterauszug, die Aussage des Zeugen oder des Beschul-

digten als Beweismittel mit der niedrigsten Relevanz ausgewählt (im Vergleich 

zum Augenschein), stieg die Wahrscheinlichkeit der Bejahung des Tatverdachtes. 

Der Prädiktor „Beweismittel mit niedrigster Relevanz“ war aber in keinem Fall sig-

nifikant (ps > .05). Wurde der Bundeszentralregisterauszug, die Aussage des Zeu-

gen oder des Beschuldigten als Beweismittel mit der höchsten Relevanz ausgewählt 

(im Vergleich zum Augenschein), sank die Wahrscheinlichkeit der Bejahung des 

Tatverdachtes. Im Falle der als relevant eingestuften Aussagen des Zeugen und des 

Beschuldigten erwiesen sich die Prädiktoren als signifikant (ps < .05). Die Effekte 

waren klein (s. auch Nagelkerkes R2). Laut den BCa-Konfidenzintervallen (95%) 

der signifikanten Prädiktoren konnte deren Entscheidungsrichtung eindeutig vorge-

geben werden. 

Mit Blick auf das Beweismittel mit der niedrigsten Relevanz kann die Fragestellung 

F6 dahingehend beantwortet werden, dass sich, im Vergleich zur Referenzgruppe 

des Augenscheins, keines der Beweismittel als signifikanter Prädiktor für die Ent-

scheidung über das Vorliegen des Tatverdachtes erwiesen hat. Betrachtet man die 

höchste Relevanz, so ist festzustellen, dass die Wahl der Aussage des Zeugen oder 
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des Beschuldigten mit signifikant geringerer Wahrscheinlichkeit zur Bejahung des 

Tatverdachtes führte. Unabhängig von der Fragestellung ergab sich zudem die Ex-

pertise als signifikanter Prädiktor, da Noviz:innen und Expert:innen weniger wahr-

scheinlich den Tatverdacht bejahten als die Referenzgruppe der Laien. 

4.12 Exkurs: Explorative Auswertung der qualitativen 
Daten zu Nachermittlungen und zur 
Entscheidungsqualität 

Die Studienteilnehmenden bekamen an zwei Stellen im Versuchsablauf (s. 3.2) die 

Möglichkeit, optionale Angaben zu offenen Fragen zu machen. Diese bezogen sich 

auf eventuelle Nachermittlungen (s. 4.12.1) und auf Kriterien einer schlechten Ent-

scheidung (s. 4.12.2). Beide offenen Fragen standen nicht im Fokus der Auswer-

tungen, weswegen sie an dieser Stelle in einem Exkurs ausgeführt werden. 

4.12.1  Nachermittlungen im Strafprozess 

Die Auswertungen der Angaben zu den Nachermittlungen erfolgte in Anlehnung 

an die vier Beweiskategorien (s. 2.1.6). Dies bedeutet, dass die gemachten Angaben 

von der Autorin dahingehend bewertet wurden, welcher Beweiskategorie sie am 

ehesten entsprechen würden, sollten sie ermittelt werden. Sofern eine Angabe nicht 

eindeutig zugeordnet werden konnte, wurde sie als „Sonstiges“ kodiert. Es wurde 

die Anzahl der Antworten für die jeweilige Kategorie berechnet. In der für die De-

likte separaten Auswertung wird zwischen den Expertise- und Zeitdruck-Gruppen 

unterschieden.43  

Insgesamt äußerten 50 Teilnehmende Vorschläge zu möglichen Nachermittlungen 

im Fall „Diebstahl“. Differenziert nach Expertise-Gruppen lässt sich erkennen, dass 

die meisten davon Expert:innen waren (N = 25), gefolgt von Noviz:innen (N = 14) 

und Laien (N = 11). Diese 50 Personen machten 83 Angaben zu Nachermittlungen, 

die den Beweiskategorien zugeordnet wurden. Auch hier lagen die Expert:innen in 

der Summe der Antworten (52) vor den Noviz:innen (18) und Laien (13). In der 

 
43 Auch wenn die Frage nach Ermittlungsmethoden nicht unter dem Einfluss der Zeiterfassung er-
hoben wurde, so war dies für das Lesen der Vignette der Fall, auf deren Inhalt sich die Erhebung 
dieser qualitativen Daten explizit bezieht. Aus diesem Grunde findet ein differenzierter Blick auf 
die Zeitdruck-Level statt. 
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Tabelle 4.17 ist dargestellt, wie sich die Anzahlen der genannten Antworten je Be-

weiskategorie auf die Zeitdruck- und Expertise-Gruppen verteilen.  

Tabelle 4.17. Anzahl der gemachten Angaben je Beweiskategorie zu Nachermittlungen im Fall 
„Diebstahl“ in Abhängigkeit von Expertise und Zeitdruck 

 
Beweiskategorie 

Expertise     

Laien  Noviz:innen  Expert:innen  Gesamt 

o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z. 

Augenschein 
(14) 

2   1  1  1  3  6  6  8 

Urkunde (32) 1  5  6  3  8  9  15  17 
Zeug:innen (20) 1  1  1  2  6  9  8  12 
Beschuldigter 
(14) 

1  1  2  1  1  8  4  10 

Sonstiges (3) -  -  1  -  2  -  3  - 

Gesamt (83) 5  8  11  7  20  32  36  47 
Anmerkungen. o. Z. = ohne Zeitdruck. m. Z. = mit Zeitdruck. Die genannten Anzahlen beziehen sich 
nicht auf die Anzahl der Personen, sondern auf die der gemachten Angaben. Eine Person kann dabei 
mehrere Angaben gemacht haben, die wiederum auf einzelne Beweiskategorien aufgeteilt wurden. 

Mit Abstand die meisten vorgeschlagenen Ansatzpunkte für Nachermittlungen be-

zogen sich auf eine Form der Urkunde, gefolgt von Aussagen von Zeug:innen, dem 

Augenschein und Nachbefragungen des Beschuldigten. Als Urkundenbeweis ge-

wertet wurden beispielsweise die folgenden Inhalte: Seriennummer der Kopfhörer, 

Fingerabrücke am Auto, Kontoauszüge oder andere Kauf- und Zahlungsnachweise. 

Aussagen von Zeug:innen bezogen sich in der Regel nicht auf den bereits bekannten 

Zeugen, sondern auf Personen, die in dem Markt arbeiten, in dem angeblich die 

Kopfhörer gekauft wurden, oder auf Personen, die die Geldschenkung zum Ge-

burtstag oder den Besitz der Kopfhörer belegen können. Angaben zum Augen-

schein beinhalteten zumeist das Vorhandensein von Überwachungskameras im 

Park, im Einkaufsgeschäft (zum Zeitpunkt des Kaufs) und auf dem Parkplatz. Es 

wurden aber auch Ermittlungen zum Abnutzungszustand der Kopfhörer oder zur 

räumlichen Entfernung vom Haus des Beschuldigten zum Park vorgeschlagen. 

Nachbefragungen des Beschuldigten haben laut den Antworten insbesondere den 

Zweck, nähere Informationen zum Ort des Kaufs zu erhalten (z. B. Name des Mark-

tes). Auch das Tatmotiv wurde als Gegenstand von Nachermittlungen genannt, wel-

ches sich über die Befragung des Beschuldigten erschließen lassen würde. Als 

„Sonstiges“ kodierte Antworten waren zwar inhaltlich durchaus relevant, allerdings 

ließ sich dabei keine eindeutige Kategorie ableiten. Um näheres über die „Um-
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stände im Park (belebt/Menschenleer [sic])“ herauszufinden, könnten Überwa-

chungskameras zum Einsatz kommen, aber auch (erneute) Vernehmungen weiterer 

Zeug:innen oder des Beschuldigten stattfinden. Somit war nicht eindeutig, worauf 

sich die Antwort der teilnehmenden Personen beziehen sollte.  

Im Fall „Körperverletzung“ machten 38 Personen insgesamt 64 Angaben zu Nach-

ermittlungen, die den Beweiskategorien zugeordnet wurden. Ebenso wie im Fall 

„Diebstahl“ stieg mit dem Expertise-Level auch die Anzahl der Teilnehmenden 

(Laien: N = 7, Noviz:innen: N = 13, Expert:innen: N = 18). Die Expert:innen lagen 

mit ihrer Anzahl von Angaben gleichauf (jeweils 24), wohingegen die Laien 16 

Ideen äußerten und somit nicht allzu weit hinter den Fachgruppen lagen. Die Ta-

belle 4.18 führt die Anzahlen der genannten Antworten je Beweiskategorie in Ab-

hängigkeit von Zeitdruck und Expertise auf. Hinsichtlich der Verteilung auf die 

Beweiskategorien zeigt sich, dass keine der Kategorien über- oder unterrepräsen-

tiert war. Die Anzahlen der gemachten Angaben hatten ein vergleichbares Ausmaß 

und schwankten zwischen 10 (Augenschein) und 17 (Urkunde) Angaben. 

Tabelle 4.18. Anzahl der gemachten Angaben je Beweiskategorie zu Nachermittlungen im Fall „Kör-
perverletzung“ in Abhängigkeit von Expertise und Zeitdruck 

 
Beweiskategorie 

Expertise     

Laien  Noviz:innen  Expert:innen  Gesamt 

o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z. 

Augenschein 
(10)               

5   1  -  3  -  1  5  5 

Urkunde (17) 3  -  2  5  4  3  9  8 
Zeug:innen (12) 4  -  1  4  1  2  6  6 
Beschuldigter 
(13) 

3  -  -  4  2  4  5  8 

Sonstiges (12) -  -  2  3  3  4  5  7 

Gesamt (64) 15  1  5  19  10  14  30  34 
Anmerkungen. o. Z. = ohne Zeitdruck. m. Z. = mit Zeitdruck. Die genannten Anzahlen beziehen sich 
nicht auf die Anzahl der Personen, sondern auf die der gemachten Angaben. Eine Person kann dabei 
mehrere Angaben gemacht haben, die wiederum auf einzelne Beweiskategorien aufgeteilt wurden. 

Der häufigste vorgeschlagene Urkundenbeweis beinhaltete Nachermittlungen zur 

Zusammensetzung der Asche und zum Vergleich mit den Spuren an den Schuhen 

des Beschuldigten. Auch die Ortung des Mobiltelefons des Beschuldigten zur Tat-

zeit wurde genannt. Eine Nachbefragung des Beschuldigten soll insbesondere Aus-

künfte über alternative Erklärungen zur Herkunft der Aschespuren und über die 

Trainingsgewohnheiten geben. Auch das Motiv wurde mehrfach als Gegenstand 
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von Nachermittlungen angegeben. Ähnlich viele Angaben bezogen sich auf die Be-

fragung zusätzlicher Zeug:innen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, die Aus-

sagen zu den Trainingsgewohnheiten des Beschuldigten (z. B. regelmäßiges Trai-

ning auf Ascheplätzen) und zum Alibi machen können (z. B. beim Joggen beobach-

tet), oder die Auskünfte über das Temperament des Beschuldigten geben können. 

Unter den Augenschein fielen insbesondere Anschauungsmaterial zum Verschmut-

zungsgrad der Schuhe oder Angaben zum Vorhandensein von Überwachungska-

meras. Als „Sonstiges“ kodierte Antworten waren, ebenfalls wie beim Fall „Dieb-

stahl“, nicht eindeutig zuzuordnen. Häufig wurden Nachermittlungen genannt, die 

Klarheit über eine mögliche Beziehung zwischen Beschuldigtem und Geschädig-

tem bringen. Dies könnte über eine Befragung des Beschuldigten, des Geschädigten 

oder der Zeug:innen geschehen. Des Weiteren galt es laut den Teilnehmenden, das 

Alibi zu überprüfen, aber es wurden keine eindeutigen Angaben gemacht, auf wel-

che Weise dies zu ermitteln ist.  

4.12.2  Kriterien der Entscheidungsqualität 

Woran würden die Teilnehmenden erkennen, dass sie keine gute Entscheidung ge-

troffen haben? Dies bezieht sich auf die dichotome Frage nach dem Vorliegen des 

Tatverdachtes (s. 3.4.2). Für die Auswertung der offenen Frage standen zunächst 

keine Kategorien zur Verfügung, da ihr keine spezifischen Annahmen oder Hypo-

thesen zugrunde lagen. Nach der Sichtung der Angaben durch die Autorin wurde 

sich für die folgende Einteilung der Antworten entschieden: 

 objektive Falsifizierung der Entscheidung, z. B. das Finden neuer Beweis-

mittel, welche die Schuld oder die Unschuld beweisen,  

 subjektives Entscheidungserleben, z. B. Zweifel, Dauer der Entscheidung, 

 Feedback, z. B. Entscheidungen anderer Instanzen (z. B. Ablehnung des 

Antrags durch das Gericht) oder Rückmeldungen von Kolleg:innen, 

 Sonstiges, z. B. „Andere überzeugende Argumente zur Einschätzung der 

Indizien“, „Fortsetzung der Verfolgung eines in Wahrheit Unschuldigen“, 

„An einer möglicherweise erneuten Straftat des Beschuldigten“. 

Es wurde die Anzahl der Antworten für die jeweilige Kategorie berechnet. Die Ta-

belle 4.19 bezieht sich auf den Fall „Diebstahl“. Insgesamt 11 Expert:innen, 3 No-

viz:innen und 8 Laien äußerten sich in 22 Angaben. Davon konnten allerdings 5 
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Antworten nicht näher ausgewertet oder als „Sonstiges“ kodiert werden, da sie sich 

nicht auf die gestellte Frage bezogen (z. B. „Zeugenaussage zu menschen [sic], Un-

schuldiger im Verdacht, nur, weil er gleiche Kopfhörer hatte“). Die gemachten An-

gaben erinnerten eher an eine Rechtfertigung der getroffenen Entscheidung. Eine 

Person (Expert:in) bezieht sich in der Begründung ihrer Antwort auf den Erfah-

rungsschatz: „Die Erfahrung zeigt, dass Zufälle dieser Art, die es hier gebraucht 

hätte, so gut wie nie gibt“. Eine andere Person (Expert:in) äußerte sich folgender-

maßen: „Wenn ich sie nicht für gut halten würde, hätte ich sie nicht getroffen“. 

Aufgrund der geringen Anzahl lässt sich keine eindeutige Tendenz für oder gegen 

ein Kriterium ausmachen, wenngleich das Kriterium „Feedback“ die meisten An-

gaben erhielt. Das Erleben von Zeitdruck veränderte nicht die Antwortrate der Teil-

nehmenden. 

Tabelle 4.19. Einordnung der Entscheidungsqualität im Fall „Diebstahl“ in Abhängigkeit von Ex-
pertise und Zeitdruck 

 
Kriterium 

Expertise     

Laien  Noviz:innen  Expert:innen  Gesamt 

o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z. 

Objektive Falsi-
fizierung (5)              

2   2  -  -  -  1  2  3 

Subjektives Er-
leben (4) 

1  1  -  1  -  1  1  3 

Feedback (7) 4  -  -  -  1  2  5  2 
Sonstiges (4) -  -  -  1  1  2  1  3 

Gesamt (20) 7  3  -  2  2  6  9  11 
Anmerkungen. o. Z. = ohne Zeitdruck. m. Z. = mit Zeitdruck. Die genannten Anzahlen beziehen sich 
nicht auf die Anzahl der Personen, sondern auf die der gemachten Angaben. Eine Person kann dabei 
mehrere Angaben gemacht haben, die wiederum auf einzelne Qualitätskriterien aufgeteilt wurden. 

In Tabelle 4.20 sind die Ergebnisse für den Fall „Körperverletzung“ zusammenge-

fasst. Die 27 Angaben stammten von 26 Personen, genauer gesagt von 10 Expert:in-

nen, 6 Noviz:innen und 10 Laien. Der Rücklauf war (ebenso wie für die andere 

Vignette) sehr gering.  
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Tabelle 4.20. Einordnung der Entscheidungsqualität im Fall „Körperverletzung“ in Abhängigkeit 
von Expertise und Zeitdruck 

 
Kriterium 

Expertise     

Laien  Noviz:innen  Expert:innen  Gesamt 

o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z.  o. Z.  m. Z. 

Objektive Falsi-
fizierung (9)              

3   1  -  2  2  1  5  4 

Subjektives Er-
leben (7) 

-  2  1  -  2  2  3  4 

Feedback (4) -  1  1  -  1  1  2  2 
Sonstiges (4) 1  -  1  1  1  -  3  1 

Gesamt (24) 4  4  3  3  6  4  13  11 
Anmerkungen. o. Z. = ohne Zeitdruck. m. Z. = mit Zeitdruck. Die genannten Anzahlen beziehen sich 
nicht auf die Anzahl der Personen, sondern auf die der gemachten Angaben. Eine Person kann dabei 
mehrere Angaben gemacht haben, die wiederum auf einzelne Qualitätskriterien aufgeteilt wurden. 

Aus den gleichen Gründen wie im Fall „Diebstahl“ konnten 3 von 27 Angaben nicht 

weiter ausgewertet werden (z. B. „zu wenig Beweise“). Eine Person (Expert:in) gab 

an, dass insbesondere die eigene Einschätzung des Beschuldigten wichtig sei. Sie 

fasste es folgendermaßen zusammen: „Das Problem ist, dass der persönliche Ein-

druck fehlt und die Entscheidung ‚auf dem Papier‘ leicht fällt, gut aber auch durch 

den persönlichen Eindruck revidiert werden kann“. Im Vergleich zum Fall des 

Diebstahls sprachen sich die Teilnehmenden vermehrt für das Kriterium des sub-

jektiven Erlebens aus. Eine Fokussierung auf ein bestimmtes Kriterium lässt sich 

nicht erkennen, wenngleich Angaben zur objektiven Falsifizierung tendenziell häu-

figer genannt wurden. Ebenso wie beim Delikt des Diebstahls reduzierte das Erle-

ben von Zeitdruck nicht die Antwortrate der Teilnehmenden, da die Anzahlen der 

Angaben zwischen den Zeitdruck-Gruppen zumindest auf deskriptiver Ebene ver-

gleichbar waren. 
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5 Diskussion 

Zunächst werden die Ziele und die Ergebnisse der Studie zusammengefasst (s. 5.1). 

Besagte Ergebnisse werden anschließend im Zusammenhang mit dem theoretischen 

und empirischen Hintergrund diskutiert (s. 5.2). Eine kritische Betrachtung der Me-

thode sowie Angaben zu Limitationen finden sich in Abschnitt 5.3. Im Abschnitt 

5.4 wird auf die Implikationen der Studie und Forschungsdesiderate eingegangen, 

woraufhin ein Fazit erfolgt (s. 5.5). 

5.1 Zusammenfassung der Studienziele und Ergebnisse 

Im Fokus dieser Studie stand das Ermittlungsverfahren als erste Phase des Strafver-

fahrens, an dessen Ende die Staatsanwaltschaft anhand der vorliegenden Beweis-

lage (prozessweisende) Entscheidungen über das Vorliegen des Tatverdachtes und 

über weitere Verfahrensschritte trifft. Ein Ziel war es, prozess- und personenbe-

dingte Faktoren dahingehend zu untersuchen, welchen Einfluss sie auf diese Ent-

scheidungen haben. Die Studienteilnehmenden wurden gemäß ihrer juristischen 

Vorbildung als Laie, Noviz:in oder Expert:in eingeteilt. Eine Teilstichprobe erhielt 

eine Fallbeschreibung über einen Diebstahl, die andere Teilstichprobe befasste sich 

mit dem Delikt der Körperverletzung. Zudem wurde der eine Teil der Proband:in-

nen unter Zeitdruck gesetzt, während der andere Teil zur sorgfältigen Betrachtung 

der Beweislage aufgefordert wurde. Auf Grundlage der nicht eindeutigen Beweis-

lage, die den Teilnehmenden in Form der Vignetten präsentiert wurde, galt es zu 

erforschen, inwiefern sich die (Quasi-)Experimentalgruppen in ihren Entschei-

dungsergebnissen und anderen damit verbundenen Merkmalen voneinander unter-

scheiden und welche Vorhersagen diesbezüglich getroffen werden können.  

Zunächst werden die Ergebnisse der konfirmatorischen Analysen zusammengefasst 

(H1–H4). Von zentraler Bedeutung für diese Studie war die Frage nach dem Vor-

liegen des Tatverdachtes. Anhand der Fallbeschreibung sollte sich für oder gegen 

diesen entschieden werden (H1). Im Einklang mit der Hypothese zeigte sich ein 

Effekt der Expertise, denn sowohl die Noviz:innen als auch die Expert:innen bejah-

ten mit geringerer Wahrscheinlichkeit den Tatverdacht als Naive – wenngleich der 

Effekt nur klein war. Entgegen der Hypothese machte das Erleben von Zeitdruck 

dabei keinen Unterschied, der Inhalt der Vignette dagegen schon: Lag der Fall der 
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Körperverletzung vor, so war die Wahrscheinlichkeit, den Tatverdacht zu bejahen, 

insgesamt höher. Das individuelle Beweismaß ist ausschlaggebend dafür, wie über-

zeugend die vorliegende Beweislage empfunden wird (und ob dementsprechend der 

Tatverdacht gesehen wird oder nicht). Daher wurde gemäß der H2 untersucht, in-

wiefern sich die (Quasi-)Experimentalgruppen diesbezüglich ähneln oder unter-

scheiden. Es konnten entgegen der Erwartungen keine signifikanten Unterschiede 

für die Ausprägungen der Expertise festgestellt werden, wenngleich sich andeutete, 

dass die Laien insgesamt überzeugter von der Beweislage waren. Im Einklang mit 

der Hypothese waren dagegen die fehlenden Effekte des Zeitdrucks und des Delikt-

typs. Wird der Tatverdacht bejaht, gilt es, einen nächsten Verfahrensschritt zu be-

stimmen, der in dieser Studie entweder als das Erheben einer Anklage oder als Ein-

stellung des Verfahrens (wegen Geringfügigkeit oder unter Auflagen und Weisun-

gen) definiert wurde. Die sich darauf beziehende H3 wurde nicht bestätigt, da die 

Beantwortung der Frage nach dem nächsten Verfahrensschritt nicht in signifikanter 

Abhängigkeit zum Delikttyp, zur Zeitdruck- oder zur Expertise-Gruppe (oder einer 

Interaktion davon) stand und die Effekte zudem klein waren. Die H4 befasste sich 

damit, wie der Schweregrad des jeweiligen Delikts eingeschätzt wird. Der Zeit-

druck spielte keine Rolle, was im Einklang mit der Hypothese war. Die Expert:in-

nen schätzten die Schwere der Körperverletzung erwartungsgemäß geringer ein als 

die Naiven, wohingegen sich die Naiven und Noviz:innen wider Erwarten nicht 

unterschieden. Für den Diebstahl zeigten sich gemäß der Hypothese keine Unter-

schiede.  

In den exploratorischen Analysen (F1–F6) wurde zunächst die Frage untersucht, ob 

sich die Gruppen in bestimmten Merkmalen unterscheiden, die den Entscheidungs-

prozess über das Vorliegen des Tatverdachtes betreffen (F1). Es zeigte sich der teils 

große Effekt der Expertise, demzufolge sich alle drei Gruppen voneinander unter-

schieden. Expert:innen fiel die Entscheidung leichter und sie fühlten sich sicherer 

und überzeugter als die Vergleichsgruppen. Auf Noviz:innen traf dies im Vergleich 

zur Gruppe der Naiven ebenfalls zu. Weder das Delikt noch der Zeitdruck spielten 

hier eine signifikante Rolle. Als mögliche personenbedingte Einflussfaktoren gal-

ten in dieser Studie die kognitive Reflexion sowie das Kognitionsbedürfnis (F2). Es 

zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Expertise-Gruppen hin-
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sichtlich der Reflexionsfähigkeit. Für Need for Cognition ergab sich ein kleiner Ef-

fekt der Expertise. Dies ließ sich allerdings nur auf deskriptiver Ebene weiterfüh-

rend interpretieren, da die Noviz:innen eine größere Denkmotivation angaben als 

die Vergleichsgruppen. Fraglich war außerdem, welche personen- und prozessbe-

dingten Faktoren die Entscheidung über den Tatverdacht vorhersagen (F3). Es 

stellte sich heraus, dass nur die Expertise als relevant galt, wohingegen die kogni-

tive Reflexion, Need for Cognition, der Delikttyp, der Zeitdruck sowie die genutzte 

Lesezeit keinen signifikanten Einfluss hatten. Im Vergleich zu den Laien sank die 

Wahrscheinlichkeit, den Tatverdacht zu bejahen, mit der Zugehörigkeit zur Gruppe 

der Expert:innen – das Ergebnis der Noviz:innen verpasste knapp das Signifikanz-

niveau. Allerdings war der Effekt als klein einzustufen. Weiterführend befasste sich 

die F4 mit den gleichen Prädiktoren wie die F3, um zu untersuchen, ob diese die 

Anzahl der genutzten Beweismittel (Augenschein, Urkunde, Zeugenaussage, Be-

schuldigtenaussage) vorhersagen können. Die Nutzung vieler Informationsele-

mente wurde von einer hohen Ausprägung der kognitiven Reflexion sowie einer 

langen Lesezeit signifikant vorhergesagt (kleine Effekte). Welches Beweismittel 

dabei als bedeutsam oder unbedeutsam eingeschätzt wurde, war nicht von den glei-

chen Prädiktoren abhängig (F5).44 Ob ein Beweismittel als unbedeutsam galt, 

wurde durch den Prädiktor „Expertise“ (Expert:innen) vorhergesagt. Das Delikt 

verpasste als Prädiktor knapp das Signifikanzniveau. Für eine hohe Bedeutsamkeit 

waren dagegen der Delikttyp und der Zeitdruck relevant. Mit Blick auf einzelne 

Parameter zeigte sich, dass beim Delikt „Diebstahl“ im Vergleich zur Referenzka-

tegorie die Wahrscheinlichkeit sank, entweder die Urkunde, die Aussage des Zeu-

gen oder des Beschuldigten als am unbedeutsamsten einzustufen. Bei diesem Delikt 

stieg wiederum die Wahrscheinlichkeit, entweder die Urkunde, die Aussage des 

Zeugen oder des Beschuldigten als bedeutsam zu bewerten. Fehlte der Zeitdruck, 

so sank einerseits die Wahrscheinlichkeit, die Zeugenaussage als unbedeutsam ein-

zustufen. Andererseits stieg die Wahrscheinlichkeit, die Aussage des Zeugen oder 

des Beschuldigten als am bedeutsamsten einzuschätzen. Im Vergleich mit den 

Fachpersonen sank für die Laien die Wahrscheinlichkeit, die Urkunde als am we-

nigsten relevant einzuordnen. Abschließend befasste sich die F6 mit der Frage, ob 

 
44 Aufgrund der problematischen Zellgrößen sind die inferenzstatistischen Ergebnisse der F5 nur 
unter Vorbehalt anzunehmen (s. 4.10.3). 
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das Beweismittel mit der höchsten beziehungsweise niedrigsten Relevanz die Ent-

scheidung über das Vorliegen des Tatverdachtes vorhersagt. Keines der Beweismit-

tel mit der niedrigsten Relevanz erwies sich als signifikanter Prädiktor. Wurde der 

Aussage des Zeugen oder des Beschuldigten die höchste Bedeutsamkeit zugemes-

sen, sank die Wahrscheinlichkeit zur Bejahung des Tatverdachtes. Ebenfalls sank, 

unabhängig von der F6, die Wahrscheinlichkeit zur Bejahung mit der Zugehörigkeit 

zu einer der beiden Gruppen mit juristischer Vorbildung.  

5.2 Einordnung der Ergebnisse vor dem theoretischen 
und empirischen Hintergrund 

Die Einordnung der Ergebnisse orientiert sich an der Darstellung des theoretischen 

und empirischen Hintergrundes, der abschnittsweise die Einflussfaktoren betrachtet 

(s. 2). Daher wird aufeinanderfolgend auf die jeweiligen Erkenntnisse zu den ein-

zelnen Faktoren eingegangen, hier beginnend mit der Expertise (s. 5.2.1), gefolgt 

vom Zeitdruck (s. 5.2.2), von kognitiver Reflexion (s. 5.2.3) und dem Kognitions-

bedürfnis (s. 5.2.3). Anschließend gilt es, den Delikttyp (s. 5.2.5) sowie die Einord-

nung der Ergebnisse hinsichtlich des Beweismaßes (s. 5.2.6), des Schweregrades 

(s. 5.2.7) und der Beweismittel (s. 5.2.8) zu diskutieren. Zum Schluss erfolgen Aus-

führungen zu den qualitativen Analysen (s. 5.2.9).  

5.2.1 Die Bedeutung der Expertise 

Das signifikante Ergebnis der Haupthypothese lautet, dass sowohl juristische No-

viz:innen als auch Expert:innen mit geringerer Wahrscheinlichkeit den Tatverdacht 

bejahten als Laien (H1; s. 4.2.2). Insbesondere die beiden „Extremgruppen“ han-

delten auf deskriptiver Ebene konträr: Laien bejahten, Expert:innen verneinten. Die 

Gruppe der Noviz:innen wies dagegen keine klare Entscheidungstendenz auf, was 

sich auch an den ermittelten Konfidenzintervallen ablesen ließ. Innerhalb der 

Gruppe der Fachpersonen war der Konsens über das Vorliegen des Tatverdachtes 

dabei eindeutig, da knapp über zwei Drittel dieser Teilstichprobe die gleiche Ant-

wort gaben (Verneinung). Gleichermaßen eindeutig war die Übereinstimmung der 

Naiven, bei denen prozentual gesehen ähnlich viele Personen die gleiche Antwort 

gaben (Bejahen). Diese Diskrepanz zwischen den beiden Gruppen weist daraufhin, 

dass es relevante Merkmale geben muss, die zu diesem konträren Antwortverhalten 
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führen. Das Ergebnis lässt den Schluss zu, dass die Expertise ein solch relevantes 

Merkmal darstellen könnte. Zu der Tatsache, dass sich derartige Unterschiede in 

der Einschätzung des Tatverdachtes in Abhängigkeit von Expertise zeigten, passen 

die Befunde der Fragestellungen F3 und F6, dass ebenjener Faktor einen signifi-

kanten Prädiktor für diese Einschätzung darstellte: Die Zugehörigkeit zur Gruppe 

der Expert:innen und auch der Noviz:innen (knapp nicht signifikant und nur mini-

mal auffälliges Konfidenzintervall) reduzierte die Wahrscheinlichkeit, dem Vorlie-

gen des Tatverdachtes zuzustimmen (s. 4.8.2; 4.11.2).  

Laut Shanteau (1988) unterscheiden sich Menschen unterschiedlicher Expertise in 

ihrer Fähigkeit, relevante und irrelevante Informationen zu differenzieren (s. auch 

Brams et al., 2019). Es ist denkbar, dass sich in den Vignetten, die eine nicht ein-

deutige Beweislage präsentierten, gewisse Informationselemente als – aus juristi-

scher Fachperspektive – wenig relevant herausgestellt haben (s. auch 4.10.2). Dies 

könnte zu deren recht eindeutiger Antworttendenz geführt haben, da die Expert:in-

nen möglicherweise auf vergleichbare erfahrungsbasierte Verknüpfungen der Be-

weismittel zurückgegriffen haben und dementsprechend zu einem ähnlichen Ergeb-

nis kamen. Das erfahrungsbasierte Wissen, welches Naive und Expert:innen unter-

scheidet (Herbig & Glöckner, 2009; Shanteau, 1992), könnte hier insofern zum Tra-

gen kommen, als dass sich Fachpersonen in ihrer Bewertung der Beweismittel auf 

ebenjenen Erfahrungs- und Wissensschatz verlassen haben (s. auch Mitchell, 1989). 

Ebenso ist es möglich, dass die Expert:innen auf ähnliche (heuristische) Entschei-

dungsstrategien zurückgegriffen haben, aus denen eine solche Übereinstimmung 

resultierte. Dazu passt das deskriptive Ergebnis, dass den Expert:innen die in den 

Vignetten behandelten Delikte eher vertraut waren (s. 3.3). Für diese Fähigkeiten 

von Expert:innen, scheinbar relevante von irrelevanten Informationen zu unter-

scheiden, gab es Hinweise in dieser Studie, da deren Expertise einen signifikanten 

Prädiktor für die Wahl des Beweismittels mit der niedrigsten Relevanz darstellte 

(F5; s. 4.10.3). Für die Laien war es im Vergleich zu den Fachpersonen weniger 

wahrscheinlich, die Urkunde als am wenigsten bedeutsam einzustufen. Die Laien 

schienen somit auch anderen Beweismitteln eine ähnliche oder geringere Relevanz 

zuzuschreiben. Für Expert:innen schien dagegen mit großer Mehrheit eine Über-

einstimmung darüber vorzuliegen, dass der Urkundenbeweis die geringste Bedeu-

tung besitzt. Im Umkehrschluss ist allerdings auch zu erwähnen, dass vergleichbare 
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Mechanismen auf die Laien zutreffen könnten, da diese ebenfalls eine deutliche 

Entscheidungstendenz innerhalb ihrer Gruppe zeigten – wenngleich deren Strate-

gien zu einem anderen (konträren) Ergebnis führten.  

Lediglich die Noviz:innen lassen sich nicht eindeutig zuordnen (Konfidenzinter-

vall), da die Verteilung der Antworten auf gegensätzliche Meinungen innerhalb der 

Gruppe oder auch auf eine mögliche individuelle Unsicherheit hinweist. Betrachtet 

man dieses mittlere Expertise-Level als Übergang zwischen den beiden „extremen“ 

Polen – der durch die Ausbildung geebnet wird – so könnte man annehmen, dass 

die besagte Ausbildung zu einer Art Veränderung oder Entwicklung im Umgang 

mit Beweismitteln beiträgt. Diese Entwicklung könnte sich vom Loslösen einer 

„laienhaften“ hin zum Äußern einer fachlichen Reaktion bewegen. Diese Vermu-

tung lässt sich in diesem querschnittlichen Design allerdings nicht überprüfen. Die 

Tatsache, dass die Übereinstimmung zwischen den Expert:innen größer ist als die 

zwischen den Noviz:innen, spricht für die Annahme von Dickert et al. (2012), dass 

die Kongruenz zwischen Urteilen bei größer werdenden Überschneidungen der 

Wissensstrukturen – also mit fortschreitender Ausbildung – steigt (s. auch Mitchell, 

1989). Die Unentschiedenheit der Noviz:innen könnte auch darin begründet liegen, 

dass sie neben dem (einmalig präsentierten) deliktbezogenen Auszug aus dem StGB 

und der Grafik zu möglichen Entscheidungsoptionen keinerlei Hilfsmittel zur Be-

arbeitung der Fallbeschreibungen erhielten (s. 3.2).45 Doch laut Nievelstein et al. 

(2010) sind solche Hilfsmittel durchaus relevant, insbesondere bei fortgeschrittenen 

Noviz:innen, wie sie in dieser Studie angesichts der durchschnittlichen Semester-

zahl durchaus beschrieben werden können (s. 3.3). Allerdings lässt sich auch in 

dieser Studie keine klare richtige oder falsche Antwort auf die Frage nach dem Tat-

verdacht geben. Dickert et al. (2012) argumentieren sogar, dass „congruency with 

judgments from the German Federal Court of Justice does not necessarily equate to 

‚correct‘ judgments“ (S. 231). Es zeigten sich zwar Unterschiede durch die Exper-

tise-Ausprägungen, ob dies aber einer „besseren“ Antwort auf Seiten der Fachper-

sonen entspricht, lässt sich nicht klären, da weder objektive Kriterien noch eine 

 
45 Es lassen sich keine Hinweise ableiten, dass die Noviz:innen bei der Bearbeitung der Fallbe-
schreibungen weniger motiviert oder engagiert waren als die Vergleichsgruppen, und dass aus die-
sem Grund eine unklare Tendenz zustande kam (s. auch Ettenson, 1987). 
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Grundwahrheit vorliegen (s. auch Shanteau, 2000; Weiss & Shanteau, 2012). Viel-

mehr geht es an dieser Stelle um die Untersuchung der Prozesse, die sich auf die 

juristische Entscheidungsfindung auswirken (Dickert et al., 2012). 

Die Expertise spielte allerdings nicht nur bei der Einschätzung des Tatverdachtes 

eine Rolle, sondern es wurde ein großer Effekt auf die Prozessmerkmale der Leich-

tigkeit, Sicherheit und Überzeugung deutlich (F1; s. 4.6.2). Dieses Ergebnis lässt 

sich so interpretieren, dass die Expert:innen aufgrund ihrer Praxis bereits einen ge-

wissen Erfahrungsschatz im Umgang mit juristischen Inhalten und Fragestellungen 

sowie ein ausgebautes mentales Netzwerk besitzen (s. auch Herbig & Glöckner, 

2009; Mitchell, 1989). Auch galten die hier behandelten Delikte als vertraut (s. 3.3). 

Da Expert:innen besonders ausgebildet sind und in ihrer praktischen Arbeit hohe 

kognitive Leistungen erbringen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, eine starke Über-

zeugung für die eigenen Entscheidungen zu entwickeln (Kahneman, 2011). No-

viz:innen besitzen zwar eher theoretisches als praktisches Hintergrundwissen, über-

steigen aber auch damit sicherlich den Wissensstand der Naiven. Aus diesem Grund 

ist es nachvollziehbar, dass mit steigendem Level der Expertise auch das subjektive 

Ausmaß der Leichtigkeit im Entscheiden sowie die Gefühle von Sicherheit und 

Überzeugung zunehmen. Inwiefern diese Gefühle der Überzeugung und der Sicher-

heit tatsächlich eine fehlerhafte Kalibrierung zwischen Richtigkeit und Sicherheit 

darstellen und eine gewisse Selbstüberschätzung „provozieren“ (Chi, 2006; Cooke, 

1991; Schweizer, 2005), kann für die vorliegende Stichprobe nicht eindeutig geklärt 

werden. Mitunter ist schlicht der Erfahrungsschatz der Expert:innen ausschlagge-

bend dafür, dass sie sich mit einer solchen Frage (nach dem Tatverdacht) und dem 

Abwägen von Beweismitteln sicherer fühlen als Personen, für die dies nicht dem 

Arbeitsalltag entspricht. Doch selbst wenn das Risiko besteht, dass ein Gefühl von 

Überzeugung in eine Selbstüberschätzung übergeht, so argumentieren Guthrie et al. 

(2001) folgendermaßen: „On balance, the social benefits of having confident, deci-

sive judges likely outweigh the costs associated with an occasional erroneous deci-

sion caused by such self-assurance“ (S. 83). Der besagte Erfahrungsschatz ist nicht 

nur für die Prozessmerkmale relevant, sondern auch für die Einschätzung des 

Schweregrades des Deliktes. Schweizer (2015) argumentiert, dass sich Fachperso-

nen weniger von emotionalen Fallinhalten beeinflussen lassen. Die Ergebnisse die-

ser Studie bestätigen dies dahingehend, als dass Expert:innen den Schweregrad der 
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Körperverletzung geringer einstuften als die Naiven, wohingegen dies für den mut-

maßlich weniger emotionalen Diebstahl erwartungsgemäß nicht festzustellen war 

(H4; s. 4.5.2). 

Keinen Einfluss zeigte die Expertise dagegen auf die Entscheidung über den nächs-

ten Verfahrensschritt (H3; s. 4.4.2). Auf deskriptiver Ebene wirkten Expert:innen 

beim Delikt „Diebstahl“ aufgrund der gleichen Verteilung auf „Einstellung“ und 

„Anklage“ unentschieden; Laien und Noviz:innen tendierten mehrheitlich zur Ein-

stellung. Für das Delikt der Körperverletzung wählten alle drei Gruppen bevorzugt 

die Einstellung. Dieser deskriptive Trend zeigte sich auch auf deliktübergreifender 

Ebene.46 Eine mögliche Begründung dafür, dass sich die Expertise hier nicht aus-

wirkte, ist, dass die Frage nach dem nächsten Verfahrensschritt nicht so uneindeutig 

zu beantworten ist wie die Frage nach dem Tatverdacht. Gibt es bei letzterer auf-

grund der unsicheren Beweislage gewisse Freiheitsgrade in der Beantwortung (je 

nach Beweiswürdigung), scheinen diese Freiheiten beim nächsten Verfahrens-

schritt weniger oder nicht vorzuliegen. Die Teilnehmenden entschieden sich mehr-

heitlich für die Einstellung, deren Wahl auf Grundlage der Fallbeschreibung wo-

möglich „provoziert“ wurde.47 Das Ausmaß der Unsicherheit könnte sich demnach 

für den nächsten Verfahrensschritt reduziert haben. Allerdings ist es auch möglich, 

dass das Wählen der Einstellung eine Korrektur der Tatverdacht-Antwort darstellt. 

So könnten Teilnehmende bei der Überlegung darüber, welcher nächste Schritt ge-

eignet ist, mittlerweile aufkommende Zweifel berücksichtigen und sich folglich für 

die weniger drastische Option der Einstellung entscheiden. Die kurze Zeitspanne, 

die zur Entscheidung benötigt wurde, spricht allerdings gegen zeitintensives Abwä-

gen (s. 4.1). Ebenfalls unwahrscheinlich ist, dass die Fachpersonen im Sinne einer 

arbeitsreduzierenden Einstellungstendenz handelten (s. auch Jahn, 2015; s. 2.1.5), 

da das Bearbeiten des hypothetischen Falles nicht mit nachfolgenden Aufgaben ver-

bunden war, wie es wiederum in der Praxis üblich wäre. Vermutlich lag für die 

Teilnehmenden keine Verhältnismäßigkeit zwischen der Tat und einer Anklageer-

 
46 Dass auch Naive sich mehrheitlich für die Einstellung aussprachen, spricht dafür, dass keine Ver-
ständnisschwierigkeiten beim Bearbeiten der Fallbeschreibungen entstanden waren, da sich nicht 
„inflationär“ für die allgemein bekanntere Option der Anklage entschieden wurde. 
47 Eine ähnliche Begründung diente in der Pilotstudie als Ausschlusskriterium für alternative Fall-
beschreibungen, deren Bearbeitung zu einheitlichen Antwortmustern führte (s. 3.6). 
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hebung vor, weswegen sie sich überwiegend für eine Form der Einstellung ent-

schieden. Das Level der Expertise war außerdem nicht relevant für die Fähigkeit 

zur kognitiven Reflexion (s. 5.2.3), für das Kognitionsbedürfnis (s. 5.2.4) oder für 

die Anzahl der genutzten Beweismittel (s. 5.2.8). Auch für das Beweismaß zeigten 

sich keine signifikanten Unterschiede, wenngleich sich erwartungsgemäß andeu-

tete, dass Laien von der Beweislage insgesamt überzeugter waren (s. 5.2.6). 

5.2.2 Die Bedeutung des Zeitdrucks 

Die Manipulation von Zeitdruck wurde als Experimentalfaktor eingebaut, um einen 

gewissen Praxisbezug zu erreichen (externe Validität; Guthrie et al., 2007; Savolai-

nen, 2006; s. 2.2.3.1; 2.3.3.2). Des Weiteren wurde der Faktor aufgrund seiner Nähe 

zu den Dual-Prozess-Annahmen ausgewählt, weil ebenjene Annahmen eine Be-

gründung für die Beeinflussbarkeit juristischer Entscheidungen darstellten (Guthrie 

et al., 2007; s. 2.3.2). Entgegen der Erwartungen spielte die Manipulation von Zeit-

druck in den meisten Analysen keine signifikante Rolle auf die untersuchten Vari-

ablen. Die Teilnehmenden zeigten ähnliche Reaktionen hinsichtlich des Vorliegen 

des Tatverdachtes (H1 und F3; s. 4.2.2; 4.8.2), des nächsten Verfahrensschrittes 

(H3; s. 4.4.2), der erfassten Prozessmerkmale (Leichtigkeit, Sicherheit, Überzeu-

gung; F1; s. 4.6.2), der Einschätzung des Beweismaßes (H2; s. 4.3.2), des Schwe-

regrades des Delikts (H4; s. 4.5.2) und der Anzahl der genutzten Beweismittel (F4 

und F6; s. 4.9.2; 4.11.2), unabhängig davon, ob die Aufforderung zur Geschwin-

digkeit oder zur Genauigkeit erfolgt war. Lediglich in der Gruppe der Expert:innen 

ergaben sich Unterschiede auf deskriptiver Ebene: Diejenigen ohne Zeitdruck wähl-

ten vermehrt die Einstellung, wohingegen unter Zeitdruck die Wahl des Verfah-

rensschritts nahezu gleich verteilt war (H3; 4.4.1). Dieses deskriptive Ergebnis steht 

im Gegensatz zur subjektiven Einschätzung dieser Fachpersonen, dass Zeitdruck 

eher einen geringen Einfluss auf juristische Entscheidungen hat (s. 3.3). Unabhän-

gig von der Expertise drehte sich die Einschätzung des Schweregrades des Deliktes 

je nach Zeitdruckmanipulation um. Diejenigen mit Zeitdruck erachteten die Kör-

perverletzung als schwerer, wohingegen diejenigen ohne Zeitdruck die Schwere des 

Diebstahls höher ansetzten. Diese Unterschiede waren aber nur deskriptiv und in 

sehr kleinem Ausmaß zu erkennen (H4; s. 4.5.1). 
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Inferenzstatistisch wirkte sich der Faktor „Zeitdruck“ nur auf die Beweismittel mit 

der niedrigsten beziehungsweise höchsten Relevanz aus (F5; s. 4.10.3). Das Fehlen 

von zeitlichem Stress führte dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sank, die Zeugen-

aussage als unbedeutsam einzuschätzen. Gleichzeitig war dies ein signifikanter Prä-

diktor für die höchste Relevanz. Genauer gesagt stieg die Wahrscheinlichkeit, die 

Zeugenaussage sowie die Aussage des Beschuldigten als relevant einzustufen, 

wenn kein Zeitdruck induziert worden war. Somit spielte (fehlender) Zeitdruck in 

erster Linie im Umgang mit den Beweismitteln (insbesondere hinsichtlich der Zeu-

genaussage) eine Rolle, wirkte sich aber nicht signifikant auf die eigentlichen Ent-

scheidungen aus.  

Auf deskriptiver Ebene gab es keinen Hinweis darauf, dass sich die Teilnehmenden 

in Abhängigkeit vom Zeitdruck mehr für den Verfahrensschritt der Anklage aus-

sprachen (H3; s. 4.4.2). Laut Liu et al. (2019) kann aber das Erleben von Zeitdruck 

zu verstärktem Strafverhalten führen. Deren Ergebnis wird somit nicht durch die 

Befunde bestätigt, vermutlich, weil das Erleben von Zeitdruck nicht stark genug 

war, um sich auf das Strafverhalten auszuwirken. Im Rahmen des Manipulations-

checks wurde bereits deutlich, dass nur eine der drei Zeitmessungen zwischen Teil-

nehmenden ohne Aufforderung zur Schnelligkeit und denjenigen mit induziertem 

Zeitdruck signifikante Unterschiede aufwies (s. 4.1). Laut Rastegary und Landy 

(1993) ist das Erleben von Zeitdruck sehr individuell. Zudem sei das Gefühl von 

Dringlichkeit entscheidend. Die Studienteilnehmenden erhielten zwar die Auffor-

derung zur Geschwindigkeit oder zur Genauigkeit, allerdings wurden diese nicht 

dazu befragt, ob sie sich wirklich gestresst fühlten und wie sie das Messen der Zeit 

wahrnahmen (s. auch Alison et al., 2013). Die Effektivität der Beeinflussung wurde 

in dieser Studie lediglich objektiv anhand der Zeitmessungen ermittelt. Es besteht 

die Möglichkeit, dass die Manipulation nicht ausreichend war, um Teilnehmende 

tatsächlich in die intendierte Drucksituation zu bringen (s. auch Zakay, 1993). Die 

Teilnehmenden kamen daher vermutlich nicht in die Not, sich an das Erleben von 

Zeitdruck anpassen zu müssen (s. auch Rice & Trafimow, 2012; Rieskamp & Hof-

frage, 2008) – zumal eine lange Bearbeitungszeit mit keinerlei Konsequenzen ein-

herging. Die Güte der Entscheidung und die Geschwindigkeit standen somit nicht 

in Konkurrenz zueinander (speed-accuracy-trade-off; E. J. Johnson et al., 1993; 
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Wickelgren, 1977). Schnelles Denken bedeutet zudem nicht, dass ein Prozess intu-

itiv abläuft (Croskerry et al., 2014), sondern es kann sich auch um einen Hinweis 

dafür handeln, dass insgesamt kohärente, zueinander passende Informationen vor-

liegen (Glöckner & Betsch, 2012). Demzufolge waren die Inhalte der Fallbeschrei-

bung möglicherweise nicht so uneindeutig wie ursprünglich angenommen, sodass 

sich insbesondere die Messung einer kurzen Zeit (zum Entscheiden oder zum Le-

sen) nicht zwingend auf die uneindeutige Beweislage zurückführen ließe. Dagegen 

spricht aber die deskriptive Tendenz zur Mitte bei der Einschätzung des Beweisma-

ßes, welche die intendierte fehlende Eindeutigkeit der Beweislage durchaus unter-

stützt (s. 5.2.6). Daher sind die Interpretationen der Ergebnisse, die sich auf eine 

unzureichende Zeitdruckmanipulation beziehen, plausibler. 

Zeitdruck kann dazu führen, dass Menschen auf heuristische, intuitive Entschei-

dungsstrategien zurückgreifen, die wiederum dann bestärkt werden, wenn es sich 

um bekannte, routinierte Umgebungen oder kognitiv fordernde Aufgaben handelt 

(Glöckner & Ebert, 2011; Rice & Trafimow, 2012; Schweizer, 2009; s. 2.2.3.1; 

2.3.3.2; 2.3.3.3). Es wurde davon ausgegangen, dass die eingesetzten Instruktionen 

ausreichen, um duale Prozesse zu aktivieren. Da die hier untersuchten (juristischen) 

Materialien und Fragestellungen für die Naiven (und mitunter auch für noch nicht 

fortgeschrittene Noviz:innen) mit sehr großer Wahrscheinlichkeit neu und unge-

wohnt waren, ist es fraglich, inwiefern diese Personen überhaupt auf intuitives Ver-

halten zurückgreifen konnten. Prinzipiell wäre der Einsatz von Typ-1-Prozessen 

und von wissensbasierter Intuition somit aufgrund der Natur der untersuchten Auf-

gaben in erster Linie für die Expert:innen möglich (s. auch J. K. Phillips et al., 2004; 

Stanovich & West, 2000). Für die Naiven (und gegebenenfalls für die Noviz:innen) 

würde intuitives Verhalten eher den Zweck erfüllen, die kognitiv anspruchsvolle 

Aufgabe in ihrer Komplexität zu reduzieren. Die Tatsache, dass es sich um eine 

reflektierte, zum Denken motivierte Stichprobe handelte (s. 5.2.3; 5.2.4), lässt aber 

die Vermutung zu, dass dieser Bedarf zur Reduktion von Komplexität nicht über-

mäßig ausgeprägt war. Möglicherweise war die Motivation zum schnellen Arbeiten 

für alle Teilnehmenden unter Zeitdruck zunächst gegeben, wurde aber sukzessive 

weniger beachtet, umso mehr sich mit der (ungewohnten) Aufgabe beschäftigt 

wurde. Dies könnte auch die Gruppen mit juristischer Vorbildung betreffen, für die 
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eine vor der Präsentation der Vignette gestellte Aufforderung zur Schnelligkeit wo-

möglich nicht ausreichte, um während der gesamten Bearbeitung bedacht zu wer-

den. Auch die Wiederholung der jeweiligen Instruktion am Ende der Fallbeschrei-

bung wäre demnach nicht ausreichend gewesen, zumal sie je nach Bildschirmgröße 

des genutzten Endgeräts nicht ununterbrochen sichtbar gewesen sein könnte.48 

Durch die Novität, die die Studie insbesondere für die Naiven besaß, reichte die 

bloße Instruktion zur Schnelligkeit mitunter nicht aus, um Zeitdruck zu induzieren, 

aufrechtzuerhalten und damit verbundene Prozesse zu aktivieren. Es ist außerdem 

möglich, dass die Manipulation nicht die Nutzung der Typ-1/Typ-2-Prozesse akti-

vierte, sondern andere Mechanismen (z. B. die Motivation zum Denken; Smith & 

Levin, 1996), und dass sowohl heuristische als auch systematische Prozesse gleich-

zeitig aktiv waren (Henderson & Levett, 2020; s. auch Diederich & Trueblood, 

2018).  

Fehlte Zeitdruck, so war es signifikant weniger wahrscheinlich, die Zeugenaussage 

als unbedeutsam einzuschätzen, und so war es wahrscheinlicher, die Zeugenaussage 

sowie die Aussage des Beschuldigten als relevant einzustufen (F5; s. 4.10.3). Dass 

sich die Aufforderung zur Genauigkeit nicht auf die eigentlichen Entscheidungen, 

sondern auf die Handhabung der Beweismittel zu konzentrieren scheint, passt zu 

der Annahme, dass zeitlicher Stress die Suche nach Informationen beeinflussen 

kann (Rice & Trafimow, 2012; Rieskamp & Hoffrage, 2008; s. 2.2.3.1). Laut Oh et 

al. (2016) kann Zeitdruck dazu führen, sich nur auf bestimmte Informationen zu 

fokussieren und als irrelevant eingestufte Aspekte zu ignorieren. Allerdings war in 

dieser Studie das Fehlen des Zeitdrucks für die Einschätzung der Relevanz be-

stimmter Beweismitteln entscheidend. Auch hier besteht – wie bereits diskutiert 

wurde – die Möglichkeit, dass die Manipulation nicht dahingehend erfolgreich war, 

spürbaren Zeitstress zu induzieren und dass in der Gruppe Genauigkeit andere Pro-

zesse aktiviert wurden (Smith & Levin, 1996). Somit war mitunter nicht die Auf-

forderung zur Genauigkeit, sondern eine anders geartete Motivation (z. B. zum 

Denken) ausschlaggebend für die Effekte. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass die 

 
48 Knapp die Hälfte der Teilnehmenden nahm über das Smartphone an der Umfrage teil (s. 3.3), was 
für die Vermutung spricht, dass die Bildschirme zu klein waren, um sowohl die Fallbeschreibung 
als auch die Instruktion gleichzeitig anzuzeigen. 
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überwiegende Nichtsignifikanz des Faktors „Zeitdruck“ in dieser Studie nicht zwin-

gend in einer fehlerhaften Annahme von Dual-Prozess-Modellen, sondern vielmehr 

in dessen wenig erfolgreicher Manipulation begründet liegt (s. 5.3). 

5.2.3 Die Bedeutung der kognitiven Reflexion 

Die kognitive Reflexion galt im Rahmen dieser Studie als personenbedingter Ein-

flussfaktor auf die Entscheidungsfindung, der aufgrund seiner Nähe zu den Dual-

Prozess-Annahmen ausgewählt wurde (s. 2.2.3.3). Dessen signifikanter Einfluss 

bezog sich allerdings nicht auf die eigentliche Entscheidung über den Tatverdacht 

(F3; s. 4.8.2), sondern auf die Anzahl der genutzten Beweismittel (F4; s. 4.9.2), 

wenngleich in kleinem Ausmaß. Menschen, die in der Lage sind, erste intuitive Im-

pulse zu unterdrücken, sind vermutlich generell dazu bereit, sich mit einem Ange-

bot an Informationen auseinanderzusetzen, bevor es zu einer Schlussfolgerung oder 

einer Reaktion kommt – im Vergleich zu intuitiv denkenden Menschen. Folglich 

ist es nachvollziehbar, dass diejenigen, die hohe Reflexionsfähigkeiten besaßen, 

auch das Bedenken einer höheren Anzahl an Beweismitteln leisten konnten. 

Bezogen auf die gesamte Leistung im CRT zeigte sich (nur) auf deskriptiver Ebene 

ein Effekt von Expertise, denn Fachpersonen schnitten besser ab als Noviz:innen, 

die wiederum eine bessere Leistung erzielten als Naive (F2; s. 4.7.1). Die erzielten 

Mittelwerte (insbesondere der Fachpersonen) überstiegen die Leistungen der rich-

terlichen Stichprobe von Guthrie et al. (2007). Es ist davon auszugehen, dass es sich 

auch bei den Naiven aufgrund der Art der Rekrutierung um eine überwiegend aka-

demische Teilstichprobe handelte, unabhängig von der Ausprägung der juristischen 

Expertise (s. 3.3). Dies wäre eine Erklärung für die insgesamt hohen Werte aller 

Expertise-Gruppen im CRT, da zwar keine vollständige, aber eine gewisse Über-

schneidung mit Intelligenz besteht (Stanovich & West, 2008, 2014).49 Somit han-

delte es sich laut dem CRT bei den Teilnehmenden um überwiegend reflektierte 

Entscheider:innen. Auch wenn die Items in dieser Studie randomisiert präsentiert 

wurden, ergaben sich deskriptive Unterschiede in deren Lösbarkeit. Die Seerosen-

Aufgabe fiel den Teilnehmenden am leichtesten, gefolgt von den Aufgaben zur An-

zahl von Maschinen und zum Schläger-Ball-Preis. Dies entspricht den Befunden 

 
49 Im Abschnitt 5.3 werden im Zusammenhang mit dem CRT gewisse Limitationen aufgeführt, die 
ebenfalls eine Begründung für hohe Werte darstellen.  
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von Guthrie et al. (2007). Sie interpretierten die sich steigernde Leistung zum Ende 

hin mit dem reduzierten Verlass auf Intuition (Lerneffekt). Dass in dieser Studie 

trotz einer Randomisierung ein ähnliches Gefälle beobachtet werden konnte (wenn 

auch bei durchgehend besserer Leistung als in der Studie von Guthrie et al., 2007), 

spricht weniger für einen Lerneffekt, sondern vielmehr für eine tatsächliche Dis-

krepanz in den Schwierigkeitsgraden der einzelnen Aufgaben (Brañas-Garza et al., 

2015). Allerdings lässt sich nicht ermitteln, ob die Teilnehmenden bereits zu Beginn 

die korrekte Lösung wussten oder diese durch Nachdenken fanden (Bago & Neys, 

2019; Raoelison et al., 2020). 

Es scheint für das Lösen der Aufgaben nicht nur das Unterdrücken einer ersten 

spontanen Reaktion eine wichtige Rolle zu spielen, sondern auch das Vorhanden-

sein von Wissen. Fehlt dieses Wissen, kann es zu Fehlern in der Schlussfolgerung 

kommen (Szaszi et al., 2017). Insbesondere die Tatsache, dass die Aufgaben des 

CRT auf numerischen Inhalten basieren, spricht dafür, dass fehlende Kenntnisse 

oder Fähigkeiten in dem Bereich auch zu einer schwachen Leistung im CRT bei-

tragen könnten (Stanovich, 2018; Toplak et al., 2014). In dieser Studie schnitten 

Männer auf deskriptiver Ebene im Mittel besser ab als Frauen oder nichtbinäre Per-

sonen (s. 4.7.1). Die bessere Leistung von Männern zeigte sich nicht nur mit Blick 

auf die mittlere Gesamtpunktzahl, sondern es handelte sich auch um die Gruppe, 

die am häufigsten alle Items korrekt lösen konnte und die in geringster Anzahl kei-

nes der drei Items richtig beantwortete. Diese Befunde ähneln denen von Frederick 

(2005) und passen in die Diskussion, ob und inwiefern sich die Leistung im CRT 

mit mathematischen Fähigkeiten begründen lässt (Brañas-Garza et al., 2015; Juan-

chich et al., 2020). Dass aber auch Frauen oder nichtbinäre Personen einen recht 

hohen Mittelwert erzielten, spricht gegen die Annahme, dass gute Leistung über-

mäßig durch mutmaßlich mit dem Geschlecht einhergehende numerische Fähigkei-

ten erzielt werden kann (s. auch Campitelli & Gerrans, 2014; Liberali et al., 2012). 

Inwiefern sich diese Fähigkeit zum Unterdrücken intuitiver Reaktionen auch auf 

den (juristischen) Alltag übertragen lässt, bleibt unklar (Juanchich et al., 2016). 

Eine Nichtsignifikanz beziehungsweise ein nur kleiner Effekt von kognitiver Re-

flexion lässt sich damit begründen, dass es sich hinsichtlich dieser Fähigkeit um 

eine recht homogene Gruppe handelte, und dass Leistungen im CRT nur in sehr 
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kleinem Maße an einer Varianzaufklärung in lebensechten Entscheidungen mitwir-

ken (Juanchich et al., 2016).  

5.2.4 Die Bedeutung des Need for Cognition  

Auch dieser personenbedingte Einflussfaktor wurde aufgrund der inhaltlichen Nähe 

zu Dual-Prozess-Annahmen und der Bereitschaft zum (reflektieren) Denken ausge-

wählt (s. 2.2.3.4). Auffällig war die sehr schwache, nicht signifikante Interkorrela-

tion des CRT mit der Need-for-Cognition-Kurzskala (r = .046; s. 3.4.3). Die For-

schungsergebnisse von Frederick (2005) ergaben dagegen einen Wert von r = .22.50 

Dieser Wert kam allerdings nicht mittels der hier genutzten Kurzskala zustande. 

Daher besteht die Möglichkeit, dass ein solch kleiner, nicht signifikanter Zusam-

menhang im Aufbau der Kurzskala begründet ist. Pechtl (2009) weist darauf hin, 

dass das Kognitionsbedürfnis, wie es in den ursprünglichen Skalen erhoben wird, 

bestimmte Subdimensionen erfasst. Daher könnte es sich bei den vier Items der 

Kurzskala um solche Subdimensionen handeln, die keinen starken Zusammenhang 

mit der Fähigkeit zur kognitiven Reflexion aufweisen. Auch wenn kein Zusammen-

hang zwischen NFC und sozialer Erwünschtheit vorzuliegen scheint (Cacioppo & 

Petty, 1982), so ist es dennoch möglich, dass die Teilnehmenden ihre Motivation 

zum Denken „falsch“ einschätzten. In einer Studie von Pennycook et al. (2017) 

entsprach die Leistung im analytischen Denken nicht der Leistung, die aufgrund der 

Angabe zum NFC zu erwarten gewesen wäre. Dass dies auch die vorliegende 

schwache Interkorrelation begründet, ist allerdings unwahrscheinlich, da die Leis-

tung im analytischen Denken (hier auch CRT) ebenso wie die Ausprägung des NFC 

im Mittel eher als hoch eingeschätzt werden können (s. 4.7.1).  

Insgesamt waren die Teilnehmenden nach eigenen Angaben zum Denken motiviert. 

Das Level der Expertise hatte einen kleinen, aber signifikanten Effekt auf die Aus-

prägung des Kognitionsbedürfnisses (F2; s. 4.7.2). Anschließende paarweise Ver-

gleiche gaben aber keine zusätzlichen Auskünfte über signifikante Unterschiede. 

Laut deskriptiver Ebene besaßen die Noviz:innen die stärkste Ausprägung, wobei 

das Ausmaß für Laien und Expert:innen im Mittel sehr vergleichbar und nur etwas 

schwächer war als das der Noviz:innen (s. 4.7.1). Auch wenn die Expert:innen (und 

 
50 Auch diese Tatsache stellt im Nachhinein eine Begründung dafür dar, die kognitive Reflexion 
und das Kognitionsbedürfnis nicht gemeinsam anhand einer MANOVA zu analysieren (s. 3.8.2). 
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sicherlich auch die Naiven) in ihrem Berufsalltag mit kognitiven Herausforderun-

gen konfrontiert sind, lässt sich doch vermuten, dass die Teilstichprobe derjenigen, 

die sich zum Zeitpunkt der Teilnahme im Studium oder im Referendariat befunden 

hat, eine noch ausgeprägtere Bereitschaft zum Denken aufweist. Andernfalls würde 

sich sicherlich nicht für ein solch intensives Studium entschieden (s. auch Glöckner 

et al., 2013). Im Zusammenhang mit kognitiver Reflexion wurde bereits argumen-

tiert, dass hohe Werte mit der Zusammensetzung der Stichprobe begründet werden 

können (s. 5.2.3). Da auch das Kognitionsbedürfnis eine positive Korrelation mit 

Intelligenz aufweist, lässt sich die gruppenübergreifend hohe Denkmotivation 

ebenfalls dadurch erklären (Fleischhauer et al., 2010; Hill et al., 2013). 

Das Kognitionsbedürfnis erwies sich nicht als signifikanter Prädiktor für die Ent-

scheidung über das Vorliegen des Tatverdachtes oder die Anzahl der genutzten Be-

weismittel (F3 und F4; s. 4.8.2; 4.9.2). In der Studie von Henderson und Levett 

(2020) waren Menschen mit hohem Kognitionsbedürfnis nicht zwingend besser in 

der Differenzierung unterschiedlicher Beweislagen als diejenigen mit niedrigem 

Bedürfnis. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass diejenigen mit höheren NFC-

Werten in dieser Studie nicht zwangsläufig ein Vorteil in der Bearbeitung der Vig-

netten, die Fälle mit nicht eindeutiger Beweislage präsentierten, hatten.51 Dies 

könnte die Nichtsignifikanz des Prädiktors begründen. Außerdem steigt die Wahr-

scheinlichkeit für das Auftreten von NFC-Effekten, wenn sich die persönliche Re-

levanz für die zu bearbeitende Aufgabe als niedrig bis mittel einstufen lässt 

(Cacioppo et al., 1996; Petty et al., 2009). Da die behandelte juristische Thematik 

für die Noviz:innen und Expert:innen durchaus in deren Interessensgebiet fällt, war 

die persönliche Relevanz möglicherweise zu hoch, um das Auftreten der Effekte zu 

induzieren, da auch diejenigen mit eigentlich niedrigen Ausprägungen zum Denken 

motiviert wurden. Inwiefern sich die Neigung zum Denken (bei den Fachpersonen) 

auch auf den beruflichen Kontext übertragen lässt, ist nicht zu klären. Laut Bieneck 

(2006) ist eine Trennung zwischen einem allgemeinen und einem bereichsspezifi-

schen Kognitionsbedürfnis zwar möglich, bringt aber nur einen geringen Erkennt-

 
51 Allerdings wurde nicht untersucht, inwiefern sich die verschiedenen Ausprägungen der Denkmo-
tivation auf die Einschätzung des Beweismaßes auswirkten. 
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nisgewinn. Mit Blick auf die hier eingesetzten Vignetten spielte das Kognitionsbe-

dürfnis in der Beweiswürdigung nur eine geringe, nicht signifikante Rolle für die 

Teilnehmenden.  

5.2.5 Die Bedeutung des Delikttyps  

Aus ursprünglich vier Vignetten wurden im Rahmen einer Pilotstudie zwei ausge-

sucht, die sich für die Zwecke der Studie als geeignet erwiesen haben (s. 3.6). Beide 

wurden in dieser Hauptstudie eingesetzt, um sie an einer geeigneten Stichprobe zu 

testen. Der Delikttyp wurde in den Hypothesen und Fragestellungen als unabhän-

gige Variable oder Prädiktor berücksichtigt, um sicherzustellen, dass eventuelle Ef-

fekte in Abhängigkeit zu eigentlich relevanten Variablen auftreten und nicht durch 

die Fallbeschreibung entstehen (s. 2.5).  

Der Delikttyp hatte keinen Einfluss auf die Wahl des nächsten Verfahrensschrittes 

(H3; s. 4.4.2), auf die Einschätzung des Beweismaßes (H2; s. 4.3.2), auf das Emp-

finden von Leichtigkeit, Sicherheit und Überzeugung (F1; s. 4.6.2) und auf die An-

zahl der genutzten Beweismittel (F4; s. 4.9.2). Allerdings war der Einfluss des De-

likttyps signifikant für die Entscheidung über das Vorliegen des Tatverdachtes, da 

im Fall der Körperverletzung die Wahrscheinlichkeit für das Bejahen stieg (kleine 

Effektstärke; H1; s. 4.2.2). Das Überschreiten des Wertes von 1 im Konfidenzinter-

vall war nur marginal und ändert nicht die Interpretation. Zudem war der Delikttyp 

ein signifikanter Prädiktor des Beweismittels mit höchster Relevanz (für das Be-

weismittel mit niedrigster Relevanz wurde das Signifikanzniveau knapp verpasst; 

F5; s. 4.10.3). Mit Blick auf einzelne Parameter zeigte sich, dass beim Delikt des 

Diebstahls (im Vergleich zur Körperverletzung) die Wahrscheinlichkeit sank, ent-

weder den Urkundenbeweis, die Aussagen des Zeugen oder des Beschuldigten zu 

wählen, wohingegen die Wahrscheinlichkeit stieg, entweder die Urkunde, die Aus-

sagen des Zeugen und des Beschuldigten als relevant einzustufen. Außerdem war 

der Delikttyp für die Einschätzung der jeweiligen Schwere relevant, da sich erwar-

tungsgemäße Unterschiede zwischen Laien und Fachpersonen hinsichtlich der Kör-

perverletzung zeigten, aber nicht hinsichtlich des Diebstahls (H4; s. 4.5.2). Dadurch 

wird deutlich, dass das Delikt keinesfalls unberücksichtigt bleiben sollte, da sich 

der in einer Vignette behandelte Inhalt nachweislich auf abhängige Variablen aus-
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wirken kann. McKay et al. (2014) argumentieren, dass Verbrechen gegen die kör-

perliche Unversehrtheit die Moral der Menschen anspricht. Daher ist es nachvoll-

ziehbar, dass sich die Teilnehmenden hier vermehrt für eine Bejahung des Tatver-

dachtes aussprachen als bei einem Eigentumsdelikt. Auch wenn die Unschuldsver-

mutung eigentlich unabhängig von der Natur des Deliktes zum Tragen kommen 

sollte (s. 2.3.3.4), könnte es sein, dass es für die Teilnehmenden in einem Fall von 

Körperverletzung „schlimmer“ war, eine möglicherweise schuldige Person laufen 

zu lassen, weswegen von besagter Unschuldsvermutung unbewusst Abstand ge-

nommen wurde. Auf deskriptiver Ebene traf es zumindest für die Laien durchaus 

zu, dass die Körperverletzung im Mittel als schwerer galt als der Diebstahl. Laut 

Bieneck (2006) korreliert das Strafmaß mit der wahrgenommenen Schwere der Tat. 

Da ein Berücksichtigen der Unschuldsvermutung für Naive ungewohnt ist (und sie 

in dieser Studie nicht explizit darauf hingewiesen wurden), könnte sich dies im ver-

mehrten Bejahen des Tatverdachts – was dem „höheren“ Strafmaß entspricht – im 

Zusammenhang mit der als schwerer wahrgenommenen Tat widerspiegeln. 

5.2.6 Die Bedeutung des Beweismaßes 

Das Strafverfahren dient dazu, eine Straftat rekonstruierbar und begreifbar zu ma-

chen (Schroeder & Verrel, 2017). Das Beweismaß beschreibt den Grad der Über-

zeugung, einen Sachverhalt als wahr anzuerkennen, der im Rahmen der freien Be-

weiswürdigung nach § 261 StPO erreicht wird (Schweizer, 2015). Eine absolute 

Sicherheit über die Wahrheit kann dabei nie erreicht werden, zumal die freie Be-

weiswürdigung nur subjektive, aber keine objektive Gewissheit mit sich bringt 

(Ackermann et al., 2022; Holländer, 2019; Schweizer, 2015). “The ground truth of 

cases is never known” (Spellman, 2007, S. 8). Die Teilnehmenden mussten ange-

ben, wie stark sie von der Beweislage in der jeweiligen Fallbeschreibung überzeugt 

waren (H2; s. 4.3.2). Weder das Delikt noch die Zeitdruckmanipulation wirkte sich 

signifikant auf die Einschätzungen aus. Auch wenn das Signifikanzniveau für die 

Expertise nicht erreicht wurde, so deutete sich an, dass Laien ein höheres Beweis-

maß als die Vergleichsgruppen (insbesondere Expert:innen) angaben. Für die Ana-

lyse der Relevanz der Beweismittel zeigte sich, dass die Beweiswürdigung der Ex-

pertise-Gruppen – zumindest mit Blick auf nicht relevante Beweismittel – womög-

lich nicht gleich verlief, da unterschiedliche Gewichtungen vorgenommen wurden 
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(F5; s. 4.10.3). Somit passt das Ergebnis, dass sich die Gruppen (zumindest deskrip-

tiv) auch im daraus resultierenden Überzeugungsgrad unterschieden: Die ungleiche 

Würdigung der Beweise könnte als eine Erklärung für ungleiche Ausprägungen des 

Überzeugungsgrades dienen. 

Betrachtet man die Mittelwerte, so lässt sich gruppenübergreifend eine Tendenz zur 

Mitte ausmachen, die aufgrund der genutzten Skalierung bei M = 49.5 lag (s. 4.3.1). 

Bei der Konstruktion der Vignetten wurde beabsichtigt, eine nicht eindeutige Be-

weislage darzustellen (s. 3.4.1). Die Tatsache, dass sich die Teilnehmenden im Mit-

tel weder stark in die Richtung der fehlenden Überzeugung (0%) noch in die Rich-

tung der vollen Überzeugung (99%) bewegten, spricht dafür, dass diese Absicht 

erfolgreich war. Die Tendenz zur Mitte bedeutet allerdings auch, dass das für das 

Strafrecht notwendige Beweismaß, das bei 90% beginnt, nicht erreicht wurde. Mit 

einem Wert nahe der 50% entsprach das Beweismaß lediglich der überwiegenden, 

aber nicht der vollen Überzeugung (s. auch Schweizer, 2016; s. 2.1.6.1). 

Betrachtet man nicht nur die Mittelwerte, sondern auch die Standardabweichungen, 

ist insbesondere für die Expert:innen erkennbar, dass deren Einschätzungen eine 

recht große Spanne umfassten (s. 4.3.1). Dies könnte derart interpretiert werden, 

dass die Frage nach dem Beweismaß missverständlich formuliert war. Es könnte 

allerdings auch sein, dass die Teilnehmenden tatsächlich in ungleichem Maß von 

der Beweislage überzeugt waren. Ebenso ist es möglich, dass die Teilnehmenden 

sich in ihrem Verständnis des Beweismaßes unterschieden und somit interindividu-

elle Maßstäbe angesetzt wurden – unabhängig davon, welches Maß gesetzlich ge-

fordert war. Laut Lavie et al. (2020) sind Noviz:innen und Fachpersonen zwar bes-

ser als Naive darin, das juristische Beweismaß mit numerischen Werten zu verbin-

den, aber auch die Fachpersonen setzen Werte zu hoch an. Schweizer (2016) argu-

mentiert, dass das tatsächlich gelebte und das theoretisch erforderliche Beweismaß 

nicht immer übereinstimmen. In seiner Studie lag der statistisch ermittelte Über-

zeugungsgrad von Richter:innen unterhalb der geforderten Grenze. In dieser Studie 

gab ebenfalls nur ein kleiner Teil der Stichprobe ein Beweismaß von ≥ 90% an. 

Angesichts der Anzahl derjenigen, die den Tatverdacht bejahten (s. 4.2.1), liegt die 

Vermutung nahe, dass auch die Fachpersonen vom eigentlich geforderten Überzeu-

gungsgrad abgewichen sind. Womöglich setzen die Expert:innen für das Bestim-

men des hinreichenden Tatverdachtes generell einen anderen Maßstab an als bei 
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der Schuldfrage. Auch Schmittat et al. (2022) argumentieren, dass eine Anklageer-

hebung nicht mit einem Urteilsspruch gleichzusetzen ist und dass in beiden Prozes-

sen unterschiedliche Strategien oder Kriterien eingesetzt werden. In ihren Studien 

war die Anzahl der Anklagen geringer als die Anzahl der Urteile. Rund die Hälfte 

der Fachpersonen der vorliegenden Studie gab das Zivilrecht als derzeitiges Fach-

gebiet an (45%; s. 3.3). Somit wäre es denkbar, dass die Zivilrechtler:innen gemäß 

„ihres“ Beweismaßstabes und nicht aus strafrechtlicher Perspektive handelten. In-

wiefern die Noviz:innen, die im Mittel als fortgeschritten beschrieben werden kön-

nen (s. 3.3), sich an tatsächlichen Beweismaßen orientiert haben, ist nicht zu erken-

nen. Aufgrund des fortgeschrittenen Studiums ist es wahrscheinlich, dass die theo-

retische Bedeutung der Überzeugungsgrade bekannt ist. Auch Laien besitzen kein 

einheitliches Verständnis für das Beweismaß (Baucum et al., 2018; Daftary-Kapur 

et al., 2010; Dhami et al., 2015; Mueller-Johnson et al., 2018; D. Simon, 2012; 

Wright & Hall, 2007). Da den Teilnehmenden in dieser Studie keine näheren Aus-

führungen zur Interpretation des Überzeugungsgrades vermittelt wurden, lässt sich 

nicht feststellen, ob sich das Entscheidungsverhalten geändert hätte, wenn quanti-

fizierbare oder juristische Definitionen eingesetzt worden wären (s. auch Kagehiro 

& Stanton, 1985). Es wurde nicht berechnet, ab welchem Grad der Überzeugung 

das Bejahen des Tatverdachtes wahrscheinlicher wurde („Kipppunkt“; s. auch 

Wright & Hall, 2007; s. 5.3). Ein solcher Wert würde zusätzlich eine natürliche 

Entscheidungsgrenze definieren (s. auch Schweizer, 2016). Dass die Laien eher den 

Tatverdacht bejahten und auch deren Beweismaß (deskriptiv) höher war, spricht für 

das allgemeine Verständnis, dass eine höhere, wenn auch nicht den Wert von 90% 

übersteigende Überzeugung mit dem Bejahen des Tatverdachtes einhergeht. Dies 

spricht somit auch dafür, dass legale Standards ohne die Vorgabe von Wahrschein-

lichkeiten angewendet werden können (Glöckner & Engel, 2013), wenngleich in 

dieser Studie gewisse Einschränkungen in deren exakter Umsetzung erkennbar 

wurden.  

5.2.7 Die Bedeutung des Schweregrades des Delikts 

Für die Einschätzung des Schweregrades ergab sich eine signifikante Interaktion 

der Expertise mit dem Delikttyp (H4; s. 4.5.2). Für die Laien war, im Vergleich zu 

den Fachpersonen, das Delikt der Körperverletzung als schwerer einzustufen. Ent-
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gegen der Erwartungen ähnelten die Noviz:innen in ihrem deskriptiven Antwort-

verhalten eher den Naiven. Der Zeitdruck spielte keine bedeutsame Rolle. Der Un-

terschied zwischen Laien und Fachpersonen lässt sich durch den Erfahrungsschatz 

besagter Fachpersonen erklären, da diese mit einer größeren Anzahl an sowie einer 

breiteren Diversität von Delikten in Berührung kommen und somit mehr Ver-

gleichswerte besitzen. Derartige Erfahrungen können dazu führen, dass fehlende 

Elemente einer Fallbeschreibung ergänzt werden, um eine erzählte Geschichte ko-

härent werden zu lassen (Pennington & Hastie, 1986, 1991; s. 2.1.6.2). Eventuell 

fehlten auch in den genutzten Fallbeschreibungen gewisse Inhalte, die die Ex-

pert:innen dank ihres Wissens ergänzt haben. Dass Noviz:innen auf deskriptiver 

Ebene eher den Naiven ähnelten, könnte andeuten, dass kein theoretischer, sondern 

ein praktischer Erfahrungsschatz notwendig ist, um ausreichende Eindrücke über 

Schweregrade sammeln zu können (s. auch Bieneck, 2006). Da die Wahrschein-

lichkeit, den Tatverdacht zu bejahen, für das Delikt der Körperverletzung höher war 

(H1; s. 4.2.2), liegt die Vermutung nahe, dass sich auch der damit verbundene 

Schweregrad auf diese Entscheidung auswirkte, wenngleich dies nicht inferenzsta-

tistisch überprüft wurde.  

In der Studie von Bieneck (2006) lag eine positive Korrelation für das Strafmaß 

und den Schweregrad vor. Laut Lundberg (2016) ist mit steigender Schwere die 

Wahrscheinlichkeit für einen Schuldspruch niedriger. Demnach gelte es bei schwe-

ren Taten einen höheren Grad der Überzeugung zu erreichen, bevor ein Schuld-

spruch gesprochen werden kann. Das Beweismaß passe sich an die Schwere der Tat 

an. Hier bestand ein kleiner, positiver und signifikanter Zusammenhang (r = .126, 

p = .043) zwischen dem Schweregrad und dem Beweismaß (s. 4.5.2): Je höher die 

Schwere des Delikts, desto höher der Grad der Überzeugung. Da nicht ermittelt 

wurde, ab welchem Beweismaß die Wahrscheinlichkeit für das Bejahen des Tat-

verdachtes („Schuldspruch“) stieg (s. 5.2.6), lassen sich die Ergebnisse von Lund-

berg (2016) nicht direkt replizieren. Zudem lässt der positive Zusammenhang keine 

Rückschlüsse auf eine Kausalität zu. Daher bleibt es offen, ob ein als schwer ein-

gestuftes Delikt ein hohes Beweismaß bewirkt oder ob ein hoher Grad der Über-

zeugung dazu führt, dass ein Delikt als schwer angesehen wird – was letztlich bei-

des mit dem Bejahen des Tatverdachtes einhergehen könnte. Unabhängig davon, 
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was letztlich zutrifft, stützen die Ergebnisse die Implikation, den Delikttyp und auch 

dessen Schweregrad in zukünftiger Forschung zu berücksichtigen (s. 5.4). 

5.2.8 Die Bedeutung der Beweismittel 

In dieser Studie wurde zwischen den Beweiskategorien Augenschein, Urkunde, 

Zeug:innenaussage sowie Einlassung der beschuldigten Person unterschieden 

(s. 2.1.6). Nicht nur die Kategorien (F5 und F6; s. 4.10.3; 4.11.2), sondern auch die 

Anzahl der Beweismittel (F4; s. 4.9.2), die in die Entscheidungsfindung einbezogen 

wurden, waren Gegenstand der Untersuchungen.52 Deskriptiv stellte sich heraus, 

dass die Teilnehmenden letztlich fast alle Informationselemente berücksichtigten 

und im Mittel nur eines der Beweismittel außen vor ließen (F4; s. 4.9.1). Dies be-

stätigt das Ergebnis, dass es sich um eine eher reflektierte Stichprobe mit hoher 

Motivation zum Denken handelt (s. 5.2.3; 5.2.4) – zumal eine höhere Fähigkeit zur 

kognitiven Reflexion eine größere Anzahl von genutzten Beweismitteln signifikant 

vorhersagte. Ungeachtet davon, welches Beweismittel letztlich ausschlaggebend 

für eine Entscheidungsrichtung war, wurde deutlich, dass ein Großteil der dargebo-

tenen Informationen genutzt und sich nicht auf einige wenige Elemente fixiert 

wurde. Dies widerspricht allerdings einer anfänglichen Annahme, dass sich auf-

grund des Zeitdrucks im Sinne eines speed-accuracy-trade-offs noch stärker für das 

Auslassen von Informationen entschieden werden musste (s. auch Oh et al., 2016; 

s. 5.2.2). Dass in den Zeitdruck-Gruppen kein Unterschied in der genutzten Anzahl 

auszumachen war, könnte darin begründet liegen, dass alle Informationen bereits 

verfügbar waren und nicht noch gesucht oder erarbeitet werden mussten (s. auch 

Dummel et al., 2016). Auch die Expertise-Gruppen unterschieden sich nicht signi-

fikant in der genutzten Menge. Die Noviz:innen integrierten im Schnitt die meisten 

Informationen, was zu deren Angabe passt, ein hohes Kognitionsbedürfnis zu be-

sitzen (s. 5.2.4). Dass laut den Mittelwerten gruppenübergreifend nicht alle Kate-

gorien einbezogen wurden, führt nicht zwingend zu einem Verlust in der Entschei-

dungsqualität – auch weil Unsicherheit in einer Situation sogar dazu beitragen kann, 

dass auf relevante Informationen verzichtet werden muss (Gigerenzer, 2006). Es ist 

möglich, dass nicht die vorhandene Menge, sondern die (subjektive) Qualität der 

Informationen ausschlaggebend für deren Berücksichtigung war (Ettenson et al., 

 
52 Siehe Fußnote 44. 
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1987). Folglich war das individuelle (unbewusste) Nichtberücksichtigen einer In-

formation begründet, auch weil es sich bei der Bearbeitung der Fallbeschreibung 

gewissermaßen um eine unsichere, größtenteils ungewohnte Situation handelte. Zu-

dem ist die hier ermittelte Anzahl kein Indikator dafür, ob sich auch in den Fällen 

in der Praxis (nicht) auf alle vorhandenen Beweismittel bezogen wird (s. auch Shan-

teau, 1992). Obwohl es in der Fragestellung dahingehend formuliert wurde, sich auf 

die vier Elemente zu beziehen, lässt sich nicht ausschließen, dass die Teilnehmen-

den andere Informationen einrechneten oder gar Informationen für ihre Entschei-

dungen nutzten und mitzählten, die nicht abgefragt wurden (s. 5.3).  

Für die Beweiskategorien wurde deutlich, dass einzelnen Beweismitteln eine nied-

rigere beziehungsweise höhere Relevanz beigemessen wurde, je nachdem, welche 

Expertise-, Zeitdruck- oder Deliktgruppen betrachtet wurde (F5 und F6; s. 4.10.3; 

4.11.2). Betrachtet man aber die Konfindenzintervalle der signifikanten Prä-

diktoren, wird deutlich, dass die Entscheidungsrichtung nur für die Beweismittel 

mit niedrigster, aber nicht für die mit höchster Relevanz eindeutig vorgeben werden 

konnte. Welche Information wichtig ist (im Vergleich zur Referenzgruppe), lässt 

sich scheinbar nicht eindeutig durch das Delikt oder den Zeitdruck vorhersagen. 

Die Tatsache, dass auf deskriptiver Ebene in allen Expertise-Gruppen das Erschei-

nungsbild des Beschuldigten häufiger eine hohe Relevanz erhielt (Augenschein), 

wenn Zeitdruck vorlag, könnte so interpretiert werden, dass unter Stress schnell zu 

verarbeitende Informationen stärker berücksichtigt werden (F5; s. 4.10.2). Das Be-

trachten eines Fotos lässt sich schneller handhaben als das Lesen und Nachvollzie-

hen (und Hinterfragen) der Aussage des Zeugen oder des Beschuldigten. Stehen 

Personen nicht unter Zeitdruck, so haben diese mehr Ressourcen, sich einer Aus-

sage zu widmen (Kang et al., 2012). Mit dem direkten Beweis (Augenschein; z. B. 

Foto) ist nicht der gleiche aufwendige Gedankenprozess verknüpft wie mit einem 

indirekten Beweis (z. B. Aussage; Schweizer, 2015; s. 2.1.6). Dazu passt, dass die-

jenigen, die sich um Genauigkeit bemühen sollten, sich mit steigender Wahrschein-

lichkeit für die Aussage des Zeugen oder des Beschuldigen als relevantes Beweis-

mittel entschieden. Mitunter wurde auch aus dem Grund eine der Aussagen ge-

wählt, weil durch das Nachdenken bereits beträchtliche Ressourcen für Überlegun-

gen aufgewendet wurden und sich somit im Sinne einer Versunkenen-Kosten-Falle 

dafür entschieden wurde (s. auch Kahneman, 2011). Dass die Aussage des Zeugen 
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gewählt wurde, bedeutet aber nicht zwingend, dass dies schließlich zur Bejahung 

des Tatverdachtes führte. Es ist möglich, dass die Aussage deswegen als relevant 

eingeschätzt wurde, weil sie das Vorliegen des Tatverdachtes nicht eindeutig bestä-

tigen kann und somit entlastend wirkt. Die „Richtung“ der Relevanz lässt sich an 

den Ergebnissen ebenso wenig ablesen wie die eingeschätzte Glaubwürdigkeit des 

Zeugen (oder des Beschuldigten; Effer-Uhe & Mohnert, 2019; Niehaus et al., 

2009).  

Es wurde sich aus methodischen Gründen für das Erfassen der vier Beweiskatego-

rien entschieden, weil ihnen die Informationselemente der Vignetten zugewiesen 

werden konnten und diese dadurch quantifizierbar wurden. Zudem lassen sich 

durch eine Manipulation der Beweisvariablen Einflüsse auf das Urteilen differen-

zieren (Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009). Jedes Beweismittel könnte aller-

dings wieder in weitere Informationselemente unterteilt werden, zumal nicht alle 

Details einer Fallbeschreibung als eigenes Beweismittel gewertet wurden (z. B. 

Verletzung des Geschädigten; s. 5.3). Zudem war die Festlegung des Augenscheins 

als Referenzkategorie in den Analysen begründet, aber doch willkürlich (s. 4.10.3). 

Es bleibt unklar, inwiefern sich insbesondere die Expert:innen auf eine solche ka-

tegorische Einteilung von Beweismittel bezogen oder ob sie bei der Beweiswürdi-

gung in anderen Mustern oder Geschichten dachten (s. auch Pennington & Hastie, 

1991, 1992; s. 2.1.6.2). Dazu passt die Annahme von Mitchell (1989), dass Ex-

pert:innen Sachverhalte und deren Verknüpfungen aufgrund ihrer kognitiven Sche-

mata anders „sehen“. Mitunter ist die hier vorgenommene Aufteilung zu abstrakt, 

sodass sich daran keine signifikante und reale Gewichtung der einzelnen Katego-

rien festmachen lässt, weil ebenjene Gewichtung auch von der jeweiligen Interpre-

tation abhängt (Sagana & Sauerland, 2020). In der Erklärung des Versuchsablaufs 

erhielten die Naiven zwar eine Darstellung der möglichen Beweismittel, allerdings 

ist auch für diese Teilstichprobe unklar, ob sie bei der Bearbeitung der Vignette auf 

Grundlage dieses Kategoriensystems dachten und handelten. Dass sich Unter-

schiede in der Einschätzung der Relevanz ergaben, ist aber ein Hinweis darauf, dass 

interindividuelle Mechanismen dabei eine Rolle spielen, wenngleich in dieser Stu-

die noch nicht die dafür adäquaten Variablen erfasst wurden.  



5 Diskussion 215 

5.2.9 Einordnung der qualitativen Ergebnisse 

Für die Auswertung der Angaben zu möglichen Nachermittlungen wurde sich an 

den vier Beweiskategorien orientiert (s. 2.1.6; 4.12.1). Eine alternative Betrach-

tungsweise könnte sich damit befassen, ob sich eine Angabe für den Beschuldigten 

als be- oder entlastend einordnen lässt (Lidén et al., 2019; s. auch Tersago et al., 

2020). Doch auch wenn es andere Ansatzpunkte zur Auswertung gibt, galt die Be-

trachtung von Kategorien aufgrund ihrer Relevanz für die gesamte Studie als in-

haltlich begründet und angemessen. In der Summe lieferten die Expert:innen in bei-

den Delikten die meisten Antworten. Die Vermutung liegt nahe, dass ein höherer 

Grad der Expertise mit höherer Kreativität und mit größerem Ideenreichtum für Er-

mittlungsmethoden im Zusammenhang steht – womöglich aufgrund des reichen Er-

fahrungsschatzes. Dazu passt die Annahme, dass die Thematik für die Expert:innen 

eine persönliche Bedeutung hat, sodass die Motivation zum (weiterführenden) Den-

ken angeregt wurde und keine NFC-Effekte auftraten (Petty et al., 2009; s. 5.2.4). 

Auf die Gesamtheit der Daten bezogen, hinderte das Vorhandensein von Zeitdruck 

beim Lesen der Vignette scheinbar nicht daran, sich über die gelesenen Inhalte im 

Nachhinein noch Gedanken zu machen, da zumindest die Laien und Expert:innen 

unter Zeitdruck mehr Angaben lieferten. Dies wäre ein weiterer Hinweis auf die 

erfolglose Manipulation (s. 5.2.2). Im Fall „Körperverletzung“ ist es insbesondere 

bei den Laien auffällig, dass nur eine Angabe unter dem Einfluss von Zeitdruck 

gemacht wurde, wohingegen ohne diesen Stressfaktor 15 Antworten abgegeben 

wurden. Dies könnte daran liegen, dass die Teilnehmenden bei der schnellen Bear-

beitung der Vignetten nicht so intensiv auf Detailinformationen geachtet haben. So-

mit konnten sie sich in der erst später gestellten Frage zu den Nachermittlungen 

womöglich nicht mehr an die genauen Gegebenheiten (und noch offene Fragen) 

erinnern, zumal die Inhalte für Naive eine gewisse Novität mit sich brachten. Eine 

solche Diskrepanz in der Anzahl der Antworten zeigte sich auch bei den Noviz:in-

nen – allerdings in entgegengesetzter Richtung, da diejenigen unter Zeitdruck 19 

Angaben machten (ohne zeitlichen Stress: 5 Angaben). Eine Interpretation für das 

Ergebnis der Noviz:innen ist, dass sich während der Bearbeitung des Falles unter 

Stress einige Fragen nicht beantworten ließen, sodass diese dann in Form von Nach-
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ermittlungen Raum fanden. Somit wären eine Erfahrung mit der juristischen The-

matik sowie die individuelle Merkfähigkeit maßgeblich dafür, ob sich trotz Zeit-

druck im Nachgang noch an zu klärende Aspekte erinnert wird.  

Unterscheidet man die Beweiskategorien dahingehend, dass der Augenschein so-

wie Urkunden eher physischer Natur sind und die Befragungen des Beschuldigten 

oder von Zeug:innen eher auf menschlicher Interaktion beruhen, so zeigte sich an-

hand der Anzahl der gemachten Angaben im Fall „Diebstahl“, dass sich insgesamt 

46 Angaben auf physische, aber 34 Angaben auf verbale Beweise bezogen. Dies 

könnte dahingehend interpretiert werden, dass sich die Versuchsteilnehmenden ins-

besondere darum bemühten, eine gewisse Objektivierbarkeit der nicht eindeutigen 

Beweislage zu erhalten. Physische Beweismittel wirken sich auf die Einschätzung 

der Schuldfrage aus (Pearson et al., 2018; s. auch Daftary-Kapur et al., 2010). Au-

ßerdem können zusätzliche (valide) Beweismittel bei Aussagen von beschuldigten 

Personen helfen, zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden (Wyler, 

2021). Inhaltlich ging es für die Teilnehmenden in den Nachermittlungen überwie-

gend darum, durch „sachliche“ Hinweise die Angaben des Beschuldigten (und teil-

weise auch des Zeugen) zu bestätigen oder zu widerlegen. Genau genommen dient 

auch die Nachbefragung des Beschuldigten dazu, da sich Informationen zum Ein-

kaufsort ergeben, die wiederum zum Überprüfen von Überwachungskameras (Au-

genschein) führen könnten. Es wurde sich scheinbar auf die wenigen Angaben zum 

Tathergang fokussiert, um aus diesen weitere Hinweisstränge ableiten zu können. 

Im Gegensatz zum Fall „Diebstahl“ ist die Verteilung der Beweiskategorien in eher 

physische und verbale Beweismittel für den Fall „Körperverletzung“ nahezu gleich 

verteilt (physisch: 27; verbal: 25). In den Nachermittlungen ging es zwar ebenfalls 

um eine Objektivierung der nicht eindeutigen Beweislage, aber auch um das Erfra-

gen bestimmter oder anderer Perspektiven, um durch die Würdigung der (neuen) 

Beweise zu einem „guten“ Urteil zu kommen (z. B. Frage nach dem Motiv; soziale 

Beziehung zwischen beschuldigter und geschädigter Person). Dennoch bleibt un-

klar, inwiefern die Gleichverteilung der Angaben entweder in der Beschreibung des 

Falles oder tatsächlich im Delikt der Körperverletzung begründet ist, welches einen 

signifikanten Einfluss auf die Entscheidung hatte (H1; s. 4.2.2). Eine Körperverlet-

zung lässt sich womöglich besser bewerten oder einschätzen, wenn die Beweismit-

tel Auskünfte über zwischenmenschliche Dynamiken liefern können. Somit wäre 
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es denkbar, dass sich die Nachermittlungen qualitativ unterscheiden, je nachdem 

welches Delikt betrachtet wird (s. 5.2.5). 

Nach Sichtung der gemachten Angaben zur Entscheidungsqualität wurden diese 

danach kategorisiert, ob sie sich auf eine objektive Falsifizierung der Entscheidung, 

auf das subjektive Entscheidungserleben, auf Feedback oder auf Sonstiges beziehen 

(s. 4.12.2). Die Rücklaufquote für diese optionale Frage war für beide Vignetten 

sehr gering, weswegen die Übertragung der Ergebnisse nur begrenzt sinnvoll ist. 

Der fehlende Rücklauf könnte an motivationalen oder zeitlichen Gründen gelegen 

haben, aufgrund derer man sich nicht mit der Qualität der Entscheidung auseinan-

dersetzen wollte. Es ist auch möglich, dass die Frage an sich unverständlich formu-

liert oder zu abstrakt gehalten war. Die Tatsache, dass nur wenige Fachpersonen 

die Güte ihrer Entscheidung in Worte fassen und diese Güte eher an einem Gefühl 

als an konkreten Kriterien festmachen konnten (s. 4.12.2), deutet an, dass Menschen 

mit Expertise Schwierigkeiten in der Verbalisierung ihres (kognitiven) Entschei-

dungsverhaltens haben können (Shanteau, 1988). Laut Bullens et al. (2014) kann 

das Eintreten eines negativen Ergebnisses ein Hinweis auf eine falsche Entschei-

dung sein. Ein schlechtes Gefühl könnte ein derartiges negatives Ergebnis darstel-

len. Das im juristischen Kontext unrealistische Differenzieren zwischen richtigen 

und falschen Antworten erschwert vermutlich das Abwägen der Entscheidungsqua-

lität, weil es Fachpersonen mutmaßlich vielmehr um das Vermeiden von großen 

Fehlern, aber weniger um das Finden der einzig wahren und richtigen Lösung geht 

(s. auch Dickert et al., 2012; Shanteau, 1988, 2000). Allerdings gaben auch die an-

deren beiden Gruppen insgesamt wenig Rückmeldung, sodass das Expertise-Level 

nicht die alleinige Erklärung sein kann. Für die Naiven war die Frage nach der Ent-

scheidungsqualität vermutlich zu abstrakt, da bestimmte praxisbezogenen Abläufe 

(z. B. Feedback durch Revision) nicht bekannt sind. Fasst man Expertise-übergrei-

fend für beide Delikte das Feedback und die objektive Falsifizierung derart zusam-

men (25 Angaben), dass sie eine externe Quelle der Rückmeldung darstellen (im 

Gegensatz zum subjektiven Erleben: 11 Angaben), so wird deutlich, dass zumindest 

diese kleine Teilstichprobe die Güte ihrer Entscheidung insbesondere mithilfe sol-

cher von außen begleiteten Rückmeldungen besser einschätzen könnte. Lehrreiches 

Feedback ist in der juristischen Praxis allerdings ein Randphänomen (Rachlinski & 

Wistrich, 2017; Schweizer, 2015; Spellman, 2007; s. 2.3.3.3). 
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5.3 Kritische Bewertung der Methode und Darstellung 
von Limitationen 

Es gilt, das methodische Vorgehen zu diskutieren. Dazu wird zunächst auf die Kon-

zeption der Studie als fragebogenbasierte Onlinestudie eingegangen. Im Zusam-

menhang mit der Betrachtung des Fragebogendesigns wird dessen Konstruktion be-

sprochen. Auch auf das Gütekriterium der Validität wird eingegangen. Daran an-

schließend werden die Vignettenmethode und die Umsetzung der (Quasi-)Experi-

mentalgruppen sowie der personenbedingten Einflussfaktoren kritisch beleuchtet. 

An einigen Stellen ergeben sich bereits erste Ableitungen zu Forschungsdesidera-

ten. Auf diese wird in Abschnitt 5.4 ausführlich eingegangen. 

Der Einsatz von Onlineumfragen hat gewisse Vorteile. Zu diesen Vorteilen zählt, 

dass Teilnehmende an einem für sie günstigen Zeitpunkt teilnehmen können, dass 

durch die schnelle Verteilung der Zugangsdaten zur Umfrage ebenjener Zugang zu 

möglichen Teilnehmenden erleichtert wird, dass sie in der Regel mit geringen Kos-

ten verbunden sind und dass die Daten je nach genutzter Software bereits zur Wei-

ternutzung aufbereitet werden (McCready, 2006). Auf der Onlinemethode basie-

rende Störvariablen, wie Missverständnisse bei der Bearbeitung der Umfrage oder 

ablenkende Umweltreize am Ort der Teilnahme (z. B. Geräuschkulisse im Raum 

oder vom Endgerät abhängige Störungen, wie eingehende Nachrichten oder An-

rufe), wurden nicht näher kontrolliert. Die Vorteile der Onlinemethode überwogen 

aber eventuelle Nachteile. Diese Studie basierte auch auf der Fragebogenmethode 

(s. 3.2). Ein Nachteil von Fragebögen ist, dass die Antworten bei geschlossenen 

Fragen bereits vorgegeben sind (Goddard & Villanova, 2006). Davon abweichende 

Antworten lassen sich nicht erfassen. Es wurde darauf verzichtet, bei geschlossenen 

Fragen eine Antwort zu ermöglichen, die „unentschlossen“, „keine der genannten 

Antworten“ oder ähnlichem entspricht (Goddard & Villanova, 2006). Dies führte 

womöglich dazu, dass Teilnehmende sich für eine der angebotenen Antworten ent-

scheiden mussten, obwohl diese nicht ihre Meinung repräsentierten – zumal die 

Items im Forced-choice-Format gehalten waren. Es wurden zwei optionale, offene 

Fragen integriert, da im Vorfeld keine ausreichenden Antwortoptionen für das Kon-

struieren einer geschlossenen Frage herausgearbeitet werden konnten (s. 3.4.2). Für 

die Studie war es ausreichend, sich auf einzelne deskriptive Angaben stützen zu 

können (Goddard & Villanova, 2006; s. 4.12).  
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In Ratingskalen „werden Abschnitte eines Merkmalskontinuums durch verbale Be-

schreibungen, Beispiele, Zahlen usw. vorgegeben, und der Untersuchungsteilneh-

mer markiert jene Stufe, die seinem Empfinden entspricht“ (Trimmel, 2009, S. 85). 

Im vignettenbezogenen Fragebogen kamen Ratingskalen in Form von bipolaren, 

verbal-numerischen Likert-Skalen zum Einsatz (s. 3.4.2). Dabei wurden nur die 

Endpunkte (1 und 7) verbal beschrieben, während die einzelnen Antwortoptionen 

(2 bis 6) mit numerischen Werten versehen wurden. Für diese Likert-Skalen wurde 

eine Intervallskalierung angenommen. Allerdings kann das Skalenniveau bei sol-

chen Schätzskalen diskutiert werden, da die für eine Intervallskalierung erforderli-

che Äquidistanz der Kategorien nicht zwingend gegeben ist (Goddard & Villanova, 

2006; Pospeschill, 2013; Trimmel, 2009). Es wurde darauf geachtet, die Endpunkte 

als semantische Gegensatzpaare zu definieren, um somit einen neutralen Mittel-

punkt und ähnliche Ausprägungen links und rechts der Mitte zu erreichen (Pospe-

schill, 2013). Die Tatsache, dass nicht nur einzelne wenige Abstufungen von den 

Versuchsteilnehmenden ausgewählt wurden, sondern eine Streuung der Abstufun-

gen erkennbar war (s. beispielsweise 4.6.1; 4.7.1), spricht für das Vorliegen einer 

Intervallskalierung (Leonhart, 2017; Pospeschill, 2013). Ein alternatives Format 

wäre es, die Frage nach der Leichtigkeit der Entscheidung auf einer Skalierung zu 

basieren, die je Punktwert eine Intensität ausdrückt (z. B. 1 = gar nicht, 2 = kaum, 

3 = mittelmäßig, 4 = ziemlich und 5 = außerordentlich; s. auch Trimmel, 2009). In 

diesem Fall wäre eine Abstufung mit fünf Stufen ausreichend, da ansonsten die ver-

bale Zuordnung zu komplex würde. Dies könnte auf die anderen Items übertragen 

werden (z. B. Sicherheit, Überzeugung). Dadurch ließe sich der Interpretations-

spielraum für die Teilnehmenden hinsichtlich der Skalierung begrenzen, da die ver-

balen Beschreibungen im direkten Zusammenhang mit der Charakterisierung durch 

Zahlen stünden (Pospeschill, 2013). 

Die eingesetzten Likert-Skalen waren außerdem nicht forciert, sodass es eine mitt-

lere Antwortoption gab. Zukünftige Studien können auf forcierte Skalen auswei-

chen, um eine Antwort in die eine oder andere Richtung zu erzwingen (Pospeschill, 

2013). Bei den unipolaren Ratingskalen Beweismaß und Schwere der Tat wurden 

die Variablen jeweils auf einem Kontinuum angeordnet (0–99% bzw. 0–100). Die 

Auswahl dieser Werte war begründet, aber dennoch willkürlich. Anstelle einer sol-

chen Spannweite könnte zur Operationalisierung ebenfalls eine Ratingskala genutzt 
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werden (z. B. eine mehrstufige Likert-Skala mit den Endpunkten nicht schwer und 

sehr schwer). Dies würde die große Spannweite der Antworten stark verkleinern 

und möglicherweise konkretere Definitionen durch die Versuchsteilnehmenden zu-

lassen. Dies wäre auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass numerische Angaben 

zum Beweismaß unter Umständen nicht gleichermaßen verstanden und definiert 

werden (s. 2.3.3.4; s. auch McKay et al., 2014). Wright und Hall (2007) legen dar, 

wie sich ein Maß berechnen lässt, ab dem sich die Hälfte der Stichprobe für einen 

Schuldspruch ausspricht. Eine ebensolche Berechnung für das Beweismaß könnte 

eine Art „Kipppunkt“ für das Vorliegen des Tatverdachtes angeben. Besagter Tat-

verdacht wurde als Dichotomie erhoben, ähnlich wie dies in der Empirie für die 

Schuldfrage umgesetzt wird (s. 2.3.3.4). Laut Hope et al. (2008) und Smithson et 

al. (2007) kann bei der Schuldfrage eine dritte „nicht bewiesen“-Option eingesetzt 

werden. Auch wenn eine solche Option (hier: „Tatverdacht nicht bewiesen“) mit 

dem Verneinen gleichzusetzen wäre, so würde dies eine qualitative Erhebung der 

Frage nach dem „Warum?“ bis zu einem gewissen Grad ersetzen können, da 

dadurch die Begründung zur Verneinung des Tatverdachtes bei nicht eindeutiger 

Beweislage abgeleitet werden könnte. Des Weiteren konnte nicht vermieden wer-

den, dass die Richter:innen, deren Berufsgruppe mehrheitlich vertreten war (s. 3.3), 

ihre gewohnte Rolle einnahmen anstatt in die erforderliche Rolle der Staatsanwalt-

schaft zu wechseln. Ein Rollen-induzierter Bias kann aber das juristische Verhalten 

beeinflussen (Egli Anthonioz et al., 2019; Engel & Glöckner, 2013). Somit bleibt 

die Möglichkeit bestehen, dass sich einige der Richter:innen an der Beantwortung 

einer „Schuld“-Frage und nicht einer „Tatverdacht“-Frage orientiert haben. Auch 

Schmittat et al. (2022) argumentieren, dass eine Anklageerhebung nicht mit einem 

Urteil gleichzusetzen ist. In ihrer Studie stimmten Proband:innen zwar für eine An-

klage, sprachen sich weiterführend aber nicht zwingend für einen Schuldspruch 

(Urteil) aus. Um kontrollieren zu können, worauf sich Teilnehmende in ihren Ant-

worten beziehen, könnte eine genauere Differenzierung in der Operationalisierung 

erfolgen und beide Maße erhoben werden. Dies würde inhaltlich allerdings einen 

gedanklichen Perspektivwechsel von der Staatsanwaltschaft zum Gericht mit sich 

bringen. Mit Blick auf die Entscheidung über den nächsten Verfahrensschritt gilt es 

anzumerken, dass es in der Praxis weitere Entscheidungs- und Handlungsoptionen 

gibt, als in dieser Studie berücksichtigt wurden (s. 2.1.2). Durch die möglichst rea-

listische Auswahl an Optionen wurde versucht, einen großen Realitätsbezug zu den 
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gesetzlichen Rahmenbedingungen erreichen (s. auch Sagana & van Toor, 2020). 

Allerdings ließen sich nicht alle Entscheidungswege operationalisieren, da dies in 

der Erfassung und der Auswertung zu komplex werden würde. Es besteht somit 

weiterhin die Möglichkeit, dass einige der Noviz:innen oder Expert:innen beispiels-

weise zum beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO) tendieren würden, welches in 

dieser Studie aber nicht zur Auswahl stand. 

Das methodische Vorgehen in dieser Studie bringt gewisse Einschränkungen in der 

Validität mit sich. Auf eine reduzierte interne Validität bezieht sich die Tatsache, 

dass es sich aufgrund des Faktors „Expertise“ um ein quasi-experimentelles Design 

handelte (Bortz & Schuster, 2010; Trimmel, 2009). Zudem enthielt die Studie einige 

nicht kontrollierte Variablen, insbesondere hinsichtlich der Teilnahmeumgebung, 

was aber vorrangig in der gewählten Methode der fragebogenbasierten Onlinestu-

die begründet ist. Positiv zu bewerten ist allerdings, dass die Proband:innen keine 

Informationen darüber hatten, dass ein Expertise- oder Zeitdruck-abhängiger Ver-

gleich zwischen Gruppen stattfindet. Auf allgemeine Einschränkungen in der exter-

nen Validität, die insbesondere durch die Vignettenmethode hervorgerufen werden 

(z. B. hypothetische und abstrakte Fallbeschreibungen, fehlendes Konsequenzerle-

ben), wurde bereits eingegangen (s. 2.3.1). Es folgen nun konkrete Bezüge zur vor-

liegenden Studie. Die externe Validität ist reduziert, wenn die Ergebnisse auf sozial 

erwünschten Antworten beruhen oder wenn eine Stichprobe nicht repräsentativ ist 

(s. auch Bortz & Schuster, 2010; Trimmel, 2009). Aufgrund der Anonymität der 

gesamten Befragung kann sozial erwünschtes Verhalten nicht ausgeschlossen, aber 

als gering eingestuft werden (Pospeschill, 2013). Solches Verhalten blieb bewusst 

unkontrolliert. Auch Lidén et al. (2019) fanden in ihrer Studie mit einer Stichprobe 

aus Vertreter:innen der Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf sozial erwünschtes 

Verhalten. Lediglich die NFC-Kurzskala beruht auf Selbstberichten (s. 3.4.3), was 

mitunter zu sozial erwünschten Antworten führen könnte (Peters & Dörfler, 2019a). 

Der Vorteil von Selbstberichten ist allerdings, dass das individuelle Erleben der 

Teilnehmenden abgebildet werden kann. Die Repräsentativität der Stichprobe ist 

bereits als hoch einzustufen, könnte aber durch das Befragen insbesondere von Mit-

arbeitenden der Staatsanwaltschaft weiter erhöht werden.  

Die externe Validität ist ebenfalls reduziert, wenn eine Untersuchungsmethode 

nicht generalisierbar und „unnatürlich“ ist. Für diese Studie lassen sich gewisse 
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Hinweise auf eine reduzierte externe Validität ableiten. Im Sinne der Beweiswürdi-

gungsmodelle werden Fallinformationen miteinander verknüpft und in Beziehung 

gebracht, sodass sie – kurz gesagt – kohärent werden (s. 2.1.6.2). Durch die Vignet-

ten wurden die Beweismittel bereits aufgearbeitet und in Form einer Geschichte 

präsentiert. Dadurch erhielten die Teilnehmenden eine bereits festgelegte Menge an 

Informationen, aus denen es lediglich Schlüsse abzuleiten galt. Das Auswählen von 

Informationen und die selbstständige Konstruktion von Kohärenz waren somit 

nicht mehr gefordert (s. auch Ask & Granhag, 2005). Eine praxisnahe graduelle 

Eindrucksbildung und Entscheidungsfindung fanden nicht statt (s. auch Konečni & 

Ebbesen, 1979, 1982). Die Menge der präsentierten Informationen innerhalb der 

Fallbeschreibung war überschaubar und der zu bearbeitende Umfang sehr wahr-

scheinlich geringer, als dies auf tatsächliche Fallakten zutrifft. Insbesondere bei zu-

nehmender Anzahl an Informationen wechseln Expert:innen zu nicht-linearen und 

nicht-kompensatorischen Entscheidungsstrategien (Einhorn, 1971; Pachur & Mari-

nello, 2013). Daher ist es denkbar, dass die Fallbeschreibungen nicht ausreichend 

umfassend waren, um den Wechsel von Entscheidungsstrategien oder den Verlass 

auf Intuition zu initiieren. Des Weiteren enthielten die Fallbeschreibungen Details, 

die für eine Entscheidung möglicherweise relevant waren, aber nicht abgefragt wur-

den (z. B. die Beschreibung der Verletzung des Opfers im Fall „Körperverletzung“). 

Kenntnisse über eine Verletzung oder die Konsequenz eines Verbrechens stellen 

aber einen relevanten Einflussfaktor dar (Rossi et al., 1985) und sollten nicht unbe-

rücksichtigt bleiben. Da die in dieser Studie getroffenen Entscheidungen keinerlei 

Konsequenzen mit sich brachten, fehlt ein gewisser Praxisbezug (Bieneck, 2009). 

Allerdings wurde bereits diskutiert, dass fehlendes Feedback, zeitlich verzögerte 

Rückmeldungen (Konsequenzen) oder gar ein geringes Ausmaß an Verantwortung 

auch im juristischen Praxisalltag gegeben sind (Guthrie et al., 2007; Rachlinski & 

Wistrich, 2017; Spellman, 2007). Daher könnte überspitzt argumentiert werden, 

dass das Fehlen von Konsequenzen im Rahmen dieser Studie dem beruflichen All-

tag recht nahe kommt – wenngleich diese theoretischen und praktischen Formen 

des Konsequenzerlebens selbstverständlich nicht gleichzusetzen sind.  

Auch unter dem Gesichtspunkt der (fehlenden) Generalisierbarkeit der Ergebnisse 

sind Einschränkungen in den externen Validität zu nennen. Zunächst gilt es zu be-
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tonen, dass im Rahmen der Studie nicht ausführlich auf alle Inhalte und Besonder-

heiten des Strafprozessrechts eingegangen werden konnte, sondern dass die zusam-

menfassende Darstellung nur ausgewählte Inhalte enthielt (s. 2.1.1; 2.1.7). Es gilt 

außerdem zu beachten, dass in dieser Studie allgemeine Strafsachen gegen Erwach-

sene im Fokus standen, die erstinstanzlich verhandelt werden. Auf die rechtliche 

Grundlage bei oder auf eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Straftaten Ju-

gendlicher (14–17 Jahre) oder Heranwachsender (18–20 Jahre), auf den Ablauf von 

Sonderformen des Strafprozesses oder auf Berufungs- und Revisionsverfahren wird 

nicht näher eingegangen.53 Auch der direkte Vergleich zwischen Justizsystemen 

verschiedener Länder – und folglich eine Generalisierung von Ergebnissen – ist nur 

begrenzt möglich (Dhami & Ayton, 2001). Dickert et al. (2012) argumentieren al-

lerdings, dass die Betrachtung kognitiver und emotionaler Mechanismen von 

(Laien-)Richter:innen unabhängig vom Rechtssystem erfolgen kann. Demzufolge 

ist auch eine vom Rechtssystem losgelöste Betrachtung der hier untersuchten (per-

sonenbezogenen) Einflussfaktoren begründet. Außerdem besitzt diese Studie einen 

besonderen Vorteil hinsichtlich der Übertragbarkeit der Ergebnisse: Die Zusam-

mensetzung der Stichprobe mit einem beachtenswerten Anteil an Rechtsexpert:in-

nen (s. 3.3). Erkenntnisse zu juristischer Entscheidungsfindung werden somit nicht 

anhand einer üblichen nicht-fachlichen, studentischen Stichprobe getroffen, son-

dern basieren auf einer Gruppe von Fachpersonen mit einem direkten, validen Pra-

xisbezug (s. auch Konečni & Ebbesen, 1979). 

Die Kernelemente der Methode waren die neu konstruierten Fallbeispiele (s. 3.4.1). 

Die Auswahl der Informationen, die in eine Vignette eingearbeitet werden, beruht 

auf theoretischen Ableitungen, sodass in der Regel nur solche Aspekte ausgewählt 

werden, denen eine gewisse Relevanz für die Fragestellung zugesprochen werden. 

Demnach können mit Vignetten nur diese ausgewählten Merkmale untersucht und 

deren Bedeutung eingeschätzt werden. Folglich kann dieses Vorgehen aber weniger 

einer „Aufdeckung inhaltlich erschöpfender Urteilsregeln“ (Auspurg, Hinz & Lie-

big, 2009, S. 89) entsprechen, da lediglich die ausgewählten Merkmale fokussiert 

werden. Es konnte nicht überprüft werden, welches Vorwissen insbesondere bei Ex-

pert:innen aktiviert wurde oder inwiefern von der Fallbeschreibung abgewichen 

 
53 Für weiterführende juristische Informationen wird auf die StPO sowie das StGB verwiesen. 



5 Diskussion 224 

und sich auf eigene Erfahrungen mit vergleichbaren Fällen zurückbezogen wurde 

(Bieneck, 2009). Des Weiteren wurde nicht überprüft, ob Proband:innen möglich-

erweise Verständnisschwierigkeiten hatten und sich die hypothetische Situation 

nicht wie intendiert vorstellen konnten (Groß & Börensen, 2009). Allerdings gaben 

die Ergebnisse der erfassten Variablen zur Leichtigkeit, zur Sicherheit und zum Re-

alismus der Fälle keinen Hinweis darauf, dass schwerwiegende Probleme auf Seiten 

der Proband:innen vorlagen (s. 4.6.1; 4.10.2). Für die Eignung der neu konstruierten 

Fallbeispiele spricht außerdem die Tendenz zur Mitte hinsichtlich des Beweisma-

ßes, welches die beabsichtigte fehlende Eindeutigkeit der Beweislage untermauert 

(s. 5.2.6). Ebenso spricht für die Eignung der Vignetten die Tatsache, dass beide 

Fallbeispiele in der Gesamtstichprobe nahezu gleiche Mittelwerte und Standardab-

weichungen erzielten. Dies stützt die Annahme, dass diese als vergleichbar schwer 

wahrgenommen wurden. Somit sind die Delikte nicht nur hinsichtlich des durch das 

StGB festgelegten Strafmaßes vergleichbar, welches das ursprüngliche Kriterium 

für deren Auswahl war, sondern dies wurde scheinbar auch von den Teilnehmenden 

derart eingeschätzt (s. 3.4.1; 4.5.1). Es wurde aber nicht kontrolliert, inwiefern sich 

Merkmale der Studienteilnehmenden, wie Alter oder Bildungshintergrund, auf die 

Bearbeitung der Vignette ausgewirkt haben könnten. So argumentieren Sauer et al. 

(2011) zwar, dass sich Vignetten als Methode für die allgemeine Bevölkerung eig-

nen, aber dass bestimmte Merkmale je nach Anzahl der Vignetten und ihrer Dimen-

sionen zu unterschiedlichen Reaktionen führen, die letztlich nicht auf das Fallbei-

spiel, sondern auf diese Merkmale zurückzuführen sein könnten. Auch wenn in die-

ser Studie keine Dimensionen manipuliert wurden, so bleibt dennoch die Möglich-

keit bestehen, dass die Komplexität je nach Alter oder Bildungshintergrund zu einer 

gewissen Überforderung geführt haben könnte. Somit wären die erfassten Antwor-

ten eher das Ergebnis der Methode und nicht der tatsächlichen Einstellung der Be-

fragten (Auspurg, Hinz, Liebig & Sauer, 2009) – zumal die Bearbeitung abstrakter 

Fallbeschreibungen wesentlich von einer gewissen Vorstellungskraft der Studien-

teilnehmenden abhängt.  

Auch mit Blick auf die für die Studie zentralen (Quasi-)Experimentalgruppen las-

sen sich gewisse Limitationen und Anpassungsideen ableiten (Expertise, Zeitdruck, 

Delikt). Zunächst gilt es festzuhalten, dass die vielen Untergruppen des Designs zu 

teilweise sehr problematischen Zellgrößen geführt haben. Daran anschließend kam 
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es zu einer hohen Komplexität in der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

(s. auch Peters & Dörfler, 2019a; Trimmel, 2009). Dies könnte durch eine höhere 

Anzahl an Teilnehmenden oder durch eine inhaltliche Spezifizierung der Fragestel-

lung auf nur eine dieser Gruppen umgangen werden. In dieser Studie galten die 

Laien in den meisten Analysen als Referenzgruppe für Vergleiche, da sie keinerlei 

juristische Vorbildung besitzen. Ein Wechsel der Referenzgruppe auf die Expert:in-

nen würde sicherlich vergleichbare Ergebnisse liefern, aber möglicherweise auch 

qualitative Unterschiede in der Interpretation bieten. Fokussiert man folglich den 

Faktor „Expertise“, ergibt sich weiterführend die Möglichkeit, diesen unter gewis-

sen Gesichtspunkten zu unterteilen. Eine Unterteilung wäre nicht hinsichtlich der 

verschiedenen Ausprägungen juristischer Vorbildung, sondern hinsichtlich der Do-

mänenspezifität sinnvoll, da ein Unterschied zwischen domänenspezifischen und 

allgemeinen Rechtsexpert:innen besteht (Schmittat & Englich, 2016). Demzufolge 

könnten Rechtsexpert:innen des Strafrechts – welches in dieser Studie Gegenstand 

war – mit Fachpersonen des Öffentlichen Rechts oder des Zivilrechts verglichen 

werden, die teilweise mit anderen Beweismaßen arbeiten (s. 2.1.6; 5.2.6). Ebenso 

sinnvoll wäre es, angesichts der vorherrschenden Rolle, die die Staatsanwaltschaft 

im Ermittlungsverfahren einnimmt, eine rein staatsanwaltschaftliche Stichprobe zu 

erheben. Nichtsdestotrotz haben all diese verschiedenen Expertise-Unterteilungen 

gemeinsam, dass ihnen zugeteilte Fachpersonen eine vergleichbare (Grund-)Aus-

bildung erfahren haben (s. auch Glöckner et al., 2013). Doch auch wenn sich die 

akademische Ausbildung ähnelt, stellt sich die Frage: Ab wann gilt man als Ex-

pert:in? Auch wenn dieser Status mit der Berufsbezeichnung einhergehen kann 

(Chi, 2006; Shanteau, 1988), sind Unterschiede im Entscheidungsverhalten zwi-

schen Berufsanfänger:innen und Erfahrenen denkbar und untersuchungswürdig. In-

nerhalb der Gruppe der Laien wurde nicht weiter nach Vorwissen unterschieden. 

Es ist allerdings möglich, dass sich ehrenamtliche Richter:innen oder anderweitig 

am Rechtswesen interessierte Personen unter den Teilnehmenden befanden. Diese 

konnten auf einen breiteren Wissens- und Erfahrungsschatz zurückgreifen als an-

dere Laien. Da sie aber die Frage nach einer Vorbildung im juristischen Fachbereich 

explizit verneint hatten (s. 3.2), galten sie weiterhin als Laien.  
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Die Differenzierung in Deliktgruppen war ursprünglich methodisch und nicht rein 

inhaltlich begründet, um die Eignung der neu erstellten Vignetten an einer relevan-

ten Stichprobe zu untersuchen. Was aber als eine Art methodische Kontrolle ge-

dacht war, erwies sich an einzelnen Stellen als signifikanter Faktor (s. 5.2.5). Dem-

entsprechend gilt es als zukünftige Fragestellung zu untersuchen, inwiefern dies auf 

den Inhalt und die Formulierung der jeweiligen Vignette oder auf das darin be-

schriebene Delikt und dessen Natur zurückzuführen ist (s. auch McKay et al., 

2014). Demzufolge sollte nicht nur die Erfahrung (von Expert:innen) mit einem 

Delikttyp erfasst werden, sondern auch die emotionale Reaktion, die ausgelöst wird 

(Dickert et al., 2012). Allerdings zeigten Pearson et al. (2018), dass ein deliktbezo-

gener Bias bei Nicht-Fachpersonen stärker ausgeprägt war als bei Fachpersonen, 

zumindest mit Blick auf eine zu bewertende Schuldfrage. Dies lässt die Vermutung 

zu, dass Emotionen bei Expert:innen eine eher untergeordnete Rolle spielen könn-

ten (s. auch Gabriel, 2009). 

Der Zeitdruck wurde in dieser Studie durch Instruktionen manipuliert (s. 3.4.2.1). 

Alternativ wäre es möglich, andere Operationalisierungen zu wählen, da die In-

struktionen nur für eine der drei Zeitmessungen erfolgreich waren (s. 4.1). Zu den 

Alternativen zählen das Festlegen einer Frist oder das Ablaufen einer fixen Bear-

beitungszeit (Wickelgren, 1977). Für die Zeit, die es zum Lesen einer Fallbeschrei-

bung braucht, sollte die Ausgangslage bestimmt werden. Da Menschen unter-

schiedlich schnell lesen, konnte nicht eindeutig festgestellt werden, ob eine lange 

Lesezeit daher zustande kam, dass die Person ohne Zeitdruck agierte oder weil sie 

langsam las. Die Effektivität der Manipulation wurde in dieser Studie unzureichend 

überprüft. Unabhängig von der Operationalisierung des Zeitdrucks sollten die Stu-

dienteilnehmenden daher befragt werden, ob und in welchem Ausmaß sie sich tat-

sächlich gestresst fühlen und wie sie die Zeit oder das Gefühl von Dringlichkeit 

wahrnahmen (Alison et al., 2013; Rastegary & Landy, 1993).  

Zu den personenbezogenen Einflussfaktoren zählte die Fähigkeit zur kognitiven 

Reflexion. Personen, denen die Items des CRT vertraut sind, erzielen mitunter hö-

here Werte als diejenigen, für die die Aufgaben unbekannt sind (Haigh, 2016). Da 

es sich hier um keine für psychologische Studien übliche Stichprobe aus überwie-

gend (Psychologie-)Studierenden handelte, war nicht davon auszugehen, dass die 

Items des CRT übermäßig bekannt waren (s. 3.4.4). Vorherige Kenntnis der Items 
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hat außerdem keinen oder nur einen schwachen Einfluss auf das Finden der Lösun-

gen beziehungsweise die Vorhersagekraft des CRT (Bialek & Pennycook, 2018; 

Brañas-Garza et al., 2015). Allerdings konnte nicht überprüft werden, ob Versuchs-

teilnehmende – die während der Teilnahme Zugang zum Internet hatten – die Lö-

sungen in Suchmaschinen nachgeschaut haben. Die erreichten Punktwerte lassen 

sich somit nicht nur mit tatsächlich hohen Fähigkeiten zur kognitiven Reflexion 

erklären, sondern auch mit der Tatsache, dass die Teilnehmenden unbeobachtet wa-

ren. Möglicherweise recherchierten einzelne Personen die Lösungen oder baten im 

Raum anwesende Personen um Hilfe. Mit Blick auf die Leistungen im CRT lässt 

sich feststellen, dass Männer in der Regel besser abschneiden als Frauen (Brañas-

Garza et al., 2015). Es wurde nicht inferenzstatistisch kontrolliert, inwiefern dieser 

Geschlechterunterschied in der vorliegenden Studie zum Tragen kommt. Auf de-

skriptiver Ebene zeigten sich tatsächlich gewisse Leistungsunterschiede in Abhän-

gigkeit des Geschlechts: Männer schnitten besser ab, lösten häufiger alle Items kor-

rekt und erzielten weniger häufig null Punkte im Vergleich zu weiblichen und nicht-

binären Personen (s. 4.7.1). Des Weiteren argumentieren Brañas-Garza et al. 

(2015), dass sich der Zeitpunkt, an dem der CRT innerhalb des Versuchsablaufs 

zum Einsatz kommt, auf die Leistung auswirken kann: Insbesondere ein Einsatz 

zum Ende eines Experiments, wie es hier der Fall war (s. Abbildung 3.1), kann zu 

schlechteren Leistungen führen. Es wurde bereits argumentiert, dass der CRT erst 

zum Ende der Studie eingesetzt wurde, um einem Dropout bei den Hauptvariablen 

entgegenzuwirken (s. 3.2). Damit wurden gewisse Leistungseinbußen in Kauf ge-

nommen. Möchte zukünftige Forschung den Schwerpunkt zunehmend auf kogni-

tive Reflexion legen, sollte der Versuchsablauf angepasst und auf Erweiterungen 

des CRT zurückgegriffen werden (s. 2.2.3.3), um solche Quellen der Beeinflussung 

zu umgehen. Eine Verzerrung der Ergebnisse im CRT könnte außerdem durch das 

Erheben des Vorwissens über die Items oder der mathematischen Fähigkeiten ver-

mieden werden, oder gar durch eine Kontrolle des IQ-Wertes (s. auch Blacksmith 

et al., 2019; Liberali et al., 2012).  

Zur Erfassung des Need for Cognition als personenbezogenen Einflussfaktor kam 

insbesondere aus ökonomischen Gründen eine Kurzskala mit vier Items zum Ein-

satz (s. 3.4.3). In dieser Studie wurde das Kognitionsbedürfnis auf einem Konti-

nuum zwischen dem Minimal- und Maximalpunktwert verstanden. Zur Einteilung 
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von Menschen mit hohen und niedrigen Ausprägungen könnte – bei einer höheren 

Anzahl von Items – ein Mediansplit eingesetzt werden (Pechtl, 2009). Auch eine 

moderate Ausprägung ließe sich als dritte Gruppe ermitteln. Eine solche zwei- oder 

dreifache Unterteilung würde es ermöglichen, Unterschiede genauer zu untersu-

chen, und zwar in der Beantwortung der Frage nach dem Tatverdacht (oder der 

Verurteilungsrate; Leippe et al., 2004), im Erleben von kognitiver Herausforderung 

und im Umgang mit Informationen (s. auch Verplanken, 1993). Doch Pechtl (2009) 

argumentiert auch, dass die in den Skalen verwendeten Items nicht gleichermaßen 

zur Erfassung des Kognitionsbedürfnisses geeignet sind, da teilweise unterschied-

liche Konstrukte oder Subdimensionen abgefragt werden (Inhaltsvalidität). Des 

Weiteren sei eine situationsspezifische Formulierung sinnvoll, um sich von einer 

allgemeingültigen Vagheit zu entfernen. Bieneck (2006) konnte zwar zeigen, dass 

die Erfassung von NFC hinsichtlich allgemeiner und rechtsspezifischer Problem-

stellungen durchaus erfolgen kann, aber nur wenig Mehrwert bietet. Daher sollte 

eher auf die ursprünglichen Skalen, aber nicht zwingend auf eine bereichsspezifi-

sche Messung, zurückgegriffen werden. Nichtsdestotrotz leistet diese Studie durch 

die Erhebung des Need for Cognition – und auch der kognitiven Reflexion – in 

einer derart spezifischen Stichprobe von (angehenden) juristischen Fachpersonen 

einen wichtigen Forschungsbeitrag (s. auch Carnevale et al., 2011). Diese Studie 

reflektiert zudem auch die Bereitschaft von Rechtsexpert:innen, sich an empirischer 

Forschung zu beteiligen, welche in einer solchen Fachgruppe eher Skepsis auslösen 

kann (Engel & Gigerenzer, 2006; Sagana & van Toor, 2020).  

5.4 Implikationen der Studie und Forschungsdesiderate  

Im Rahmen der kritischen Bewertung der Methode sowie der Darstellung von Li-

mitationen wurden bereits erste Forschungsansätze angerissen (s. 5.3), welche im 

Folgenden teilweise weiter ausgeführt und durch die Ableitung zusätzlicher For-

schungsdesiderate ergänzt werden. Um angesichts der Skepsis von Rechtsexpert:in-

nen den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis zu erleichtern, sollte 

der Fokus auch darauf liegen zu erklären, warum und wie solche Erkenntnisse be-

reichernd sein können (Redding & Reppucci, 1999). Im Zusammenhang mit diesem 

Transfer ist erneut die Zusammensetzung der Stichprobe als besondere Stärke die-

ser Studie zu betonen, da die juristischen Expert:innen etwa ein Drittel ausmachten 
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(s. 3.3). Dadurch lassen sich die Erkenntnisse und Implikationen verlässlicher auf 

die Praxis übertragen, als dies bei den üblichen studentischen (nicht-fachlichen) 

Stichproben möglich ist (s. 5.3). Die Tatsache, dass die Anzahl der Expert:innen in 

Relation zu den beiden anderen Expertise-Gruppen angemessen hoch war, kann da-

hingehend gewertet werden, dass diese Personen durchaus eine Bereitschaft zur 

Mitarbeit und ein Interesse an empirischer Forschung besitzen – zumal der als Ent-

schädigung angebotene Wert des Büchergutscheins vermutlich nicht der ausschlag-

gebende Anreiz für eine Teilnahme war (s. 3.3).  

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass die „extremen“ Expertise-Gruppen bei 

gleicher Beweislage zu konträren Entscheidungen kommen, zumindest hinsichtlich 

des Tatverdachtes: Laien bejahten diesen mehrheitlich, wohingegen Fachpersonen 

verneinten (H1; s. 4.2.2). Die Frage nach dem Tatverdacht stellt sich an einem für 

das Strafverfahren hochrelevanten Zeitpunkt, nämlich am Ende des Ermittlungs-

verfahrens, das wegweisend für den weiteren Prozess gilt (Ellison & Brennan, 

2016; Morgan et al., 2018; Schmittat et al., 2022; s. 2.1.7; 2.3.5). Die Diskrepanz 

in den Entscheidungen weist darauf hin, dass in der Gruppe der Fachpersonen 

durchaus Prozesse und Mechanismen wirksam werden, die sich entweder von den 

Prozessen und Mechanismen der Laien qualitativ unterscheiden oder die vergleich-

bar sind, aber andere Ergebnisse mit sich bringen. Demzufolge begründet auch 

diese Studie die allgemeinen Bestrebungen, juristische Entscheidungsfindung zu 

untersuchen, um ein tiefergehendes Verständnis dessen zu erhalten (s. auch Danzi-

ger et al., 2011; Ellison & Brennan, 2016). Die im Fokus stehende Entscheidung 

über das Vorliegen des Tatverdachtes entsteht aus der Würdigung der Beweismittel. 

Die besagte Beweiswürdigung besitzt gemäß der gesetzlichen Vorgaben gewisse 

Freiheitsgrade (s. 2.1.6). Dass sich Fachpersonen mehrheitlich für die gleiche An-

nahme (gegen den Tatverdacht) aussprachen, ist ein Hinweis darauf, dass innerhalb 

der Gruppe auf vergleichbare Weise mit diesen Freiheiten umgegangen wurde. 

Dennoch gelangte ein Teil der Expert:innen zu einem anderen Schluss, sprach sich 

für das Vorliegen des Tatverdachtes aus und fühlte sich vermutlich ebenfalls sicher 

und überzeugt angesichts der eigenen Entscheidung.54 In der Rechtsprechung ist 

 
54 Es wurde nicht analysiert, ob sich die Expert:innen in den Prozessmerkmalen der Leichtigkeit, 
Sicherheit und Überzeugung unterschieden, je nachdem, ob sie den Tatverdacht zuvor bejaht oder 
verneint hatten. Möglicherweise schätzte die Minderheit, die sich gegen das Vorliegen entschieden 
hatte, den Entscheidungsprozess anders ein.  
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das Auftreten von Ungleichheiten laut Maguire (2010) zwar zu erwarten, aber die 

Prädiktoren für solche Disparitäten gilt es weiter zu untersuchen. Die Notwendig-

keit der Fortsetzung der Forschung ist ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie 

auch deswegen begründet, weil die hier signifikanten Prädiktoren „Expertise“ und 

„Delikt“ lediglich kleine Effekte ausübten und zumindest in Form des Delikttyps 

derart nicht erwartet wurden. Letzteres spricht dafür, den Einfluss verschiedener 

Delikttypen auf die entscheidende Fachperson zu untersuchen. Ebenso spricht jenes 

Ergebnis dafür, dass sich die Art des Delikts signifikant auf die Bewertung des 

Schweregrades (in Interaktion mit Expertise; H4; s. 5.2.7) und auf die Wahl des 

Beweismittels mit höchster Bedeutsamkeit (F5; s. 5.2.8) – und damit auf die Be-

weiswürdigung – auswirkte. Welche Eigenschaften von Delikten lassen sich aus-

machen, die die Entscheidung über den Tatverdacht in die eine oder andere Rich-

tung lenken? Entspricht die subjektiv wahrgenommene Schwere einer Tat dem im 

StGB angegebenen Strafrahmen? Werden Beweise unterschiedlich interpretiert, je 

nach Natur des Falles? Hier wurde vermutet, dass sich ein Eigentumsdelikt von 

einer Körperverletzung dahingehend unterscheidet, als dass bei letzterer eine Per-

son tatsächlich physisch angegangen und in ihrer Unversehrtheit geschädigt wird. 

Möglicherweise wirkt sich das empathische Nachvollziehen von Schmerzen oder 

Mitleid belastend beziehungsweise „strafschärfend“ aus (s. auch McKay et al., 

2014). Nichtsdestotrotz gibt es auch Hinweise darauf, dass Jurist:innen weniger 

emotional auf Fallinhalte reagieren (Schweizer, 2015). Ein Within-Design könnte 

Erkenntnisse bieten, inwiefern intra- oder doch interindividuelle Faktoren (im 

Mixed-Design) wirksam sind.  

Diese Studie beschrieb die Expert:innen anhand der Ergebnisse des CRT und der 

NFC-Kurzskala zwar als eine eher reflektierte, zum Denken motivierte Teilstich-

probe (s. 5.2.3; 5.2.4), allerdings weist die empirische Forschung auch auf intuitives 

Verhalten hin (s. 2.3.4.1). Glöckner und Ebert (2011) betonen, dass es nicht darum 

gehen darf, Intuition vollends zu verbieten, aber es soll in der Praxis ein Rückbezug 

zu alternativen Interpretationen stattfinden. Laut Guthrie et al. (2001) kann das Be-

rücksichtigen verschiedener Perspektiven (für Richter:innen) wichtig sein, um eine 

gute Entscheidung zu treffen. Schmittat et al. (2022) zeigten, dass sich die Wahr-

scheinlichkeit für eine Verurteilung reduzierte, wenn die Verteidigung im Ermitt-
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lungsverfahren eine schriftliche alternative Interpretation der Beweislage präsen-

tierte. Disparitäten innerhalb der Gruppe der Expert:innen, wie sie in gewissem 

Maße auch in dieser Studie aufgezeigt wurden (Zwei-Drittel-Mehrheit), könnten 

dadurch reduziert werden, dass sich über die Fälle ausgetauscht und somit (fachli-

che) Intuition in einem angemessenen Rahmen gehalten wird (Guthrie et al., 2007). 

Durch die Auswertung der qualitativen Angaben zur Entscheidungsqualität wurde 

deutlich, dass insbesondere Feedback dafür wichtig ist, das eigene Handeln einord-

nen zu können (s. 5.2.9). Eine weitere Erkenntnis der Studie war, dass sich Ex-

pert:innen signifikant sicherer und überzeugter in ihren Entscheidungen fühlten als 

Laien und Noviz:innen (F1; s. 4.6.2). Es ist aber denkbar, dass eine solche Über-

zeugung in der Praxis deswegen kommt, eben weil das nötige Feedback und insbe-

sondere auch ein gewisses Konsequenzerleben ausbleiben. Guthrie et al. (2007) 

drücken es folgendermaßen aus: „In addition, errors seldom have direct adverse 

consequences for judges – when the judge slips, the litigant falls“ (S. 34). Die Rah-

menbedingungen in der praktischen Arbeit lassen sich zwar nur begrenzt beeinflus-

sen – insbesondere mit Blick auf die Statistiken der Staatsanwaltschaft und der 

Strafgerichte für das zu leistende Pensum (s. 2.1.5) – allerdings können Verände-

rungen das Justizsystem zu einer weniger bösartigen Lernumgebung machen 

(Gigerenzer, 2006; Guthrie et al., 2007; Hupfeld-Heinemann & Helversen, 2009; 

Schweizer, 2009; s. 2.3.3.3). Sporer und Goodman-Delahunty (2009) argumentie-

ren, dass das Übertragen der Verantwortung von einzelnen Richter:innen auf Grup-

pen oder Tribunale dazu beitragen kann, Ungleichheiten in der Rechtsprechung zu 

reduzieren (wie es bei bestimmten Fällen in Deutschland bereits gehandhabt wird; 

s. auch Machura, 2016). Bisher wurde sich aber vorrangig auf das Hauptverfahren 

und die Arbeit von Richter:innen bezogen (s auch Guthrie et al., 2007). Aufgrund 

des Zusammenhangs zwischen den Entscheidungen zu einzelnen Zeitpunkten im 

Strafverfahren lassen sich Erkenntnisse zum Ermittlungsverfahren auch auf das 

Hauptverfahren beziehen und umgekehrt (B. D. Johnson & Stewart, 2016). Da hier 

die Perspektive der Staatsanwaltschaft einbezogen wurde, lassen sich die Annah-

men folglich darauf übertragen. So könnte die Verteilung der Verantwortung auf 
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mehrere Fachpersonen (hier: Mitglieder der Staatsanwaltschaft) am Ende des Er-

mittlungsverfahrens begründet sein.55 Es ist untersuchenswert, ob Rechtsexpert:in-

nen, die den Raum bekommen, sich über eine nicht eindeutige Beweislage in einem 

Delikt mit geringer Schwere auszutauschen, weiterhin Disparitäten in ihren indivi-

duellen Entscheidungen (zur Tatverdachtsfrage) aufweisen und ob sich Ähnlichkei-

ten oder Unterschiede in der Beweiswürdigung zeigen. 

Im Rahmen der Hauptverhandlung gilt es zwar, das Urteil zu begründen, allerdings 

könnte eine solche Erklärung – oder gar das Verfassen einer alternativen Interpre-

tation der Beweislage (s. auch Schmittat et al., 2022) – bereits am Ende des Ermitt-

lungsverfahrens gefordert werden. Eine Erklärung am Ende des Hauptverfahrens 

trägt zu einer tiefergehenden Elaboration der Beweislage bei (Maegherman, 2021), 

was sich ebenfalls auf das Ermittlungsverfahren übertragen ließe. Dies würde zu 

einer strukturierteren (und möglicherweise intensiveren) Auseinandersetzung mit 

dem Beweismaß in einem Fall führen, welches laut dieser Studie vermutlich auch 

von den Fachpersonen nicht angemessen umgesetzt wurde (s. 5.2.6). Eine höhere 

Begründungsdichte und eingeschränktes Ermessen gehen zudem mit reflektierten 

Entscheidungen einher (Schweizer, 2009). Laut Shanteau und Stewart (1992) gibt 

es oft den Raum für Verbesserung bei Entscheidungen von Expert:innen. Gleicher-

maßen könnte ein Austausch mit anderen Rechtsexpert:innen zu einem gesteigerten 

Verantwortungsgefühl oder zu extrinsischer Motivation führen, da es sich vor rele-

vanten und professionellen Personen zu rechtfertigen gilt (Lerner & Tetlock, 1999; 

D. Simon, 1998). Zudem kann Verantwortung ein protektiver Faktor gegen Urteils-

verzerrungen sein (Schmittat & Englich, 2016). Eine praktische Umsetzung der 

Maßnahmen zur Verbesserung der Feedbackkultur im Justizsystem bedarf sicher-

lich politischer Unterstützung: "Still, gains in accuracy, and therefore justice, may 

be worth the costs of reform“ (Guthrie et al., 2007, S. 43).56 Doch auch wenn es im 

Ablauf des Strafprozesses nicht explizit vorgesehen ist, so kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass ein informeller Austausch und ein Feedbackgeben unter Rechts-

expert:innen bereits stattfindet. Eine Verankerung in prozessualen Vorgaben (zum 

Ermittlungsverfahren) wäre allerdings wünschenswert. 

 
55 Aus methodischer Sicht kann in Anlehnung an B. D. Johnson und Stewart (2016) allerdings ar-
gumentiert werden, dass eine erhöhte Anzahl an Menschen im Strafverfahren zu kaum messbaren 
Dynamiken führen würde. 
56 Für weitere Ausführungen zu Reformideen s. Combé (2007) und Guthrie et al. (2001, 2007). 



5 Diskussion 233 

Die Noviz:innen wirkten in ihrer Entscheidung über den Tatverdacht unentschlos-

sen, da keine gruppenbezogene Einheitlichkeit zu erkennen war (H1; s. 4.2.1). Dies 

könnte damit zusammenhängen, dass die Teilnehmenden sich nicht zu den Fallin-

halten austauschen konnten, kein Hilfsmaterial zur Hand hatten oder insgesamt 

noch nicht den Erfahrungsschatz der Expert:innen besitzen, der wiederum als mög-

liche Erklärung für deren eindeutigere Tendenz dient (s. 5.2.1). Die Disparität war 

in dieser mittleren Expertise-Gruppe, im Vergleich zu den anderen Ausprägungen, 

am deutlichsten zu beobachten. Studierende erarbeiten sich in Übungsklausuren 

Kenntnisse und Fähigkeiten in der (analytischen) Fallbearbeitung (s. auch Bieneck, 

2006; Glöckner et al., 2013). Gemäß dem Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-

Westfalen werden diejenigen zur staatlichen Pflichtfachprüfung zugelassen, die 

„ferner an Lehrveranstaltungen für Juristinnen und Juristen über die Grundlagen 

und die Erkenntnismöglichkeiten der politischen Wissenschaft, der Sozialwissen-

schaft und der Psychologie teilgenommen haben“ (§ 7 Abs. 2). Die Psychologie 

spielt für die Ausbildung somit nur eine kleine Rolle, aber gerade diesen Kompe-

tenzbereich gilt es im Hinblick auf das Lernen von Wissen über (extra-)legale Wirk-

faktoren zu bestärken. Insbesondere die Bedeutsamkeit von Feedback sollte bereits 

auf universitärer Ebene vermittelt werden, da das Studium und auch das Referen-

dariat einen starken berufsvorbereitenden Charakter haben. Somit stellen sie geeig-

nete Zeitfenster dar, um durch die Aneignung professionellen Handelns auf die bös-

artige Lernumgebung des Justizsystems adäquat reagieren zu können. 

Die Laien waren (deskriptiv) überzeugter von der Beweislage als die Expert:innen 

und bejahten den Tatverdacht (H1 und H2; s. 4.2.2; 4.3.1). Allerdings lag das Maß 

der Überzeugung unterhalb der für das Strafrecht angenommenen 90%-Grenze 

(Schweizer, 2015; s. 5.2.6). Die Naiven nahmen nicht nur die Beweismittel dahin-

gehend anders war, dass deren Würdigung zu einer konträren Entscheidung führte, 

sondern sie handelten dabei – ebenso wie die Vergleichsgruppen – nicht gemäß den 

Vorgaben. Naive haben vermutlich ein anderes Verständnis des Beweismaßes. Hin-

weise darauf, dass dies zumindest im Hauptverfahren vorkommt, bieten die Arbei-

ten von Baucum et al. (2018), Daftary-Kapur et al. (2010), Dhami et al. (2015) und 

Mueller-Johnson et al. (2018). Da Laien an der Rechtsprechung mitwirken, impli-

zieren und bestärken die hier erzielten Ergebnisse die Notwendigkeit eines Aus-

tauschs zwischen Berufs- und Laienrichter:innen (s. auch Machura, 2016), auch 
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wenn sich Laien vielmehr mit der Schuldfrage als mit der Frage nach dem Tatver-

dacht befassen. Die Sinnhaftigkeit des Feedbacks und des Austausches lässt sich 

vom hier untersuchten Ermittlungsverfahren auf diese kooperative Entscheidungs-

situation zweier Expertise-Gruppen im Hauptverfahren übertragen. Zum Mehrwert 

vielseitiger Perspektiven passt die Annahme von Guthrie et al. (2001), dass diese 

zu guten Entscheidungen von Richter:innen beitragen können. Da Laien im Straf-

verfahren erst spät zum Einsatz kommen, kann sich deren korrigierende Funktion 

aber nicht direkt auf den ersten Verfahrensschritt der Ermittlungen auswirken, des-

sen Bedeutsamkeit wiederholt hervorgehoben wurde (s. 2.1.7; 2.3.5). 

Es wurde zuvor mehrfach auf die Disparität in den Entscheidungen innerhalb der 

Gruppe der Expert:innen eingegangen.57 Da genaue (qualitative) Begründungen für 

oder gegen das Vorliegen des Tatverdachtes nicht erhoben wurden, lässt sich nicht 

eindeutig zuordnen, ob diese Diskrepanz begründet (Inkonsistenz) oder unbegrün-

det (Ungleichheit) zustande kam (s. auch Maguire, 2010). Die Expertise sowie der 

Delikttyp gelten laut dieser Studie als signifikante Einflussfaktoren (H1; s. 4.2.2). 

Allerdings waren die Effekte klein, weswegen es darüber hinaus Einflussfaktoren 

geben muss, die die Entscheidung erklären. Diese Studie konnte zeigen, dass die 

personenbedingten Faktoren „kognitive Reflexion“ und „Need for Cognition“ na-

hezu keinen bedeutsamen Beitrag zu dieser Erklärung leisten konnten, wobei sich 

zumindest die Reflexionsfähigkeit mit kleinem Effekt auf die Beweiswürdigung 

auswirkte (F4; s. 4.9.2). Ähnliches gilt größtenteils – aus den diskutierten Gründen 

(s. 5.2.2) – für den prozessbedingten Zeitdruck. Demzufolge gilt es, zusätzliche 

Perspektiven zu betrachten, um den Erkenntnisgewinn über juristische Entschei-

dungsfindung zu vergrößern.“When trying to understand the decision made by the 

court, we ideally want to reconstruct the decision-making process“ (Maegherman, 

2021, S. 53). Doch laut Visher (1987) machen extralegale Faktoren nur einen klei-

nen Teil der Varianz in juristischen Entscheidungen aus (< 10%; s. auch Sommers 

et al., 2014). Dies wäre ein weiterer Grund, sich zunehmend mit der Beweiswürdi-

gung und mit fallbezogenen Variablen auseinandersetzen, insbesondere zum Zeit-

punkt des Ermittlungsverfahrens. Die hier erlangten Erkenntnisse deuten größten-

 
57 Eine Interrater-Reliabilität als Maß für die Übereinstimmung zwischen Expert:innen wurde nicht 
berechnet (s. auch Shanteau, 2000). 
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teils eher auf eine zufällige und nicht auf eine systematische Variabilität des (Ent-

scheidungs-)Verhaltens hin (s. auch Sporer & Goodman-Delahunty, 2009). Dazu 

kommen die überwiegend kleinen Effektstärken. Hinsichtlich des nächsten Verfah-

rensschrittes wären aber dennoch bestimmte personenbedingte Merkmale zu be-

rücksichtigen – auch weil bereits argumentiert wurde, dass in dieser Entscheidungs-

situation vermutlich weniger fallbedingte Freiheitsgrade vorliegen als bei der Frage 

nach dem Tatverdacht. Somit könnten personenbedingte Einflüsse in solch „unkla-

ren“, freien Situationen stärker zum Tragen kommen als in Situationen, in denen 

die Beweislage eindeutiger ist. Zu den Merkmalen, die einen größeren Einfluss ha-

ben könnten als die hier untersuchten personenbedingten Faktoren, zählen die 

Strafeinstellungen sowie das Strafbedürfnis der Befragten (Rachlinski & Wistrich, 

2017; Sporer & Goodman-Delahunty, 2009; Suhling et al., 2005).  

Neben den ausgeführten Folgerungen und Forschungsansätzen gibt es daran anset-

zend und weiterführend methodisch-inhaltliche Implikationen und Forschungsdes-

iderate, die über die in Abschnitt 5.3 genannten Limitationen und Verbesserungs-

ideen hinausgehen. Die eingesetzten Vignetten dienten zur Präsentation der Be-

weislage eines hypothetischen Falles. Vignetten eignen sich aber auch für die Un-

tersuchung von Urteilen, in denen der Einfluss von Dimensionen genauer betrachtet 

wird (Beck & Opp, 2001). In dieser Studie blieben diese Dimensionen unverändert. 

Für nachfolgende Studien wäre es demnach nicht nur aus methodischer, sondern 

insbesondere aus inhaltlicher Sicht hilfreich, das systematische Variieren von Di-

mensionen und ihrer Ausprägungen innerhalb der beiden Fallbeschreibungen ein-

zubauen (Alexander & Becker, 1978; Auspurg, Hinz & Liebig, 2009; Beck & Opp, 

2001). So zeigt sich, dass Merkmale der beschuldigten Person (z. B. Berufsstatus), 

der geschädigten Person (z. B. Geschlecht) oder des Verbrechens (z. B. Schwere 

der Tat) zu unterschiedlichen Reaktionen führen (Durham, 1986; Rossi et al., 1985). 

Demnach könnte die systematische Randomisierung dieser Merkmale weitere Er-

kenntnisse darüber liefern, welche dieser Aspekte bei Fällen mit nicht eindeutiger 

Beweislage zu welchen Entscheidungen führen – zumal die Bedeutung fallbezoge-

ner Variablen (z. B. Delikttyp) bereits angedeutet wurde. Zukünftige Forschung 

könnte sich dabei an den Kategorien der Beweismittel orientieren und je Kategorie 

verschiedene Ausprägungen einbauen (z. B. der Beschuldigte „macht eine Aus-

sage“ oder „macht keine Aussage“). Eher grundlegende Erkenntnisse gilt es aber 
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zunächst darüber einzuholen, ob Rechtsexpert:innen tatsächlich in den auszuma-

chenden Beweiskategorien denken und welche alternative Operationalisierung sich 

anbietet (s. 5.2.8). Zudem wäre die Variation von Merkmalen der beschuldigten 

Person sinnvoll, um deren Einfluss auf eine nicht eindeutige Beweislage zu ermit-

teln (z. B. Vorstrafen, Geschlecht), da zumindest diese Fakten in der Regel unstrittig 

sind und gewissermaßen die einzigen eindeutigen Informationen in der Fallbe-

schreibung darstellen. Auch die Randomisierung der Beweismittel (Maegherman, 

2021) oder das schrittweise Präsentation der Inhalte könnten sich auf die Würdi-

gung auswirken, weil ein schrittweise Integrieren von Informationen dazu führen 

kann, einzelne Aspekte zu ignorieren (im Vergleich zur vollständigen Darbietung; 

Dummel et al., 2016).  

Auch wenn die Effekte der Vorstrafen auf die Schuldfrage eher als klein zu bewer-

ten sind (Schmittat, 2022), können diese insbesondere bei nicht eindeutiger Beweis-

lage ausschlaggebend für eine Verurteilung sein (Pearson et al., 2018). Die Vorstra-

fen des Beschuldigten wurden in dieser Studie als Urkundenbeweis geliefert, da es 

sich beim Bundeszentralregisterauszug um eine solche Urkunde handelt. Da keine 

qualitative Befragung der Teilnehmenden über das „Warum?“ erfolgte, lässt sich 

nicht eindeutig feststellen, ob dieser Auszug hinsichtlich seiner Natur als Urkun-

denbeweis oder hinsichtlich des darin aufgeführten Inhalts („keine Vorstrafen“; 

Schmittat, 2022) gewertet wurde. Lässt sich die Art beziehungsweise die Kategorie 

des Beweismittels überhaupt von der Aussagekraft des Inhalts trennen? Weitere 

methodische Abwandlungen wären der vermehrte Einsatz von offenen Fragen, um 

genauere Rückmeldungen hinsichtlich der Fragestellungen zu erhalten (Bieneck, 

2009; J. Finch, 1987). Ähnliches gilt für die Einschätzung anderer Beweismittel als 

(nicht) relevant, aus der bisher nicht abgeleitet werden kann, mit welcher Begrün-

dung diese zur Bejahung oder Verneinung des Tatverdachtes führte. Demnach 

könnte die Methode des lauten Denkens für die Bearbeitung der Fallbeispiele zu 

einem Erkenntnisgewinn führen. Auch das Ausmaß fachlicher Intuition (und somit 

der Einsatz von Dual-Prozessen) ließe sich mit dieser Methode ablesen (s. auch 

Mishra et al., 2015; Thompson, 2009). Eine qualitative Erfassung würde auch wei-

terhelfen, einschätzen zu können, inwiefern sich die eingesetzten Vignetten noch 

verbessern lassen. Die hier erfassten Angaben wiesen auf vergleichbare Reaktionen 

der Proband:innen hin, z. B. dass im „Diebstahl“-Fall zusätzliche Aussagen zu einer 
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Seriennummer gewünscht werden (s. 4.12.1). Demzufolge könnten die Vignetten 

inhaltlich angepasst werden, solange die nicht eindeutige Beweislage, die in beiden 

Fallbeispielen gelungen war (s. 5.2.6), aufrecht bleibt.  

5.5 Fazit 

Die Teilnehmenden trafen angesichts einer nicht eindeutigen Beweislage in einem 

Kriminalfall eine Entscheidung über das Vorliegen des Tatverdachts. Zudem wur-

den Variablen erhoben, die Aussagen über das Erleben des Entscheidungsprozesses 

und über den Umgang mit Beweismitteln zulassen. Das Hauptergebnis lautete, dass 

das Level der juristischen Expertise erwartungsgemäß zu Unterschieden (zwischen 

Laien und Expert:innen) führte. Die untersuchten prozess- und personenbedingten 

Faktoren bewirkten vor allem kleine und teilweise nicht bedeutsame Effekte, wel-

che vor dem Hintergrund der empirischen Forschungslage diskutiert wurden. Mit 

Blick auf die juristische Ausbildung sowie die berufliche Praxis wurden Hand-

lungsimpulse abgeleitet, die die Bösartigkeit des Justizsystems als Lernumgebung 

reduzieren könnten. Darüber hinaus wurden die Bereitschaft der fachlichen Teil-

stichproben zur Teilnahme an empirischen Studien sowie die Eignung neu konstru-

ierter Fallvignetten deutlich.  

Diese Studie begann einleitend mit der Frage, ob Fachpersonen besser als Laien 

dazu geeignet sind, juristische Urteile zu finden und Entscheidungen zu treffen. Es 

lässt sich schlussfolgern, dass Expert:innen nicht zwingend besser im Entscheiden 

sind – zumal im juristischen Kontext oft nicht die eine richtige Lösung vorliegt. 

Aber angesichts ungleicher Entscheidungen zwischen den (Quasi-)Experimental-

gruppen wurden doch unterschiedliche Vorgehensweisen (insbesondere in der Be-

weiswürdigung) und das signifikante Wirken bestimmter Einflussfaktoren deutlich. 

Expert:innen, und teilweise auch Noviz:innen, entscheiden scheinbar anders als 

Laien. Obwohl sich Disparitäten sogar im Verhalten der Expert:innen zeigten, lässt 

sich eine wichtige Erkenntnis der Studie folgendermaßen zusammenfassen: „Some 

disparities in sentencing are the inevitable consequence of the fact that the decisions 

are performed by humans“ (Sporer & Goodman-Delahunty, 2009, S. 397). 
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Anhang: Untersuchungsmaterialien 

A-1 Grafik “Entscheidungsoptionen  

A-2 Vignette “Diebstahl” 

A-3 Vignette “Körperverletzung” 
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A-1 Grafik “Entscheidungsoptionen” 

1. Erhebung einer Anklage 

 Hinreichender Tatverdacht gegen die beschuldigte Person liegt 
vor  

 Eröffnung einer Hauptverhandlung vor Gericht zur Klärung 
der Schuldfrage und des Strafmaßes 

2.  Einstellung unter Auflagen 

 Hinreichender Tatverdacht gegen die beschuldigte Person liegt 
vor  

 Jedoch: Absehen von einer Anklage, da stattdessen Aufla-
gen und Weisungen erteilt werden, z.B. gemeinnützige Leistung 

 Verfahrensbeendigung ohne Hauptverhandlung vor Gericht 
3. Einstellung wegen Geringfügigkeit 

 Hinreichender Tatverdacht gegen die beschuldigte Person liegt 
vor  

 Jedoch: Schuld der Tatperson wird als gering angesehen und 
es besteht kein öffentliches Interesse an einer Verfolgung 

 Verfahrensbeendigung ohne Hauptverhandlung vor Gericht 
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A-2 Vignette “Diebstahl” 

In diesem Fall geht es um Diebstahl. 

§242 StGB 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, 

die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bezahlt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

Michael B. (23 Jahre, deutscher Staatsbürger) wird vorgeworfen, einer ihm unbe-

kannten Person On-Ear-Kopfhörer (neuwertig, schwarz, seit wenigen Wochen er-

hältlich) im Wert von 169,00€ aus dem Auto gestohlen zu haben. Die Tatzeit war 

der 16.12.2019 gegen 20:15 Uhr. 

Der Geschädigte hatte sein Auto auf einem Parkplatz am Rande der örtlichen Ein-

kaufsstraße geparkt. Er gab an, dass er seine Einkäufe im Kofferraum verstaut habe, 

als ihm eingefallen sei, dass er sein Parkticket noch nicht entwertet hatte. Der Ge-

schädigte sei zum Parkautomaten gegangen und habe dabei vergessen, sein Auto zu 

verriegeln. Da er damit beschäftigt gewesen sei, das Parkticket zu entwerten, habe 

er den Tathergang nicht mitbekommen. Erst durch die lauten Rufe des Zeugen sei 

der Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam geworden. 

Ein Zeuge, der in einem in der Nähe geparkten Auto saß, beobachtete den Dieb-

stahl. Er sagte aus, dass eine unbekannte Person über den Parkplatz gegangen sei 

und sich zielstrebig dem Auto des Geschädigten genähert habe. Die Person habe 

aus dem Kofferraum die Tüte eines Elektromarktes herausgenommen und den Park-

platz in Richtung eines angrenzenden Parks verlassen. Da der Parkplatz nur spärlich 

beleuchtet wird, habe der Zeuge die Tatperson nicht gut erkennen können. Der 

Zeuge gab an, dass es sich um einen Mann zwischen 1,70m und 1,85m in dunkler 

Winterkleidung gehandelt habe. Andere Personen seien zur Tatzeit nicht in der 

Nähe des Tatortes gewesen. 

Die Beschreibung zu Größe und Kleidung der Tatperson wurde an eine sich zu dem 

Zeitpunkt in der Nähe befindende Polizeistreife übermittelt. Diese wurde in dem 

oben genannten Park auf Michael B. aufmerksam. Michael B. trug eine schwarze 
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Winterjacke, Mütze und Handschuhe. Da der Zeuge die Tatperson nicht gut gese-

hen hatte, war eine spätere Gegenüberstellung nicht aussagekräftig. 

Die Tüte des Elektromarktes oder der leere Karton des Artikels wurden nicht bei 

Michael B. gefunden. Allerdings trug er das Kopfhörermodell, welches der Geschä-

digte als gestohlen beschrieben hatte, Marke und Farbe stimmten überein. Aufgrund 

der Neuwertigkeit des Produkts gab es keine besonderen Erkennungsmerkmale, an 

denen der Besitz des Geschädigten hätte festgestellt werden können. 

Bei der polizeilichen Vernehmung bestritt Michael B. die Tat und sagte aus, einen 

Abendspaziergang durch den Park gemacht zu haben. Er könne aber keine Person 

angeben, die ihn begleitet hätte und dies bestätigen könnte. Michael B. erklärte, 

dass er die Kopfhörer vor knapp zwei Wochen in einem Elektrofachmarkt von sei-

nem Geburtstagsgeld in bar bezahlt habe. Die Quittung habe er aus Gewohnheit 

direkt nach dem Kauf weggeworfen. 

Michael B. ist laut dem Bundeszentralregisterauszug nicht vorbestraft. 
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A-3 Vignette “Körperverletzung” 

In diesem Fall geht es um Körperverletzung. 

§223 StGB 

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

Matthias P. (24 Jahre, deutscher Staatsbürger) wird vorgeworfen, eine ihm unbe-

kannte Person von hinten geschubst zu haben. Der Geschädigte verstauchte sich bei 

dem Versuch, den Sturz abzufangen, das rechte Handgelenk. Außerdem erlitt er 

Schürfwunden am rechten Arm sowie Knie. Die Tatzeit war der 08.01.2019 gegen 

20:30 Uhr. 

Der Geschädigte gab an, dass er nach dem Training an einem öffentlichen Sport-

platz gerade dabei gewesen sei, sein Fahrrad aus der Halterung eines Fahrradstän-

ders zu nehmen, als er plötzlich eine Hand am Schulterblatt gespürt habe. Durch 

einen kräftigen Stoß sei er auf den roten Aschebelag neben dem Fahrradständer 

gestürzt. Dabei sei seine Brille zu Boden gefallen und zerbrochen, sodass er keine 

Angaben zu Beobachtungen nach dem Sturz machen konnte. In dem Fahrradständer 

befanden sich zu dem Zeitpunkt weitere Fahrräder, die alle dicht beieinanderstan-

den. 

Ein Zeuge, der gerade vom Sportplatz ging, sei durch den Schrei des Geschädigten 

aufmerksam geworden. Er sagte aus, den Geschädigten erblickt zu haben, als dieser 

bereits auf dem Boden lag. Der Zeuge habe bemerkt, wie eine unbekannte Person 

eines der Fahrräder in dem Fahrradständer zügig aufgeschlossen habe und in 

schnellem Tempo in Richtung Hauptstraße davongefahren sei. Da der Zeuge noch 

einige Meter entfernt gewesen sei und der Fahrradständer nur spärlich beleuchtet 

wird, habe er die Person nicht gut erkennen können. Der Zeuge gab an, dass es sich 

um einen Mann in dunkler Sportkleidung gehandelt habe, der auf einem schwarzen 

Fahrrad ohne Gepäckträger davongefahren sei. Andere Personen seien zur Tatzeit 

nicht in der Nähe des Tatortes gewesen. 

Die Beschreibung zu Kleidung und Fahrrad des Täters wurde an eine sich zu dem 

Zeitpunkt in der Nähe befindende Polizeistreife übermittelt. Diese wurde an der 
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oben genannten Hauptstraße auf Matthias P. aufmerksam. Matthias P. schob ein 

schwarzes Mountainbike neben sich her und überquerte gerade eine Kreuzung, an 

die eine Grünanlage grenzt. Er trug eine schwarze Trainingshose, einen dunklen 

Kapuzenpullover und mit roter Asche verschmutzte Laufschuhe. Da der Zeuge die 

Tatperson nicht gut gesehen hatte, war eine spätere Gegenüberstellung nicht aussa-

gekräftig. 

Bei der polizeilichen Vernehmung bestritt Matthias P. die Tat und sagte aus, dass 

er in der unmittelbar an die Kreuzung grenzenden Grünanlage joggen gewesen und 

nun mit dem zuvor in der Nähe abgestellten Fahrrad auf dem Heimweg sei. Er 

könne aber keine Person angeben, die ihn begleitet hätte und dies bestätigen könnte. 

Matthias P. erklärte, dass er mit seinen Laufschuhen auch auf frei zugänglichen 

Sportplätzen trainiere, weshalb diese mit Asche verschmutzt waren. 

Matthias P. ist laut dem Bundeszentralregisterauszug nicht vorbestraft. 
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